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GESETZE, VERORDNUNGEN UND VEREINBARUNGEN 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert wor-

den ist 

FFH-RL Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie) 

LFischG Fischereigesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesfischereigesetz - 

LFischG), vom 10. Februar 1996, Konsolidierte Gesamtausgabe; letzte berück-

sichtigte Änderung: §§ 7 und 42 geändert (Art. 15 Ges. v. 02.05.2018, GVOBl. S. 

162) 

LNatSchG Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG) vom 24. 

Februar 2010 des Landes Schleswig-Holstein, letzte berücksichtigte Änderung: § 

2 geändert (Art. 21 Ges. v. 02.05.2018, GVOBl. S. 162) 

LWG Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (Landeswassergesetz) in der Fas-

sung vom 11. Februar 2008, letzte berücksichtigte Änderung: § 115 geändert 

(Art. 17 Ges. v. 02.05.2018, GVOBl. S. 162) 

MELUND Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisie-

rung Schleswig-Holstein 

MSRL Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 

2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft 

im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) Meeresstra-

tegie-Rahmenrichtlinie (RL 2008/56/EG) 

NPG Gesetz zum Schutze des Schleswig-Holsteinischen Wattenmeeres (National-

parkgesetz - NPG) vom 17. Dezember 1999, letzte berücksichtigte Änderung: 

Ressortbezeichnungen ersetzt (Art. 67 LVO v. 04.04.2013, GVOBl. S. 143) 

NSG-VO hier: Landesverordnung über das Naturschutzgebiet "Nordfriesisches Watten-

meer" vom 23. August 1982 und Landesverordnung über das Naturschutzgebiet 

"Wattenmeer nördlich des Hindenburgdammes" vom 1. November 1980 

OGewV  Oberflächengewässerverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373) 

WHG Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Ar-

tikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist 

WRRL Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Ok-

tober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-

schaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie) 
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ABKÜRZUNGEN UND BEGRIFFE 

Besatzaustern  hier: Austern (> 10mm), die für den Besatz von Kulturen geeignet sind 

und weniger als 50 g/Auster wiegen, bei der gegenwärtigen Importpraxis mit 30-

40 g/Auster 

Deckungsbeiträge   Erlös minus variable Kosten 

Geschlossenes System Die Hatchery ist ein weitgehend geschlossenes System in dem im All-

gemeinen behandeltes Seewasser verwendet wird. Dies kann sich im Detail zwi-

schen den Hatcheries unterscheiden. Nach Angaben von HELM ET AL. (2004) wird 

das verwendete Seewasser durch einen Sandfilter (20-40 μm) gepumpt, um 

Detritus und Organismen zu entfernen, die sich in der Anlage ansiedeln können. 

Es können aber auch andere Filter zum Einsatz kommen, wie z.B. eine Filtertrom-

mel, Kartuschenfilter oder Filterbeutel. Alternativ werden auch Brunnen mit 

Seewasser genutzt, in denen das Wasser bereits durch das Sediment gefiltert 

wurde und daher wenig Detritus und Aufwuchs enthält, so dass keine weitere 

Filtration stattfinden muss und Kosten gespart werden. 

Gewinnermittlung  Gewinn = Erlös minus gesamte Kosten (fixe und variable Kosten) 

Hatchery   Zucht von Muschellarven bzw. -saat (englisch: „spat“), die Saat wird 

bis etwa 4 mm Größe in einem geschlossenen System in einer Halle gezüchtet 

(„indoor upwelling systems“, Fotos A und B), danach erfolgt die weitere Auf-

zucht in einem größeren Bassin im Freiland („bigger upwelling system located 

outside“, Foto C). 

Fotos: Pauline Kamermans 

Konsumaustern   hier: konsumreife Austern mit einem Gewicht von mindestens 50 g. 

Nursery   Aufzucht bzw. weiteres Wachstum der Austernsaat, die in der Regel 

mit etwa 10 mm auf Kulturflächen im Meer verbracht wird. 

Opportunitätskosten Entgangene Erlöse oder Deckungsbeitrage bei alternativer Nutzung 
der Faktoren (Nutzen entgangener Alternativen) 

Pazifische Auster    hatte den lateinischen Namen Crassostrea gigas und wurde nach Un-

tersuchungen von SALVI ET AL. (2014) der Gattung Magallana zugeordnet.  

C 
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Poches   Säcke oder Taschen, in denen bis zu 200 Austern auf den Tischen im 

Eulitoral gelagert werden. 

 

Foto: http://www.sylter-royal.de/unsere-austern/aufzucht-und-pflege-im-wattenmeer.html 

Saataustern  hier: Jungmuscheln, die sich nach der Metamorphose von den Larven 

zur Jungmuschel („spat“) an Hartsubstrat festsetzen nach der Ansiedlung, diese 

werden in der Hatchery und Nursery bis zu einer Größe von 10 mm gezüchtet. 

Triploide Austern   Triploide Austern (drei Chromosomensätze im Zellkern) wurden zu-

nächst bei Crassostrea virginica durch eine chemische Hemmung der Meiose er-

zeugt (STANLEY ET AL. 1981) und danach vor allem bei der Pazifischen Auster er-

zeugt. Neben der chemisch induzierten Triploidie, kann diese auch durch 

Paarung von triploiden und diploiden Austern erreicht werden. Allerdings errei-

chen beide Methoden keinen 100%igen Anteil von triploiden Austern. Als wei-

tere Methode wird eine Hitzebehandlung der befruchteten Eier durchgeführt, 

die, normalerweise bei 25°C gehältert werden und für zwei Minuten einer Tem-

peratur von 32°C ausgesetzt werden, die Erfolgsrate dieser Methode liegt bei 

durchschnittlich 90% (HELM ET AL. 2004). Durch die Verpaarung von triploiden 

und diploiden Austern wurden in den 1990igern Jahren auch tetraploide Austern 

gezüchtet (GUO ET AL. 1994). In der Zucht wird das Sperma von tetraploiden Aus-

tern verwendet, um mit diploiden Eiern triploide Austern zu erzeugen (NELL 

2002). 

Der Vorteil triploider Austern wird im schnelleren Wachstum und gleichmäßige-

ren Qualität gesehen, da triploide Austern in der Fortpflanzungsphase nur wenig 

Gonaden entwickeln und somit das Wachstum und die Fleischqualität positiv 

beeinflusst wird (GARNIER-GERE ET AL. 2002; JEUNG ET AL. 2016). Untersuchungen 

In Frankreich zeigten, dass triploide Austern im 2. Jahr im Mittel 15% mehr wo-

gen als diploide Austern und im 3. Jahr 41% mehr Gewicht hatten(1, siehe auch2). 

Das IFREMER führt weiter aus, dass weitere Untersuchungen zeigten, dass der 

Aufzuchtzyklus je nach Kulturzeit und verwendeter Methode um 6-24 Monate 

                                                           

1 http://en.aquaculture.ifremer.fr/Info.-Card/Molluscs-sector/Triploid-oysters, zuletzt aufgerufen am 18.10.2018 

2 http://www.creaa.fr/, zuletzt aufgerufen am 18.10.2018 
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gegenüber dem Referenzzyklus verkürzt werden kann. WADSWORTH ET AL. (2019) 

haben 148 Studien zum Wachstum von diploiden und triploiden Austern ausge-

wertet, in 126 Studien wurde ein signifikant schnelleres Wachstum von triploi-

den Austern festgestellt. Triploide Austern hatten ein 20 % schnellere Wachstum 

der Schalenhöhe und um 49% schneller im gesamten Nassgewicht, wobei che-

misch induzierte Triploide einen geringfügig geringeren Wachstumsvorteil als 

gepaarte Triploide hatten. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass triploide Austern 

auch im Wattenmeer schneller wachsen als diploide Austern. WADSWORTH ET AL. 

(2019) weisen auch daraufhin, dass ein schnelleres Wachstum von triploiden 

Austern nicht in allen betrachteten Studien nachgewiesen wurde und durch 

Standortbedingungen (z.B. Temperatur, Salinität) und Kulturpraxis mit hohen 

Besatzdichten beeinflusst wird. Inwieweit sich diese Vorteile triploider Austern-

zucht auch auf das nordfriesische Wattenmeer übertragen lassen, kann nur 

durch Versuche überprüft werden. 

Die früher angenommene fast vollständige Sterilität der triploiden Austern 

(COMMITTEE ON NONNATIVE OYSTERS IN THE CHESAPEAKE BAY 2004) besteht nicht 

(NORMAND ET AL. 2005; JEUNG ET AL. 2016), allerdings ist ihre Reproduktion deut-

lich geringer als von diploiden Austern (NORMAND ET AL. 2005). Bei chemisch in-

duzierter Triploidie gaben GUO & ALLEN (1994) die Fruchtbarkeit weiblicher 

triploider Austern mit 2% der Fruchtbarkeit von weiblichen diploiden Austern 

an. Bei der Zucht mit tetraploiden Austern wird von GONG ET AL. (2004) die 

Fruchtbarkeit der weiblichen triploiden Austern mit 13,4% der Fruchtbarkeit von 

weiblichen diploiden Austern angegeben.  

Darüber hinaus ist die Triploidie der Austern nicht stabil, es wird angenommen 

das triploide Austern mit der Zeit einen höheren Anteil diploider Zellen ansam-

meln (HERBERT ET AL. 2012)  

Hinsichtlich der Mortalität von diploiden und triploiden Austern liegen gegen-

sätzliche Ergebnisse vor, wie der Bericht von SYVRET ET AL. (2008) zusammenfas-

send darstellt. Verschiedene Untersuchungen zeigen für triploide Austern eine 

höhere Resistenz gegenüber Krankheiten, die sich in geringeren Mortalitäten 

zeigte (z.B. C. virginica, siehe DÉGREMONT ET AL. 2012). Dieser Effekt kann nach 

DÉGREMONT ET AL. (2015) aber indirekt durch das schnellere Wachstum der triploi-

den Austern begründet sein kann, wodurch sie kritische Phasen zeitlich reduzie-

ren. Gegenüber dem Herpesvirus OsHV-1 war kein Unterschied in den Mortali-

täten von diploiden und triploiden Austern festzustellen (DÉGREMONT ET AL. 

2016a). ALFARO ET AL. (2018) fasst zusammen, dass es keinen signifikanten Effekt 

des Ploidiegrades auf die Anfälligkeit von Pazifischen Austern für OsHV-1 und 

Vibrio sp. gibt. SYVRET ET AL. (2008) gehen davon aus, dass die Familienmerkmale 

entscheidend für die Resistenz sind und bei der Zucht von hoch resistenter tet-

raploiden Austern zu berücksichtigen ist. 

Auch wenn triploide Austern ein geringes Reproduktionspotential haben, sind 

sie nicht zu 100% steril. Bei einem Import von triploiden Austern wird dieses 

geringe Reproduktionspotential durch den vorhandenen Bestand diploider wil-
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der Austern mit einem hohen Reproduktionspotential jedoch als irrelevant be-

wertet (SYVRET ET AL. 2008; HERBERT ET AL. 2012). Diese Aussage dürfte auch für 

den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer gelten. Das bestehende 

Reproduktionspotential der Pazifischen Austern im Nationalpark wird durch den 

Import von triploiden Kulturaustern nicht verringert. Selbst natürliche hohe 

Mortalitäten, wie nach dem Eiswinter 2009/2010, werden durch die verbliebe-

nen Bestände in wenigen Jahren bei günstigen Wetterbedingungen ausgegli-

chen (BÜTTGER ET AL. 2011; FOLMER ET AL. 2017; REISE ET AL. 2017b), so dass insge-

samt kein positiver Effekt von triploiden Besatzaustern für einen 

kleineren/abnehmenden Wildbestand Pazifischer Austern im Nationalpark 

Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer zu erwarten ist. 

SYVRET ET AL. (2008) betrachten auch Vermarktungsfähigkeit und Verbraucherak-

zeptanz von triploiden Austern. Zu einen weisen die Autoren auf eine allgemei-

nen kritischen Einstellung von Konsumenten aber auch Produzenten gegenüber 

gentechnisch veränderten Lebensmitteln hin, die sich aber beispielweise bei 

triploiden Austern in Frankreich und Großbritannien unterschiedlich darstellt. 

Auch die Betreiberfirma möchte kein genverändertes Produkt anbieten. Zwei zi-

tierte Untersuchungen zum Geschmack von diploiden und triploiden Austern 

zeigten bessere Bewertungen für triploide Austern hinsichtlich Geschmack und 

Textur (Blindverkostung). 

Für die Betreiberfirma wäre bei Verwendung von triploiden Austern ein wirt-

schaftlicher Vorteil durch das schnellere Wachstum möglich, welches unter lo-

kalen Bedingungen verifiziert und identifiziert werden muss. 
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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer erfolgt die Austernkulturwirtschaft mit der 

Pazifischen Auster (Magallana gigas). Diese basiert bisher auf Importen von Besatzaustern aus dem 

Ausland, die auf einer Kulturfläche im Sylter Wattenmeer zu Konsumgröße heranwachsen.  

Nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 NPG ist es nicht zulässig „Pflanzen standortfremder Arten einzubringen 

oder Tiere solcher Arten auszusetzen, die im Nationalpark nicht ihren Lebensraum haben“. Die Aus-

ternimporte erfolgten aus dem Ausland (Irland, zum Teil GB). Neben der fischereirechtlichen Be-

freiung von dem Verbot des § 40 Abs. 4 LFischG ist eine Befreiung i.S.d. § 67 BNatschG vom Verbot 

des § 5 Abs. 2 Nr. 2 NPG erforderlich.  

Um die Einschleppung gebietsfremder Arten mit den Besatzausternimporten zu vermeiden, werden 

verschiedene Optionen dargestellt. Die Bestandsaufnahme soll zu einer ersten gutachterlichen Ein-

schätzung der grundsätzlichen Umsetzbarkeit und Konformität mit geltendem Recht dienen, um 

die weiter zu prüfenden Varianten festzulegen. 

Folgende Optionen werden in der Machbarkeitsstudie betrachtet: 

• Aufbau und Betrieb einer Hatchery und/oder Nursery in Eigenregie oder in Zusammenar-

beit mit einem Forschungsinstitut (u.a. Klärung der Standortfrage einer solchen Hatchery, 

z.B. (Emmelsbüll-Horsbüll // Klärung der Möglichkeit eines joint ventures mit anderen Aus-

ternzüchtern, bzw. mit Miesmuschelfischern) 

• Elterntiere von Sylt zur Vermehrung an eine Hatchery geben und von dort nach Sylt impor-

tieren  

• Importe von Besatzaustern aus einem geschlossenen, neobiota- und parasitenfreien Kreis-

lauf  

• Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern 

• Einsatz von Brutsammlern  

• Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „technisch sicheren“ Quarantäne beim Import 

von Besatzaustern und Behandlung der importierten Austern 

• Behandlung der importierten Austern 

• Nutzung von sublitoralen Flächen (Ausbringen von Aufwuchssubstrat) 

• Zurück zur Europäischen Auster 

• Importe aus näheren Gebieten 

Ergänzt wird die Betrachtung um folgende Optionen: 

• Überwinterung an Land 

• Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sublitoral 

• Überwinterung auf dem Sediment im Sublitoral 

Die Machbarkeitsstudie betrachtet für jede Option drei Aspekte: (1) alternative Besatzausternver-

sorgung hinsichtlich technischer Realisierung, (2) ökonomischer Bewertung und (3) ökologischer 

und umweltrechtlicher Bewertung. Alle Aspekte werden in der Ermittlung einer Vorzugsvariante 

berücksichtigt.  
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Die Optionen Importe von Besatzaustern aus einem geschlossenen, neobiota- und parasitenfreien 

Kreislauf, Elterntiere von Sylt zur Vermehrung an eine Hatchery geben und von dort nach Sylt impor-

tieren, Zurück zur Europäischen Auster und der Import aus näheren Gebieten wurden nach einer 

ersten Überprüfung der technischen Machbarkeit und rechtlichen Konformität ausgeschlossen, da 

sie entweder keinen Einfluss auf das Risiko, gebietsfremde Arten einzubringen, haben, oder dieses 

weiterhin nicht ausgeschlossen werden kann. Die Option Nutzung von sublitoralen Flächen (Aus-

bringen von Aufwuchssubstrat) hat zu geringe Erfolgsaussichten und sichert damit keine planbare 

Versorgung mit lokalem Besatzaustern, zudem handelt es sich um eine neue Nutzung im National-

park, die mit hohen rechtlichen Hürden für die Genehmigung einhergeht. 

Alle anderen detaillierter betrachteten Optionen werden als grundsätzliche technisch umsetzbar 

eingestuft, so dass sich hier kein Ausschluss aufgrund der Undurchführbarkeit einer Option ergibt.  

Die Optionen einer lokalen Hatchery und lokalen Nursery (nur Varianten einer indoor oder outdoor 

Variante) sind ökonomisch nicht darstellbar und werden als Vorzugslösung ausgeschlossen. Ein Im-

port von Saataustern aus einer Hatchery (geschlossenes System) wird als mögliche Maßnahme ein-

gestuft, setzt dann aber voraus, dass alle weiteren Schritte innerhalb des Nationalparks erfolgen. 

Zu betrachten ist hierzu insbesondere, dass sich die Gesamtmenge Austern in der Kultur erhöht, 

wenn diese zu einem früheren Stadium importiert werden, was insbesondere für die Überwinte-

rungskapazität von Bedeutung ist. Das FLUPSY-System bietet eine vergleichsweise kostengünstige 

lokale Aufzucht der Austern direkt aus der Hatchery, wenn 5 Mill. Saataustern ausreichend sind. 

Standortabhängig könnten sich Konflikte mit dem Biotopschutz bzw. NPG ergeben, die aber wahr-

scheinlich durch geeignete Standortwahl bzw. vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-

mieden werden können. Die Verwendung eines FLUPSY-Systems mit der Option, die Austern an 

Land zu überwintern, ergibt sich als Vorzugsvariante, um die Austern direkt aus der Hatchery zu 

importieren. Die Überwinterung von Austern im Sublitoral des Wattenmeer ist bei Beibehaltung 

der Kultur auf den Wattflächen mit höheren Kosten verbunden, könnte aber evtl. eine günstige 

Alternative sein, wenn die Austernkultur komplett ins Sublitoral verlagert wird.  

Sowohl bei der Quarantäne als auch durch die Behandlung der Austern bzw. die Kombination aus 

beiden Optionen kann nicht mit 100%iger Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die Einschlep-

pung gebietsfremder Arten tatsächlich verhindert werden kann. Diese Optionen stehen daher im 

Konflikt mit dem § 5, Abs. 1 Ziffer 3 NPG. Es bedarf einer Befreiung i.S.d. § 67 BNatschG vom Verbot 

des § 5 Abs. 2 Nr. 2 NPG. Eine Befreiung kann aus gutachterlicher Sicht nur für einen einzelnen 

Import erteilt werden, dessen Risikobewertung dies erlaubt. Die Optionen bedürften einer regel-

mäßigen Kontrolle und Risikobewertung. Eine veränderte Situation, z.B. durch neue gebietsfremde 

Arten, kann dazu führen, dass eine Befreiung nicht erteilt werden kann. Daher können beide Opti-

onen keine dauerhafte Vorzugsvariante sein.  

Die Optionen Brutsammler und das Handsammeln bieten bisher keine verlässliche Versorgung mit 

Besatzaustern. Brutsammler sollten als ergänzende Option in Erwägung gezogen werden und durch 

Feldversuche auf ihre Eignung im nordfriesischen Wattenmeer getestet werden. 

Eine jährlich verlässliche Verfügbarkeit von Besatz- und Konsumaustern durch das Handsammeln 

im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer, die den Bedarf der Betreiberfirma vollständig abdeckt 

und damit die Besatzausternversorgung durch den bisherigen Import oder durch eine der anderen 

hier diskutierten Optionen ersetzt, ist nicht vorhersagbar. Grundsätzlich kann aber der Anteil der 
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gesammelten Besatz- und Konsumaustern durch eine höhere Sammelintensität gesteigert werden. 

Eine Umstellung des Geschäftsmodells auf eine ausschließliche Versorgung durch lokal gesammelte 

Konsum- und Besatzaustern hätte den Vorteil, unabhängig von Zulieferern zu sein, ein lokales Wild-

produkt ggfs. intensiver vermarkten zu können und die rechtlichen Hürden für die Importe zu um-

gehen, zugleich bleibt aber das Risiko der jährlich verlässlichen Verfügbarkeit von Besatz- und Kon-

sumaustern für die Betreiberfirma bestehen. 

Die Option der Überwinterung an Land bildet mit einem FLUPSY-System die Vorzugsvariante, um 

die Einschleppung gebietsfremder Arten mit den Besatzausternimporten zu vermeiden. Die Über-

winterung an Land wird bereits lokal durchgeführt, entsprechendes Know-How ist vorhanden.  

Die Wirtschaftlichkeit der Vorzugsvariante hängt wesentlich von dem Bedarf an Besatzaustern und 

der Menge zusätzlich zu überwinternder Austern ab. Der Bedarf an Besatzaustern ist wiederum 

stark abhängig von der Mortalität der importierten Besatzaustern. Diese lässt sich derzeit nicht si-

cher prognostizieren. Auch bei der günstigsten Variante werden höhere Kosten für die Austernkul-

tur auf Sylt prognostiziert. Bei der günstigsten Variante, die einen Import von 5 Millionen Besatz-

austern aus einer Nursery vorsieht und zu einer Überwinterung von zusätzlich 55 t Austern führt, 

steigen die Kosten für Besatzaustern um 5 Eurocent bzw. 20 % von bisher 25 auf dann 30 Eurocent. 

Ob ein erhöhter Verkaufspreis am Markt erzielt werden könnte, kann im Rahmen dieser Studie 

nicht abschließend bewertet werden. 

Die Variante mit Überwinterung im Eulitoral ist günstiger als die Überwinterung im Sublitoral. Die 

Möglichkeiten der Überwinterung im Sublitoral werden jedoch möglicherweise unterschätzt, da 

derzeit nicht beurteilt werden kann, ob verbesserte Wachstumsbedingungen hier nicht deutliche 

Vorteile für die Austernkultur bringen.  

Mit der Umstellung der Austernkultur auf den Import von kleinen Besatzaustern aus einer Nursery 

(geschlossenes System) und der folgenden Aufzucht im Wattenmeer lässt sich die Einschleppung 

gebietsfremder Arten vermeiden. Es ergeben sich aber deutliche Kosteneffekte und einige Risiken, 

insbesondere eine erhöhte Sterblichkeit der kleinen Besatzaustern durch Herpesviren können nicht 

abschließend bewertet werden.  
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2 EINLEITUNG 

Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ist Teil des Europäischen Schutzgebietssys-

tems "Natura 2000" und wurde von der Europäischen Kommission gemäß der Richtlinie 92/43/EWG 

(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – FFH-Richtlinie) als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-

Gebiet) sowie als Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA – Special Protection Area) gemäß der Richt-

linie 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie) anerkannt. 1985 wurde das Gebiet zum Nationalpark er-

klärt. Zudem ist das schleswig-holsteinische Wattenmeer anerkannt als Weltnaturerbe der UNESCO 

(seit 2009), Biosphärenreservat der UNESCO (seit 1990), Besonders empfindliches Meeresgebiet 

der Internationalen Schifffahrtsorganisation (PSSA) und als Feuchtgebiet internationaler Bedeutung 

nach der Ramsar-Konvention. 

Im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer erfolgt die Austernkulturwirtschaft mit der 

Pazifischen Auster (Magallana gigas, Thunberg 1793; vgl. dazu Salvi et al. 2014). Sie basiert bisher 

auf Importen von Besatzaustern aus dem Ausland, die auf einer Kulturfläche im Sylter Wattenmeer 

zu Konsumgröße heranwachsen.  

Das OVG Schleswig hat in seinem Urteil zu Importen von Besatz-Miesmuscheln aus Großbritannien 

und Irland (Aktenzeichen 1 LB 19/10) festgestellt, dass „es für das Aus- bzw. Einbringen aus briti-

schen und irischen Küstengewässern importierter Miesmuscheln in den Nationalpark neben der 

Befreiung nach § 40 Abs. 5 LFischG zusätzlich einer Befreiung von dem Verbot des § 5 Abs. 1 S. 2 

Nr. 2 NPG bedarf …“. Das MELUND geht davon aus, dass dieses Urteil auch auf die Austernimporte 

der Austernkulturwirtschaft anzuwenden ist.  

Im Programm zur Bewirtschaftung der Muschelressourcen vom 31. März 2017 sind notwendige An-

passungen zum Teil der Austernwirtschaft noch nicht enthalten. Das Programm und die bisherige 

Genehmigungspraxis bedürfen einer Anpassung. Das Muschelfischereiprogramm basiert auf Artikel 

40 Absatz 3 des Landesfischereigesetzes und hat das Ziel, eine naturverträgliche und nationalpark-

konforme sowie wirtschaftlich tragfähige Muschelwirtschaft (Muschelfischerei und Muschelzucht 

im Sinne von § 40 Abs. 1 LFischG) zu ermöglichen. U. a. werden auch Regelungen getroffen, wie die 

Muschelwirtschaft in Konformität zu den Vorgaben des Nationalparkgesetzes und den in nationales 

Recht umgesetzten relevanten europäischen Richtlinien (u.a. der FFH-Richtlinie) im Einvernehmen 

mit den zuständigen Naturschutzbehörden durchzuführen ist. 

Nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 NPG ist es nicht zulässig „Pflanzen standortfremder Arten einzubringen 

oder Tiere solcher Arten auszusetzen, die im Nationalpark nicht ihren Lebensraum haben“. Die Aus-

ternimporte erfolgten aus dem Ausland (Irland, zum Teil GB). Neben der fischereirechtlichen Be-

freiung von dem Verbot des § 40 Abs. 4 LFischG ist eine Befreiung i.S.d. § 67 BNatschG vom Verbot 

des § 5 Abs. 2 Nr. 2 NPG erforderlich.  

Entscheidend für die Erteilung der naturschutzrechtlichen Befreiung ist die Frage der Einschleppung 

von Fremdarten in den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, die sich als Begleitar-

ten in den Besatzausternimporten befinden können. In der vorliegenden Studie wird dazu vorrangig 

geprüft, ob der Import von Besatzaustern vermieden und dadurch das Risiko der Einschleppung 

ausgeschlossen werden kann. Alternativ wird geprüft, ob sich das Risiko der Einschleppung durch 

vor- oder nachgelagerte Maßnahmen beim Import der Besatzaustern auf eine akzeptable Höhe re-

duzieren lässt, so dass eine Befreiung erfolgen kann.  
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Es wurden im Vorwege zu dieser Studie bereits verschiedene alternative Möglichkeiten der Besatz-

austernversorgung skizziert und diskutiert. Diese sollen in dieser Machbarkeitsstudie ggf. mit wei-

teren Optionen auf ihre technische Umsetzbarkeit, rechtlich und ökologisch Tragfähigkeit sowie 

ökonomische Machbarkeit geprüft werden.  

Die ausgewählten Varianten der Besatzausternbeschaffung werden auch im Hinblick auf den Bio-

top- und Artenschutz (§ 30 BNatSchG bzw. Art. 12 (1) und Art. 13 der FFH-Richtlinie) überprüft, wie 

auch die wasserrechtlichen Belange auf Grundlage des Verschlechterungsverbots und des Verbes-

serungsgebots für Gewässer, welche im Wasserhaushaltsgesetz (WHG vom 31. Juli 2009, zuletzt 

geändert 31.August 2015) gemäß der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL- Richtlinie 2000/60/EG) und 

der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL – Richtlinie 2008/56/EG) umgesetzt wurden. Eine 

FFH-Verträglichkeitsvorprüfung und ggf. eine FFH-Verträglichkeitsstudie (siehe Abschnitt 2.4 im 

Programm zur Bewirtschaftung der Muschelressourcen im „Nationalpark „Schleswig-Holsteinisches 

Wattenmeer“ gemäß § 40 Landesfischereigesetz (LFischG) vom 31.März 2017) ist nicht Gegenstand 

dieser Machbarkeitsstudie, sie muss durch den Antragssteller vorgelegt werden. In dieser Mach-

barkeitsstudie wird eine erste Einschätzung getroffen werden, ob die Optionen umweltrechtlich 

genehmigungsfähig sind. 

Die Machbarkeitsstudie gliedert sich dabei in drei Aspekte: (1) technische Machbarkeit der alterna-

tiven Besatzausternversorgung, (2) ökonomische Bewertung und (3) ökologische und umweltrecht-

liche Bewertung. Alle Aspekte sollen in einem Bewertungssystem zur Ermittlung einer Vorzugsvari-

ante berücksichtigt werden, die im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie zu festzulegen ist. 

Alle folgenden Angaben unter dem Begriff „Auster“ beziehen sich auf die Pazifische Auster (Magall-

ana gigas, Thunberg, 1793), die zuvor Crassostrea gigas hieß.  
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3 GEBIETSFREMDE ARTEN UND PARASITEN 

Eine allgemeine Definition des Begriffs „gebietsfremde Arten“ liefert Artikel 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über die Präven-

tion und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten: 

„gebietsfremde Art“ lebende Exemplare von Arten, Unterarten oder niedrigeren Taxa von Tieren, 

Pflanzen, Pilzen oder Mikroorganismen, die aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet heraus einge-

bracht wurden, einschließlich Teilen, Gameten, Samen, Eiern oder Propagationsformen dieser Arten 

sowie Hybriden, Sorten oder Rassen, die überleben und sich anschließend fortpflanzen könnten; 

Gebietsfremde Arten können epibenthisch auf den Austern siedeln, mobil und freilebend zwischen 

den Austern vorkommen und juvenile Stadien von Arten umfassen, die in den Austern leben bzw. 

im Mantelwasser der Austern transportiert werden können, dazu gehören auch Pathogene (Krank-

heitserreger) und Parasiten.  

Die Neobiota-Plattform (https://www.neobiota-plattform.de/, zuletzt aufgerufen am 30.07.2018) 

stellt Informationen zu nicht-heimischen Arten in der deutschen Nord- und Ostsee zusammen und 

stellt neben Länderberichten, Hafenlisten auch eine Artenliste für nicht-heimische Arten in der 

deutschen Nordsee zur Verfügung. LACKSCHEWITZ ET AL. (2015) haben die wichtigsten Informationen 

zu den gebietsfremden Arten der deutschen Nord- und Ostseeküste zusammen gefasst. Im deut-

schen Wattenmeer wurden bis 2010 insgesamt 52 gebietsfremde Arten erfasst (BUSCHBAUM ET AL. 

2012). Die durchschnittliche Zahl der zwischen 2009 und 2015 im deutschen Wattenmeer entdeck-

ten Neuansiedlungen liegt bei etwa zwei gebietsfremden Arten pro Jahr (BÜTTGER ET AL. 2017). 

Beispielhaft sei hier auf einige Arten hingewiesen, die wahrscheinlich (auch) mit dem Import von 

Austern nach Europa kamen (nachfolgende Angaben stammen aus LACKSCHEWITZ et al. 2015): 

Gracilaria vermiculophylla (kommt ursprünglich aus dem Nordwest-Pazifik) wurde erstmals 2002 

im Nordfriesischen Wattenmeer gefunden (BUSCHBAUM ET AL. 2008).  

Auch der Japanische Beerentang (Sargassum muticum) stammt aus dem Nordwest-Pazifik und hat 

sich seit 1993 im nordfriesischen Wattenmeer etabliert.  

Die Pantoffelschnecke (Crepidula fornicata) stammt von der nordamerikanischen Atlantikküste und 

wurde mit Kulturaustern Ende des 19. Jh. nach England eingeschleppt und breitete sich von dort 

aus. Seit 1934 kommt sie auch im nordfriesischen Wattenmeer vor.  

Seit 2007 ist die Krabbe Hemigrapsus takanoi im Niedersächsischen und seit 2008 im Schleswig-

Holsteinischen Wattenmeer nachgewiesen. 

Eine umfassende Darstellung von Macroparasiten in intertidalen Mollusken bzw. der Parasiten und 

ihrer Rolle im Nahrungsnetz u.a. im nordfriesischen Wattenmeer findet sich bei THIELTGES ET AL. 

(2006, 2013), die auch die Pazifische Auster berücksichtigt.  

Bakterien der Gattung Vibrio sp., die zunehmend in Europa auftreten und auch marine Organismen 

wie Muscheln betreffen (ROUX ET AL. 2015), führen bei Austern zu erhöhter Mortalität, insbesondere 

in Kombination mit einer Herpeserkrankung (OsHV-1) der Austern (PERNET ET AL. 2012) oder durch 
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Temperaturstress (LOKMER & WEGNER 2015). Zu den pathogenen Bakterien zählt auch Nocardia 

crassostreae3 (ENGELSMA ET AL. 2008). Untersuchungen von THIELTGES ET AL. (2013) wiesen 2011 Vibrio 

sp. in Austern aus dem Lister Tief nach. 

Der Dinoflagellat Perkinsus marinus kann die Pazifische Auster infizieren, führt aber nicht zu einer 

Erkrankung4 und kommt nicht in der Nordsee vor5. Perkinsus marinus steht im Anhang IV Teil II der 

Richtlinie 2006/88/EG des Rates auf der Liste der zu überwachenden Krankheiten, ebenso wie Mik-

rocytos mackini (CARNEGIE ET AL. 2016). Eine Infektion mit Mikrocytos mackini führt bei Austern zu 

erhöhter Mortalität.  

Die Copepoden Mytilicola orientalis und Mytilicola intestinalis kommen beide im Schleswig-Holstei-

nischen Wattenmeer vor (ELSNER ET AL. 2011; GOEDKNEGT ET AL. 2018). M. intestinalis wurde in den 

1930er Jahren mit Miesmuscheln in die Nordsee eingeführt. M. orientalis wurde zusammen mit der 

Pazifischen Auster in den 1960/70er Jahren über Austerneinfuhren aus Kulturen in British Columbia 

nach Europa eingeführt (GOEDKNEGT ET AL. 2017a; b). Untersuchungen zeigen, dass M. orientalis in-

zwischen heimische Arten wie Miesmuscheln (Mytilus edulis), Herzmuscheln (Cerastoderma edule) 

und Baltische Plattmuscheln (Macoma baltica) infiziert (ELSNER ET AL. 2011; GOEDKNEGT ET AL. 2017a).  

Untersuchungen von KRAKAU ET AL. (2006) zeigten, dass keine gebietsfremden Parasiten in den bei-

den gebietsfremden Muschelarten Pazifische Auster und Amerikanische Schwertmuschel (Ensis 

americanus) im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer nachzuweisen waren und mit sich gebracht 

haben (THIELTGES ET AL. 2008), aber heimische Parasiten die beiden Muschelarten infizieren. Einge-

führte Parasiten können sich nur erfolgreich weiter verbreiten, wenn Zwischenwirte und Endwirte 

zur Verfügung stehen, die aber in der Regel nicht zusammen mit gebietsfremden Arten einge-

schleppt werden (THIELTGES ET AL. 2008).  

Polychaeten der Gattung Polydora bohren sich in die Schalen der Austern6 und führen z.B. zu gerin-

geren Fleischgewichten (CHAMBON ET AL. 2007; NELL 2007). Polydora ciliata wurde in Austern aus 

dem nordfriesischen Wattenmeer nachgewiesen (THIELTGES ET AL. 2013) 

Protozoa Marteilia refrigens findet sich auf im Anhang IV Teil II der Richtlinie 2006/88/EG des Rates 

auf der Liste der zu überwachenden Krankheiten, dort ist die Pazifische Auster zwar nicht als emp-

fängliche Art gelistet, aber Untersuchungen von CAHOUR (1979) und GRIJALVA-CHON ET AL. (2015) deu-

ten darauf hin, dass Marteilia refrigens auch die Pazifische Auster besiedeln kann.  

Hohe Mortalitätsraten, insbesondere von Larven und jungen Austern, werden durch den Herpesvi-

rus OsHV-1 (Oyster Herpesvirus type 1) ausgelöst, der in Europa u.a. auch in Frankreich oder Irland 

auftritt (GARCIA ET AL. 2011; DÉGREMONT ET AL. 2015, 2016a; ALFARO ET AL. 2018). Angaben zu Mortali-

tätsraten von Austernsaat reichen bis zu 90 und 100% (EFSA PANEL ON ANIMAL HEALTH AND WELFARE 

(AHAW) 2010; MANDAS & SALATI 2017). Höchste Mortalitäten treten an der britischen Kanalküste in 

                                                           

3 http://www.eurl-mollusc.eu/Main-activities/Tutorials/Nocardia-crassostreae, zuletzt aufgerufen am 21.06.2018 

4 http://www.eurl-mollusc.eu/Main-activities/Tutorials/Perkinsus-marinus, zuletzt aufgerufen am 21.06.2018. 

5 http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=562957#distributions, zuletzt aufgerufen 21.06.2018. 

6 http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/637633/Controlling-mudworm-in-oysters.pdf, zuletzt aufge-
rufen am 21.06.2018. 
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den Monaten Juli/August auf (GARCIA ET AL. 2011).Mortalitäten variieren zwischen Jahren und auch 

Standorten. Austernbestände können geringe Infektionsraten haben und sind nicht zwangsläufig 

hohe Mortalitäten ausgesetzt. Hohe Mortalitäten werden durch weitere Faktoren bedingt, die aus 

komplexe Wechselwirkungen zwischen wirtspezfischen Eigenschaften (Alter, genetische Variation, 

physiologischer Status), abiotischen Faktoren (Wassertemperatur, Eutrophierung, Sauerstoffman-

gel, Salinität, toxische Algenblüten, Aufzuchtmethode in Poches oder auf dem Sediment, Besatz-

dichten) und weiteren Erkrankungen (HsHV-1 oder Vibrio) bestehen (EFSA PANEL ON ANIMAL HEALTH 

AND WELFARE (AHAW) 2010; FUHRMANN ET AL. 2016; ALFARO ET AL. 2018). Selektive Zucht kann die Re-

sistenz gegenüber OsHv-1 Infektionen fördern und Sterblichkeiten senken (DÉGREMONT ET AL. 2016b; 

a; AZÉMA ET AL. 2017). Allerdings zeigen diese Austern nicht zwangsläufig auch eine höhere Resistenz 

gegenüber Vibrio Bakterien, die ein wichtiger Faktor bei hohen Mortalitäten sind (AZÉMA ET AL. 2015; 

ALFARO ET AL. 2018). RODGERS ET AL. (2018) haben eine Literaturauswertung hinsichtlich verschiede-

ner beeinflussender Aspekte (Art der Austernkultur, Transportwege des Virus, Umweltfaktoren, 

u.a.) erstellt, um eine Grundlage für die Gestaltung von Managementmaßnahmen zu geben. 

Seit 2008 stehen hohe Austernmortalitäten in Frankreich vor allem mit den Genotyp OsHV-1 µvar 

in Verbindung, während der OsHV-1 Referenzgenotyp seitdem nicht nachzuweisen war (MARTENOT 

2013). Es gibt bisher wenig Informationen zur Virulenz oder Ökologie der verschiedenen OsHV-1-

Genotypen (DÉGREMONT ET AL. 2015).Seit 2008 werden durch die Variante OsHV-1 µvar Mortalitäten 

von bis 100 % verzeichnet78.  

Die Übertragung von Herpesviren Herpes-Viren kann auf verschiedenen Wegen erfolgen und ist in 

ALFARO ET AL. (2018) zusammenfassend dargestellt und erläutert: eine direkte horizontale Übertra-

gungen von Wirt zu Wirt (ohne Vektorpartikel), einschließlich der Übertragung zwischen den Indi-

viduen derselben und anderer Wirtsarten, indirekte Übertragung (über Vektorpartikel wie z.B: Phy-

toplankton oder Schwebstoffe) über kurze oder über lange Strecken, erfolgen oder eine vertikale 

Übertragung (Übertragung von einer Generation zur anderen durch Gameten). 

Im Nordfriesischen Wattenmeer traten ausbleibende Rekrutierung der Austern auf eulitoralen Bän-

ken und der Populationsrückgang 2015/2016 mit höheren Infektionsnachweisen des Virus OsHv1 

auf (REISE ET AL. 2017A). Untersuchungen von jungen Austern (2cm groß) durch das AWI (Watten-

meerstation List, Sylt) in den Jahren 2016 bis 2018 zeigten OsHv-1-Mortalitäten (Wegner mündl. 

Mitt. 30.09.2018), die über den Sommer durch gute Korrelation von Mortalität und dem mittels 

RealTime PCR gemessenem Virus-Titer (MARTENOT ET AL. 2010) deutlich wurden. Untersuchungen 

von Austern aus dem Nationalpark Schleswig-holsteinisches Wattenmeer auf eine Herpesvirus 

OsHV-1 Infektion durch das Landeslabor Schleswig-Holstein (Lebensmittel-, Veterinär- und Umwelt-

untersuchungsamt) finden nicht statt (Jütting mündl. Mitt. 08.10.2018, Veterinäramt Nordfries-

land). S. M. Bergmann (Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, In-

sel Riems) hat sporadisch Austern aus dem Wattenmeer auf eine Infektion untersucht, diese aber 

bisher nicht nachweisen können. Es erfolgt kein Monitoring der Muscheln und Austern auf Viren, 

                                                           

7 http://www.eurl-mollusc.eu/Main-activities/Tutorials/Herpes-virus-OsHV-1, zuletzt aufgerufen am 21.06.2018. 

8 http://www.eurl-mollusc.eu/content/down-
load/52616/747032/file/OYSTER+HERPES+VIRUS+WORKSHOP+final+REPORT.pdf?version=4, zuletzt aufgerufen am 
21.06.2018 
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Bakterien oder Parasiten in Deutschland (Bergmann mündl. Mitt. 08.10.2018). Aufgrund der ge-

nannten Untersuchungen durch AWI (Wegner mündl. Mitt. 08.10.2018), der Einschätzung durch 

die Vertreter des nordfriesischen Veterinäramtes und des nationalen Referenzlabors ist davon aus-

zugehen, dass der Herpesvirus OsHV-1 auch im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer vorkommt. 

Der Parasit Bonamia ostreae9 verursacht die Bonamiose bei der Europäischen Auster in Europa und 

zerstört die Hämozyten der Austern, andere Austern der Familien Ostrea und Crassostrea gelten als 

empfänglich für die Infektion, teilweise nur als Überträger. Bonamia ostreae findet sich im Anhang 

IV Teil II der Richtlinie 2006/88/EG des Rates auf der Liste der zu überwachenden Krankheiten, 

ebenso wie Bonamia exitiosa10.  

Der Pilz Ostracoblabe implexa führt zu Schädigungen der Schale, die vor allem bei Ostrea edulis aber 

in geringerem Ausmaß auch bei der Pazifischen Auster auftreten. Der Pilz wurde in Austern aus dem 

nordfriesischen Wattenmeer nachgewiesen (THIELTGES ET AL. 2013). 

Nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 NPG ist es nicht zulässig „Pflanzen standortfremder Arten einzubringen 

oder Tiere solcher Arten auszusetzen, die im Nationalpark nicht ihren Lebensraum haben“. Mit die-

sem Verbotstatbestand ist der Begriff der gebietsfremden Art für den Bereich des Nationalparks 

enger gefasst: „Tiere solcher Arten, die nicht im Nationalpark ihren Lebensraum haben.  

                                                           

9 http://www.eurl-mollusc.eu/Main-activities/Tutorials/Bonamia-sp, zuletzt aufgerufen am 21.06.2018 

10 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Disease%20Leaflets/Sheet%20No.%2066.pdf, zuletzt aufgeru-
fen am 21.06.2018. 
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4 BESCHREIBUNG DER TÄTIGKEITEN 

Die Zucht der Pazifischen Austern ist seit 1971 für das schleswig-holsteinische Wattenmeer akten-

kundlich dokumentiert, seit 1986 erfolgt die Austernkultur durch eine Betreiberfirma auf 30 ha auf 

eulitoralen Flächen in der Blidselbucht im Lister Tief. Die dazu gehörenden Tätigkeiten und Aktivi-

täten werden nachfolgend allein auf Grundlage der Angaben der Betreiberfirma beschrieben und 

umfassen den gesamten Ablauf der Austernkulturwirtschaft im Schleswig-Holsteinischen Watten-

meer beginnend mit der Nach- und Aufzucht (Hatchery und Nursery) im Ausland (siehe dazu auch 

Abb. 4-1). Die hier betriebene Austernkulturwirtschaft gliedert sich in drei Teile und wird durch das 

regionale Sammeln von Besatz- und Konsumaustern ergänzt: 

1. Hatchery: züchtet Austern und beliefert die Nursery in Irland mit Austern (z.B. Guernsey 

Sea Farms, http://www.guernseyseafarms.com/).  

- Geschlossenes System 

- Zucht von diploiden Austern 

2. Nursery: zum Beispiel aus Irland von Sherkin Oyster Ltd., Sherkin Island, Co. Cork:  

- kultiviert Austern in einem offenen System im Meerwasser  

- Kulturflächen liegen im Sublitoral, Austern werden vor dem Verkauf im Eulitoral zwi-

schengelagert 

- Untersuchung auf Begleitarten durch Sherkin Island Marine Station (visuelle Untersu-

chung 50 Austern aus einer 5 kg Probe aus je 20 Tonnen, die verkauft werden). Ein vor-

liegender Bericht listet die gefundenen Arten auf, allerdings erfolgte die Bestimmung 

teilweise nur bis zu Gattung. Damit ist er nicht geeignet, den Eintrag von Arten, die nicht 

ihren Lebensraum im Nationalpark haben, auszuschließen.  

3. Kultivierung im Lister Tief (Deutschland): 

- Die Betreiberfirma importiert Austern mit einem Individualgewicht von 30-50 g/Auster. 

Kleinere Austern < 30 g würden einer höheren Mortalität während des Transports un-

terliegen und sind zudem anfälliger für Krankheiten und brauchen länger bis zur Markt-

reife. 

- Lieferzeitraum im Frühjahr in den Monaten März, April und Mai via LKW nach Sylt 

- Import von diploiden Austern (triploide sind von der Betreiberfirma nicht gewünscht) 

- Die durchschnittlich gelieferte Jahresmenge beträgt etwa 60 Tonnen (bei einem durch-

schnittlichen Individualgewicht von 40g entsprechen 60 t 1,5 Millionen Austern. Es kön-

nen keine absoluten Zahlen angegeben werden, da der Besatz nach Gesamtgewicht ge-

kauft wird). Zahlen zu Sterblichkeiten im weiteren Zuchtverlauf sind nicht standardisiert 

erhoben und beruhen auf Erfahrungswertem von der Betreiberfirma (Tab. 4-1). Die 

nachfolgenden Angaben müssen daher als grobe Richtwerte verstanden werden. Für 

den Transport und die ersten 4-8 Wochen der Besatzaustern in den Poches auf den Kul-

turflächen werden 10-12 % Sterblichkeit angegeben, für die Sommermonate bis zur 

Überwinterung liegen keine Angaben vor. In die Überwinterung gehen maximal 450.000 

Austern (max. 30 t), dies beinhaltet marktreife Größen und untermäßige Austern, die im 

nächsten Jahr wieder auf die Kultur verbracht werden. Im November/Dezember werden 
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etwa 100.000 Austern aus dem Winterlager verkauft. Die Wintersterblichkeit in der 

Überwinterung gibt die Betreiberfirma mit etwa 20-25% an, so dass maximal etwa 

260.000 Austern im Frühjahr wieder auf die Kulturen gebracht werden. Der Verkauf von 

Januar bis April ist hier nicht abgezogen. Bei Besatzaustern von 30 g/Auster werden von 

der Betreiberfirma 20 % Verlust im Verlauf der weiteren Kultivierung bis zum Verkauf 

eingeplant. 

Tab. 4-1  Übersicht der Mortalitäten und Überwinterungsmengen nach Angaben der Betreiberfirma, aus-

gehen von einer Importmenge von 1,5 Mill Austern. 

 
 

 

Abb. 4-1  Schematische Darstellung der bisherigen Tätigkeiten der Betreiberfirma im jahreszeitlichen Ver-

lauf.  

- Voruntersuchung der zu importierenden Menge auf Ostreid Herpesvirus 1 (OsHV-1) 

durch das Labor Fenner (Hamburg) im Auftrag von der Betreiberfirma, Import abhängig 

vom Ergebnis der Untersuchung. 

- Importierte Besatzaustern werden direkt in die Poches auf den eulitoralen Kulturflächen 

(30 ha) in der Blidselbucht verbracht 

- Bei Bedarf Kontrolle und Wenden der Poches (nicht täglich). 

- Wochentage mit günstigen Tiden erlauben 0,5 bis 3 Std. Arbeit  

- Nutzung eines Treckers für den Materialtransport und Hebearbeiten 

- In Handarbeit erfolgen Wenden und Kontrolle der Poches bzw. der Austern, Entfernen 

des Algenaufwuchs, Ausbringen der Setzlinge bzw. kleiner Austern sowie Abtransport 

der Ernte.  

- Einsatz eines Bootes für den Materialtransport, Hin- und Abtransport bei ggf. schlechte-

ren Tiden, Transport von Setzlingen aus der Handsammlung direkt ins Aufzuchtgebiet.  
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- Nutzung der Hälterungsbecken von November/Dezember bis April: Überwinterung der 

Austern (etwa 450.000 Austern mit ca. 30 t) in Hälterungsbecken (500 m³ Seewasserbe-

cken mit direkter Seewasserleitung und Umwälzpumpen) in List ab November/Dezem-

ber bis März/April des Folgejahres (sobald keine Gefahr von Eisgang mehr besteht). 

- Das Seewasser der Hälterungsbecken wird nach spätestens einer Woche gewechselt. 

Das Wasser wird durch das Doppelrohr der Seewasserleitung abgelassen und die Becken 

werden alle 2 (spätestens 4) Wochen gereinigt (Zeitaufwand ca. 3-4 Std. mit 2 Mitarbei-

tern). Danach wird frisches Seewasser eingefüllt (Dauer etwa 2 Std.). 

- Die Seewasserleitung schafft durchschnittlich 15 m³/Stunde (Maximal 20 m³/Stunde). 

Die Befüllung eines Beckens dauert etwa 2 Stunden. 

- Nicht verkaufte Austern (ca. 20% der jährlich importierten Besatzaustern) werden im 

folgenden Frühjahr wieder auf die Kulturflächen im Lister Tief gebracht 

- Nutzung der Hälterungsbecken von April bis November/Dezember: Hälterung verkaufs-

fertiger Austern (2-4 Becken für die Verkaufshälterung, 1-2 Becken für Sortierarbeiten 

etc., restl. Becken als Lagerfläche für Kisten und anderes Material)  

- Austerntische werden von der Kulturfläche im Winter entfernt und an Land bei der Be-

treiberfirma in List gelagert (Platzbedarf von ca. 200 m²) 

- bei der Einlagerung werden die Austern nach Größen sortiert 

- Ziel: maximal eine Überwinterung bis zum Verkauf 

- Verkauf im ganzen Jahr, Hauptverkaufszeit im Winter  

- Handling für den Verkauf: säubern, sortieren und verpacken 

- Verkauf mit ca. 80 g/Auster 

- Beschäftigte: derzeit 4-5 Vollzeit, zusätzliche Hilfen kurzfristig bei erhöhtem Arbeitsauf-

wand  
- Equipment: Austerntische mit Poches, Trecker, Gabelstapler, Boot, Körbe, Seile, 

Pumpsysteme, Belüftungsanlage, Waschanlage, Verpackungsmaschinen, Reetsäge, etc. 
- Größere Mengen von Austern können von der Betreiberfirma nach eigenen Angaben 

nicht an Land in den bestehenden Becken überwintert werden. Der limitierende Faktor 
ist der Platz in den Becken an Land zur Überwinterung der Austern.
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Abb. 4-2  Übersicht der Größenklassen, in die Austern für den Verkauf aus Hatchery und Nursery eingeteilt 

werden (Abbildung übernommen von http://www.guernseyseafarms.com/Oys-

ter_Seed/size_chart.html, zuletzt aufgerufen 18.01.2018).  

4. Sammeln von Besatzaustern und Konsumaustern  

Seit 2005 werden Austern für den Besatz und seit 2008 für den Konsum im schleswig-holsteinischen 

Wattenmeer gesammelt.  

Das Sammeln unterliegt bestimmten Auflagen bzw. Nebenbestimmungen, die hier auszugsweise 

wieder gegeben werden: 

- Bis zu 2,5 Millionen/Jahr Besatzaustern < 50 g Lebendgewicht 

- Bis zu 1,5 Millionen/Jahr Konsumaustern > 50 g Lebendgewicht 

- Bearbeitung der Austern im Nachhinein: trennen, nachwachsen lassen,  

- Konsumreife Austern werden mit mindestens 50 g Lebendgewicht definiert, Besatzaus-

tern müssen weniger als 50 g wiegen. 
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- Sammelgebiete dürfen nur innerhalb der „Drei Seemeilen“-Zone und nur innerhalb der 

trockenfallendenden, nicht mit einem Betretungsverbot belegten Flächen der Schutz-

zone 2 des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer liegen, sowie innerhalb 

der ausgewiesenen Muschelerzeugungsgebiete  

- Für das Sammeln von Besatzaustern dürfen insgesamt pro Jahr nicht mehr als 450 ha 

genutzt werden. Das Sammeln der Konsumaustern darf nur auf bis zu 50 ha in den aus-

gewiesenen Muschelerzeugungsgebieten der Region Sylt, Föhr, Halligen, Nordstrand 

und Dithmarschen erfolgen, in der Region Sylt auf maximal 150 ha. 

- Von bekannten Seehundsliegeplätzen ist ein Abstand von 500 m einzuhalten. 

- Sammeln darf nur per Hand erfolgen, der Einsatz von technischen Geräten ist verboten. 

- Führen eines Betriebstagesbuchs mit Angaben zu Besatzmengen, und -zeiten, Anlan-

demengen, und –zeiten und Angaben zur Qualität der Ware nach Vorgaben der oberen 

Fischereibehörde. 

- Austern, die mit Miesmuscheln oder anderen lebenden Muscheln verwachsen sind oder 

auf dicht mit Miesmuscheln bewachsenen Flächen siedeln, dürfen nicht gesammelt wer-

den. 

- Es dürfen maximal 10 (in zu begründenden Einzelfällen bis zu 20) Personen gleichzeitig 

sammeln, eine Person mit gültigem Fischereischein muss dabei sein. Zum Transport dür-

fen keine Fahrzeuge im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 5 („… Insbesondere ist es nicht zulässig, 

[…]5. die Land- und Wattflächen mit Fahrzeugen aller Art im Sinne des § 1 des Straßen-

verkehrsgesetzes sowie mit Kutschen und Fahrrädern oder mit Luftkissen- oder Amphi-

bienfahrzeugen zu befahren oder zu reiten, […]) benutzt werden.  

- Nach Angabe der Betreiberforma kann ein Sammler je Tide 250-300 Austern sammeln, 

abhängig von der Verfügbarkeit geeigneter solitärer Austern.  

 

Abb. 4-3  Austernkulturfläche im Lister Tief (Foto: G. Nehls).  
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5 DER MARKT FÜR AUSTERN 

Die derzeitige weltweite Produktion von Austern beläuft sich nach Angaben der FAO 2015 auf rund 

5,5 Mio. T. Der Großteil der Austern wird in marinen Aquakulturen produziert. Das Einsammeln 

oder Fangen von „wilden“ Austern macht nur einen Anteil von 2,5 Prozent an der Weltproduktion 

aus (FAO 11). Der größte Produzent weltweit ist China mit rund 80 Prozent der Weltproduktion. Aus 

Asien stammen ca. 93 Prozent der Weltproduktion. Der internationale Handel mit lebenden Aus-

tern beschränkt sich aufgrund der geringen Haltbarkeit im Wesentlichen auf benachbarte Gebiete 

und liegt unter 10 Prozent der Weltproduktion. Die Weltproduktion der Pazifischen Auster hat sich 

von 1950 bis 1990 fast vervierfacht (Abb. 5-1). Rund 93 % der weltweiten Produktion sind Pazifische 

Austern. Auf Europa entfällt nur 3% der Weltproduktion von Austern. Die Pazifische Auster erreicht 

auch hier einen Marktanteil von 90%. Die Produktion in Europa ist seit 1990 um nahezu 30 Prozent 

zurückgegangen.  

 

Abb. 5-1  Globale Austernproduktion von Magallana gigas (vormals Crassostrea gigas) seit 1950 (Grafik 

entnommen von https://de.wikipedia.org/wiki/Pazifische_Auster, zuletzt aufgerufen am 

23.10.2018; Wikipedia verweist auf Informationen der FAO unter http://www.fao.org/fis-

hery/species/3514/en). 

Die Produktion der europäischen Auster (Ostrea edulis) ist seit den 1950iger Jahren rückläufig und 

liegt derzeit unter 5.000 t weltweit (Abb. 5-2). Selbst in Europa spielt die europäische Auster nur 

eine sehr untergeordnete Rolle. 

 

                                                           

11 http://www.fao.org/fishery/static/Yearbook/YB2015_CD_Master/root/commodities/appendixii.pdf, zuletzt aufgeru-
fen am 31.05.2018 
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Abb. 5-2 Globale Austernproduktion von Ostrea edulis seit 1950 (GOULLETQUER & FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 2004) 

Der weltweite Durchschnittspreis für Austern liegt bei 800 US$ pro T. (FAO 2017). Daraus ergibt sich 

ein Gesamtwert der Produktion von rund 4,2 Mrd. US$ für die Austern aus Aquakulturproduktion 

und 130 Mio. US$ für den Austernfang. Die Preise für wilde Austern liegen etwas höher bei 990 US$ 

pro T. Unterstellt man ein Gewicht von 100 g für eine Verzehrauster, dann liegt der Preis pro Auster 

bei ca. 8 US Cent. Auf dem deutschen Markt werden Verzehraustern zur Versendung an den End-

kunden für 2 bis 3 Euro pro Stück verkauft (Angaben für den Versand über Internetplattforen wie 

www.send-a-fish.de oder www.frischeparadies-shop.de; für den stationären Einzelhandel haben 

wir keine Preise). Das gilt auch für die Austern der Marke „Sylter Royal“, die von der Betreiberfirma 

auf Sylt produziert werden. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxx  xxxxxxxxx Die Produktion von ca. 800.000 bis 1 Mio. Austern entspricht 

im Mittel ca. 70-80 Tonnen. Das Angebot ist selbst im europäischen Kontext als vergleichsweise 

unbedeutend anzusehen, in Deutschland hingegen ist die Betreiberfirma einziger Produzent. Die 

Betreiberfirma hat sich einen Nischenmarkt eröffnet, indem sie sehr erfolgreich das Markenprodukt 

„Sylter Royal“ platziert hat. 
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6 DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT DER DERZEITIGEN 
AUSTERNKULTUR IN LIST AUF SYLT 

Die Betreiberfirma verkauft jedes Jahr zwischen 800.000 und 1 Mio. Austern aus eigener Kultur. Der 

Großteil (80 bis 85 Prozent) der Austern wird über den Großhandel und dem Label „Sylter Royal“ 

vermarkt. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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Tab. 6-1  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Abb. 6-1  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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7 FESTLEGUNG DER ZU PRÜFENDEN VARIANTEN 

7.1 Bestandsaufnahme der vorhandenen Ideen und Optionen  

Um die Einschleppung gebietsfremder Arten mit den Besatzausternimporten zu vermeiden, beste-

hen verschiedene Optionen, die im Folgenden dargestellt und erläutert werden. Des Weiteren wer-

den dazu vorliegende Einschätzungen (Machbarkeitsstudien zu vergleichbaren Ansätzen, Stellung-

nahmen von Betreiberfirma und Behörden, Dokumentation der Betreiberfirma zu eigenen 

Versuchen) aufgeführt und ausgewertet.  

Zum derzeitigen Stand wird die Gefahr der Einschleppung gebietsfremder Arten in erster Linie 

durch den Import von Austern aus einer Nursery in offenen Systemen gesehen. Ein Direktimport 

von Saataustern aus einer Hatchery wäre vermutlich unkritisch, so lange die Aufzucht dort in einem 

geschlossen System stattfindet.  

Diese Bestandsaufnahme soll zu einer ersten gutachterlichen Einschätzung der grundsätzlichen 

Umsetzbarkeit und Konformität mit geltendem Recht dienen, um die weiter zu prüfenden Varian-

ten festzulegen. Die bisherigen Ideen und Optionen setzen beim Import der Besatzaustern bzw. 

dem Aufbau einer lokalen Hatchery/Nursery an, beim Sammeln von Konsum- und Besatzaustern 

und dem Einsatz von Brutsammlern. Es ist zu prüfen, ob der Bedarf an Besatzaustern regional ge-

wonnen und der Mengenbedarf gedeckt werden kann oder welche Minimierungsmaßnahmen zur 

Risikominderung der Einschleppung von gebietsfremden Arten bei Importen ergriffen werden kön-

nen.  

Folgende Optionen sind nach Vorgaben des Auftraggebers zu prüfen:  

• Aufbau und Betrieb einer eigenen Hatchery und/oder Nursery in Eigenregie oder in Zusam-

menarbeit mit einem Forschungsinstitut (u.a. Klärung der Standortfrage einer solchen Hat-

chery, z.B. Emmelsbüll-Horsbüll; Klärung der Möglichkeit eines ggfs. joint ventures mit an-

deren Austernzüchtern, mit Miesmuschelfischern) 

• Elterntiere von Sylt zur Vermehrung an eine Hatchery geben und von dort nach Sylt impor-

tieren  

• Importe von Besatzaustern aus einem geschlossenen, neobiota- und parasitenfreien Kreis-

lauf  

• Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern 

• Einsatz von Brutsammlern  

• Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „technisch sicheren“ Quarantäne beim Import 

von Besatzaustern 

Zu den Optionen wird, soweit vorhanden, die Einschätzung der Betreiberfirma zusammengefasst, 

die uns aus Gesprächen und Schriftverkehr (Briefe und Emails) bekannt ist. Die Texte wurden von 

der Betreiberfirma gegen gelesen (zuletzt Ende Juni 2018).  

Zu jeder Option wird in einer kurzen zusammenfassenden Bewertung erläutert, ob die jeweilige 

Option weiter betrachtet wird oder nicht.  
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7.1.1 OPTION 1: Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery  

7.1.1.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

Hatcheries werden an vielen Standorten in Europa bzw. in der Welt betrieben (Tab. 7-1). In Europa 

gibt es 16 Hatcheries in vier Ländern, jedoch bislang keine in Deutschland. Der Aufbau und Betrieb 

ist grundsätzlich technisch möglich. Der lokale Austernbestand kann dafür genutzt werden und es 

bedarf keiner Importe mehr. Neben ausreichendem Platz werden spezielle Infrastruktur und quali-

fiziertes Personal benötigt. Der Aufbau einer Hatchery und Nursery bedarf zudem einer Testphase, 

da die Zucht von Muscheln ein komplizierter Produktionsprozess ist und zunächst Erfahrung mit 

den einzelnen Schritten gewonnen werden muss (HELM ET AL. 2004; WALLACE ET AL. 2008). 

Tab. 7-1  Übersichtstabelle der Hatcheries für Pazifische Austern in Europa. 

Land Name der Hatchery Nursery Kontakt 

Frankreich Satmar ja http://www.satmar.fr/uk/home/ 

Frankreich France Naissain & Vendée, Naissain ja https://www.francenaissain.com/en/ 

Frankreich Grainocéan ja grainoceaninternational@gmail.com 

Frankreich SODABO ja   

Frankreich Ecloserie des Lilas nein   

Frankreich Ecloserie de Kerné nein   

Frankreich Vendée Ecloserie nein https://www.huitre-vendee-atlantique.fr/ 

Frankreich Ecloserie Labadie ja   

Frankreich Novostréa Bretagne ja https://www.novostrea.net/ 

Frankreich Marinove ja http://www.marinove.fr/en/ 

Großbritannien Seasalter (Walney) Limited ja https://morecambebayoysters.co.uk/ 

Großbritannien Seasalter Shellfish Whistable ja http://www.oysterhatchery.co.uk/ 

Großbritannien Guernsey Sea Farms ja http://www.guernseyseafarms.com/ 

Irland Cartron Point Shellfish Ltd ja iarfhlaithconnellan@gmail.com 

Irland Tralee Bay ja http://traleebayhatchery.com/ 

Irland Boed Mor ja   

Niederlande Roem van Yerseke ja https://roemhatchery.nl/en/ 

7.1.1.2. Machbarkeitsstudien aus vergleichbaren Ansätzen 

Es wurden keine vollständig vergleichbaren Studien gefunden, die auf die Situation im Schleswig-

Holsteinischen Wattenmeer übertragbar sind. Studien aus dem europäischen Raum wurden nur für 

die Zucht von Miesmuscheln gefunden. Machbarkeitsstudien zur Austernzucht stammen vor allem 

aus Nordamerika. Bisher liegen uns sechs Studien vor, die im Detail andere Voraussetzungen be-

rücksichtigen, so dass keine direkte Übertragbarkeit für diese Machbarkeitsstudie möglich ist. Ob 

weitere Studien erstellt wurden, kann nicht umfassend beantwortet werden. Es ist davon auszuge-

hen, dass nicht alle Studien frei im Internet verfügbar sind oder in den Landessprachen verfasst 

wurden, und dadurch bei der Suche nicht erfasst wurden. Folgende Angaben geben einen Einblick 

in die gefundenen Studien: 
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• Feasibility of a Shared Shellfish Hatchery for the BC Shellfish Aquaculture Industry (LEASK 

ET AL. 2008) 

Vor dem Hintergrund nicht ausreichender Versorgung mit Saataustern 2005-2007 von US-

Zulieferfirmen wurde diese Studie von dem Ministerium für Landwirtschaft von British Co-

lumbia (BC Ministry of Agriculture and Lands) in Auftrag gegeben. Es liegt eine Entwurfsfas-

sung vom 06. Juni 2008 vor. Die Studie betrachtet die Machbarkeit zum Betrieb einer selb-

ständigen Hatchery in British Columbia. Orientiert am Bedarf wurden die Kosten kalkuliert. 

Eine Hatchery müsste den Markt in British Columbia mit verschiedenen Arten (Crassostrea 

gigas, Manila Clam, Jakobsmuscheln, Mytilus galloprovincialis, Elefantenrüsselmuscheln) 

versorgen können und ggfs. auch zukünftige Aquakulturarten wie Herzmuscheln oder 

Crassostrea virginicea züchten können.  

Die Studie basiert auf der Kalkulation, dass die Hatchery die folgenden Produktionsmengen 

erreichen soll, um die Hälfte des Bedarfs in British Columbia decken zu können:  

• Pazifische Auster: 50 Millionen 2-3 mm Saataustern (einzeln) und 200 Million Larven 

• Manila Clams: 100 Millionen 2-3 mm Saat 

• Elefantenrüsselmuscheln: 1 Million 2-3 mm Saat 

• Mytilus galloprovincialis: 100 Millionen 2-3 mm Saat 

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass eine Hatchery, die diese verschiedenen Arten lie-

fern kann, gegenwärtig aufgrund der Marktpreise für die Saat nicht rentabel ist. Die Inves-

titionskosten liegen bei über 4 Mill $, die jährlichen Betriebskosten übersteigen die Einnah-

men aus dem Saatverkauf um 180.000 $. Die Studie diskutiert daher auch staatliche 

Unterstützung und universitäre Kooperationen einer Hatchery.  

• Installation and operation of a modular bivalve hatchery (2007) Prepared by Samia Sarkis, 

FAO Consultant, Bermuda FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER 492 (SARKIS & LOVATELLI 2007) 

Diese Studie beschäftigt sich mit der Zucht von Jakobsmuscheln unter tropischen Bedin-

gungen. Aussagen und Erkenntnisse dieser Studie sind daher nicht auf die Austernzucht im 

Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer übertragbar.  

• Alaska Shellfish Farm Size Feasibility Study  

(https://www.commerce.alaska.gov/web/Portals/6/pub/ShellfishFeasibiliyStudy.pdf) 

Diese Studie betrachtet die Perspektiven für die Entwicklung der Aquakultur, die u.a. auch 

die Pazifische Auster umfasst. Ein Aspekt der Studie ist u.a. die Größe von Kulturfarmen zu 

untersuchen, damit diese effizient betrieben werden können. Zusammenfassend stellt die 

Studie dar, dass der Betrieb kleiner Austernfarmen schwieriger ist, diese entweder die Pro-

duktion erhöhen müssen oder durch Kooperationen mit anderen Firmen Kosten und Vor-

teile teilen sollten. Insbesondere kleine Austernfarmen (hier ca. 1,6-4 ha) stehen in Alaska 

vor der Herausforderung profitabel zu arbeiten.  

Die Studie arbeitet mit mehreren allgemeinen Annahmen und bezieht sich nicht auf einen 

ausgewählten Standort. Es wird davon ausgegangen, dass Austern mit 20-30 mm Größe in 

die Zucht kommen und eine kleine lokale Nursery betrieben wird. Die Austernzucht in 
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Alaska umfasst eine fünfjährige Aufzucht bis zum Verkauf. Außerdem arbeitet die Studie 

mit der Annahme, dass für den Aufbau der Farm das notwendige Startkapital vorhanden ist 

und keine Kredite bezahlt werden müssen. Es werden drei Größen der Austernfarmen (ca. 

1,6 - 4 ha, 4,8 – 12 ha und 12 – 20,2 ha) betrachtet. 

Nach drei Jahren können etwa 20 % der Austern in den Verkauf gehen, wenn diese die 

Marktgröße erreicht haben. Im fünften Jahr wird die maximale Produktionsmenge erreicht. 

Allerdings erreichen kleine Austernfarmen (kleiner 4 ha) innerhalb von 10 Jahren keinen 

positiven Ertrag, die Kosten übersteigen immer die Einnahmen. 

Darüber hinaus betrachtet die Studie die Aquakultur von der Elefantenrüsselmuschel (Pa-

nope genrosa), auch in Kombination mit Austernzucht.  

Die Studie ist nicht vollständig auf die Situation im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer 

zu übertragen. Sie macht aber deutlich, dass in Alaska die Aufzucht von Austern ab 20-

30 mm in Austernfarmen ab rund 5 ha Größe möglich ist.  

• Hatchery produced Pacific oyster seed: economic feasibility on cultch in the Pacific North-

west (IM & LANGMO 1977) 

(https://ir.library.oregonstate.edu/concern/administrative_report_or_publications/n583x

v89g)  

Der Bericht von 1977 betrachtet die Möglichkeiten, Austernsaat im Nordwesten der USA 

zu züchten und die Abhängigkeit von Importen aus Japan zu reduzieren, deren Mortalitäten 

zu hoch waren. Die Studie betrachtet die Machbarkeit hinsichtlich fünf verschiedener Pro-

duktionsmengen. Die verwendeten Kostenbeträge sind veraltet und nicht übertragbar. 

• SHELLFISH AQUACULTURE FEASIBILITY STUDY 

Expanding Shellfish Culture in the NRAC Region – Constraints to existing industry expan-

sion and an analysis of the economic feasibility of new, small-scale oyster culture busi-

nesses, Part II: The feasibility of new, small-scale oyster culture businesses. (RHODES ET AL. 

2018) 

Die Studie betrachtet den Neuaufbau von Austernzuchten mit einem Produktionsziel von 

100.000 Austern /Jahr und 1 Mill. Austern/Jahr im Nordwesten der USA. In dieser Studie 

wird angenommen, dass die Austernsaat von einer Hatchery gekauft wird, die weitere Auf-

zucht in einer Nursery-Phase bis zur Freilandphase erfolgt. Des Weiteren geht die Studie 

davon aus, dass Qualitätsaustern für einen hochpreisigen Markt produziert werden.  

Eine Vergleichbarkeit mit der derzeitigen Produktion auf Sylt ist nur begrenzt möglich. Die 

Arbeitskosten sind erheblich niedriger, wenn man die der Nursery mit der von Betreiber-

firma angegebenen Kosten zusammenrechnet, aber dafür sind die Preise auf Sylt für die 

Konsumaustern erheblich höher. Die angegebenen Kosten in der Studie entsprechen den 

Kosten der Nursery, wie sie für einen lokalen Aufbau und Betrieb unter Kapitel 8.1.2.2 (in-

door oder outdoor Nursery) beschrieben sind. Allerdings ist das Endprodukt der Nursery 

noch nicht die Konsumauster. Der Bericht stellt die Kosten für beide Stufen (Nursery und 

Mast) dar. Außerdem stellt sich das Problem der Überwinterung in den USA nicht. Es wäre 
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wichtig zu wissen, welche produktionstechnischen Unterschiede vorliegen, damit man An-

nahmen explizit überprüfen und vergleichen könnte. Der Bericht ist diesbezüglich nicht de-

tailliert genug.  

• SHANGO BUSINESSPLAN Gecontroleerd schelpdierkweeksysteem, van zaad tot aan 

consumptiemossel (VEENSTRA ET AL. 2008) 

Diese Studie betrachtet die Aufzucht von Miesmuscheln und ist daher nicht mit der Aus-

ternzucht vergleichbar.  

7.1.1.3. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Aufbau und Betrieb einer Hatchery würde an Land erfolgen und daher umweltrechtliche Fragen im 

Zusammenhang mit dem Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer nur im Zusammen-

hang mit der Seewasserleitung berühren. Die Entnahme von Seewasser und Rückführung desselben 

muss auf Natura-2000-Verträglichkeit geprüft werden. Zudem bedarf die Entnahme von Seewasser 

der Genehmigung nach § 6 Abs. 3 Nr. 4 NPG soweit sie innerhalb der Grenzen des Nationalparks 

stattfindet und einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach §§ 8 und 9 WHG. Darüber hinaus ist die 

Eingriffsregelung bei einem Neubau der Seewasserleitung zu bearbeiten und sind die wasserrecht-

lichen Belange nach WRRL und MSRL zu prüfen.  

Der Aufbau sowohl einer Hatchery als auch einer Nursery auf Sylt an der Schleswig-Holsteinischen 

Küste würde eine lokale Versorgung mit Besatzaustern ermöglichen, ohne Gefahr, dass gebiets-

fremde Arten eingeschleppt werden. 

7.1.1.4. Zusammenfassende Bewertung 

Der Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery ist technisch machbar und mit geltendem Recht zu 

vereinbaren. Diese Option soll weiter betrachtet werden 

7.1.1.5. Einschätzung von der Betreiberfirma 

Für die benötigten Besatzmengen wird der Kostenaufwand für eine eigene Hatchery und Nursery 

als zu hoch eingeschätzt. Der Betrieb bedarf hoher Spezialkenntnisse, welche die Betreiberfirma 

gegenwärtig nicht zur Verfügung hat. Versuche zur Nachzucht wurden durch die Betreiberfirma mit 

lokalen Elterntieren durchgeführt und erfolgreich Larven gezüchtet, jedoch gelangten durch das 

verwendete Meerwasser Prädatoren in die Aufzucht und verhinderten den weiteren Aufwuchs. Die 

Zucht von Saataustern („spat“) bedarf neben Fachkenntnis entsprechender technischer Ausrüstung 

und Platz, um die Larven züchten und hältern zu können. Für die Nursery wäre zudem auf dem 

Betriebsgelände in List kein Platz mehr, da schon jetzt das Gelände durch die Überwinterung der 

Austern vollständig genutzt wird. Der Erweiterung des Betriebsgeländes stehen hohe naturschutz-

rechtliche Hürden entgegen, da sich auf dem angrenzenden Gelände geschützte Biotoptypen bzw. 

Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie finden 

(http://zebis.landsh.de/webauswertung/pages/map/default/index.xhtml, zuletzt aufgerufen am 

22. Januar 2018). Die derzeitige Kapazität zur Überwinterung liegt bei ca. 30 t verkaufsfähigen Aus-

tern. Es müssten immer zwei bis drei Generationen überwintert werden, das entspricht mehr als 2 
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Millionen Austern. Der zusätzliche Platzbedarf wird auf 2.000 Quadratmeter (ca. 1.000m³ Wasser-

becken) beziffert, der Investitionsbedarf für Hälterungsbecken, Pumpen, Leitungen und Technik mit 

2-3 Millionen Euro kalkuliert (in der Berechnung sind Grund und Boden nicht eingerechnet). Im 

Sommer müssen die produzierten Austern auf den Kulturflächen untergebracht werden, die vor-

handenen Platzkapazitäten werden von der Betreiberfirma als ausreichend angesehen. 
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7.1.2 OPTION 2: Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 

7.1.2.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

Nach der Aufzucht in einer Hatchery erfolgt die weitere Hälterung der Austern in einer Nursery in 

der die Saataustern bis zu einer Größe von ca. 10 mm heranwachsen, bis sie in Poches verbracht 

werden können. Diese kann sich an die Produktion einer lokalen Hatchery anschließen oder unab-

hängig von einer lokalen Hatchery betrieben werden. Aufgrund des starken Wachstums und des 

steigenden Nahrungsbedarfs der Saataustern sind Nurseries keine geschlossenen Systeme sondern 

werden mit Seewasser versorgt. Saataustern mit einer Größe von 2 mm können direkt aus der Hat-

chery und damit aus einem weitgehend geschlossenen System bezogen werden (vgl. zu geschlos-

senen System Angaben unter ABKÜRZUNGEN UND BEGRIFFE auf Seite ii). Bei Import von Saataus-

tern aus einer Hatchery müsste vor Ort eine lokale Nursery aufgebaut werden. Nurseries werden 

an verschiedenen Standorten (Tab. 7-1) sowohl im Innenbereich (Abb. 8-12) als auch im Außenbe-

reich (Abb. 8-11) betrieben. Systeme im Innenbereich haben den Vorteil, dass keine anderen Algen 

in das System geraten, Prädation kontrolliert werden kann und verschiedene Parameter (Tempera-

tur, Algenkonzentration, pH-Werte, u.a.) optimal reguliert werden können. Demgegenüber stehen 

hohe Kosten für die Algenzucht. Um die Versorgung mit Futteralgen sicher zu stellen, werden diese 

in Becken oder Fließkanälen („raceway system“) im Außenbereich gezüchtet. Die Verlagerung der 

Austernaufzucht in den Auftriebssystemen („upwelling system“) in den Außenbereich verringert die 

Kosten, allerdings bleibt der Aufwand für die Algenproduktion gleich. Ein wesentlich günstigeres 

System ist das FLUPSY („floating upwelling system“, Abb. 8-13), welches direkt im Meerwasser in-

stalliert wird (in geschützten Bereichen wie z.B. Häfen), in dem die Austern bis zu einer Größe von 

10 mm wachsen und von dort in die Poches auf den Kulturflächen verbracht werden können. 

7.1.2.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery an Land berühren umweltrechtliche Fragen im Zusam-

menhang mit dem Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer nur im Zusammenhang mit 

der Seewasserleitung. Die Entnahme von Seewasser und Rückführung desselben muss auf Natura-

2000-Verträglichkeit geprüft werden. Zudem bedarf die Entnahme von Seewasser bedarf Geneh-

migung nach § 6 Abs. 3 Nr. 4 NPG soweit sie innerhalb der Grenzen des Nationalparks stattfindet  

und einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach §§ 8 und 9 WHG. Darüber hinaus ist die Eingriffsrege-

lung bei einem Neubau der Seewasserleitung zu bearbeiten und sind die wasserrechtlichen Belange 

nach WRRL und MSRL zu prüfen.  

Aufbau und Betrieb eines FLUPSY-Systems müssen in einem geschützten Bereich wie z.B. einem 

Hafen stattfinden, hier sind die Belange des Naturschutzgebiets "Nordfriesisches Wattenmeer" so-

wie artenschutzrechtliche Aspekte zu prüfen sowie die Eingriffsregelung abzuarbeiten. Sollte ein 

Standort außerhalb eines Hafens in Frage kommen, sind neben der Flächeninanspruchnahme auch 

wasserrechtliche Aspekte zu prüfen. 
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7.1.2.3. Zusammenfassende Bewertung 

Der Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery ist technisch machbar und mit geltendem Recht zu 

vereinbaren. Diese Option soll weiter betrachtet werden 

7.1.2.4. Einschätzung von der Betreiberfirma 

Für die Austernkultur würde der Aufbau einer lokalen Nursery den Import von höheren Stückzahlen 

notwendig machen, da die Mortalität jüngerer Besatzaustern als deutlich höher eingeschätzt wird. 

Des Weiteren gelten auch hier die unter Option 1 beschrieben limitierenden Faktoren für die Über-

winterung von 2-3 Generationen. Grundsätzlich bedeutet der Import von jüngeren Austern (< 

30g/Austern) mehr Aufwand für die Überwinterung, die sich dann über 2-3 Winter erstrecken 

würde. 
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7.1.3 Ergänzung zu OPTION 1 und 2: Kooperationsmöglichkeiten 

7.1.3.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

Für Aufbau und Betrieb einer Hatchery und Nursery bzw. auch für Teilaufgaben, wie die Überwin-

terung der Austern an Land, sind gegenwärtig verschiedene Kooperationen denkbar.  

Wattenmeerstation des AWI auf Sylt 

In der Wattenmeerstation des AWI auf Sylt, hat die Arbeitsgruppe von Herrn Dr. M. Wegner bereits 

Austern im Labor für Forschungsfragen in kleinem Maßstab gezüchtet. Dr. Wegner hat in einem 

telefonischen Gespräch den enormen Personalaufwand für die Futteralgenzucht und Wasseraufbe-

reitung beschrieben. Daher werden experimentell verwendete Austern jetzt in Kooperation mit 

Wissenschaftlern des IFREMER (http://wwz.ifremer.fr/argenton/) produziert, die zertifiziert patho-

gen- und parasitenfreie Austern für experimentelle Zwecke züchten können.  

Eine Unterstützung der Betreiberfirma durch das AWI Sylt wäre nicht in Form personeller oder lo-

gistischer Ressourcen möglich, sondern würde eher beratender Natur sein, so dass diese Koopera-

tionsmöglichkeit nur einen ergänzenden Charakter haben kann und zukünftige Optionen begleiten 

kann. 

Kooperation mit Muschelfabriken 

Eine Kooperation zur Nutzung des Betriebsgeländes der bestehenden Muschelfabrik in Emmelsbüll-

Horsbüll ist denkbar und für den dortigen Betreiber grundsätzlich eine Option. Das vorhandene Ge-

lände mit Seewasserleitung bietet grundsätzlich entsprechende Voraussetzungen, die beispiels-

weise für die Errichtung von Überwinterungsbecken oder die Quarantäne in Frage kämen und im 

Detail weiter zu prüfen sind. Die vorhandene Seewasserleitung kann bei niedrigen Wasserständen 

unterhalb des mittleren Niedrigwassers trocken fallen, so dass für den bestehenden Betrieb ein 

Zwischenspeicher an Land von 2.000 m³ Seewasser genutzt wird. Für eine Überwinterung an Land 

auf dem Gelände der Muschelfabrik in Emmelsbüll-Horsbüll müssten diese Becken neu errichtet 

werden und ggfs. die Kapazität der Wasserspeicher erhöht werden oder die Betriebsfähigkeit der 

Seewasserleitung durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt werden. 

Alternativ könnte auch das Gelände der stillgelegten Muschelfabrik in Havneby auf Rømø in Frage 

kommen. Bisher konnte allerdings kein Kontakt zum gegenwärtigen Besitzer des Gebäudes aufge-

nommen werden. 

Des Weiteren befindet sich in Dagebüll eine gegenwärtig nicht betriebene Muschelfabrik, deren 

Seewasserleitung zur Zeit nicht funktionsfähig ist. Die Muschelfabrik in Dagebüll gehört der Firma 

Delta Muschel Nordfriesland GmbH. 

Eine Kooperation zur Nutzung eines Betriebsgeländes in Emmelsbüll-Horsbüll, in Havneby oder Da-

gebüll ist grundsätzlich denkbar. Voraussetzung ist eine funktionsfähige und ausreichende Seewas-

serwasserleitung. Nach den Ergebnissen zur ökonomischen Machbarkeit einer Hatchery (vgl. Kapi-

tel 8.1.1.3), kämen Kooperationen vor allem hinsichtlich der Überwinterung der Austern in 

Betracht, siehe dazu Kapitel 9. 
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Austern- und Miesmuschelkulturwirtschaft 

Eine Kooperation im Sinne einer Austernzucht und Miesmuschelzucht ist unrealistisch. Die Zucht 

von Saatmuscheln in Hatcheries lohnt sich bei Miesmuscheln nicht, da die Preise für Miesmuscheln 

in konsumfähiger Größe auf dem mitteleuropäischen Markt zu niedrig sind. 

7.1.3.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Die Kooperation mit bestehenden Anlagen bedarf der Nutzung von einer Seewasserleitung. Die 

Entnahme von Seewasser und Rückführung desselben muss auf Natura-2000-Verträglichkeit ge-

prüft werden und die Entnahme von Seewasser bedarf Genehmigung nach § 6 Abs. 3 Nr. 4 NPG und 

einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach §§ 8 und 9 WHG. Darüber hinaus sind die wasserrechtlichen 

Belange nach WRRL und MSRL zu prüfen. 

7.1.3.3. Zusammenfassende Bewertung 

Von den betrachteten Möglichkeiten sind vor allem Kooperationen für die Überwinterung der Aus-

tern in der weiteren Betrachtung interessant, wie sie in Verbindung mit anderen Optionen notwen-

dig werden. Die Frage der Überwinterung wird im Weiteren grundsätzlich hinsichtlich der Mengen 

bzw. des benötigten Platzbedarfs betrachtet, aber nicht differenziert für genannte Standortoptio-

nen.  

7.1.3.4. Einschätzung von der Betreiberfirma 

Die Betreiberfirma steht Kooperationen grundsätzlich positiv gegenüber. Es wurden Gespräche mit 

dem AWI durch die Betreiberfirma geführt. Das AWI List bestätigte darin die Schwierigkeiten bei 

dem Betrieb einer Hatchery. Die zu erwartenden Verluste durch Versuch und Irrtum (‚trial and er-

ror‘) sind aus Sicht von der Betreiberfirma wirtschaftlich nicht darstellbar und könnten nur parallel 

zu einer anderen Besatzausternversorgung getestet werden.  
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7.1.4 OPTION 3: Importe von Besatzaustern aus einem geschlossenen, neobiota- und 

parasitenfreien Kreislauf 

7.1.4.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

Eine weitere Option wäre es, weiterhin Besatzaustern mit 30-50 g/Austern zu importieren, die aus 

einem geschlossenen System stammen, welches frei von gebietsfremden Arten und Parasiten ist. 

In der Regel wird die Aufzucht ab etwa 3-4 mm Größe in größeren Becken im Freiland durchgeführt, 

der Nahrungsbedarf der Austern steigt proportional zur Biomasse und entsprechend nehmen die 

benötigten Wasser- und Futtermengen zu. Daher werden Austern im Freiland in offenen Systemen 

weiter gezüchtet (HELM ET AL. 2004). Bis zu einem Gewicht von 30-50 g werden Austern nicht aus 

geschlossenen Systemen verkauft, die Produktion ist finanziell nicht darstellbar. Anfragen bei Hat-

cheries zu dieser Option wurden umgehend als nicht machbar oder gar nicht beantwortet.  

Nur das Institut Ifremer in Archachon (http://wwz.ifremer.fr/argenton/) züchtet für wissenschaftli-

che Zwecke Austern in geschlossenen Systemen.  

7.1.4.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Diese Option ist mit geltendem Recht konform, da keinerlei gebietsfremde Arten eingeschleppt 

werden können. 

7.1.4.3. Zusammenfassende Bewertung 

Der Import von Besatzaustern mit 30-50 g/Individuum aus einem geschlossenen, neobiota- und pa-

rasitenfreien Kreislauf ist nicht umsetzbar, auch wenn diese Option aus rechtlicher Sicht zu bevor-

zugen ist. Diese Option wird nicht weiter betrachtet. 
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7.1.5 OPTION 4: Elterntiere von Sylt zur Vermehrung an eine Hatchery geben und von 

dort nach Sylt importieren 

7.1.5.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

Für die Zucht von Austern könnten Elterntiere von Sylt an die Hatchery geliefert werden und dort 

in einer separaten Hälterung vermehrt werden, wenn die Hatchery dazu bereit wäre. Für eine aus-

ländische Hatchery bedeutet die Verwendung von Elterntieren von Sylt zusätzlichen Aufwand. Mög-

licherweise benötigen sie für die gelieferten Elterntiere auch eine Quarantäne, um ihre eigenen 

Zuchtbestände vor Krankheiten und eingeschleppten Arten zu schützen, die separate Hälterung be-

deutet erhöhten Material-, Personal- und Zeitaufwand, der zu bezahlen sein wird.  

Grundsätzlich können Elterntiere von Sylt in eine Hatchery gebracht werden und die Zucht mit die-

sen Elterntieren erfolgen. Hinsichtlich der weiteren Verwendung der daraus gezüchteten Saataus-

tern („spat“) und Besatzaustern ergeben sich jedoch die gleichen Risiken zur Einschleppung gebiets-

fremder Arten wie bisher. Außerdem würde durch das Ausbleiben der Nachzucht oder Verlust 

durch Mortalität ein Import von Besatzaustern aus einer Nachzucht mit lokalen Elterntieren kurz-

fristig nicht möglich sein, es könnten entweder keine Importe stattfinden oder es müsste auf Be-

satzaustern von anderen Elterntieren ausgewichen werden. 

7.1.5.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Die Option bietet für die nachfolgenden Importprozesse keine Vorteile hinsichtlich der rechtlichen 

Fragen, da Besatzaustern aus diesen Zuchten je nach Größe in der ausländischen Hatchery bzw. 

Nursery ab einer gewissen Größe auch im Freiland gehalten werden und das Risiko, gebietsfremde 

Arten zu importieren, das gleiche bleibt wie bei den gegenwärtigen Importen. 

7.1.5.3. Zusammenfassende Bewertung 

Die Verwendung von Elterntieren von Sylt, die zur Vermehrung an eine Hatchery gegeben und die 

Nachzucht nach Sylt importiert werden, ist bedingt umsetzbar, bietet aber Risiken bei nicht erfolg-

reicher Nachzucht und bietet keine Vorteile hinsichtlich der rechtlichen Konformität gegenüber den 

gegenwärtigen Importen. Da diese Option keine alternative Versorgung mit Besatzaustern reali-

siert, die zeitnah umzusetzen ist und die Gefahr von gebietsfremden Arten minimiert, wird diese 

Option nicht weiter betrachtet. 

7.1.5.4. Einschätzung von der Betreiberfirma 

Diese Option kann aus Sicht der Betreiberfirma nur parallel zum laufenden Betrieb erfolgen, um 

den Erfolg zu prüfen.  
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7.1.6 OPTION 5: Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „technisch sicheren“ 

Quarantäne beim Import von Besatzaustern und Behandlung der importierten 

Austern 

7.1.6.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

Eine Quarantäne wird nach OIE12 (World Organisation for animal health) wie folgt definiert: währen 

einer Quarantäne werden aquatische Arten (alle lebensfähigen Lebensstadien einschließlich Eier 

und Gameten von Fischen, Weichtieren, Krebstieren und Amphibien, die aus Aquakulturanlagen 

oder aus der Natur stammen) isoliert und ohne direkten oder indirekten Kontakt mit anderen Was-

sertieren gehalten, um sie für eine bestimmte Zeit zu beobachten, und gegebenenfalls Tests und 

Behandlungen, einschließlich einer ordnungsgemäßen Behandlung der Abwässer, durchzuführen 

(freie Übersetzung der Definition aus dem Englischen). Allgemeine Richtlinien und Empfehlungen 

für die Quarantäne gibt es von der FAO (ARTHUR ET AL. 2008) und von ICES (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS & FAO FISHERIES AND AQUACULTURE DEPT 2001), die Maßnahmen 

beziehen sich in der Aquakultur auf Parasiten und Pathogene. Um den Transfer von Pathogenen 

oder Parasiten mit Austern zu verhindern, können Austern zeitlich begrenzt in Quarantäne gehalten 

werden (NORTON ET AL. 1992). In der Quarantäne werden die Austern in einem Tank mit kontinuier-

lichem Durchfluss von gereinigtem Seewasser gehalten, so dass die Austern ihre normale Filterak-

tivität aufnehmen und damit alle Fremdkörper aus ihren Kiemen und ihrem Verdauungstrakt aus-

stoßen (LEE ET AL. 2008, SEA FISH INDUSTRY AUTHORITY n.d.). Dafür werden in der Regel 48 Stunden 

angenommen, die Quarantäne muss aber mindestens so lange dauern bis die Untersuchungsergeb-

nisse vorliegen. Für die Umsetzung der Quarantäne gibt es beispielsweise detaillierte Beschreibun-

gen für den Aufbau und Betrieb verschiedener Systeme von der britischen Organisation Seafish 

(http://www.seafish.org/industry-support/aquaculture/bivalve-shellfish-purification-systems-

operating-manuals, zuletzt aufgerufen am 19.06.2018). Die Durchführung der Quarantäne kann be-

reits bei der Lieferfirma erfolgen, so dass der Transport erst nach dem Untersuchungsergebnis statt-

findet und Kostenrisiken minimiert werden.  

Um den Transfer von anderen assoziierten Arten zu verhindern, ist diese Option allein jedoch nicht 

wirksam. In einer Quarantäne werden assoziierte Arten nicht abgetötet, so dass eine Behandlung 

der Austern notwendig ist, um das Risiko der Einschleppung gebietsfremder Arten zu minimieren.  

Um assoziierte Arten, die an oder zwischen den Austern mit importiert werden, abzutöten, können 

Austern mithilfe von verschiedenen Methoden behandelt werden. Als Methoden kommen z.B. Be-

deckung mit Süßwasser, fehlende Wasserbedeckung, das Eintauchen in eine Salzlake, Essigsäure 

oder gechlortes Wasser, in Jodlösung, der Überzug mit Kalk oder eine kurzfristige Hitze- und Kälte-

behandlung in Frage (siehe dazu auch Tab. 7-2  ). Die Effektivität der verschiedenen Maßnahmen 

unterscheidet sich und erreicht in der Regel nicht Endobionten und Viren sowie Bakterien in den 

Austern. Behandlungsmaßnahmen wurden in der Literatur überwiegend im Zusammenhang mit 

einzelnen oder wenigen Arten betrachtet, die abgetötet werden sollten. 

                                                           

12 http://www.oie.int/index.php?id=171&L=0&htmfile=glossaire.htm, zuletzt aufgerufen am 05.11.2018 
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Welche Methoden sinnvoll sind, hängt von den zu erwartenden Arten ab, die durch die Maßnah-

men entfern werden sollen. Für britische und irische Küstengewässer wurden durch das „Joint Na-

ture Conservation Committee (JNCC)“ auf der Website http://jncc.defra.gov.uk/page-1532 (zuletzt 

aufgerufen am 30.07.2018) die bislang in britischen Gewässern nachgewiesenen gebietsfremden 

Arten zusammengestellt. Diese kann z.B. einen ersten Anhaltspunkt geben, welche Arten zu erwar-

ten sind, ersetzt aber keine Recherche bzw. Hinzuziehung weiterer Quellen oder Untersuchungen.  

Bedeckung mit Süßwasser bzw. mit Salzwasser 

GRUET ET AL. (1976) betrachteten die Mortalität assoziierter Arten nach einer Stunde mit Süßwas-

serbedeckung. Es wurden nur Turbellarien geschädigt und die Vitalität einiger anderen Arten be-

einflusst, viele weitere Arten überlebten die Behandlung. 

Für die Felsenauster (Saccostrea glomerata) in Australien wird angegeben, dass der Polychaet Po-

lydora websteri durch eine zweitätige Süßwasserbedeckung abgetötet wird. Dieser Polychaet sie-

delt sich in der Auster im Bereich des Schalenansatzes an. Alternativ können die Austern 15 Minu-

ten in einer gesättigten Salzlösung gegeben werden und danach 15 Minuten an der Luft getrocknet 

werden, oder die Behandlung umfasst 1 Minute in der Salzlösung gefolgt von 2 Stunden an der Luft 

(NELL 2007). 

Untersuchungen von JUTE & DUNPHY (2017) betrachteten die Effektivität einer hypo-salinen (0 %) 

und einer hyper-salinen (50 %) Bedeckung für eine Polychaeten-Art (Sabella spallanzanii). Die Mor-

talität der Polychaeten war hoch und trat nach kürzerer Zeit bei einer Behandlung mit hypo-salinem 

(0 %) Wasser auf, nach 120 Minuten wurde eine 100%ige Mortalität festgestellt. Die Behandlung 

wurde auch an Grünschalmuscheln (Perna canaliculus) getestet. Die Behandlung dauerte auch 120 

Minuten und führte zur gleichen Mortalitätsrate von 100 %, zur Überlebensrate der Muscheln fin-

den sich keine Angaben.   

Versuche mit Miesmuscheln zeigten, dass assoziierte koloniebildende Tunicaten (Botryllus schlos-

seri, B. violet, Botrylloides violaceus) durch eine 24 Std. Süßwasserbehandlung (kontinuierlich 

durchströmendes Wasser) zu 100 % abstarben13. Auch Untersuchungen von CARMAN ET AL. (2016) 

zeigten, dass eine Süßwasserbedeckung für Tunicaten erfolgreich ist.  

Fehlende Wasserbedeckung, Hitzebehandlung und Salzlake 

MINEUR ET AL. (2007) bzw. VERLAQUE ET AL. (2007) untersuchten auch die Effizienz einer fehlenden 

Wasserbedeckung (Lagerung an der Luft mit unterschiedlicher Dauer), Hitze und Salzlake auf die 

assoziierten Makrophyten. Eine fehlende Wasserbedeckung bzw. Lagerung an der Luft reduzierte 

die Anzahl der assoziierten Makrophyten nicht.  

Der Transport der Austern dauert gegenwärtig 2-3 Tage und findet ohne Wasserbedeckung statt. 

Nach Literaturangaben ist eine fehlende Wasserbedeckung allein nicht ausreichend und oftmals als 

ergänzende Maßnahme beschrieben.  

                                                           

13https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/af_ain252015.pdf, zuletzt aufgerufen am 
06.06.2018. 
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Die Hitzebehandlung der Austern für 3 Sekunden mit 80-85°C heißem Wasser hatte einen deutli-

chen letalen Effekt auf die Diasporen der Makrophyten, wenngleich nicht alle Diasporen (Ulva spp.) 

abstarben. Zusätzlich kann eine erhöhte Mortalität bei den Austern auftreten (FITRIDGE ET AL. 2012). 

Durch eine Hitzebehandlung werden virale Erreger aufgrund ihrer Hitzeresistenz nicht betroffen, 

diese Behandlung kann nur Bakterien erreichen14, wobei auch hier die verschiedenen Erreger un-

terschiedlich empfindlich auf eine Hitzebehandlung reagieren15. 

In Frankreich wird die Hitzebehandlung im Zusammenhang mit Austernbrutfall auf adulten Tieren 

genutzt, um diesen abzutöten (mündl. Mitt. A. Boisseau, Mulot SAS Frankreich, 04.06.2018). 

Die Verwendung einer Salzlake führte zu einer geringeren Reduktion der assoziierten Makrophyten.  

Jodlösung 

In einer Veröffentlichung von NELL (2007) wurde der Hinweis gefunden, dass Austernzüchter eine 

Jodlösung verwenden, in die sie die Felsenauster (Saccostrea glomerata) für 2-3 Stunden geben, 

nachdem diese 4-5 Tage an der Luft gelegen haben.  

Essigsäure 

FORREST ET AL. (2007) beschreiben, dass das Eintauchen in 4%ige Essigsäure (in Seewasser) in nur 

einer Minute bereits viele Weichkörperarten tötet, eine nachfolgende 24stündige Lagerung an der 

Luft erhöht die Mortalität. 

CARVER ET AL. (2003) untersuchte verschiedene Methoden, um die Ascidie Ciona intestinalis zu ent-

fernen. Die Verwendung von 5%iger Essigsäure war effektiver als Kalziumhydroxid, gesättigte Salz-

lösung oder Hypochlorit-Lösung. Eine Essigsäurebedeckung von nur 15 bis 30 Sekunden führte zu 

einem vollständigen Absterben der Ascidie.  

Eine Übersicht der Behandlungsmöglichkeiten von Schalentieren, um den Bewuchs zu entfernen, 

wurde uns von T. v. d. Have zur Verfügung gestellt (Tab. 7-2  ).    

                                                           

14 https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM252435.pdf, zuletzt aufgerufen am 06.06.2018. 

15 https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM252437.pdf, zuletzt aufgerufen am 06.06.2018. 
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Tab. 7-2  Übersicht der Behandlungsmöglichkeiten von Schalentieren, um Bewuchs zu entfernen (zusam-

mengestellt durch van der Have & Schutter im Auftrag von ARK Natuurontwikkeling; schriftl 

Mitt. T. van der Have am 11.06.2018).  
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Verschiedene Austernproduzenten verwenden verschiedene Methoden mit unterschiedlichem Er-

folg. Die Maßnahmen können nur in einer Stärke ausgeführt werden, die die Austern selbst nicht 

schädigt. Zudem finden sich Arten in den Austern oder in der Austernschale, die durch diese Maß-

nahme nicht erreicht werden. Diese Option bietet eine deutliche Reduktion der Risiken, jedoch kei-

nen vollständigen Ausschluss des Eintrags gebietsfremder Arten.  

7.1.6.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Sowohl die Quarantäne als auch die Behandlung der Austern bieten einzeln und kombiniert keine 

100%ige Sicherheit, dass keine gebietsfremden Arten eingebracht werden. Eine Befreiung wäre ver-

mutlich nur möglich, wenn zumutbare Alternativen fehlen und das Risiko der Einschleppung ge-

bietsfremder Arten auf ein akzeptables Niveau gesenkt werden kann. Hierzu müssten noch Krite-

rien entwickelt werden, welches Risiko noch akzeptabel ist.  

Es ist eine Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung erforderlich, abhängig davon, wie sicher eine Ein-

schleppung gebietsfremder Arten ausgeschlossen werden kann. Es wäre generell oder im Einzelfall 

eine Befreiung i.S.d. § 67 BNatschG vom Verbot des § 5 Abs. 2 Nr. 2 NPG erforderlich. Darüber hin-

aus ist die Eingriffsregelung bei einem Neubau der Seewasserleitung zu bearbeiten und es sind die 

wasserrechtlichen Belange nach WRRL und MSRL zu prüfen, insbesondere wenn verwendete Be-

handlungsstoffe entsorgt werden müssen.  

7.1.6.3. Zusammenfassende Bewertung 

Eine Quarantäne kann das Risiko, gebietsfremde Arten mit den Austern zu transportieren, nur mi-

nimieren. Ebenso bietet die Behandlung von Austern keine sichere Lösung, um den Import von ge-

bietsfremden Arten zu verhindern, aber eine Möglichkeit das Risiko zu minimieren. Der Aufbau und 

Betrieb einer Quarantäne in Kombination mit einer Behandlung der Austern wird weiter betrachtet. 

7.1.6.4. Einschätzung von der Betreiberfirma 

Bei einer Quarantäne in Deutschland und damit nach dem Transport von der Nursery zur den Kul-

turflächen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer, gibt die Betreiberfirma nach ihren Erfahrun-

gen zu bedenken, dass nach dem dreitägigen Transport die Austern zum Ausheilen der Schalen und 

zur Rekonvaleszenz ins Meer müssen, ohne weiterem Stress ausgesetzt zu sein. 
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7.1.7 OPTION 6: Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern 

7.1.7.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

In den Jahren 2005 bis 2010 konzentrierte sich die Sammelaktivität vor allem auf Flächen zwischen 

den Inseln Amrum und Föhr. In 2011 erfolgte keine Sammelaktivität. Seit 2013 werden Konsum- 

und Besatzaustern vor allem im Lister Tief gesammelt (vgl. dazu auch BÜTTGER & NEHLS 2010). Die 

Sammelaktivität erfolgt ganzjährig. 

Jährlich dürfen 2,5 Millionen Besatzaustern und 1,5 Millionen Konsumaustern gesammelt werden. 

Seit 2005 wurden nach Angabe in den Betriebstagebüchern insgesamt 520.501 Besatzaustern und 

532.462 Konsumaustern gesammelt (Gesamtsumme 1.052.963 Austern). Damit wurden im Mittel 

jährlich nur 2 % (max. 5,2 % in 2007) bzw. 3 % (max. 6,8 % in 2016) der erlaubten Menge von Be-

satzaustern und Konsumaustern gesammelt.  

 

Abb. 7-1  Anzahl der gesammelten Besatz- und Konsumaustern 2005-2017 im Nationalpark Schleswig-

Holsteinisches Wattenmeer. Die Zahlen über den grünen Balken geben die Gesamtsumme pro 

Jahr an. 

Konsumaustern können in die Direktvermarktung gehen, Besatzaustern werden wie die importier-

ten Besatzaustern verwendet. Das Sammeln lokaler Bestände schließt natürlich einen Eintrag von 

gebietsfremden Arten aus.  

Nach Angaben der Betreiberfirma können je nach Tide und Dichte der Austern durch einen Sammler 

250 bis 300 einzelne Austern pro Tide per Hand gesammelt werden. Bei einer benötigten Besatz-

menge von 1,2 Millionen Austern (1,2 Mill Besatzaustern / 10 Sammler / 300 Austern) wären 400 

Tiden (Tage) notwendig, um diese Menge zu sammeln. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXX Unter der Annahme, dass es sich um einen Sammler handelte, ergeben 

sich für die ersten Jahre CPUE (catch per unit effort, hier Anzahl gesammelter Austern pro Stunde) 

von über 300 bis 600 Austern/Stunde, in den Jahren 2009 und 2010 waren die Werte deutlich ge-

ringer (Abb. 7-2). Seit 2008 nahm der Anteil gesammelter Konsumaustern stetig zu (vgl. Abb. 7-1).  

 

Abb. 7-2  CPUE (Anzahl gesammelter Austern je Stunde) zwischen 2005 und 2010, unterschieden in Be-

satz- und Konsumaustern, nach Angaben aus den Betriebstagebüchern. 

Abhängig von Brutfallereignissen, Mortalitäten, Ansiedlungssubstrat und auch Ereignissen wie Eis-

winter, kann die Verfügbarkeit geeigneter Austern zwischen den Jahren variieren. Beispielweise 

hatte der Winter 2009/2010 den Austernbestand um etwa 90 % reduziert (BÜTTGER ET AL. 2011). 

Darüber hinaus hängt der betriebene Aufwand auch davon ab, welche Größen die Betreiberfirma 

haben möchte und wie diese im Sammelgebiet zur Verfügung stehen und welchen Preis die Betrei-

berfirma zahlt. Eine jährlich Verfügbarkeit von Besatz- und Konsumaustern, die den Bedarf der Be-

treiberfirma vollständig abdeckt und damit die Besatzausternversorgung durch den bisherigen Im-

port oder durch eine der anderen hier diskutierten Optionen ersetzt, ist nicht vorhersagbar. 

Grundsätzlich kann aber der Anteil der gesammelten Besatz- und Konsumaustern durch eine hö-

here Sammelintensität gesteigert werden. 

7.1.7.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Das Sammeln von Konsum- und Besatzaustern im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Watten-

meer bedarf einer Befreiung auf Grundlage von § 6 Abs. 4 NPG in Verbindung mit § 67 Abs. 1 
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BNatSchG. Die Befreiung ist nur in Verbindung mit einer fischereirechtlichen Erlaubnis nach § 40 

LFischG gültig. Des Weiteren muss die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des Natura-2000-

Gebietes überprüft werden. Für die gegenwärtig maximal genehmigten Sammelflächen und -men-

gen liegt eine FFH-Vorprüfung vor. Bei einer signifikanten Erweiterung der Sammeltätigkeiten 

müsste diese aktualisiert bzw. neu erstellt werden. Eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatschG muss 

durchgeführt werden, da durch das Handsammeln verschiedene Erhaltungsziele, LRT und charak-

teristische Arten beeinträchtigt werden können. Darüber hinaus sind artenschutzrechtliche As-

pekte wie z.B. Störungen von Rastvögeln zu betrachten. Weiterhin sind die wasserrechtlichen Be-

lange nach MSRL zu prüfen.  

7.1.7.3. Zusammenfassende Bewertung 

Das Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern stellt die benötigte Menge von Besatzaustern 

oder Konsumaustern bisher nicht jährlich zur Verfügung. Diese Option hat aber das Potential, die 

Versorgung der Betreiberfirma mit lokal gesammelten Austern durch eine höhere Sammelintensität 

zu steigern. Daher soll diese Option weiter betrachtet werden.  

7.1.7.4. Einschätzung von der Betreiberfirma 

Mit dem Handsammeln von Besatz- und Konsumaustern kann ein Teil des Austernbedarfs gedeckt 

werden. Eine vollständige Deckung des Bedarfs wird nicht erwartet. Vor allem aus Gründen der 

Logistik und Verfügbarkeit wird eine zuverlässige Versorgung mit Austern kritisch bewertet. Bei der 

Logistik sind Tiden, Wetter, Erreichbarkeit der Sammelflächen und die Verfügbarkeit von Sammlern 

zu berücksichtigen. Die Verfügbarkeit von Besatz- und Konsumaustern hängt davon ab, wie stark 

der Brutfall jährlich erfolgt bzw. wie die Überlebensrate von nachwachsenden Kohorten ist. Dies 

kann zwischen den Jahren aufgrund von Temperaturen und Krankheiten variieren, so dass zu sam-

melnde Besatz- und Konsumaustern nicht jedes Jahr in der benötigten Dichte, Größe, Beschaffen-

heit und Qualität verfügbar sind. Nur solitäre Austern sind vermarktungsfähig. Unter den beschrie-

benen Bedingungen ist eine lokale Versorgung aus den natürlichen Austernvorkommen im 

Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer, unter den derzeitigen Gegebenheiten des Betriebes, mit bis 

zu maximal 20 % der benötigten Austernmenge des Betriebes möglich, ohne Berücksichtigung der 

genannten Unwägbarkeiten.  

Die gesammelten Austern werden per Hand gereinigt, gegebenenfalls zerteilt und sortiert. Bei der 

Zerteilung der Austernklumpen zerstörte Austern werden gekocht und das Fleisch wird in der Gast-

ronomie verwendet. Konsumaustern werden in den Poches bis zur Vermarktung gehalten. Setzlinge 

werden nach Größe sortiert in Poches auf den Kulturflächen bis zur Marktgröße gezogen. Der Ver-

lust wird in diesem Aufzuchtzeitraum der Besatzaustern auf 30-40 % durch die Betreiberfirma ge-

schätzt, der Anteil ist bei den importierten Besatzaustern nach Angaben der Betreiberfirma gerin-

ger. Gesammelte Austern mit 30-40 g wachsen nach Angaben der Betreiberfirma innerhalb eines 

Jahres zur Marktreife heran, ohne dass diese mit anderen Austern verwachsen und Klumpen bilden. 

Auf den gesammelten Besatzaustern kann sich je nach Jahreszeit bereits Brutfall angesiedelt haben, 

der noch nicht sichtbar ist, aber bei der weiteren Kultivierung heranwächst und den Marktwert 

schmälert bzw. den Bearbeitungsaufwand erhöht.     
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7.1.8 OPTION 7: Einsatz von Brutsammlern 

7.1.8.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

Austernlarven benötigen Hartsubstart, auf dem sie sich ansiedeln können. Mithilfe von Brutsamm-

lern, auf denen sich Austern ansiedeln, kann der Brutfall gesammelt werden. Mit dieser Option 

könnte Austernsaat vor Ort erzeugt werden, ohne eine Hatchery zu benötigen.  

In der Niederlanden wurden verschiedene Brutsammler getestet (KAMERMANS ET AL. 2004; VAN DEN 

BRINK 2012). Tellerkollektoren (Chinese hat collectors, Abb. 8-21) und Muschelschalen erzielten die 

besten Resultate. Des Weiteren kommen Lamellen 

(https://www.zapcoaquaculture.com/equipment/spat-catchers/) oder Stangenkollektoren 

(KAMERMANS ET AL. 2004) in Frage. 

Der Erfolg von Brutsammlern wird durch verschiedene Faktoren wie den Standort, Wassertiefe, 

Temperatur und den Bewuchs durch andere Arten bestimmt (VAN DEN BRINK 2012). Die Unsicher-

heiten des Erfolgs in Abhängigkeit von den lokalen Begebenheiten sind zu groß, um eine Prognose 

für eine sichere Versorgung der Betreiberfirma mit Besatzaustern zu machen. Die Betreiberfirma 

hat bereits verschiedene Kollektoren getestet. Die Ergebnisse waren nach eigenen Angaben der 

Betreiberfirma wenig erfolgreich. Grundsätzlich schätzen wir weitere Versuche, Brutsammler im 

Lister Tief zu nutzen, als sinnvoll ein. Die Ergebnisse z.B. aus den Niederlanden und die noch offenen 

Möglichkeiten zur zeitlich optimierten Ausbringung oder Verwendung eines Kalküberzugs, führen 

zu einer positiven Einschätzung der Brutsammler als ergänzende Option bzw. sollte dies im Rahmen 

eines Forschungsvorhabens weiter verfolgt werden.  

7.1.8.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Der Einsatz von Brutsammlern auf der genehmigten Fläche der Austernkultur im Lister Tief ist durch 

die laufende Genehmigung abgedeckt und bedarf keiner weiteren Befreiung oder Erlaubnis. Sollte 

sich der Bedarf von weiteren Flächen ergeben, d.h. neue Flächen über die bestehende Aus-

ternaquakultur beansprucht werden, bedürfen diese einer Erlaubnis nach § 40 Abs. 1 LFischG sowie 

einer naturschutzrechtlichen Zulassung, welche eine Eingriffszulassung nach § 15 BNatSchG i.V.m. 

§ 9 LNatSchG sowie eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG von den Verboten des gesetz-

lichen Biotopschutzes nach § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 und den Schutzbestimmungen nach § 

5 Abs.1 Nr. 1 und Nr. 3 NPG umfasst. 

Eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatschG muss durchgeführt werden, da durch den Einsatz von 

Brutsammlern verschiedene Erhaltungsziele und charakteristische Arten beeinträchtigt werden 

können. Wasserrechtliche Belange müssen wahrscheinlich im Zusammenhangmit der MSRL geprüft 

werden. Darüber hinaus sind artenschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen, da beim Auf- und 

Abbau und den Kontrollen der Systeme z.B. Störungen auftreten können. Weiterhin muss die Ein-

griffsregelung hinsichtlich der Installation und Verankerung der Systeme bearbeitet werden. 

7.1.8.3. Zusammenfassende Bewertung 

Diese Option soll weiter betrachtet werden, die Erfolgsaussichten müssen lokal getestet werden.  
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7.1.8.4. Einschätzung von der Betreiberfirma:  

Die Betreiberfirma hat zwischen 2003 und 2010 verschieden Kollektoren getestet (Tab. 7-3) und 

bewertet den Kosten-Nutzen Aufwand als nicht lohnenswert. 

Tab. 7-3  Übersicht der Kollektorenversuche durch die Betreiberfirma zwischen 2003 und 2010 (nach An-

gaben der Betreiberfirma). 

Jahr Versuch Ergebnis 

2003 Brutfall von den Poches gesammelt, überwintert im Watt mit geringem Erfolg 

2006 Kauf von 2.000 Stangenkollektoren 

Verlust der Kollektoren, kein Brut-
fall zu erkennen; Ansiedlung 
wurde wieder auf den Poches beo-
bachtet  

2008 40-50 Stangenkollektoren auf Tischen befestigt 
wieder nahezu kein Brutfall auf 
den Kollektoren 

2009 
Kollektorenversuche mit größeren Anzahlen von Stangen-
kollektoren  

Kollektoren hielten nicht, wenig 
bis gar kein Brutfall 

2010 
Test von verschiedenen Materialien zur Kollektorzwecken: 
Holzbretter, Kunststoffkisten, Metallstäbe, Betonplatten  

Kein Brutfall auf Holz (jedoch auf 
mit Algenbewuchs) und Metallstä-
ben (verrostet), 
wenig Brutfall auf Kunststoff 
(Seepockenbewuchs) und Beton-
platten (Seepockenbewuchs)  
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7.2 Darstellung weiterer Optionen (Vorschläge) 

7.2.1 OPTION 8: Nutzung von sublitoralen Flächen (Ausbringen von Aufwuchssubstrat) 

7.2.1.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

Eine weitere Option ist das Ausbringen von leeren Miesmuschelschalen als Ansiedlungs- und Auf-

wuchssubstrat für Austernbrutfall auf einer geeigneten Fläche im Sublitoral. Miesmuschelschalen 

eignen sich sehr gut als Ansiedlungssubstrat für Austern (KAMERMANS ET AL. 2004; VAN DEN BRINK 

2012; VAN DEN BRINK ET AL. 2013). Die genannten Untersuchungen befassen sich mit der Ansiedlung 

von Austern an verschiedenen Substraten in der Wassersäule. Experimentelle Untersuchungen im 

Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer zeigten, dass Austern sich bevorzugt auf ihren Artgenossen 

ansiedeln und weniger auf Miesmuscheln (DIEDERICH 2005), gleiche Ergebnisse zeigte die Studie für 

ein Experiment in der Oosterschelde. Diese Experimente bezogen sich auf die Ansiedlung von Brut-

fall auf adulten Austern im Eulitoral. Die Ergebnisse von KAMERMANS et al. (2004) und INSTITUTE FOR 

MARINE RESOURCES & ECOSYSTEM STUDIES (2012, 2013) sind wahrscheinlich auch für das Schleswig-Hol-

steinisches Wattenmeer anzunehmen, müssten aber experimentell überprüft werden.  

In der Oosterschelde werden zerkleinerte Miesmuschelschalen als Ansiedlungssubstrat direkt auf 

den Boden gestreut, und nach Ansiedlung der Austern wieder aufgefischt (DIJKEMA 1997). Die Mies-

muschelschalen werden bei Hochwasser von einem Schiff auf ungenutzte Kulturflächen (je Kultur 

ca. 5 ha) ausgebracht, so dass eine möglichst homogene Verteilung des Muschelschills als Ansied-

lungssubstrat zur Verfügung steht (J. Capelle, pers. Mitt. 05.11.2018). Dieses Vorgehen beinhaltet 

verschiedene Risiken. Austern können durch aufgelagertes Sediment ersticken, nicht alle Muschel-

schalen werden wieder aufgefischt, es treten Verluste durch Prädation auf und es kann zu Bewuchs 

mit anderen Arten kommen (VAN DEN BRINK ET AL. 2013). DIJKEMA (1997) beschreibt, dass jährlich 

700 - 1.500 t kultiviert, gefischt oder gesammelt werden.   

Die Nutzung sublitoraler Flächen mit Ansiedlungssubstrat für Austernbrutfall wäre theoretisch auch 

für das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer denkbar. Die gesammelte Austernsaat könnte bei aus-

reichender Größe direkt in die Poches auf der Kulturfläche verbracht werden oder muss ggfs. zu-

nächst in einer Nursery weiter wachsen. Da Austernbrutfall im Schleswig-Holsteinischen Watten-

meer im Herbst erfolgt, müssten die als Brutsammler ausgebrachten Schalen bereits im Herbst 

wieder auf gefischt werden um möglichen Verlusten durch Winterstürme vorzubeugen. Mit dieser 

Methode würden daher recht kleine Saataustern gewonnen werden, woraus sich ein erhöhter Be-

darf an Überwinterungskapazitäten ergibt. 

Unklar ist, auf wie viel sublitoraler Fläche im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer geeignetes Sub-

strat wie Miesmuschelschalen ausgebracht werden müsste. Die FAO16 beschreibt nicht die Nutzung 

von sublitoralen Flächen zur Gewinnung von Brutfall, gibt aber Hinweise zu Besatzdichten, wenn 

Austern auf einer Bodenkultur zum weiteren Wachstum ausgebracht werden: Ausgehend von die-

sen Angaben mit 200-400 Austern/m² bei 1-2 g Gewicht und einer benötigten Anzahl von 5 Mill. 

Austern mit einem Gewicht von 2-3 g (siehe hierzu Kapitel 9.1) ergäbe sich ein Flächenbedarf von 

                                                           

16 http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Crassostrea_gigas/en#tcNA00EA, zuletzt aufgerufen am 20.06.2018. 
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2,5 ha, wenn eine Besiedlungssituation von 200 Austern/m² unter lokalen Bedingungen optimal 

wäre. Diese Annahmen sind sehr ungenau und können nur einen ungefähren Eindruck für den Flä-

chenbedarf geben, der im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer aber auch höher liegen kann. In 

der Oosterschelde werden rund 60 m³/ha Muschelschill ausgebracht. Die Ansiedlung von jungen 

Austern ist mittlerweile durch das Auftreten des Herpesvirus sehr variabel geworden. Zuvor wurden 

etwa 1 Mill. Saataustern/ha gewonnen (J. Capelle, pers. Mitt. 07.11.2018). 

Bisher gibt es wenige Beobachtungen von Austernvorkommen und Austernbrutfällen im Sublitoral 

des Schleswig-Holsteinischen Wattenmeeres (Ruth pers. Mitt. 26.04.2018; BÜTTGER ET AL. 2015). Im 

Rahmen der Sublitoraluntersuchungen des Miesmuschelmonitoring wurden erstmals 2007 Austern 

gefunden, in den nachfolgenden Jahren mit zunehmender Häufigkeit. Im Sommer 2007 wurden 

erstmals dichtere Vorkommen von sublitoralen Austern im Hörnumtief beobachtet (Ruth, schriftl. 

Mitt. 26.04.2018). Im Herbst 2012 fand M. Ruth (schriftl. Mitt. 26.04.2018) an mehreren Stellen im 

Hörnumtief starken Austernbrutfall, der allerdings im folgenden Juni nicht wiedergefunden werden 

konnte und sich demnach nicht etablieren konnte. 

Ob sich diese Methode im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer nutzen lässt, bleibt unsicher. An-

siedlungen von Austern im Sublitoral sind bisher nicht im auffälligen Maße beobachtet worden und 

Rekrutierungserfolge variieren zwischen den Jahren. Zudem ist es fraglich, ob das ausgebrachte 

Substrat ortsstabil verbleibt. Geeignete Flächen müssen entsprechend geringe Strömungsge-

schwindigkeiten aufweisen und zugleich sandiges Substrat bieten. Schlickige Substrate sind nicht 

geeignet. Aus diesen Vorgaben ergibt sich, dass die Bedingungen ähnlich zu den Standorten sein 

dürften, an denen natürlicherweise Schill ansteht.  

Darüber hinaus bedarf es für die Kulturarbeit auf sublitoralen Flächen eines geeigneten Schiffes, 

welches erworben oder gechartert werden muss. 

7.2.1.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Die Nutzung einer sublitoralen Fläche für das Ausbringen von Aufwuchssubstrat bedarf einer Er-

laubnis nach § 40 Abs. 1 LFischG und ggfs. nach § 41 Abs. 2 LFischG, Befreiung auf Grundlage des 

§ 6 Abs. 4 NPG in Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG, einer Prüfung des Biotopschutzes nach 

§ 30 BNatSchG. Es handelt sich bei dieser Option zudem um eine neue Nutzung auf Flächen im 

Nationalpark. Gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 Nationalparkgesetz ist nur die Nutzung der bestehenden Aus-

ternaquakultur in der Wasserwechselzone (= dem trockenfallenden Bereich) der Zone 2 des Natio-

nalparks zulässig. Die Nutzung von Flächen im Sublitoral ist auch nach § 14 Abs. 1 BNatSchG (Ein-

griffe in Natur und Landschaft) zu betrachten. Es ist ggf. mit Habitatveränderung und einer 

Veränderung des Bodens zu rechnen, diese unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft sind nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG mit Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Des 

Weiteren ist eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatschG durchzuführen und eventuell ist die Umset-

zung von Kohärenzsicherungsmaßnahmen erforderlich. Von dieser Option sind artenschutzrechtli-

che Verbotstatbestände voraussichtlich nicht betroffen. Darüber hinaus sind die wasserrechtlichen 

Belange nach WRRL und MSRL zu prüfen.  
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7.2.1.3. Zusammenfassende Bewertung 

Diese Option würde den Import von gebietsfremdem Arten in den Nationalpark sicher ausschlie-

ßen. Die Nutzung von sublitoralen Flächen mit Aufwuchssubstrat für Austernbrutfall ist jedoch mit 

großen Unsicherheiten behaftet und müsste zunächst getestet werden. Eine verlässliche Versor-

gung mit Besatzaustern kann nach derzeitigem Wissensstand mit dieser Option nicht gewährleistet 

werden. Aufgrund der fehlenden Erfahrungen aus dem Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer und 

einer aufwändigen Logistik, kann diese Option nicht kurzfristig den Import von Besatzaustern er-

setzen. Es wäre eine mehrjährige Testphase notwendig. Des Weiteren geht diese Option mit hohen 

umweltrechtlichen Hürden einher. Diese Option wird nicht weiter betrachtet.   
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7.2.2 OPTION 9: Zurück zur Europäischen Auster? 

7.2.2.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

In der Nordsee sowie im Wattenmeer wurde die Europäische Auster (Ostrea edulis) bis in das 20. 

Jahrhundert (ca. 1925) gefischt. Die Bestände wurden durch intensive Fischerei reduziert (GERCKEN 

& SCHMIDT 2014) und gelten seit 1930er Jahren in der deutschen Nordsee als ausgestorben17, es 

werden nur selten Einzelfunde gemacht18. In der Aquakultur ist die Nutzung der Europäischen Aus-

ter rückläufig, da in den 1970iger und 1980iger Jahren in Europa erhöhte Mortalitäten durch Mar-

teilia refringens und Bonamia ostrea auftraten. Der Anteil der Pazifischen Auster in der Aquakultur 

wuchs, so dass der Marktanteil von Europäischen Austern inzwischen deutlich geringer ist 

(GOULLETQUER & FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 2004; FOOD AND 

AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 2018). Neben der anspruchsvollen Zucht stellen er-

höhte Mortalitäten durch Bonamia und eine langsameres Wachstum die Produktion vor größere 

Herausforderungen, als die Zucht der Pazifischen Auster, die tolerant gegenüber abiotischen Fak-

toren (z.B. Temperatur, Salinität; u.a.) ist (TROOST 2010). 

In Europa laufen derzeit verschiedene Programme zur Wiederansiedlung der Europäischen Auster 

(GERCKEN & SCHMIDT 2014). Von Seiten des Bundesamtes für Naturschutz wird durch das AWI im 

Rahmen des RESTORE Projekts die Wiederansiedlung der Europäischen Auster in der Nordsee un-

tersucht19. Ende 2017 wurde eine europäische Allianz zur Wiederansiedlung der Europäischen Aus-

ter gegründet (Native Oyster Restoration Alliance - NORA20).  

Gegenwärtig sollen in dem Projekt RESTORE21,22,23 wissenschaftliche und technologische Rahmen-

bedingungen für eine Wiederherstellung von Europäischen Austernbeständen (Ostrea edulis) in der 

deutschen Nordsee geschaffen werden, welches durch das Alfred-Wegener-Institut (AWI, Bremer-

haven) durchgeführt wird.  

Das Projekt RESTORE befindet sich in der Versuchsphase und es besteht bisher keine lokale Zucht 

der Europäischen Auster auf Helgoland, die kurzfristig und verlässlich die Lieferung mit Besatzaus-

tern der Europäischen Auster sicherstellen kann. Sollte im Rahmen der Austernansiedlung in der 

Nordsee eine Austernzucht (O. edulis) beispielsweise auf Helgoland etabliert werden, bedarf auch 

diese zunächst einer Testphase, so dass diese Kooperationsmöglichkeit innerhalb der nächsten drei 

                                                           

17 http://www.mollusca.de/weichtier_2013_europaeischeauster_web.pdf, zuletzt aufgerufen am 25.06.2018. 

18https://www.bfn.de/themen/meeresnaturschutz/marine-arten/artenschutzprojekte/wiederansiedlung-der-euro-
paeischen-auster.html, zuletzt aufgerufen am 25.10.2018 

19 https://www.awi.de/en/science/biosciences/shelf-sea-system-ecology/main-research-focus/european-oyster.html, 
zuletzt aufgerufen am 04.04.2018 

20 https://noraeurope.eu/, zuletzt aufgerufen am 25.06.2018. 

21https://www.bfn.de/themen/biologische-vielfalt/nationale-strategie/projekt-des-monats/wiederansiedlung-der-euro-
paeischen-auster.html, zuletzt aufgerufen am 25.10.2018 

22https://www.awi.de/forschung/biowissenschaften/oekologie-der-schelfmeere/schwerpunkte/europaeische-aus-
ter.html, zuletzt aufgerufen am 08.01.2018 

23 https://www.youtube.com/watch?v=zNQNnrbuvMo, zuletzt aufgerufen am 25.10.2018 
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bis fünf Jahre keine verlässliche Quelle für Besatzaustern sein kann und damit Importe aus dem 

Ausland sicher ersetzt werden können. Siehe dazu auch Kapitel 7.2.2. 

Grundsätzlich ist es eine denkbare Option, anstelle der Pazifischen Auster, auch in der Aquakultur 

im Wattenmeer zur Europäischen Auster zurück zu kehren und diese zu vermarkten.  

Da die Erholung natürlicher Bestände ein langsamer Prozess ist und mit bis zu 25 Jahren veran-

schlagt wird (LAING ET AL. 2005), ist der Aufbau eines lokalen und für Nachzucht nutzbaren Bestands 

kurz- bis mittelfristig nicht zu erreichen. Die Nutzung der Europäischen Auster in der Aquakultur 

macht den Import von Besatzaustern weiterhin notwendig, dies geht hinsichtlich gebietsfremder 

Arten mit den gleichen Risiken einher wie der Import der Pazifischen Auster . Die Aquakultur der 

Europäischen Austern findet in der Regel als Bodenkultur oder mithilfe von schwimmenden Syste-

men statt, die Kulturflächen müssten auf sublitorale Bereiche verlagert werden. Die Bodenkultur 

benötigt geringe Besatzdichten (50-100 kg/ha) und damit entsprechend große Flächen. Sowohl die 

Bodenkultur als auch die schwimmenden Systeme können nur mithilfe eines Schiffes bewirtschaftet 

werden. Die Zucht der Europäischen Auster ist eine andere Kulturform als die der Pazifischen Auster 

und muss erlernt werden. Vor dem Hintergrund und Ziel dieser Studie, den Import von gebietsfrem-

den Arten zu verhindern bzw. zu vermeiden, leistet allein der Wechsel von Pazifischen Auster zur 

Europäischen Auster keinen kurz- oder mittelfristigen Beitrag. Es würde sich nur der Aspekt der 

verwendeten Austernart ändern, aber die Fragen zum Import von Besatzaustern und gebietsfrem-

den Arten, bzw. alternative Lösungen für die Besatzaustern, bleiben bestehen. Selbst eine langfris-

tige Wiederansiedlung der Europäischen Auster im Wattenmeer stellt keine sichere Versorgung mit 

Besatzaustern für eine Kulturwirtschaft dar, da hohe Mortalitäten (vor allem durch Bonamia) in 

anderen Zuchten zu hohen Verlusten führen und das langsame Wachstum der heimisch Austernart 

eine längere Zuchtphase bis zum Verkauf notwendig macht. 

Aufgrund der Unsicherheiten, ob die Wiederansiedlung der Europäischen Austern in der Nordsee 

im Rahmen des RESTORE Projekt erfolgreich sein wird, kommt die Option die Austernkultur im 

Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer auf die Europäische Auster umzustellen gegenwärtig nicht 

in Frage.  

7.2.2.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Grundsätzlich wäre bei einem Import von Europäischen Austern aus dem Ausland oder bei einer 

nationalen Zucht z.B. auf Helgoland außerhalb des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Watten-

meer die Gefahr, gebietsfremde Arten einzuschleppen, zu betrachten und zu prüfen. Neben der 

fischereirechtlichen Befreiung von dem Verbot des § 40 Abs. 4 LFischG ist eine Befreiung i.S.d. § 67 

BNatschG vom Verbot des § 5 Abs. 2 Nr. 2 NPG erforderlich.  

7.2.2.3. Zusammenfassende Bewertung 

Die Austernkultur auf die Europäische Auster umzustellen, stellt eine andere Wirtschaftsweise dar, 

deren Erfolgsaussichten gegenwärtig unsicher sind. Wäre keine lokale Zucht möglich, verbleibt auch 

hier die Notwendigkeit von Importen aus dem Ausland und damit die Gefahr gebietsfremde Arten 

einzuschleppen. Diese Option wird nicht weiter betrachtet.  
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Kooperationen im Zusammenhang mit der Wiederansiedlung der Europäischen Auster oder mit der 

Wattenmeerstation des AWI auf Sylt werden nicht weiter berücksichtigt. 

7.2.2.4. Einschätzung von der Betreiberfirma 

Die Betreiberfirma verweist auf die Gefahr von Parasiten, wie z.B. Bonamia oder Marteila refrigens, 

die zu hohen Sterblichkeiten führen und damit aus ihrer Sicht die Wirtschaftlichkeit in Frage stellen. 

Außerdem verweisen sie darauf, dass die Zucht weltweit zu 93,7 % auf die Pazifische Auster entfällt 

und die Europäische Auster aufgrund der genannten Probleme an Bedeutung verliert. 

  



 
Machbarkeitsstudie Austernwirtschaft SH

 

 48  

 

7.2.3 OPTION 10: Importe aus näheren Gebieten? 

7.2.3.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

Bei Importen aus Irland, Großbritannien oder Frankreich ist davon auszugehen, dass gebietsfremde 

Arten durch die Importe eingebracht werden können. Je näher das Importgebiet dem Zielgebiet ist, 

desto geringer ist der Anteil gebietsfremder Arten anzunehmen. Das nächstgelegene Importgebiet 

wäre die Oosterschelde.  

In den Niederlanden werden Saatmuscheln aus der Oosterschelde in das niederländische Watten-

meer verbracht. Allerdings wurden hier auch aufgrund der Gefahr, gebietsfremde Arten mit zu 

transferieren, die Transporte im Jahr 2008 eingestellt. Seit 2012 dürfen Miesmuscheln aufgrund 

besonderer Regelungen wieder aus der Oosterschelde für die weitere Kultivierung in das nieder-

ländische Wattenmeer verbracht werden (VAN STRALEN & GITTENBERGER 2018). Dafür wird  unter-

sucht, ob an den Saatmuschelgewinnungsanlagen in der Oosterschelde und im Voordelta neue Ar-

ten zu finden sind, die nicht für das niederländische Wattenmeer bekannt sind. Zusätzlich werden 

Saatmuscheln während des Transports auf assoziierte Arten untersucht. Werden neue Arten nicht 

nachgewiesen, darf der Transfer stattfinden. In 2015 wurde der Austernbohrer (Ocenebra inornata) 

nachgewiesen, der sich vor allem von Pazifischen Austern aber auch anderen Schalentieren ernährt 

(VAN STRALEN & GITTENBERGER 2018), aufgrund dessen wurden die Transporte ausgesetzt. Da diese 

Art keine pelagischen Fortpflanzungsstadien hat und Eier auf dem Boden abgelegt werden, wurde 

der Miesmuschelimport direkt von Saatmuschelgewinnungsanlagen aus der Oosterschelde und 

dem Voordelta auf Kulturflächen im niederländischen Wattenmeer erlaubt, wenn diese keinen Bo-

denkontakt haben. 

Ein Transfer von Austern aus der Oosterschelde oder dem Voordelta in das niederländische Wat-

tenmeer findet nicht statt (Pim van Dalen, schriftl Mitt. 06.06.2018).  

7.2.3.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Auch der Import von Besatzaustern aus einem näheren Gebiet, wie z.B. die Oosterschelde, geht mit 

dem Risiko gebietsfremde Arten in den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer einzu-

bringen einher und ist daher rechtlich wie die bisherigen Importe zu behandeln. Nach § 5 Abs. 1 S. 

2 Nr. 2 NPG ist es nicht zulässig „Pflanzen standortfremder Arten einzubringen oder Tiere solcher 

Arten auszusetzen, die im Nationalpark nicht ihren Lebensraum haben“. Um das Risiko für den Im-

port von gebietsfremden Arten abschätzen zu können, wären Untersuchungen des Arteninventars 

im Ursprungsgebiet der Austern notwendig, um artspezifische Risikobewertungen zu erstellen. Des 

Weiteren ist eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatschG durch zu führen. 

7.2.3.3. Zusammenfassende Bewertung 

Aus den unter Kapitel 7.2.3.2 dargestellten Gründen bietet diese Option, Austern aus näheren Ge-

bieten zu importieren, hinsichtlich der rechtlichen Konformität keine Vorteile gegenüber der bishe-

rigen Importpraxis und wird daher nicht weiter betrachtet.    
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7.3 Übersicht der weiter zu berücksichtigenden Optionen 

In Kapitel 7.1 und 7.2 wurde für die Optionen eine zusammenfassende Bewertung und Aussage zur 

weiteren Berücksichtigung getroffen. Die Entscheidung über die weitere Berücksichtigung ist in der 

folgenden Tab. 7-5 als Übersicht zusammen gestellt und folgt den Bewertungskategorien in Tab. 

7-4. 

In der Tabelle werden folgende Aspekte berücksichtigt: 

technische Umsetzbarkeit:   ist die Option grundsätzlich technisch machbar 

Ersatz für Importe:  kann die Option die bisherigen Importe vollständig ersetzen? 

Einschleppung gebietsfremder Arten Ist ein Risiko der Einschleppung von gebietsfremden Arten 

gegeben bzw. kann dieses minimiert werden? 

Rechtliche Konformität:  ist die Option mit § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 NPG, und dem Arten- 

und Biotopschutz vereinbar und FFH-verträglich?  

Weitere Betrachtung:   wird die Option weiterhin betrachtet (ja/nein) 

Erläuterung:  warum wird die Option weiterhin betrachtet oder nicht be-

trachtet? 

Tab. 7-4  Übersicht der Bewertungskategorien. 

Bewertungsas-
pekt 

grün gelb rot 

technischen 
Umsetzbarkeit 

ja eingeschränkt umsetzbar nicht umsetzbar 

Ersatz für Im-
porte 

ja eingeschränkt nein 

Einschleppung 
gebietsfrem-
der Arten  

keine Ein-
schleppung 
zu erwarten 

Risiko kann durch entsprechende 
Maßnahmen minimiert werden 

Einschleppungsrisiko gegeben  

Rechtliche 
Konformität 

umsetzbar/ 
keine Kon-
flikte 

Einzelprüfung erforderlich, abhän-
gig vom Standort, unter Berück-
sichtigung von Minderungsmaß-
nahmen 

Konflikte vorhanden, Ausnahmen o-
der Befreiungen ggf. unter Einsatz 
von Minderungsmaßnahmen bzw. 
Auflagen 

Die Optionen Importe von Besatzaustern aus einem geschlossenen, neobiota- und parasitenfreien 

Kreislauf (Option 3), Elterntiere von Sylt zur Vermehrung an eine Hatchery geben und von dort nach 

Sylt importieren (Option 4) sowie die weiteren Optionen (Vorschläge) Zurück zur Europäischen Aus-

ter (Option 9), der Import aus näheren Gebieten (Option 10) und die Nutzung von sublitoralen Flä-

chen (Ausbringen von Aufwuchssubstrat, Option 8) werden in dieser Machbarkeitsstudie nicht wei-

ter verfolgt. Alle anderen Optionen werden im nachfolgenden Kapitel detaillierter betrachtet. 
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Tab. 7-5  Übersicht der weiteren Berücksichtigung der in den Kapiteln 7.1 und 7.2 dargestellten Optionen für die Austernkulturwirtschaft im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer. Erläuterungen zu Bedeutung der Spalten und Einträge siehe Kapitel 7.3. 

Nr. Optionen 
Technische 

Umsetzbarkeit 

Ersatz für 
bisherige 
Importe 

Einschleppung 
gebiets-frem-

der Arten 

Rechtliche  
Konformität 

Weitere  
Betrach-

tung 
Erläuterung 

1 
Aufbau und Betrieb einer lokalen 
Hatchery 

    JA 
umweltrechtliche Fragen nur im Zusammenhang mit der Seewasserleitung (Natura-2000-Verträglichkeit, Genehmigung nach § 6 Abs. 3 Nr. 4 
NPG und wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8 und 9 WHG, Eingriffsregelung bei einem Neubau und wasserrechtliche Belange nach WRRL und 
MSRL); Option weiter zu betrachten 

2 
Aufbau und Betrieb einer lokalen 
Nursery 

    JA 

umweltrechtliche Fragen nur im Zusammenhang mit der Seewasserleitung (Natura-2000-Verträglichkeit, Genehmigung nach § 6 Abs. 3 Nr. 4 
NPG und wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8 und 9 WHG, Eingriffsregelung bei einem Neubau und wasserrechtliche Belange nach WRRL und 
MSRL). Bei einem FLUPSY-System in Häfen sind die Belange des Naturschutzgebiets "Nordfriesisches Wattenmeer", artenschutzrechtliche As-
pekte zu prüfen und die Eingriffsregelung abzuarbeiten. Sollte ein Standort außerhalb eines Hafens in Frage kommen, sind neben der Flächen-
inanspruchnahme auch wasserrechtliche Aspekte zu prüfen. 

3 
Importe von Besatzaustern aus ei-
nem geschlossenen, neobiota- und 
parasitenfreien Kreislauf 

    NEIN 
Diese Option ist mit geltendem Recht konform, da keinerlei gebietsfremde Arten eingeschleppt werden können, aber technisch nicht umsetz-
bar. 

4 
Elterntiere von Sylt zur Vermeh-
rung an eine Hatchery geben und 
von dort nach Sylt importieren 

    NEIN 
Die Option bietet für die nachfolgenden Importprozesse keine Vorteile hinsichtlich der rechtlichen Fragen, da Besatzaustern aus diesen Zuch-
ten je nach Größe in der ausländischen Hatchery bzw. Nursery ab einer gewissen Größe auch im Freiland gehalten werden und das Risiko, 
gebietsfremde Arten zu importieren, das gleiche bleibt wie bei den gegenwärtigen Importen. 

5 

Möglichkeiten für Aufbau und Be-
trieb einer „technisch sicheren“ 
Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der 
importierten Austern 

    JA 

Kein Ersatz für Importe, aber eine Minimierungsmaßnahme für die Einschleppung gebietsfremder Arten. Eine Befreiung wäre vermutlich nur 
möglich, wenn zumutbare Alternativen fehlen und das Risiko der Einschleppung gebietsfremder Arten auf ein akzeptables Niveau gesenkt 
werden kann. Hierzu müssten noch Kriterien entwickelt werden, welches Risiko noch akzeptabel ist. Es ist eine Natura-2000-Verträglichkeits-
prüfung erforderlich, abhängig davon, wie sicher eine Einschleppung gebietsfremder Arten ausgeschlossen werden kann. Es wäre generell oder 
im Einzelfall eine Befreiung i.S.d. § 67 BNatschG vom Verbot des § 5 Abs. 2 Nr. 2 NPG erforderlich. Darüber hinaus ist die Eingriffsregelung bei 
einem Neubau der Seewasserleitung zu bearbeiten und es sind die wasserrechtlichen Belange nach WRRL und MSRL zu prüfen, insbesondere 
wenn verwendete Behandlungsstoffe entsorgt werden müssen.  

6 
Handsammeln von Konsum- und 
Besatzaustern 

    JA 

Das Sammeln von Konsum- und Besatzaustern im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer bedarf einer Befreiung auf Grundlage 
von § 6 Abs. 4 NPG in Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG. Die Befreiung ist nur in Verbindung mit einer fischereirechtlichen Erlaubnis nach 
§ 40 LFischG gültig. Verträglichkeitsprüfung mit den Erhaltungszielen des Natura-2000-Gebietes. Eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatschG 
muss durchgeführt werden, da durch das Handsammeln verschiedene Erhaltungsziele, LRT und charakteristische Arten beeinträchtigt werden 
können. Darüber hinaus sind artenschutzrechtliche Aspekte und wasserrechtliche Belange nach MSRL zu prüfen.  

7 Einsatz von Brutsammlern     JA 

Ersatz für Importe ist nicht sicher planbar, aber aufgrund ausreichendem Potential als ergänzende Option weiter zu betrachten. Der Einsatz 
von Brutsammlern auf der genehmigten Fläche zur Austernkulturwirtschaft im Lister Tief ist durch die laufende Genehmigung abgedeckt und 
bedarf keiner weiteren Befreiung oder Erlaubnis. Neue Flächen bedürfen einer Erlaubnis nach § 40 Abs. 1 LFischG sowie einer naturschutz-
rechtlichen Zulassung, welche eine Eingriffszulassung nach § 15 BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sowie eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG von den Verboten des gesetzlichen Biotopschutzes nach § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 und den Schutzbestimmungen nach § 5 
Abs.1 Nr. 1 und Nr. 3 NPG umfasst. Eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatschG muss durchgeführt werden, da durch den Einsatz von Brut-
sammlern verschiedene Erhaltungsziele und charakteristische Arten beeinträchtigt werden können. Wasserrechtliche Belange müssen wahr-
scheinlich im Zusammenhangmit der MSRL geprüft werden. Darüber hinaus sind artenschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen und die 
Eingriffsregelung muss bearbeitet werden. 

8 
Nutzung von sublitoralen Flächen  
(Ausbringen von Aufwuchssub-
strat) 

    NEIN 

Erfolgsaussichten sind zu gering. Keine planbare Versorgung mit lokalem Brutfall. Die Nutzung einer sublitoralen Fläche für das Ausbringen von 
Aufwuchssubstrat bedarf einer Erlaubnis nach § 40 Abs. 1 LFischG und ggfs. nach § 41 Abs. 2 LFischG, Befreiung auf Grundlage des § 6 Abs. 4 
NPG in Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG, einer Prüfung des Biotopschutzes nach § 30 BNatSchG. Es handelt sich bei dieser Option zudem 
um eine neue Nutzung auf Flächen im Nationalpark. Gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 Nationalparkgesetz ist nur die Nutzung der bestehenden Aus-
ternaquakultur in der Wasserwechselzone (= dem trockenfallenden Bereich) der Zone 2 des Nationalparks zulässig. Die Nutzung von Flächen 
im Sublitoral ist auch nach § 14 Abs. 1 BNatSchG (Eingriffe in Natur und Landschaft) zu betrachten. Es ist ggf. mit Habitatveränderung und einer 
Veränderung des Bodens zu rechnen, diese unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind nach § 15 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG mit Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaß-
nahmen). Des Weiteren ist eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatschG durchzuführen und eventuell ist die Umsetzung von Kohärenzsiche-
rungsmaßnahmen erforderlich. Von dieser Option sind artenschutzrechtliche Verbotstatbestände voraussichtlich nicht betroffen. Darüber 
hinaus sind die wasserrechtlichen Belange nach WRRL und MSRL zu prüfen. 

9 Zurück zur Europäischen Auster?     NEIN 
Die Austernkulturwirtschaft auf die Europäische Auster umzustellen, stellt eine andere Wirtschaftsweise dar, deren Erfolgsaussichten gegen-
wärtig unsicher sind. Wäre keine lokale Zucht möglich, verbleibt auch hier die Notwendigkeit von Importen aus dem Ausland und damit die 
Gefahr gebietsfremde Arten einzuschleppen. Diese Option wird nicht weiter betrachtet.  

10 Importe aus näheren Gebieten?     NEIN 
Der Import von Besatzaustern aus einem näheren Gebiet geht mit dem Risiko gebietsfremde Arten in den Nationalpark Schleswig-Holsteini-
sches Wattenmeer einzubringen einher und ist daher rechtlich wie die bisherigen Importe zu behandeln.  
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8 BEWERTUNG DER AUSGEWÄHLTEN OPTIONEN 

8.1 Technisch und ökonomische Betrachtung der ausgewählten Optionen 

In den nachfolgenden Kapiteln erfolgt für die ausgewählten Optionen (Kapitel 7) eine technische 

Beschreibung, die Bewertung der technischen Machbarkeit und die Erfolgsaussichten sowie eine 

ökonomische Bewertung. 

8.1.1 OPTION 1: Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery  

8.1.1.1. Technische Beschreibung 

In der Hatchery bzw. der Nursery erfolgen Zucht und Aufzucht in zwei Schritten. Larven und 

Saataustern („spat“) werden in der Hatchery gezüchtet. Die Saat wird bis etwa 4 mm Größe in ei-

nem geschlossen System gezüchtet („indoor upwelling systems“, Fotos A und B), danach erfolgt die 

weitere Aufzucht in einem größeren System im Freiland („bigger upwelling system located outside“, 

Foto C). Die weitere Aufzucht der Jungmuscheln bis zu den Besatzaustern erfolgt in der Nursery im 

Freiland, d.h. in offenen Systemen im Meerwasser.  

Fotos: Pauline Kamermans 

Abb. 8-1  Zucht der Austern einem geschlossen System in einer Halle gezüchtet („indoor upwelling sys-

tems“), Fotos A zeigt ein System mit Flaschen und Foto B ein System mit Sieben) und in einem 

offenen System in einem größeren Basin im Freiland („bigger upwelling system located outside“, 

Foto C). 

Austern sind zweigeschlechtlich (Hermaphroditismus), sie wachsen zunächst als männliche Austern 

heran und ein Teil wird später zu weiblichen Austern. Unter natürlichen Bedingungen geben die 

Austern, abhängig u.a. von der Wassertemperatur, Eier und Sperma ab („spawning“). Die Befruch-

tung erfolgt im freien Wasserkörper und es bilden sich Larven, die etwa drei Wochen frei im Wasser 

schwimmen, bevor sie sich als Jungmuscheln („spat“) an Hartsubstrat fest setzen (TROOST 2009).  

Die Elterntiere („broodstock“) in der Zucht können aus Wild- oder Kulturbeständen stammen. Das 

Laichen der Elterntiere kann über ein paar Monate verzögert werden und bei Bedarf auch herbei-

geführt werden. Letzteres bedarf einer langsamen Temperaturerhöhung des Wassers über 4 bis 6 

Wochen mit ausreichender Nahrungsversorgung. Laichbereite Austern werden geöffnet und die 

Eier bzw. das Sperma wird aus den Tieren abgestreift. Die Elterntiere werden durch das Öffnen 

C 
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getötet. Austern sind, wie oben beschrieben, zweigeschlechtlich und das Geschlecht kann nach dem 

Öffnen anhand der Gonaden (Geschlechtsdrüse) unter dem Mikroskop bestimmt werden. Die El-

terntiere werden in Tanks gehalten, die ähnlich aufgebaut sind wie in Abb. 8-2 dargestellt.  

 

Abb. 8-2  Schematische Darstellung eines Durchflusstanks zur Hälterung von Elterntieren in der Austern-

zucht (HELM ET AL. 2004). 

Wenige adulte Austern können eine sehr große Anzahl von Larven hervorbringen, wenn auch der 

Reproduktionserfolg zwischen erwachsenen Individuen stark variieren kann (BOUDRY ET AL. 2002). 

Weibliche Austern geben etwa 50-200 Millionen Eier beim Laichen ab24. 

In der Hatchery werden die Austern unter kontrollierten Bedingungen zum Laichen gebracht. In-

nerhalb von 48 Stunden entwickeln sich die Larven, die in stehendem Wasser oder einem Durch-

flusssystem gehältert werden und mit Mikroalgen gefüttert werden. Die Entwicklung der Larven 

erfolgt in 1000 l Tanks mit 20 Eiern/ml. Im Allgemeinen züchten die Hatcheries die Mikroalgen zur 

Fütterung selber. Die Larvenphase der Austern dauert etwa 2 Wochen (Abb. 8-6), danach entwi-

ckeln sich die Larven zu Saataustern (Metamorphose zu „spat“). Die weitere Aufzucht der Saataus-

tern („spat“) erfolgt in sogenannten „upwelling systems“, in denen das Wasser von unten nach 

oben durch die Saat gepumpt wird, die entweder auf Sieben gehältert werden oder in einem System 

aus Flaschen weiter wachsen.  

Im Allgemeinen wird das in der Hatchery verwendete Seewasser behandelt, dies kann sich aber im 

Detail zwischen den Hatcheries unterscheiden (vgl. dazu Abb. 8-3). Alle folgenden Angaben bezie-

hen sich daher nur auf die Beschreibung nach HELM ET AL. (2004). Das verwendete Seewasser wird 

durch einen Sandfilter (20-40 μm) gepumpt, um Detritus und Organismen zu entfernen, die sich in 

der Anlage ansiedeln können. Es können aber auch andere Filter zu Einsatz kommen, wie z.B. eine 

Filtertrommel, Kartuschenfilter oder Filterbeutel. Alternativ werden auch Brunnen mit Seewasser 

genutzt, in denen das Wasser bereits durch das Sediment gefiltert wurde und daher wenig Detritus 

                                                           

24 http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Crassostrea_gigas/en, zuletzt aufgerufen 18.02.2018 
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und Aufwuchsarten enthält, so dass keine weitere Filtration stattfinden muss und Kosten gespart 

werden. 

 

Abb. 8-3  Darstellung der verschiedenen Methoden um Seewasser für die Hatchery vorzubereiten (HELM 

ET AL. 2004). 



 
Machbarkeitsstudie Austernwirtschaft SH

 

 54  

 

In manchen Hatcheries wird das Wasser in Tanks zwischengelagert, um Zeiten ohne Wasserverfüg-

barkeit (z.B. bei Niedrigwasser) zu überbrücken. In anderen Hatcheries wird neues Seewasser kon-

tinuierlich durch das System gepumpt und danach wieder nach draußen entlassen. In weiteren Hat-

cheries wird das Seewasser in einem zirkulierenden System wieder verwendet und nur ein geringer 

Anteil durch frisches Seewasser ersetzt. Dies spart Kosten, vor allem wenn das Seewasser nicht 

immer verfügbar ist oder die Temperatur durch Aufheizen oder Kühlen kontrolliert werden muss. 

Darüber hinaus wird in manchen Hatcheries das Wasser durch UV-Licht oder Ozon desinfiziert, um 

Krankheiten vorzubeugen. Wird das Wasser mit UV-Licht behandelt, muss es zusätzlich über 1 μm 

gefiltert werden.  

Die Austernsaat wird mit Mikroalgen gefüttert, die auch an Land gezüchtet werden (Abb. 8-9). Aus-

ternsaat ab ca. 4 mm Größe wird für etwa 30 Tage in größere „upwelling systems“ in Außenanlagen 

verbracht und dort weiterhin mit Algen gefüttert (Abb. 8-11). Platzbedarf sowie der Bedarf an Was-

servolumen und Algen nehmen mit dem Wachstum der Austern stark zu (Tab. 8-1).  

Tab. 8-1  Benötigtes Tankvolumen und tägliche Futtermengen für Austern zwischen 0,3 und 5 mm Größe 

(HELM ET AL. 2004). 

  

Tab. 8-2  Angaben zum Bedarf an Algen und Wasser für eine lokale Austernzucht (Berechnung für 5 Mil-

lionen Saataustern von 10 mm Größe). 
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Die Algenzucht kann sowohl in Gebäuden als auch draußen stattfinden. Die Zucht in Innenräumen 

findet meist mit Seacap-Systemen, im Außenbereich in Becken oder Fließkanälen („raceway sys-

tem“, Abb. 8-4) statt. In dem Seacap-System können Monokulturen mit hohen Zellkonzentrationen 

und von verschiedenen Arten gezüchtet werden. Die Außenanlage hat den Vorteil, dass die Kosten 

geringer sind und größere Volumen produziert werden können, allerdings nicht in Monokultur und 

mit geringeren Zellkonzentrationen. 

Zusätzlich sind die verwendeten Algenarten für die Fütterung der Austern von Bedeutung. In der 

Regel wird eine Mischung aus Isochrysis galbana, Tetraselmis sp, Thalassiosira pseudonana, Chae-

toceros muelleri und Skeletonema costatum verwendet. Futteralgen werden für junge Austern in 

der Regel in Indoor-Anlagen gezüchtet, Algen für größere Saataustern in Außenanlagen. 

 

Abb. 8-4  Algenzucht in einem Seacap-System (Bild A, Foto: Roem van Yerseke) und im „raceway sytem“ 

(Bild B; Foto Meristem Journeys). 

Zu den meisten verwendeten Futteralgen ist in der Tab. 8-3 angegeben, ob diese Arten im Schles-

wig-Holsteinischen Wattenmeer vorkommen (nach Angaben von Dr. J. Rick, AWI Sylt, pers. Mitt. 

19.03.2018). Die Zusammensetzung der verwendeten Algenarten sollte so angepasst werden, dass 

nur nicht gebietsfremde Arten verwendet werden. Nach Durchsicht der bisher nachgewiesenen Ar-

ten (Stand 02/2017, Rick pers. Mitt. 21.03.2018, siehe auch RICK et al. 2016b; a), kommen Arten der 

Gattungen Skeletonema, Thalassiosira, Pyramimonas, Tetraselmis und Rhodomonas in Frage.  
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Tab. 8-3  Vorkommen der in der Austernzucht meist verwendeten Futteralgen im Schleswig-Holsteini-

schen Wattenmeer (Angaben nach Rick, pers. Mitt., 19.03.2018). 

 

 

Abb. 8-5  Flussdiagramm der Abläufe in der Hatchery (Helm et al. 2004). 

Art Vorkommen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer 

Isochrysis galbana Indigen  

Tetraselmis sp Keine genaue Angabe möglich, da nur die Gattung angegeben ist. 
Keine vollständige Liste der vorkommenden Arten im Schleswig-Hol-
steinischen Wattenmeer. 

Thalassiosira pseudonana Verbreitung Nordwestatlantik  

Chaetoceros muelleri Süßwasserart, Vorkommen in der Ostsee 

Skeletonema costatum Problem: Früher wurde die heimische Skeletonema immer als 
"costatum" beschrieben - Nach neuen genetischen Analysen gibt es 
die eigentliche costatum nicht in der Deutschen Bucht. 
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Abb. 8-6  Fortpflanzungszyklus der Pazifischen Auster (entnommen aus (TROOST 2009).  

 

Abb. 8-7  Wachstum von Austernlarven (entnommen aus HELM et al. 2004). 
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Abb. 8-8  Schematische Darstellung der Austernproduktion in Nursery und Hatchery. Abbildung entnom-

men von http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Crassostrea_gigas/en (zuletzt aufgeru-

fen 18.01.2018). 

 

Abb. 8-9  Algenzucht für die Austernzucht in einer niederländischen Hatchery (Foto: O. Bos). 
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8.1.1.2. Bewertung der technischen Machbarkeit und der Erfolgsaussichten 

Der Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery ist grundsätzlich möglich, allerdings bedarf es einer 

mehrjährigen Phase vom Aufbau bis zum Betrieb mit einer parallelen Phase des Lernens und Opti-

mierens für die lokalen Gegebenheiten. Diese Arbeitsschritte müssen von erfahrenen Züchtern ge-

lernt werden oder durch einen erfahrenen Mitarbeiter in den Betrieb geholt werden. Die Zucht der 

Austern und vor allem der Algen ohne Unterstützung von erfahrenem Personal wird mit einem gro-

ßen Risiko verbunden sein und durch einen hohen Zeitaufwand für Versuch und Irrtum bestimmt 

werden.  

Es wird für den Betrieb eine drei- bis fünfjährige Testphase notwendig sein. Misserfolge, im Sinne 

von nicht erfolgreichen Zuchtjahren, sind nicht auszuschließen und das Risiko insbesondere in den 

ersten Jahren höher. 

Für eine Hatchery werden rund 37 m² für die Zucht („Broodstock“, 2 m²), die Larventanks (5 m²) 

und die Algenzucht (30 m²) benötigt. 

8.1.1.3. Ökonomische Bewertung 

Ausgehen von den Berechnungen in Kapitel 9.1 sind verschieden Besatzmengen zu betrachten. Es 

ist von den Varianten 5 Mill., 10 Mill. und 30 Mill Saataustern auszugehen (Kapitel 9.1). Bei der 

folgenden Betrachtung wird zunächst eine Anlage konzipiert, die eine Produktion von ca. 5 Mio. 

Saataustern der Größe von ca. 10 mm ermöglicht. Die Kosten und Kapazitäten für die Phase der 

Austernaufzucht von 10 mm Größe bis zu der Größe, die derzeit in der Austernaufzucht auf Sylt 

verwendet wird (ca. 40-50 g), werden hier zunächst nicht berücksichtigt. Die Investitionen in Anla-

gen und die variablen Kosten wurden vom holländischen Partner zur Verfügung gestellt und basie-

ren auf den Erfahrungen mit dem Aufbau einer „Hatchery“ in Holland und aus der Literatur. Die 

Investitionskosten für die Erstellung einer Anlage dieser Größenordnung sind in Tab. 8-4 ausge-

führt. 

In der Summe belaufen sich die Investitionskosten auf rund 780.000 Euro. Im Folgenden wird für 

diese Anlage von einer Laufzeit von 25 Jahren ausgegangen. Die Erschließungskosten beinhalten 

dabei noch nicht die Kosten für die Fläche, auf der die Anlage errichtet wird. Die variablen Kosten 

sind in der nächsten Tabelle aufgeführt. In der Summe belaufen sich diese auf 463.000 Euro pro 

Jahr. Bei der Investitionsrechnung wird mit einem Zinssatz von 3 % kalkuliert. Für alle Kostenkom-

ponenten (fix und variable) werden mögliche Unsicherheiten in Höhe von plus minus 10 % der je-

weiligen Position unter Verwendung einer einfachen symmetrischen Dreiecksverteilung unterstellt. 

Das gilt auch für die Produktionsmengen. Bei den Preisen wird ein autoregressiver Prozess erster 

Ordnung mit einem normalverteilten Zufallsterm angenommen. 

Für die Preise der erzeugten Besatzaustern liegen Angaben der Guernseyfarm aus Irland vor 

(http://www.guernseyseafarms.com/). Eine durchschnittliche Auster der Größe von 10 bis 13 mm 

kostet demnach ca. 2,3 (2018: 2,4) Eurocent25. Die Einnahmen wären somit 116.000 Euro. Das 

würde nur zu einem Drittel die hier unterstellten laufenden Kosten decken. Eine wirtschaftlich 

                                                           

25 Nach Angaben von Roem van Yerseke B.V. (2018) beläuft sich deren Preis auf nur 1,6 Eurocent pro Stück. 
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nachhaltige Situation ergibt sich erst bei Einnahmen von rund 500.000 Euro, was einer Vervierfa-

chung des Marktpreises gleichkäme. Aber selbst für dieses Szenario ergibt sich bei 3 prozentiger 

Diskontierung im Mittel ein negativer Kapitalwert (- 139.877 Euro). Der interne Zinsfuß (Kapitalwert 

gleich null) liegt bei 1,3 %. Zudem treten unter den gemachten Annahmen über mögliche Kosten-

schwankungen erhebliche Risiken auf. Auch wenn die interne Verzinsung im Mittel positiv ist, so 

würde bei 3 prozentiger Diskontrate der Kapitalwert in rund 60 % der Fälle negativ sein. Im Mittel 

der Simulationen würde sich die Investitionssumme ohne eine Diskontierung erst nach 18 Jahren 

amortisiert haben. 

Tab. 8-4  Investitionskosten zur Errichtung einer „Hatchery“ mit einer Kapazität von 5 Mio. Saataustern 

der Größe 10 mm. 
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Tab. 8-5  Preise für Besatzaustern in Euro pro 1000 Stück (Quelle: http://www.guernseyseafarms.com/, 

abgerufen am 23.02.2018). 
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Tab. 8-6  Variable Betriebskosten einer „Hatchery“ 
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Abb. 8-10  Kapitalwerte (NPV: „net present value“) für eine Investition in eine „Hatchery“ mit Kapazität 

von 5 Mio. Besatzaustern der Größe 10 mm. 

Alternativ können die Saataustern auch früher aus der „Hatchery“ genommen werden. Die weitere 

Aufzucht im Meer könnte bereits mit 6 mm Größe beginnen. Das würde nach Einschätzung der Ex-

perten die laufenden Kosten auf ca. 300.000 Euro pro Jahr senken. Allerdings würde diese Größe 

an Besatzaustern auch nur 1,4 Eurocent pro Stück kosten. Für 5 Mio. Stück belaufen sich die Ein-

nahmen damit auf 70.000 Euro pro Jahr. Auch hier ist keine Kostendeckung gewährleistet. Der Preis 

müsste um mehr als das Vierfache höher ausfallen, um einen positiven Einnahmen-Ausgaben-Über-

schuss zu erzielen.  

Diese ersten Kalkulationen zeigen, dass eine „Hatchery“ dieser Größenordnung (5 Mio. Besatzaus-

tern der Größe 10 mm) sehr wahrscheinlich nicht wirtschaftlich arbeiten würde. XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Selbst 

dieser deutlich über dem Marktpreis für 5 Mio. Austern mit der Größe 10 mm (0,2 g) liegende Be-

trag reicht nicht aus, um die laufenden Kosten nur annähernd zu decken. Die zusätzlichen Kosten 

der weiteren Aufzucht der Saataustern sind dabei noch nicht berücksichtigt. Außerdem beinhaltet 

eine „Hatchery“ sehr wahrscheinblich erhebliche Produktions- und Kostenrisiken, die hier nur an-

satzweise dargestellt sind. Weiterhin ist zu bedenken, dass für viele Bestandteile der Investition 

eine wirtschaftliche und technische Laufzeit von 25 Jahre wenig realistisch ist. Dies gilt insbeson-

dere für alle Maschinen. Weiterhin fehlen noch die Grundstückkosten, die entweder die Investiti-

onssumme oder in Form einer Pacht oder Miete die laufenden Kosten erhöhen. 
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8.1.2 OPTION 2: Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 

8.1.2.1. Technische Beschreibung 

Auftriebssystem („upwelling system“) 

Austern können bis etwa 4 mm Größe in einem geschlossen System („indoor upwelling systems“) 

gezüchtet werden, danach erfolgt die weitere Aufzucht in einem größeren System im Freiland („big-

ger upwelling system located outside“).  Diese Systeme können sowohl im Innenbereich (Abb. 8-12) 

als auch im Außenbereich (Abb. 8-11) betrieben werden. Systeme im Innenbereich haben den Vor-

teil, dass keine anderen Algen in das System geraten, keine Prädation stattfinden kann und ver-

schiedene Parameter (Temperatur, Algenkonzentration, pH-Werte, u.a.). optimal reguliert werden 

können. Demgegenüber stehen hohe Kosten für die Algenzucht. Um die Versorgung mit Futteralgen 

sicher zu stellen, werden diese in Becken oder Fließkanälen („raceway system“) im Außenbereich 

gezüchtet. Die Verlagerung der Auftriebssysteme („upwelling system“) in den Außenbereich verrin-

gert die Kosten, allerdings bleibt der Aufwand für die Algenproduktion gleich. Eine Nursery im Auf-

triebssystem (“upwelling system”) benötigt für die Aufzucht der Algen rund 220 m² und für die der 

Saataustern rund 50 m². 

FLUPSY („floating upwelling system) 

Ein günstigeres System ist das FLUPSY („floating upwelling system“, Abb. 8-13), welches direkt im 

Meerwasser installiert wird (in geschützten Bereichen wie z.B. Häfen), in dem die Nahrungsversor-

gung der Auster allein durch die natürlich vorkommenden Algen im Wasser erfolgt, so dass keine 

Algenzucht notwendig ist und diese Kosten entfallen. Allerdings können in diesem System weder 

Temperatur, Futterkonzentration, pH-Wert oder andere Parameter optimiert werden. Das Wachs-

tum der Austernsaat ist langsamer und die Saat ist in dem System allen natürlichen Einflussfaktoren 

ausgesetzt. Nach Erfahrungen in den Niederlanden verbleibt die Saat im FLUPSY einige Wochen, bis 

eine Größe von 10 mm erreicht ist. Durch das Wachstum müssen die Austern regelmäßig sortiert 

werden und die Besatzdichten je Sieb reduziert werden (vgl. Tab. 8-7). 

Tab. 8-7  Besatzdichten in den Sieben eines FLUPSY (BAREMAN 2014). 

 

Das Endprodukt, die Besatzaustern, sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Größe wird an-

hand der Maschengröße der Siebe kategorisiert. Die Größe T8 steht für Besatzaustern, die in einem 

Sieb mit der Maschenweite von 8 mm verbleiben. Je größer die Besatzaustern sind, desto höher ist 

der Preis. Besatzaustern werden zur weiteren Kultivierung in Kulturanlagen wie z.B. auf Sylt ver-

wendet.  
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Das FLUPSY-System wird nur für die Aufzucht der Austern nach der Hatchery verwendet, bis die 

Austern eine ausreichende Größe für die Poches erreicht haben. Das System selbst muss daher nur 

für wenige Monate im Jahr ausgebracht werden und wird im Winter, damit auch geschützt vor Eis, 

an Land gelagert. 

 

Abb. 8-11  Außenanlage einer Nursery mit den Algenbecken im Hintergrund (links) und eine Großaufnahme 

der Siebe mit den Besatzaustern (rechts) im französischen Département Vendée (Fotos: P. Ka-

mermans). 

 

Abb. 8-12  Aufzucht von Saataustern („spat“) in einer französischen Hatchery in einem Gebäude (Fotos: P. 

Kamermans). 
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Abb. 8-13  FLUPSY („floating upwelling system“) in einem Hafen (Foto: HZ University of Applied Sciences). 

8.1.2.1. Bewertung der technischen Machbarkeit und Erfolgsaussichten 

Der Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery ist aus technischer Sicht machbar. Die Erfolgsaussich-

ten werden im Vergleich zum Aufbau einer lokalen Hatchery besser bewertet, da die kritischere 

Lebensphase der Saataustern bereits überstanden ist. Dennoch bedarf auch der Aufbau und Betrieb 

einer lokalen Nursery einer mehrjährigen Aufbauphase, in den das System erlernt und optimiert 

werden muss. Vor allem ein FLUPSY muss unter lokalen Bedingungen getestet werden, um den 

Erfolg und die Verwendbarkeit im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer zu überprüfen. Für ein 

FLUPSY muss darüber hinaus ein geeigneter Standort gefunden werden, der vor Wind und Wellen 

geschützt und für das Personal erreichbar ist, so dass eine regelmäßige Kontrolle des Systems si-

chergestellt werden kann. Der Standort des FLUPSY muss der Austernsaat ausreichend Nahrung 

bieten, so dass mit Standortwechseln oder parallelen Versuchen an verschiedenen Standorten zu 

rechnen ist.  

Ein FLUPSY, wie in Abb. 8-13 abgebildet, besteht aus 26 Sieben, jedes mit einem Durchmesser von 

26 cm und einer Höhe von 50 cm. In einem Sieb finden 100.000 Austern der Größe 8-12 mm Platz. 

Ausgehend von 5 Mill. Besatzaustern werden 50 Siebe benötigt, um diese in der Größe von 

8 – 12 mm unterbringen zu können. Das FLUPSY muss dann insgesamt 2 x 15 Meter (30 m²) groß 

sein. Ein Bedarf von 5 Mill. Besatzaustern ist bei einer relativ geringen Sterblichkeit (s. Tab. 9-1) 

ausreichend, um den derzeitigen Bedarf sicher zu decken. Sollte die Mortalität der Besatzaustern 

höher liegen, steigt auch der Bedarf für das FLUPSY: Für 10 Mill. Saataustern verdoppelt sich der 

Platzbedarf (60 m²), bei 30 Mill. Besatzsaustern ist die sechsfache Fläche mit 180 m² anzunehmen 

(siehe Kapitel 9.1). 
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8.1.2.2. Ökonomische Bewertung 

Der Betrieb einer „Nursery“ kann grundsätzlich an Land in einem Gebäude oder draußen erfolgen. 

Alternativ kann die „Nursery“ als sogenanntes „floating upwelling system (FLUPSY)“ im Meer kon-

zipiert werden. Das FLUPSY hat den großen Vorteil, dass keine eigene Algenproduktion benötigt 

wird. Es wird Meerwasser, das genügend Algen enthält, durch das System gepumpt.  

Ausgehend von den Berechnungen in Kapitel 9.1 sind verschieden Besatzmengen für ein FLUPSY zu 

betrachten. Der Einkauf von 5 Mill. Saataustern (3-4 mm) kostet 25.000 €, für 10 Mill Saataustern 

sind es 50.000 e und für 30 Mill der doppelte Preis von 150.000 € (Tab. 8-8). 

Tab. 8-8  Preis für 5 Mill, 10 Mill und 30 Mill Saataustern der Größe 3-4 mm sowie die Anzahl benötigter 

Siebe bzw. FLUPSY zur Aufzucht (Preise für Saataustern 3-4 mm nach Angaben aus den Nieder-

landen von P. Kamermans). 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Unter günstigen 

Bedingungen sollten die Austern aus der „Nursery“ in der weiteren Aufzucht im Schleswig-Holstei-

nischen Wattenmeer in zwei Jahren in etwa die Größe erreicht haben, welche die Betreiberfirma 

derzeit einkauft (siehe Kapitel 9.1).  

Die zusätzlichen Kosten der Überwinterung sind hier noch nicht berücksichtigt. Diese werden in 

Kapitel 9.3 berechnet und belaufen sich je nach System und zu überwinternder Austernzahl auf 

200.000 bis 400.000 Euro. Hinzu kommen noch die Kosten für die benötigte Flächen im Innen- oder 

Außenbereich sowie mögliche Erschließungskosten (etc.). Zu prüfen wäre auch, wo vor Sylt oder an 

einem anderen Standort ein FLUPSY errichtet werden könnte und welche etwaigen zusätzlichen 

Kosten dadurch entstehen. In der folgenden Tabelle sind zunächst die Investitionskosten der drei 

Systeme (2 an Land und das FLUPSY) dargestellt. 

Tab. 8-9  Investitionskosten für eine lokale Nursery bei Aufzucht von 5 Mill. Saataustern.. 

  Indoors Outdoors FLUPSY 

Site development costs  € 10,000 € 5,000 € 0 

Building € 191,730 € 0 € 0 

Rearing vessels and supports € 107,492 € 107,492 € 25,000 

Water system: pumping and treatment € 11,035 € 11,035 € 5,514 

Networks € 27,049 € 0 € 0 

Heating system € 18,201 € 0 € 0 

Harvest and packing area € 415 € 415 € 415 

Algae production € 114,866 € 114,866 € 0 

Blowers € 3,668 € 0 € 0 



 
Machbarkeitsstudie Austernwirtschaft SH

 

 68  

 

Wet Lab € 3,261 € 0 € 0 

Other € 452 € 0 € 0 

Total for buildings, equipment, infrastructure € 488,168 € 238,808 € 30,929 

        

Contingencies € 48,817 € 23,881 € 3,093 

Detailed design work € 24,408 € 11,940 € 1,546 

legalities, permits, inspections € 9,763 € 4,776 € 619 

        

Grand Total € 571,157 € 279,405 € 36,186 

Bereits die Investitionskosten zeigen erhebliche Unterschiede für die verschiedenen Systeme (Tab. 

8-9). Das FLUPSY ist mit 36.000 € das mit Abstand günstigste System. Auch bei den variablen Kosten 

schneidet das FLUPSY am besten ab. Aufgrund der hohen Kosten der Algenproduktion von jährlich 

rund 200.000 € und höheren Betriebskosten, liegen die variablen Kosten des FLUPSY bei rund 

66.000 €. Die „Nursery“ an Land hat variable Kosten von rund 300.000 € (s. Tab. 8-10). Bei den hier 

dargestellten variablen Kosten in Tab. 8-10 fehlen noch die Kosten für die Austernsaat in Höhe von 

mindestens 25.000 Euro. Bei der Simulation sind diese berücksichtigt. 

Da die produzierten Jungsaustern unter günstigen Bedingungen einen Wert von rund 250.000 € 

haben (derzeitige Ausgaben von der Betreiberfirma), ist eine Wirtschaftlichkeit der Systeme an 

Land nicht gegeben. Selbst wenn man den Wert auf 360.000 € erhöhen würde, wäre ein System in 

einem Gebäude nicht wirtschaftlich. Dies gilt insbesondere, wenn man die Kosten der zusätzlichen 

Überwinterung berücksichtigt.  

Das zweite System an Land im Außenbereich würde nach ca. 11 Jahren eine Amortisierung der In-

vestitionssumme erreichen und es würde eine interne Verzinsung des eingesetzten Kapitals von 

8,5 % erzielt werden. Bei Berücksichtigung der Überwinterungskosten wäre auch dieses System 

nicht wirtschaftlich. Gleiches gilt, wenn aufgrund höherer Mortalitäten größere Mengen an 

Saataustern aufgezogen und überwintert werden müssen. In der Abb. 8-14 sind die Ergebnisse für 

die Kapitalwerte unter einer stochastischen Umgebung für dieses Szenario dargestellt (Diskontrate 

3 %). Hierbei werden wiederum die Kosten der Überwinterung und für die benötigten Flächen nicht 

berücksichtigt und es wird ein Wert von 360.000 Euro für die erzeugten Austern angenommen. Die 

Kosten der Saat sind in Tab. 8-10 nicht aufgeführt. Sie belaufen sich bei 5 Mio. Stück auf 25.000 

Euro bzw. auf 50.000 (180.000) Euro für 10 (30) Mio. Stück. 

Tab. 8-10  Jährliche Betriebskosten für eine lokale Nursery (basierend auf der Aufzucht von 5 Mio. Besatz-

austern mit 2 mm Größe) 

  Indoors Outdoors Flupsy 

Employees € 48,000 € 48,000 € 48,000 

Utilities € 35,749 € 17,875 € 7,150 

Algae € 208,750 € 208,750 € 0 

Maintenance € 2,134 € 1,067 € 2,134 

Supplies € 4,535 € 2,268 € 907 

Transport € 1,779 € 1,779 € 1,779 

Contingencies (% of total Op. costs) € 30,127 € 27,974 € 5,997 
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Grand Total € 331,074 € 307,712 € 65,967 

 

Abb. 8-14  Kapitalwerte (NPV: „net present value“) für eine Investition in eine „Nursery“ an Land im Au-

ßenbereich mit Kapazität von 5 Mio. Besatzaustern der Größe 2 mm. 

Es zeigt sich, dass zumindest in rund 60 % der Fälle noch positive Kapitalwerte erreicht werden. Das 

würde aber – wie angenommen – zu einem Anstieg der Ausgaben für den Bezug der Austern von 

XXXXXXXXXXXXXXXX bei der Betreiberfirma führen (ohne Kosten für die Überwinterung). 

Für das FLUPSY wäre unter den angenommenen günstigen Produktionsbedingungen eine Wirt-

schaftlichkeit in allen Fällen auch unter Berücksichtigung von Schwankungen der einzelnen Input- 

und Outputpositionen gegeben. Die kalkulatorischen Einnahmen von 252.000 € liegen deutlich 

über den Betriebskosten (variablen Kosten) von rund 66.000 € im Jahr plus der Kosten für die Saat 

von 25.000 Euro. Die Investitionssumme von 36.000 € amortisiert sich im ersten Jahr. Im Mittel liegt 

der Kapitalwert bei einer Nutzung von 25 Jahren bei 2,7 Mio.  € (s. Abb. Abb. 8-15). Für diese Alter-

native sollte eine genauere Machtbarkeitsuntersuchung vorgenommen werden. 

Es ist zu beachten, dass die Aufzucht von 5. Mio. Saataustern die Untergrenze der benötigten 

Menge darstellt. Die Menge Austern, die in einem FLUPSY herangezogen werden muss, liegt je nach 

Mortalität der Austern ggfs. höher. Bei höheren Mortalitäten steigt der Bedarf zu importierender 

Austern und damit die Kosten an, da sich fast alle variablen Kosten relativ zum Menge erhöhen. Die 

mengenunabhängigen Investitionskosten sind relativ gering. Die Wirtschaftlichkeit des FLUPSY 

stellt sich zudem anders dar, wenn man die Kosten der Überwinterung berücksichtigt (s. Kap. 

9.3.1.5). Wenn aufgrund höherer Mortalitäten die Kosten für den Import von Saat auf 50.000 bzw. 

150.000 Euro pro Jahr steigen, dann erhöhen sich auch die anderen variablen Kosten von 66.000 

auf 132.000 bzw. 330.000 Euro. Bei einer Verdoppelung der importierten Saatmenge wäre der jähr-

liche Überschuss dann nur noch 70.000 Euro. Bei der sechsfachen Menge würde bereits ohne Über-

winterungskosten ein deutliches Defizit von 228.00 Euro pro Jahr entstehen. Die Wirtschaftlichkeit 

des FLUPSY hängt damit wesentlich von der Mortalität der Besatzaustern ab. Diese kann derzeit, 

vor allem in Bezug auf den Einfluss des Herpesvirus OsHV-1, nicht sicher prognostiziert werden und 

es wären zunächst Erprobungen im Wattenmeer notwendig. 
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Abb. 8-15  Kapitalwerte (NPV: „net present value“) für eine Investition in ein „floating upwell system 

(FLUPSY)“ mit Kapazität von 5 Mio. Besatzaustern der Größe 2 mm. 
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8.1.3 OPTION 5: Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „technisch sicheren“ 

Quarantäne beim Import von Besatzaustern und Behandlung der importierten 

Austern 

8.1.3.1. Technische Beschreibung 

Bevor die Austern in die Quarantäne verbracht werden, wird der Bewuchs auf der Schale entfernt. 

Dies wird entweder per Hand gemacht oder kann mithilfe einer Maschine erfolgen (Abb. 8-16). 

  

Abb. 8-16  Mechanische Reinigung für Austern (Foto links von http://www.oyster-mesh.com/img/tumbler-

clean-oyster.jpg) und Miesmuscheln (Foto rechts von Element Seafood). 

Die Quarantäne kann in einem großen Tank erfolgen, in dem die Austern in maximal zwei Etagen in 

Kisten gehältert werden. In einem 5.000 l Tank können 12.000 Konsumaustern gehältert werden. 

Für 60 t der 30 - 50 g schweren Besatzaustern wären 50 Tanks mit jeweils 5.000 l Volumen notwen-

dig. Ein anderes Quarantäne System besteht aus insgesamt 16 Kisten, die in zwei Stapeln mit jeweils 

8 Kisten übereinander angeordnet sind. Dieses vertikale System kann mit 650 l etwa 2.000 Kon-

sumaustern aufnehmen.  

Beide Systeme benötigen einen kontinuierlichen Wasserdurchfluss, der 15 l/min im vertikalen Sys-

tem und bis zu 100 l/min im Tanksystem beträgt. Das verwendete Wasser muss, bevor es wieder in 

das Meer entlassen wird, behandelt werden oder es wird wieder verwendet. Zur Desinfektion des 

Wassers wird vor allem UV Licht, Chlor, chlorhaltige Lösung oder Ozon verwendet. Nach Verwen-

dung von Hypochlorite wird das Abwasser mit Thiosulfat neutralisiert (HELM ET AL. 2004). Austern 

verbleiben in der Regel zwischen 24 und 48 Stunden in der Quarantäne.  

Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Behandlungsmethoden, wie sie in Kapitel 7.1.6.1 beschrie-

ben sind, aber keine etablierte und sichere Methode, um Bewuchs mit Epibionten vollständig zu 

entfernen. Vielfach wird zunächst eine mechanische Reinigung, wie in Abb. 8-16 gezeigt, durchge-

führt, danach folgt eine direkte Behandlung der Austern. Nach einer Literaturdurchsicht fasst T. van 

de Have zusammen, dass die Behandlung mit 3-4 % Kalk (Calciumoxid) für 5 min (FITRIDGE ET AL. 

2012) die wahrscheinlich beste Behandlung für die vollständige Entfernung von Epibionten ist, wäh-

rend die Überlebenswahrscheinlichkeit der Pazifischen Austern mit > 80 % bis 7,5 Wochen nach der 

Behandlung hoch ist (van der Have & Schutter im Auftrag von ARK Natuurontwikkeling; schriftl. 

Mitt. T. van der Have am 11.06.2018). P. van der Dalen (WUR, Niederlande, schriftl. Mitt. 
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20.06.2018) empfiehlt das gleiche Vorgehen und weist daraufhin, die Austern nachfolgend mit See-

wasser zu spülen und dann in Quarantäne zu nehmen. Eine Behandlung der Austern reduziert das 

Risiko gebietsfremde Arten zu importieren und stellt daher eine Verbesserung gegenüber der bis-

herigen Importpraxis dar. Allerdings ist das verbleibende Risiko nicht allgemeingültig quantifizier-

bar. Es muss methodenabhängig geprüft werden und für jeden Import überprüft werden. Das Risiko 

für die Einschleppung gebietsfremder Arten hängt auch davon ab, welche Arten in dem Herkunfts-

gebiet der Besatzaustern vorkommen und mit den Austern transportiert werden könnten. Außer-

dem kann sich das Arteninventar im Herkunftsgebiet verändern und es können weitere Arten hin-

zukommen.  

Abb. 8-17  Quarantäne in einem Tank (links, Foto von Menai oysters) und ein Stapelsystem (rechts, Bild von 

CEFAS). 

8.1.3.2. Bewertung der technischen Machbarkeit und der Erfolgsaussichten 

Für die Quarantäne und notwendige Arbeiten besteht ein Platzbedarf von rund 250 m². Die Qua-

rantäne alleine ist keine ausreichende Option, um das Risiko epibiontische oder mobile gebiets-

fremde Arten mit den Austern zu transportieren zu minimieren. Sinn und Zweck einer Quarantäne 

ist es, Zeit für die Untersuchung auf  Parasiten und Krankheiten zu erhalten. Dies ist insbesondere 

in Bezug auf die Überprüfung auf gebietsfremde Arten vermutlich wenig praktikabel, da auch Eier 

oder Larven eingeschleppt werden können, die erst nach einer längeren Entwicklungszeit erfasst 

werden können. Die Anwendung von neuen Methoden wie dem Metabarcoding oder der eDNA 

bieten hier noch keine einfache Möglichkeit auf gebietsfremde Arten zu untersuchen. Die identifi-

zierte DNA muss mit Referenzlisten zur Artbestimmung abgeglichen werden. So kann die Artbe-

stimmung nur so umfassend sein, wie die Referenzliste gefüllt. Es gibt bisher keine umfassenden 

Referenzlisten.  

Die Option der Quarantäne wäre nur in Kombination mit der Behandlung der Austern denkbar. 

Durch eine mechanische Reinigung der Austern kann der Aufwuchs entfernt werden, danach kann 

die Behandlung der Austern erfolgen. Um die verbliebenen gebietsfremden Arten nach der Behand-

lung der Austern zu untersuchen, besteht die Problematik, lebende und tote Organismen unter-

scheiden zu müssen. Daher wäre nach der Behandlung eine Hälterung der Austern z.B. in einer 

Quarantäne notwendig, um dann lebende assoziierte Arten bestimmen zu können.  

Auch wenn diese Maßnahmen das Risiko gebietsfremde Arten einzuschleppen deutlich verringern, 

kann die Einschleppung nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Quantifizierung der Verringerung 
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der assoziierten Arten ist derzeit nicht möglich und muss im Zusammenhang mit der angewandten 

Methode untersucht werden.  

Diese Option kann nur weiter in Betracht gezogen werden, wenn sich eine andere, sichere Option 

hinsichtlich der Gefahr, gebietsfremde Arten einzuschleppen, ökonomisch nicht darstellen lässt. Sie 

sollte durch weitere Maßnahmen, etwa die Untersuchung des Arteninventars in den Importgebie-

ten, begleitet werden. 

8.1.3.3. Ökonomische Bewertung 

Die Investitionskosten für die beiden Quarantänesysteme im Tank bzw. im vertikalen System sind 

Tab. 8-11 zusammen gestellt. Der Platzbedarf ist für beide Systeme gleich, allerdings werden für 

das vertikale System etwa 300 Einheiten benötigt um 60 t Besatzaustern (30 - 50 g) unterbringen 

zu können. Damit erhöhen sich für das vertikale System die Investitionskosten und sind höher als 

für das Tanksystem. Die auf Sylt bestehenden Becken können etwa 30 t Austern für den Verkauf im 

Winter aufnehmen. Für die Quarantäne von 60 t Besatzaustern ist gegenwärtig nicht ausreichend 

Platz vorhanden, zudem fehlen die Einrichtungen für die Behandlung des Seewassers. 

Die für die mechanische Reinigung der Austern (Abb. 8-16) benötigten Geräte kosten um 11.400 € 

(13.300 US Dollar26) in einer einfachen Ausführung. Mit dem rechts in Abb. 8-16 abgebildeten Gerät 

können rund 2.500 kg/Stunde verarbeitet werden, für 60 t wären dies 24 Stunden. Mit allen not-

wendigen Arbeiten (z.B. Logistik der zu bearbeitenden Austern) ist davon auszugehen, dass zwei 

Mitarbeiter mindestens eine Woche mit der mechanischen Reinigung beschäftigt sind (Personal-

kosten 1.200 €). 

Der nächste Schritt, die Behandlung mit Kalk, bedarf eines Behälters bzw. Beckens, in welche die 

Kisten mit den Austern eingetaucht werden: Danach sollen die Austern in einem Tank mit durch-

fließendem Seewasser gehältert werden. Das Seewasser muss auf gebietsfremde Arten kontrolliert 

werden bzw. z.B. durch Filter und Behandlung durch UV-Licht. Um 60 t Austern zu behandeln sind 

rund 2 Wochen mit 2 Mitarbeitern notwendig (2* 80 Std. mit 15 €/Std = 2.400 €). Für die mechani-

sche Reinigung werden etwa 5 m² Platz benötigt, der Behälter mit der Kalklösung benötigt ebenso 

wie der Tank mit Seewasser jeweils 5 m², so dass sich insgesamt ein Platzbedarf von 15 m² plus 

Rangierfläche ergibt.  

Die Durchführung der Quarantäne kann bereits bei der Lieferfirma erfolgen, so dass der Transport 

erst nach dem Untersuchungsergebnis stattfindet und Kostenrisiken minimiert werden. Nach An-

gaben auf den Internetseiten der in Tab. 7-1 genannten Produzenten, bietet keiner eine Quaran-

täne an, daher ist davon auszugehen, dass die Quarantäne von den Produzenten nicht angeboten 

wird. Der Aufbau einer Quarantäne bei einem Produzenten würde sich nur bei entsprechender 

Nachfrage lohnen, die wir nicht bewerten können. Da die Lieferfirmen eine Quarantäne offensicht-

lich nicht anbieten, ist davon auszugehen, dass der Bedarf nicht gegeben ist. Die Durchführung der 

                                                           

26 https://483uer3r2yxx1n0hb8g391r1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/12/Tumbler-Sorter-
Washer-Sales-Sheet.pdf zuletzt aufgerufen am 25.06.2018). 
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Quarantäne bei der Lieferfirma würde die Investitionskosten zwar auf die Seite des Zulieferers ver-

lagern, wenn dieser dazu bereit ist, aber auch den Einkaufspreis für die Betreiberfirma erhöhen. 

Möglichkeiten und Bereitschaft der Zulieferer müssten mit diesen individuell geklärt werden. 

Ergänzend wird hier die Hitzebehandlung (Abb. 8-18) kurz aufgegriffen, da sie in Frankreich zum 

Entfernen von Brutfall auf adulten Austern verwendet wird27 und diese Problematik sich im Zusam-

menhangmit einer mehrjährigen Überwinterung im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer auch er-

geben kann. Die Anschaffungskosten für ein solches Gerät werden von einem Hersteller mit ca. 

9.700 € angegeben28 (A. Boisseau, MULOT SAS; schriftl. Mitt. 04.06.2018). 

Tab. 8-11  Investitionskosten für zwei verschiedene Quarantänesysteme. 

 Tank Stack 

Site development costs  € 5,000.00 € 5,000.00 

Building € 95,864.83 € 95,864.83 

Rearing vessels and supports € 25,000.00 € 150,000.00 

Water system: pumping and treatment € 11,034.53 € 11,034.53 

      

Total for buildings, equipment, infrastructure € 136,899.36 € 261,899.36 

      

Contingencies € 13,689.94 € 26,189.94 

Detailed design work € 6,844.97 € 13,094.97 

legalities, permits, inspections € 2,737.99 € 5,237.99 

      

Grand Total € 160,172.25 € 306,422.25 

 

Abb. 8-18  Heißwasserbad für Austern (http://www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/sci-res/rd2009/shell-

eng.html, zuletzt aufgerufen 17.01.2018).  

  

                                                           

27 http://creaa.pagesperso-orange.fr/doc/05_fiche_echaudage_huitres.pdf, zuletzt aufgerufen am 07.11.2018 

28 http://www.mulot.fr/fiche-bac-a-ebouillanter-automatique-ebouillanter-descriptif-baca36mul.html, zuletzt aufgeru-
fen am 25.06.2018. 
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8.1.4 OPTION 6: Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern 

8.1.4.1. Technische Beschreibung 

Die Austern werden per Hand in der Niedrigwasserphase in den Sammelgebieten (Abb. 8-19) ge-

sammelt. Die Austern können direkt mithilfe eines Bootes angelandet werden oder können, je nach 

Lage des Sammelortes innerhalb der Sammelgebiete, direkt an Land gebracht werden. Die Austern 

können aber auch in Säcken (z.B. Poches) auf den Flächen verankert und durch eine Boje markiert 

werden, so dass sie bei Hochwasser mithilfe eines Schiffs aufgesammelt werden können. 

 

Abb. 8-19  Übersicht der Sammelgebiete (blaue Kennzeichnung und Namen der Sammelgebiete) für Aus-

tern im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer (Karte: Landesbetrieb für Küsten-

schutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein – Nationalparkverwaltung, Tön-

ning). 
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Es müssen solitäre Austern gesammelt werden, da der Markt keine verwachsenen Austern akzep-

tiert. Die Form der Auster spielt in der Vermarktung eine wichtige Rolle, die Auster soll gleichmäßig 

gewachsen sein (BRAKE ET AL. 2003). Dies ist bei Wildaustern meist nicht der Fall. In der Ooster-

schelde hat sich gezeigt, dass Wildaustern in der off-bottom-Kultur ihre Wuchsform nicht verändern 

oder im Sinne der Marktansprüche verbessern, ebenso erhöhte sich der Fleischgehalt nicht (CAPELLE 

ET AL. submitted). Auf den dortigen Kulturflächen werden Austern aus der Hatchery oder von Brut-

sammlern verwendet. Nach Einschätzung der Betreiberfirma verbessert sich die Wuchsform gesam-

melter Austern in den Poches, der Fleischgehalt von gesammelten Austern wird höher als bei den 

Zuchtaustern eingeschätzt. 

8.1.4.2. Bewertung der technischen Machbarkeit und Erfolgsaussichten 

Abhängig von Brutfallereignissen, Mortalitäten, Ansiedlungssubstrat und auch Ereignissen wie Eis-

winter, kann die Verfügbarkeit geeigneter Austern zwischen den Jahr variieren. Beispielweise hatte 

der Winter 2009/2010 den Austernbestand um etwa 90 % reduziert (BÜTTGER ET AL. 2011). Die Aus-

wirkungen dieses Eiswinters auf den sammelbaren Bestand können jedoch nicht quantifiziert wer-

den. Eine jährlich verlässliche Verfügbarkeit von Besatz- und Konsumaustern, die den Bedarf der 

Betreiberfirma vollständig abdeckt und damit die Besatzausternversorgung durch den bisherigen 

Import oder durch eine der anderen hier diskutierten Optionen ersetzt, ist nicht vorhersagbar. 

Grundsätzlich kann aber der Anteil der gesammelten Besatz- und Konsumaustern durch eine hö-

here Sammelintensität gesteigert werden. Eine Umstellung des Geschäftsmodells auf eine aus-

schließliche Versorgung durch lokal gesammelte Konsum- und Besatzaustern hätte den Vorteil, un-

abhängig von Zulieferern zu sein, ein lokales Wildprodukt ggfs. intensiver vermarkten zu können 

und die rechtlichen Hürden für die Importe zu umgehen, zugleich bleibt aber das Risiko der jährlich 

verlässlichen Verfügbarkeit von Besatz- und Konsumaustern für die Betreiberfirma bestehen. 

8.1.4.3. Ökonomische Bewertung 

Um die Anzahl der gesammelten Austern deutlich zu erhöhen, müsste die Sammeltätigkeit gestei-

gert werden Dies ist durch mehr Sammeltage und durch eine höhere Anzahl von Sammlern möglich. 

Um eine erste Näherung der Kosten darzustellen, werden der notwendige Aufwand und die Kosten 

ausgehend von der erlaubten Sammelmenge anhand von zwei CPUE-Werten berechnet. Dazu sind 

folgende Annahmen getroffen worden: 

- je Niedrigwasserphase können 300 Austern/Person gesammelt werden, ergänzend er-
folgt die Berechnung mit der doppelten Anzahl von 600 Austern/Sammler 

- je Jahr sind 50 Sammeltage anzunehmen 
- Arbeitszeit pro Sammeltag 8 Stunden (vorsorgliche Annahme, die Rüstzeiten, An- und Ab-

fahrt zum Sammelgebiet, das Sammeln und Sortieren berücksichtigt) 
- Daraus ergibt die Anzahl benötigter Sammler und die Kosten auf Basis eines Mindest-

lohns29 von 9,19 € (ab 01.01.2019). 
 

Es werden folgende Varianten betrachtet: 

                                                           

29 http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s1876.pdf, zuletzt aufge-
rufen am 27.11.2018 
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- Sammeln der gegenwärtig erlaubten Mengen (Besatzaustern 2,5 Mill und Konsumaustern 
1,5 Mill.) 

- Sammeln von 1,5 Mill Besatzaustern und 1 Mill Konsumaustern 
- Sammeln von 25 % der genehmigten Besatz- und Konsumaustern, plus den durch die Be-

treiberfirma geschätzten Verlust von 30-40% bei den Besatzaustern (in Summe wären dies 
1.3750.000 Austern, siehe Kapitel 6) 

Die Ergebnisse der drei Varianten sind in den Tabellen Tab. 8-13, Tab. 8-14 und Tab. 8-15 darge-

stellt. Die erste Variante (Sammeln der gegenwärtig erlaubten Mengen) ergibt für 300 und 600 Aus-

tern/Sammler/Tide Lohnkosten zwischen 183.800 € und 612.667 € führen (Tab. 8-13). Diese Men-

gen werden aber nicht benötigt. Bisher werden etwa 1,5 Mill. Besatzaustern importiert und 

zwischen 800.000-1.000.000 Austern verkauft. Geht man daher von 1,5 Mill. zu sammelnden Be-

satzsaustern bzw. 1 Mill. zu sammelnden Konsumaustern aus, liegen die Lohnkosten zwischen 

122.533 € und 367.600 € (Tab. 8-14).  

Bisher werden jährlich nur etwa 2 % bzw. 3 % der erlaubten Menge von Besatzaustern und Kon-

sumaustern gesammelt. Würde der Anteil jährlich auf 25 % der erlaubten Menge von Besatzaustern 

und Konsumaustern erhöht werden, welches in Summe etwa den jährlich verkauften Mengen ent-

spricht, ergibt sich die Kostenkalkulation nach Tab. 8-15. Die Lohnkosten liegen dann zwischen 

45.950 € und 245.067 €.  

Bei dem Sammeln von Konsum- und Besatzaustern entfällt wahrscheinlich die Transportsterblich-

keit, wie sie bei den bisherigen Importen auftritt. Dennoch ist auch hier mit Sterblichkeiten wäh-

rend der Kultivierung der Besatzaustern in den Poches und bei der Überwinterung zu rechnen. Es 

ist davon auszugehen, dass die Konsumaustern in einer höheren Stückzahl gesammelt werden müs-

sen, da auch hier Verluste und auszusortierende Austern zu erwarten sind, die nicht den Marktan-

sprüchen genügen. Realistische Bedarfsmengen dürften sicher daher zwischen den Varianten der 

Tabellen Tab. 8-14 und Tab. 8-15 bewegen, die entspricht Lohnkosten zwischen 45.950 € und 

367.600 €. 

Der Mindestlohn von 9,19 € gilt ab dem 01.01.2019, ab dem 01.01.2020 erhöht sich der Betrag auf 

9,35 €pro Zeitstunde29.  

Würde die Bezahlung der Sammler nach Stückzahl erfolgen, ergibt sich bei einer Sammelmenge von 

25 % der erlaubten Anzahl (plus den durch die Betreiberfirma geschätzten Verlust von 30-40% bei 

den Besatzaustern)und den von der Betreiberfirma gezahlten Stückpreisen eine Summe von 

200.000 € für Besatzaustern und von 112.250 € für Konsumaustern (Tab. 8-12), in Summe 

312.500 €. Diese Summe liegt über den gegenwärtigen Kosten für die importierten Besatzaustern. 

Gesammelte Besatzaustern werden nicht, wie importierte Austern, zu einem Zeitpunkt im Frühjahr 

in Kultur genommen, sondern kommen im Verlauf eines Jahres zu verschiedenen Zeitpunkten an. 

Der Anteil der zu überwinternden Austern wird daher wahrscheinlich höher sein als bei der gegen-

wärtigen Importpraxis. Die damit verbundenen zusätzlichen Kosten für die Überwinterung (siehe 

Kapitel 9.3), z.B. für Grundstück und Gebäude bei einer Überwinterung an Land, sind hier nicht 

berücksichtigt. 

Grundsätzlich schwierig wird die Verfügbarkeit von Sammlern auf einer Insel wie Sylt eingeschätzt. 

Die Gesamtzahl der Stunden im Jahr ist zu gering, um allein davon leben zu können. Zudem sind 

Arbeitskräfte auf den Inseln schwierig zu finden, da diese u.a. keine bezahlbaren Wohnungen auf 
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der Insel finden oder täglich vom Festland pendeln müssen. Darüber hinaus müssen die Sammler 

ausreichend Ortskenntnis und Erfahrungen mit Arbeiten in einem Tidengebiet haben oder zumin-

dest von einer erfahrenen Person begleitet werden. Bei Sammelgebieten in anderen Bereichen des 

Wattenmeeres kommen Transportkosten nach Sylt hinzu. Die Sammelflächen hinter Amrum sind 

schwerer zu erreichen und die Verfügbarkeit von Sammlern wird grundsätzlich ähnlich eingeschätzt 

wie auf Sylt und gleiches gilt für Föhr. Die Erreichbarkeit von geeigneten Sammelgebieten vom Fest-

land aus ist nicht oder nur unzureichend bekannt.  

Die Betreiberfirma hat das Recht, die Austern mit dem Gütesiegel Schleswig-Holsteins „Nord-und-

Gut“ auszuzeichnen30. Interessant könnten Label wie „geschützte geografische Angabe“ oder „ge-

schützte Ursprungsbezeichnung“ sein, welche dem Käufer und Verbraucher einen Hinweis darauf 

gibt, wo die Austern hergestellt oder verarbeitet wurde (siehe dazu auch Verordnung Nr. 

1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 und Durchfüh-

rungsverordnung Nr. 668/2014 der Kommission vom 13. Juni 2014). Ob solch ein Label für Konsum- 

und Besatzaustern aus dem Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer in Frage kommt 

und Wettbewerbsvorteile auf dem Markt bietet, ist detaillierter zu prüfen. Dies Label bietet aber 

grundsätzlich eine Möglichkeit, das Produkt besser bewerben zu können. Für die Möglichkeiten und 

Antragsverfahren sollte das Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)31 kontaktiert wer-

den. 

Tab. 8-12  Kalkulation der Kosten bei Bezahlung der gesammelten Austern nach Stückpreis (0,20 € für Be-

satzaustern und 0,30 € für Konsumaustern, nach Angaben der Betreiberfirma). 

 

 

                                                           

30 https://www.sylter-royal.de/unsere-austern/qualitaetskontrolle-und-versand.html, zuletzt aufgerufen am 30.07.2018- 

31 https://www.ble.de/DE/Themen/Ernaehrung-Lebensmittel/EU-Qualitaetskennzeichen/eu-
qualitaetskennzeichen.html, zuletzt aufgerufen am 30.07.2018. 
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Tab. 8-13  Kalkulation der Lohnkosten für das Sammeln von 2,5 Mill. Besatz- und 1,5 Mill. Konsumaustern auf Basis der im Text erläuterten Annahmen, wenn pro Tide 300 

oder 600 Austern gesammelt werden. 

 

Tab. 8-14  Kalkulation der Lohnkosten für das Sammeln von 1,5 Mill Besatzaustern und 1 Mill Konsumaustern auf Basis der im Text erläuterten Annahmen.  

 

Tab. 8-15  Kalkulation der Lohnkosten für das Sammeln von 25 % der genehmigten Besatz und Konsumaustern auf Basis der im Text erläuterten Annahmen.  
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8.1.5 OPTION 7: Einsatz von Brutsammlern 

8.1.5.1. Technische Beschreibung 

Austernlarven benötigen Hartsubstart, auf dem sie sich ansiedeln können. Mithilfe von Brutsamm-

lern, die geeignetes Ansiedlungssubstrat bieten, kann der Brutfall gesammelt werden. Mit dieser 

Option könnte Austernsaat vor Ort erzeugt werden, ohne eine Hatchery zu benötigen.  

In der Niederlanden wurden verschiedene Brutsammler getestet (KAMERMANS ET AL. 2004; VAN DEN 

BRINK 2012). Tellerkollektoren (Chinese hat collectors, Abb. 8-21) und Muschelschalen erzielten die 

besten Resultate. Des Weiteren kommen Lamellen 

(https://www.zapcoaquaculture.com/equipment/spat-catchers/), Stangenkollektoren (KAMERMANS 

ET AL. 2004) oder sogenannte Plenos32,33 in Frage. Letzte sind nach Untersuchungen entlang der 

französischen Küste am effektivsten (siehe 34). 

Der erfolgreiche Einsatz von Brutsammlern hängt von der genauen Terminierung des Ausbringens 

und dem Larvenangebot ab. Die Kollektoren müssen zum Zeitpunkt der höchsten Larvendichte aus-

gebracht werden. Austernlarven driften etwa drei Wochen frei im Wasser, bevor sie sich ansiedeln, 

etwa eine Woche länger als in der Hatchery (TROOST 2009). Um zeitlich das Auftreten der höchsten 

Austernlarvendichte nicht zu verpassen, muss jährlich zwischen den Kalenderwochen 25 bis etwa 

36 das Larvenangebot im Wasser untersucht werden. Die Phänologie der Austernlarven und ihre 

Dichte im Lister Tief müssen genauer untersucht werden. Nach Untersuchungen von KAMERMANS ET 

AL. (2004) variiert neben den jährlichen Variationen der Larvenkonzentrationen auch das örtliche 

Auftreten der höchsten Konzentrationen. Und es gibt keinen systematischen Unterschied in der 

Larvenkonzentration zwischen verschiedenen Wassertiefen. Dies müsste für das Lister Tief über-

prüft werden. Die Untersuchungen sollten im Bereich der geplanten Standorte der Brutsammler 

stattfinden, die möglichst nah der Niedrigwasserlinie aufgestellt werden sollten.  

Alternativ zu einem Monitoring der Larven, kann ein erster Schritt sein, wöchentlich neue Kollekt-

oren auszubringen und den Besiedlungsstatus dieser und der bisher ausgebrachten zu kontrollieren 

und damit den Zeitpunkt zu bestimmen, um alle Kollektoren auszubringen. Es besteht aber die Ge-

fahr diesen Zeitpunkt zu verpassen und vielmehr nur den Larvenfall festzustellen, ihn aber mit den 

Kollektoren zu verpassen, wen diese zu spät raus gebracht werden. Da die Phänologie der Austern-

larven und ihre Dichte im Lister Tief unbekannt ist, sollte die Larvenkonzentration  jährlich erfasst 

werden.  

Aber nicht nur die gewünschten Arten, hier die Austern, siedeln auf den angebotenen Hartsubstra-

ten, auch andere Arten wie z.B. Seepocken nutzen das Substrat. Vor allem Kollektoren, die nicht 

unter Tideneinfluss trocken fallen, werden auch von anderen Arten besiedelt.  

                                                           

32 http://www.mulot.fr/fiche-cleaning-plenos--detail-407.html, zuletzt aufgerufen am 09.11.2018 

33 https://www.papillesetpupilles.fr/2010/10/marennes-oleron-des-huitres-d-exception.html/, zuletzt aufgerufen am 
09.11.2018 

34 http://creaa.pagesperso-orange.fr/doc/08_fiche_suivi_captage.pdf, zuletzt aufgerufen am 09.11.2018 



Machbarkeitsstudie Austernwirtschaft SH 
 

 

 81  
 

In den Niederlanden wurden mit Tellerkollektoren in bestehenden Kulturen gute Ergebnisse er-

reicht. Die Saataustern (ca. 1cm Größe, geschätzt anhand der aufgeführten Videos, keine Angabe 

vom Hersteller) können mit einer speziellen Maschine (siehe z.B. https://www.y-

outube.com/watch?v=B0ACIICea_g) relativ einfach von den Kollektoren entfernt werden.  

Nach Untersuchungen entlang der französischen Küste sind Plenos am effektivsten (siehe dazu 35). 

Untersuchungen zur Ausbringung und Effiktivät von „Coupelles“ und „Tueiles“ (Fliesen) wurden in 

Frankreich durchgeführt (siehe 36 

 

Abb. 20 Das Foto zeigt vor allem in Frankreich verwendete Brutsammler: Plenos (Foto von 

https://wwz.ifremer.fr/var/storage/images/medias-ifremer/medias-cperpc/images/photo-

theque/captage/pleno_02/232095-1-fre-FR/pleno_02.jpg, 09.11.2018) 

Auch in Canada (New Brunswick) werden Tellerkollektoren, Abflussrohre („drain tiles“) und Näpfe 

(franz. „coupelles“ oder „mini Chinese hats“) verwendet, von denen jährlich 15.000 Stück für einen 

Bestand von 115 Mill. Austern in verschiedenen Größen ausgebracht werden 

(http://aquaculturepei.com/pdf/MarieJoseeMaillet.pdf, zuletzt aufgerufen 23.01.2018, siehe auch 

https://www.youtube.com/watch?v=R1sVnQvUXiE, zuletzt aufgerufen 25.01.2018).  

Eine chinesische Firma bietet einen Brutsammler in Form von flexiblen Lamellen an, die aus Kunst-

harz bestehen und mit Rillen versehen sind. Das Material ist mit 20% Kalk versehen 

                                                           

35 http://creaa.pagesperso-orange.fr/doc/08_fiche_suivi_captage.pdf, zuletzt aufgerufen am 09.11.2018 

36 http://creaa.pagesperso-orange.fr/doc/08_fiche_suivi_captageAA.pdf, zuletzt aufgerufen am 09.11.2018. 
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(https://www.zapcoaquaculture.com/equipment/spat-catchers, siehe auch https://www.y-

outube.com/watch?v=maxRemiBsp4, zuletzt aufgerufen 25.01.2018).  

In den Niederlanden (Oosterschelde) hat sich die Verwendung eines Kalküberzugs nicht als ansied-

lungsfördernde Maßnahme herausgestellt und wird dort nicht mehr verwendet. Ob sich im Schles-

wig-Holsteinischen Wattenmeer ein positiver Effekt erreichen lässt oder nicht, müsste erst durch 

Feldversuche geklärt werden. Die Herstellung einer Kalklösung zeigt ein Video unter 

https://www.facebook.com/oysterbararcachon/videos/2016941088317401/?hc_ref=ARRr-

bZf8vFs31osu1RCFXnCgKHpRe3wKP6UaUYYpX68wbeH0SrXH06iyG9p6kNVcojc (zuletzt aufgerufen 

am 25.06.2018).  

Grundsätzlich kann die Austernsaat von den Kollektoren nach Bedarf jederzeit geerntet werden. 

Dennoch ist auch die Eisgefahr im Winter zu bedenken, so dass eine Überwinterung im Sublitoral 

oder an Land notwendig ist. Im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer erfolgt der Brutfall im Juli / 

August, die Austern erreichen bis zum Winter noch keine Größe, die eine Überführung in die Poches 

möglich machen würde. Sie sind aber gut sichtbar, so dass bereits vor der Überwinterung zu erken-

nen ist, ob und in welcher Dichte sich Brutfall angesiedelt hat. 

In der Oosterschelde (NL) werden die Austern im nachfolgenden Frühjahr der Ansiedlung geerntet. 

Ist die Saat zu klein, um sie direkt in die Poches zu verbringen, kann sie in einer Nursery weiter 

wachsen. 

8.1.5.2. Bewertung der technischen Machbarkeit und Erfolgsaussichten 

Der Erfolg von Brutsammlern wird durch verschieden Faktoren wie den Standort, Wassertiefe, Tem-

peratur und den Bewuchs durch andere Arten bestimmt (VAN DEN BRINK 2012). Die Unsicherheiten 

des Erfolgs in Abhängigkeit von den lokalen Begebenheiten sind jedoch zu groß, um eine verlässli-

che Prognose für eine Versorgung der Betreiberfirma mit Besatzaustern zu machen. Die Betreiber-

firma hat bereits verschiedene Kollektoren getestet. Die Ergebnisse waren nach Angaben der Be-

treiberfirma wenig erfolgreich. Grundsätzlich schätzen wir weitere Versuche, Brutsammler im Lister 

Tief zu nutzen, als sinnvoll ein. Die Erfolge z.B. aus den Niederlanden und die noch offenen Mög-

lichkeiten zur zeitlich optimierten Ausbringung oder Verwendung eines Kalküberzugs, führen zu ei-

ner positiven Einschätzung der Brutsammler als ergänzende Option bzw. sollte dies im Rahmen ei-

nes Forschungsvorhabens weiter verfolgt werden. Der Einsatz von Brutsammlern würde jedoch 

dazu führen, dass relativ kleine Austern in die Kulturarbeit aufgenommen werden, so dass dies eine 

erhöhte Überwinterungskapazität zur Folge hätte. 

8.1.5.3. Ökonomische Bewertung 

Weitere Versuche können auf dem vorhandenen Material der Betreiberfirma aufbauen. Die Betrei-

berfirma hat bereits Stangenkollektoren und Tellerkollektoren getestet (Tab. 7-3). Eine vollständige 

Kalkulation dieser Option ist nicht möglich, lediglich Kosten für das Material können zusammenge-

stellt werden, die Menge des notwendigen Materials ist im Rahmen von Versuchen zu klären.  
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Tab. 8-16  Erste Materialkostenkalkulation für ein Larvenmonitoring (unvollständig). 

 

 

Abb. 8-21  Tellerkollektoren („Chinese hats“) in einer Austernkultur in der Oosterschelde (NL). 

Tab. 8-17  Materialkosten (Stückpreise) für verschiedene Materialien.  

 

 

  



 
Machbarkeitsstudie Austernwirtschaft SH

 

 84  

 

8.2 Übersicht der Bewertung der ausgewählten Optionen 

Im Kapitel 8.1 wurden die weiter zu betrachtenden Optionen (vgl. Kapitel 7.3) detaillierter hinsicht-

lich ihrer technischen und ökonomischen Machbarkeit betrachtet und bewertet. Die Ergebnisse 

werden in der folgenden Tab. 8-19 als Übersicht zusammen gestellt. Diese Tabelle wird, gegenüber 

Kapitel 7.3, um die Bewertung der ökonomischen Machbarkeit erweitert. Die Einteilung der Bewer-

tung folgt den Kategorien in Tab. 8-18. 

In der Tabelle werden folgende Aspekte berücksichtigt: 

technische Umsetzbarkeit:   ist die Option grundsätzlich technisch machbar 

Ersatz für Importe:  kann die Option die bisherigen Importe vollständig ersetzen? 

Einschleppung gebietsfremder Arten Ist ein Risiko der Einschleppung von gebietsfremden Arten 

gegeben bzw. kann dieses minimiert werden? 

Rechtliche Konformität:  ist die Option mit § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 NPG und dem  Arten- 

und Biotopschutz vereinbar und FFH-verträglich?  

Ökonomische Machbarkeit   ist die Option ökonomisch umsetzbar? 

 

Tab. 8-18  Übersicht der Bewertungskategorien. 

Bewertungsaspekte grün gelb rot 

technischen Umsetzbarkeit ja eingeschränkt umsetzbar nicht umsetzbar 

Ersatz für Importe ja eingeschränkt nein 

Einschleppung gebietsfrem-
der Arten 

keine Einschleppung 
zu erwarten 

Risiko kann durch ent-
sprechende Maßnahmen 
minimiert 

Einschleppungsrisiko 
gegeben  

Rechtliche  
Konformität 

umsetzbar/ keine 
Konflikte 

Einzelprüfung erforder-
lich, abhängig vom Stand-
ort, unter Berücksichti-
gung von 
Minderungsmaßnahmen 

Konflikte vorhanden, 
Ausnahmen oder Be-
freiungen ggf. unter 
Einsatz von Minde-
rungsmaßnahmen 
bzw. Auflagen 

ökonomische  
Machbarkeit 

Die Option ist ohne 
zusätzliche Kosten 
umsetzbar bzw. über-
steigt die Kosten der 
bisherigen Importe 
nicht 

Die Option verursacht zu-
sätzliche Kosten 

Die Option ist ökono-
misch nicht darstellbar 
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Tab. 8-19  Übersicht der ausgewählten Optionen (nach Kapitel 7.3) und ihre ökonomische Machbarkeit für die Austernkulturwirtschaft im Schleswig-Holsteinischen Wat-

tenmeer. Erläuterungen zu Bedeutung der Spalten und Einträge siehe Kapitel 8.2. 

Nr. Optionen 
Technische  

Umsetzbarkeit 
Ersatz für bishe-

rige Importe 
 Einschleppung ge-
bietsfremder Arten 

Rechtliche  
Konformität 

ökonomische 
Machbarkeit 

1 
Aufbau und Betrieb einer lokalen Hat-
chery 

     

2 

Aufbau und Betrieb einer lokalen 
Nursery 
- indoor 

     

-outdoor      

-FLUPSY       

5 

Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb 
einer „technisch sicheren“ Quarantäne 
beim Import von Besatzaustern und 
Behandlung der importierten Austern 

     

6 
Handsammeln von Konsum- und Be-
satzaustern 

     

7 Einsatz von Brutsammlern 
Durch Feldver-
suche zu prü-

fen 
   

Durch Feldver-
suche zu prüfen 
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9 PLATZBEDARF UND OPTIONEN FÜR DIE KULTIVIERUNG 
ZUSÄTZLICHER JAHRGÄNGE 

Aus den voran vorgestellten Optionen ergibt sich, dass zur sicheren Vermeidung der Einschleppung 

gebietsfremder Arten, am besten sehr kleine Saataustern direkt aus einem geschlossenen System 

zu importieren sind, oder evtl. durch Brutsammler gewonnen werden können (vgl. Kapitel 8.1.1, 

8.1.2, 8.1.5). Dies würde eine grundsätzliche Umstellung des bisherigen Kultursystems erfordern, 

da sich die Menge der in Kultur befindlicher Austern deutlich erhöht. Dies erfordert eine andere 

Ausrichtung bei der Berücksichtigung von Wachstum und Sterblichkeit, da sich diese bei kleinen 

Austern von den bisher importierten bereits relativ großen Austern unterscheiden. Darüber hinaus 

ist der Platzbedarf ein wesentlicher Faktor. Im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer müssen Aus-

ternkulturen, im Gegensatz zu anderen Gebieten in Europa, im Winter vor Eisgang geschützt wer-

den und werden daher an Land überwintert. Gegenwärtig sind vorhandene Kapazitäten der Becken 

an Land auf die Menge der importierten Besatzaustern und deren Verkauf abgestimmt (vgl. dazu 

Abb. 4-1).  

Bei Kultivierung von sehr kleinen Saataustern wären mindestens drei Generationen in Kultur. Hinzu 

kämen langsam wachsende Individuen einer 4. Generation, die gehältert und vor allem auch ge-

schützt überwintert werden müssen. Dies kann grundsätzlich sowohl an Land in Becken als auch im 

Sublitoral des Wattenmeeres in absenkbaren Systemen oder direkt auf dem Sediment erfolgen.  

9.1 Platzbedarf für die Überwinterung 

Die Betreiberfirma ist nach eigenen Angaben grundsätzlich daran interessiert, Austern im Sublitoral 

überwintern zu können. Bisher fehlen dafür jedoch ein geeignetes Schiff und die notwendigen sub-

litoralen Flächen. Zudem besteht die Sorge, dass Seegang und Eisgang eine große Gefahr für die 

erfolgreiche Überwinterung darstellen. Es muss daher auch die Option betrachtet werden, die Ka-

pazität für die Überwinterung an Land zu erhöhen. 

Um den Platzbedarf zur Überwinterung zu ermitteln, muss zunächst die Biomasse der verschiede-

nen Austernjahrgänge geschätzt werden, die in einem Winter zeitgleich sicher überwintert werden 

muss. Dazu müssen Informationen zu Wachstum und Mortalität der Austern verwendet werden. 

Da diese nicht vollständig für das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer bekannt sind, wird auf ver-

schiedene Literaturwerte und Experteneinschätzungen zurückgegriffen (Ruth pers. Mitt. 

24.04.2018, Bohlig pers. Mitt. 24.04.2018 und 22.10.2018, Kamermans pers. Mitt. 27.04.2018, 

BOUQUET 2006A; B; DIEDERICH 2006).  

Verwendete Annahmen auf Basis von Literaturwerten und Experteneinschätzungen:  

Die Berechnung geht davon aus, dass die lokale Austernkultur ab einer Größe von 2-3 mm ansetzt 

und Austern dieser Größe aus einer Hatchery importiert werden. Die durchschnittliche Biomasse 

der Saataustern beträgt 0,007 g/Auster (HELM ET AL. 2004), somit ergeben sich jährlich zwischen 35 

und 210 kg zu importierender Saataustern. Saataustern dieser geringen Größe müssen zunächst in 

einer Nursery weiter wachsen (vgl. Kapitel 8.1.2). Für das Wachstum im 1. Sommer wird angenom-

men, dass Austern mit einer Schalenlänge von 30-40 mm in die erste Überwinterung gehen. Das 
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individuelle Gewicht wird auf 4-6 g geschätzt. Für eine konservative Berechnung der Gesamtbio-

masse wird das höhere Individualgewicht von 6 g verwendet. Die Mortalität während der Überwin-

terung wird sowohl mit 10% als auch mit 25 % (Wert nach Erfahrung der Betreiberfirma, hier für 

alle Altersklasse übernommen) betrachtet. In den nachfolgenden 2. und 3. Sommern wird jeweils 

eine Mortalität von 20 % geschätzt (Annahme auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen der Be-

treiberfirma und aus den Niederlanden nach pers. Mitt. von J. Capelle). Auch für das Wachstum im 

2. Sommer und für die Biomasse werden Literatur und Expertenwissen (Ruth pers. Mitt. 24.04.2018, 

Bohlig pers. Mitt. 24.04.2018, Kamermans pers. Mitt. 27.04.2018, BOUQUET 2006A; B; DIEDERICH 2006; 

NEHLS & BÜTTGER 2006) genutzt. Für die Austern im 2. Sommer wird eine Individuenlänge von 55-

60 mm erwartet und ein Individuengewicht von 30-40 g. Dies entspricht etwa dem Gewicht der 

Austern, mit dem sie gegenwärtig im Frühjahr importiert werden. Das Wachstum der verschiede-

nen Altersklassen in den Poches im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer kann derzeit nicht ver-

lässlich eingeschätzt werden und muss voraussichtlich über mehrere Jahre an verschiedenen Ge-

nerationen überprüft werden, um belastbare Werte zu bekommen. 

Nach der 2. Überwinterung wird erwartet, dass die Austern vergleichbare Größen und Gewichte 

haben, wie zum Zeitpunkt der bisherigen Importpraxis. Ziel muss es also sein, im Frühjahr des 3. 

Sommers rund 1,2- 1,5 Mill Austern mit 30-50 g auf die Kulturflächen auszubringen. Die Austern 

können ab dem 3. Sommer verkauft werden, sobald sie 80 g erreichen.  

Berechnung der Varianten: 

Ausgehend von den Erfahrungen zur Mortalität in der niederländischen Oosterschelde von 80 % 

während der Aufzucht nach der Hatchery (Kamermans pers. Mitt.), wäre ein Bedarf von 5 Mill. 

Saataustern (Variante A) der Größe 2-3 mm anzunehmen, um 1 Mill. Austern verkaufen zu können. 

Es ist bekannt, dass vor allem die Mortalitäten im ersten Sommer für Saataustern besonders hoch 

sein können. Es wird daher auch mit 60% (BÉCHADE & MILLE 2018) und 90% (vgl. dazu im Kapitel 3 

den Abschnitt zu hohen Mortalitätsraten, insbesondere von Larven und jungen Austern, durch den 

Herpesvirus OsHV-1) Mortalität gerechnet. Nach Untersuchungen in Frankreich ergibt sich über 

mehrere Jahre eine durchschnittliche Mortalität von etwa 60% im ersten Sommer (BÉCHADE & MILLE 

2018). 

Es werden insgesamt 6 Varianten berechnet, um die Spannbreite der Überwinterungsmengen mög-

lichst mit den minimal und maximal zu erwartenden Mengen betrachten zu können. Transportmor-

talitäten sind nicht gesondert berücksichtigt. Die bisherige Transportmortalität wird durch die Be-

treiberfirma mit etwa 12 % für den Transport und den ersten 4-8 danach angegeben. Ob dieser 

Wert auf den Import von Saataustern mit nur 2-3 mm übertragbar sein wird, ist fraglich. In allen 

Varianten wird die Mortalität während des Transports und im ersten Sommer nicht getrennt be-

trachtet, da dazu keine Werte vorliegen. Die Mortalität kann während des Transports höher sein, 

als hier berücksichtigt wurde.  

Bei den Varianten A bis C werden folgen Annahmen verwendet: 

- Sommermortalitäten im ersten Sommer 20%, 60% oder 90%. 

- Sommermortalitäten in den nachfolgenden Sommern von 20%  

- Wintermortalitäten von 10% 
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- die zu importierenden Saatmengen wurden unter den zuvor genannten Voraussetzun-

gen berechnet, um einen Zielbestand im 3. Sommer zu erreichen, der etwa den jetzi-

gen Importmengen entspricht (bei einem durchschnittlichen Individualgewicht von 

40g entsprechen 60 t 1,5 Millionen Austern 60 t). 

Bei den Varianten D bis F werden folgen Annahmen verwendet: 

- Sommermortalitäten im ersten Sommer 20%, 60% oder 90%. 

- Sommermortalitäten in den nachfolgenden Sommern von 20%  

- Wintermortalitäten von 25% 

- die zu importierenden Saatmengen wurden unter den zuvor genannten Voraussetzun-

gen berechnet, um einen Zielbestand im 3. Sommer zu erreichen, der etwa den jetzi-

gen Importmengen entspricht (bei einem durchschnittlichen Individualgewicht von 

40g entsprechen 60 t 1,5 Millionen Austern 60 t). 

Ergebnisse der Überwinterungsmengen: 

Damit decken die Varianten auf Grundlage der vorhandenen Informationen zu Wachstum und 

Sterblichkeit die zu erwartenden oberen und unteren Mengen für die Überwinterung ab. Es ist mit 

einer Gesamtbiomasse von minimal 85 t und maximal 140 t zu rechnen. Subtrahiert man die beste-

henden Überwinterungskapazitäten von 30 t ergeben sich minimal 55 t und maximal 110 t zusätz-

licher Überwinterungsbedarf.  

Für die weiteren Berechnungen wird mit einer zu überwinternden Gesamtbiomasse von 85 t als 

Minimalwert gearbeitet (Variante B) und daher ist mindestens von einem 2,8fachen Platzbedarfs 

für die Überwinterung auszugehen. Vorsorglich wird auch der Platzbedarf für eine 4,7fache Über-

winterungsmenge von 140 t als Maximalwert betrachtet (Variante A). 

Vergleichende Untersuchungen zur Verwendung von diploiden und triploiden Austern liegen aus 

Frankreich vor37,38. Triploide Austern wachsen schneller und zeigen höhere Überlebenswahrschein-

lichkeiten, vor allem wenn es sich um triploide Austern aus Kreuzungen handelt und nicht um che-

misch induzierte Triploidie (siehe dazu Erläuterungen zu triploiden Austern unter  ABKÜRZUNGEN 

UND BEGRIFFE, Seite xii ff). in Frankreich erreichen Austern im dritten Jahr ihre Marktreife. Die 

Aufzuchtzeit kann auf zwei Jahr verkürzt werden, wenn die in der Nurserv im Oktober gezüchteten 

Austern mit 3-4 g im Frühjahr (in Frankreich bereits im Februar) in das Freiland verbracht werden. 

Allerdings war die Gewichtszunahme zwischen triploiden und diploiden Austern weniger deutlich 

ausgeprägt. Einen Wachstumsvorsprung hatten triploide gegenüber diploiden Austern im zweiten 

und dritten Sommer. Neben der zeitlichen Optimierung der Austernkultur im Jahresverlauf (opti-

males Wachstum), könnte die Verwendung triploider Austern die Gefahr von hohen Mortalitäten 

senken, beides musste aber für das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer durch Versuche getestet 

werden muss.   

                                                           

37 http://creaa.pagesperso-orange.fr/doc/15_fiche_triploide.pdf, zuletzt aufgerufen 15.11.2018 

38 http://creaa.pagesperso-orange.fr/doc/06_3n2n_2006.pdf, zuletzt aufgerufen 15.11.2018 
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9.2 Platzbedarf für die „Übersommerung“ 

Die Verlagerung der Überwinterung von jüngeren Austern bedeutet auch, dass im Sommer mehr 

Austern auf den Kulturflächen untergebracht werden. Die Größe von 30 ha der gegenwärtig genutz-

ten eulitoralen Flächen reicht nach Betreiberangaben aus, um bis zu 180 t Austern unterzubringen. 

Demnach ist der eulitorale Platz für die berechneten Austernmengen von insgesamt 102 t als Mini-

malwert bzw. 126 t auch im Sommer ausreichend.  

   



 
Machbarkeitsstudie Austernwirtschaft SH 

 

 
90 

 

 

Tab. 9-1  Berechnung der zu überwinternden Biomasse mit den Varianten A bis F und unterschiedlichen Mortalitäten im ersten Sommer und im Winter. 
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9.3 Darstellung der Optionen zur Schaffung von weiteren Überwinte-
rungskapazitäten 

9.3.1 Überwinterung in Becken an Land 

9.3.1.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

Die Überwinterung von Austern in Becken an Land wird seit Jahren erfolgreich durch die Betreiber-

firma durchgeführt (siehe dazu Kapitel 4). Bisher werden vor allem die Austern überwintert, welche 

die Verkaufsgröße erreicht haben und über den Winter verkauft werden. Ein geringer Anteil, der 

noch nicht die Verkaufsgröße erreicht hat, wird im nachfolgenden Frühjahr wieder auf die eulitora-

len Kulturflächen gebracht. Die Überwinterung jüngerer Generationen bedarf möglicherweise Mo-

difikationen in der Besatzdichte, wird aber von uns grundsätzlich als umsetzbar bewertet. 

9.3.1.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Eine Überwinterung an Land ist grundsätzlich konform mit geltendem Recht. Der zusätzliche Was-

serbedarf für die Becken und die Nutzung einer Seewasseranlage muss auf Natura-2000-Verträg-

lichkeit geprüft werden und die Entnahme von Seewasser bedarf der Genehmigung nach § 6 Abs. 3 

Nr. 4 NPG. Darüber hinaus ist die Eingriffsregelung bei einem Neubau der Seewasserleitung zu be-

arbeiten und sind die wasserrechtlichen Belange nach WRRL und MSRL zu prüfen.  

9.3.1.3. Technische Beschreibung 

Dazu müssen frostsichere Becken errichtet werden, die zwischen 1.000 und 2.000 m³ fassen und 

über eine Seewasserleitung verfügen. Frostsichere Erdtanks mit einer befahrbaren Rampe erlauben 

eine schnelle und einfache Nutzung der Becken, in die z.B. mithilfe eines Gabelstaplers die Austern 

in Kisten eingestapelt werden können. Frostsichere Erdtanks müssten nicht überdacht sein. Ober-

irdische Tanks hingegen sind nicht frostsicher und sollten in einer Halle aufgebaut werden. 

Für die Lagerung der Austern werden Kisten benötigt, in denen jeweils etwa 150 bis 180 Austern 

(50-70 mm) überwintern können. Für jüngere Austern (25-50 mm) sind Besatzdichten von bis zu 

250 Austern pro Kiste anzunehmen (Einschätzung der Betreiberfirma). 

9.3.1.4. Bewertung der technischen Machbarkeit und Erfolgsaussichten 

Das gegenwärtig praktizierte System ist bewährt und funktioniert. Die Erfolgsaussichten, jüngere 

Generationen an Land in Becken zu überwintern, werden als gut bewertet. Das Wachstum und die 

Mortalität jüngerer Austerngenerationen muss zunächst im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer 

über mehrere Jahre an verschiedenen Generationen überprüft werden. Da die Mortalitäten zwi-

schen den Jahren schwanken können, muss die Mortalität über mehrere Jahre untersucht und ggfs. 

minimiert werden. Es sollten hierfür 3-5 Jahre angesetzt werden.  
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9.3.1.5. Ökonomische Bewertung 

Es werden im Folgenden zwei Szenarien kalkuliert, welche die möglichen Ober- und Untergrenzen 

für die zusätzlichen Mengen an Austern zur Überwinterung darstellen. Je nach Wachstum, Morta-

lität und Größe der Austern müssen zwischen 55 und 110 t Austern zusätzlich überwintert werden.  

In Bezug auf den Standort für die Überwinterungsbecken gibt es zurzeit noch keine konkreten 

Pläne. Es ist aber wahrscheinlich, dass auf Sylt oder zumindest in der unmittelbaren Nähe von List 

auf Sylt keine zusätzlichen Flächen bereitgestellt werden können. Deshalb wird hier ein Standort in 

oder in der Nähe von Dagebüll für die Kalkulation angenommen (Entfernung List – Dagebüll ca. 45 

km über den Bahndamm). Für die zusätzlichen Überwinterungsmengen zum Festland wird mit die-

ser Entfernung kalkuliert. Für den Transport wird ein Schlepper mit einem LKW-Anhänger verwen-

det, der ca. 10 t Austern transportieren kann. Der Transfer auf dem Syltshuttle kostet für die Hin- 

und Rückfahrt 444 €. In Dagebüll befindet sich eine derzeit ungenutzte Muschelfabrik, die auch über 

eine Seewasserleitung verfügt, die allerdings zur Zeit nicht funktionsfähig ist. In der Muschelfabrik 

von Emmelsbüll-Horsbüll ist eine Seewasserleitung vorhanden, deren Leistungsfähigkeit nicht de-

tailliert geprüft wurde und welche zu Nipptiden und Ostwindlagen trocken fallen kann, so dass hier 

entweder eine Verlängerung der Leitung in dauerhaft überflutete Bereiche notwendig sein kann 

oder Zwischenspeicher für Seewasser an Land errichtet werden müssen. Deshalb werden hier die 

Kosten einer neuen Seewasserleitung vorsorglich in die Kalkulation einbezogen. Hinsichtlich der 

Transportkosten wäre eine Nutzung des Standorts in Dagebüll eine leicht günstigere Alternative 

sein, da die Transportentfernung pro Fahrt rund 10 km weniger sind. 

Die Überwinterung kann zum einen an Land erfolgen, und zwar in befahrbaren Erdbecken aus Beton 

oder Betonfertigelementen. Die Becken haben jeweils ein Volumen von 80 m³. Bei einer Überwin-

terungsmenge von 55 t werden 12,5 Becken benötigt. Die Baukosten für ein Becken belaufen sich 

nach Angabe von der Betreiberfirma auf 30.000 €. Für den Transport der Austern werden ein zu-

sätzlicher Schlepper und ein zusätzlicher Anhänger (zwei Anhänger bei 110 t) benötigt, um die Aus-

tern von den eulitoralen Kulturflächen abzutransportieren. Es wird angenommen, dass der Trans-

port zum Festland mit diesen Schleppern durchgeführt werden kann. Für den Straßentransport ist 

ein zusätzlicher Anhänger erforderlich. 

Nach Angabe der Betreiberfirma werden für das Aus- und Einbringen der zusätzlichen Austern aus 

den Sommerungsgebieten bei 55 t Austern rund 9 Arbeitskräfte für einen Zeitraum von 3 Monaten 

benötigt. Im Frühjahr und Herbst müssen insgesamt rund 110 t bewegt werden. Bei 5 t/Tag sind 

dafür 22 Arbeitstage notwendig, an denen Tidenstand und Wetter für die Arbeiten ausreichend 

gute Bedingungen bieten müssen. Bei einem Stundenlohn von 15 € pro Stunde und einer wöchent-

lichen Arbeitszeit von 40 Stunden ergeben sich daraus Arbeitskosten in Höhe von 64.800 €. Weitere 

Arbeitskosten entfallen auf den Wasserwechsel und die Kontrolle der Becken während der Über-

winterung. Diese liegen laut der Betreiberfirma bei ca. 21.000 € für die Variante mit 55 t. Die vari-

ablen Kosten für den Transport an den zusätzlichen Standort (hier Dagebüll) fallen mit rund 

6.000 Euro relativ gering aus. Es ist allerdings zu prüfen, ob es einen geeigneten Schlepper gibt, der 

sowohl den Abtransport aus dem Watt und auch den Transport an Land übernehmen kann. Ein 

zusätzlicher Anhänger für den Straßentransport kann relativ günstig (< 10.000 €) beschafft werden. 

Ansonsten wäre über Mietmodelle für den Schlepper oder den Einkauf der Transportdienstleistung 

z.B. bei einem Landwirt nachzudenken. Bei guten Tidebedingungen beträgt die Tageskapazität rund 

5 t Austern. Die Transportlogistik wird auf die Tageskapazität ausgelegt.  
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Diese Transporte sind nicht mit den Miemuscheltransporten zu vergleichen, bei denen deutlich hö-

here Mengen effizienter bewegt werden. Dies ist vor allem darin begründet, dass die Muschelernte 

mit Schiff und Dredge voll mechanisch erfolgt und die Miesmuscheln nach der Ernte direkt verladen 

werden und in den Verkauf gehen. Die Austern werden von den Gestellen auf den Austernkulturflä-

che zu Niedrigwasser per Hand verladen. Dieses kurze Zeitfenster beschränkt nach Aussagen der 

Betreiberfirma die Mengen auf 5 t/Tag. Eine Optimierung der Mengen ist denkbar und wäre zu tes-

ten. Die Kalkulation beruht auf den Kostenschätzungen der Betreiberfirma, es liegen keine anderen 

vergleichbaren Zahlen zu den Kosten dieser Tätigkeiten vor. 

Tab. 9-2  Investitions- und variable Kosten für die Überwinterung zusätzlicher 55t und 110 t Austern an 

Land (Quelle: Betreiberfirma 2018 und eigene Recherchen 2018). 

 

Tab. 9-3  Investitions- und variable Kosten für die Überwinterung zusätzlicher 72 t und 96 t Austern an 

Land (Quelle: Betreiberfirma 2018 und eigene Recherchen 2018). 

Für die Lagerung an Land werden zusätzliche Kisten benötigt, die mit rund 70.000 € in der Variante 

mit 55 t angesetzt werden. Für diese Kisten als auch für die befahrbaren Erdtanks wird unterstellt, 

dass diese mit geringem Schwund und Reparaturen 25 Jahre halten. Gleiches gilt für die Seewas-

serleitung. Alle anderen Maschinen und Geräte werden nach 12,5 Jahren durch Neuanschaffungen 

ersetzt. 

In der Summe ergeben sich für die beiden Varianten Investitionskosten in Höhe von rund 1,2 bzw. 

1,8 Mio. €. Bei eine Planungszeitraum von 25 Jahren und einem Zinssatz von 3 Prozent ergibt sich 

daraus eine Annuität (regelmäßige jährliche Zahlung) von 69.000 bzw. 102.000 € pro Jahr. Die vari-

ablen Kosten pro Jahr betragen rund 115.000 bzw. 209.000 €. Die Gesamtkosten pro Jahr betragen 

demnach rund 184.000 bzw. 311.000 € pro Jahr. Um diese Kosten einzuordnen kann man diese 

zunächst auf den Output an Austern beziehen. Die Betreiberfirma verkauft pro Jahr rund 1 Mio. 

Konsumaustern. Damit kostet die zusätzliche Überwinterung zwischen 18 bzw. 31 Eurocent pro 

verkaufter Auster. Der Preis für eine Auster liegt bei rund 1 €. Das heißt, die Kosten machen zwi-

schen 18 bis 31 Prozent des Umsatzes aus. Die zusätzlichen Überwinterungen würde aber den Ein-

kauf von Besatzaustern, der in der bisherigen Form rund 250.000 € pro Jahr oder 25 Eurocent pro 

2 Option 1: 55 t Option 2: 110 t

3

4 Investitionskosten

5 Grundstück und Erschließung  €0  €0 Keine Schätzung

6 Gebäude  €0  €0 Keine Schätzung

7 Zugschlepper inkl. 2 Anhänger  €100,000  €116,000 2*(35.000 + (2*) 8.000 + 7000 €)

8 Erdtanks befahrbar (12,5 Stück)  €375,000  €712,500 Information von DAC

9 Gabelstapler  €40,000  €40,000 20.000 Ersatz nach 12,5 Jahren

10 Kisten für die Lagerung  (15.400 Stück)  €69,300  €127,350 Information von DAC

11 Kleingeräte (Pumpen, Hochdruckreiniger etc.)  €40,000  €60,000 20.000 (30.000) € Ersatz nach 12,5 Jahren

12 Seewasserleitung  €400,000  €400,000 Information von DAC

13 Zusätzliche Gestelle und Poches für die Sommerung  €208,000  €381,680 Information von DAC

14

15 Gesamtinvestitionskosten  €1,232,300  €1,837,530

16

17 Laufende (jährliche) Kosten

18 Arbeitskosten für Wasserwechsel in den Becken  €21,000  €42,000 Information von DAC

19 Wartung der Seewasserleitung  €20,000  €20,000 Information von DAC

20 Arbeitskosten für das Aus- und Einbringen der Austern  €64,800  €129,600 9 (18) AK für 3 Monate zu 15 €/h (40 h / Woche) 

21 Transport (Diesel) + Zugtickets  €5,868  €11,736 Transport 12 (24) * 90 (40 liter / 100 km mit 1.25  / L.) + Sylt Shuttle (444 € / Fahrt)
22 Sonstige  €3,000  €6,000 Schätzung

23

24 Laufende Gesamtkosten  €114,668  €209,336

Investitionsobjekt Überwinterung an Land



 
Machbarkeitsstudie Austernwirtschaft SH

 

 
94 

 

verkaufter Auster ausmacht, verändern. Wir haben oben die Kosten der Nursery-Systeme be-

stimmt, von denen nur das FLUPSY in Frage kommt. Die jährliche Annuität der Gesamtkosten dieses 

Systems beläuft sich auf 12 Eurocent pro verkaufter Auster. Wenn man also mit 55 t zusätzlicher 

Überwinterung auskommen würde und wenn man das günstigste Nursery-System erfolgreich mit 

den hier getroffenen Annahmen einführen würde, dann belaufen sich die Inputkosten für die 

Saataustern auf 30 Eurocent pro verkaufter Auster. Die Kosten steigen damit um 5 Eurocent (20 %) 

von bisher 25 auf dann 30 Eurocent pro Auster. Bei einer Überwinterungsmenge von 110 t liegen 

die Inputkosten dann bei 43 Eurocent pro verkaufter Auster. Die Kosten steigen damit um 18 Euro-

cent (72 %) von bisher 25 auf dann 43 Eurocent pro Auster. Es bleibt aber zu berücksichtigen, dass 

die Kosten des Grundstückes und dessen Erschließung (bis auf die Seewasserleitung) noch nicht 

berücksichtigt sind. Risiken sind hier ebenfalls nicht kalkuliert. 

9.3.1.6. Zusammenfassende Bewertung 

Die Kultivierung einer deutlich erhöhten Menge an Austern ist technisch zweifellos machbar und 

die bestehende Kulturfläche im Watt vor List wäre für die Aufnahme der zusätzlich benötigten 

Menge ausreichend. Die Überwinterung der zusätzlichen Austern in Becken an Land müsste voraus-

sichtlich in einer geeigneten Einrichtung auf dem Festland erfolgen. Überschlägig wurde in der öko-

nomischen Berechnung als Standort die derzeit stillgelegte Muschelfabrik in Dagebüll angenommen 

(ohne Investitionskosten für Grundstück und Gebäude). Die ökonomische Berechnung weist auf 

einen Effekt von mindestens 5 Eurocent auf den Verkaufspreis hin (55 t zusätzliche Überwinterung), 

der durch die Überwinterung zusätzlicher Jahrgänge entsteht. Ob ein erhöhter Verkaufspreis am 

Markt erzielt werden könnte, kann im Rahmen dieser Studie nicht abschließend bewertet werden. 

In der Berechnung wurde jedoch zugrunde gelegt, dass Erdtanks und Seewasserleitung neu ange-

legt werden müssen. Sofern auf bestehende Infrastruktur zurückgegriffen werden könnte, wären 

die Preiseffekte vermutlich niedriger. Bei erhöhter Mortalität der Besatzaustern würde der Platz-

bedarf und der Gesamtaufwand für die Überwinterung ansteigen, was der Wirtschaftlichkeit ent-

gegen stehen würde.  
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9.3.2 Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sublitoral 

9.3.2.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

Wenngleich in Europa für andere bestehende Austernkulturstandorte keine Gefahr von Eis ausgeht, 

sind diese Probleme entlang der Küsten von Kanada und der USA bekannt. Die Internetrecherche 

ergab dort verwendete Systeme, die auch für eine Anwendung im Schleswig-Holsteinischen Wat-

tenmeer denkbar sind und deren Eignung getestet werden muss. Die Systeme werden im Folgen-

den vorgestellt, die auf schwimmenden Austernsäcken basieren, die abgesenkt werden können.  

9.3.2.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Die Nutzung einer sublitoralen Fläche für absenkbare Überwinterungssysteme bedarf einer Erlaub-

nis nach § 40 Abs. 1 LFischG und ggfs. nach § 41 Abs. 2 LFischG, Befreiung auf Grundlage des § 6 

Abs. 4 NPG von den Verboten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 3 NPG in Verbindung mit § 67 Abs. 1 

BNatSchG, einer Prüfung des Biotopschutzes nach § 30 BNatSchG.  

Es handelt sich bei dieser Option um eine neue Nutzung auf Flächen im Nationalpark. Nach § 6 Abs. 

3 Satz 2 ist die Austernaquakultur nur auf Flächen in der Wasserwechselzone zulässig. Im National-

park bedarf es einer Befreiung von den Schutzbestimmungen des § 5 NPG auf Grundlage des § 6 

Abs. 4 NPG in Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG, da es eine neue Nutzung ist, die zu einer Ver-

änderung des Schutzgebietes und seiner Bestandteile führen kann. Die Nutzung ist nach § 14 Abs. 

1 BNatSchG zu betrachten. Es ist mit Habitatveränderung und einer Veränderung des Bodens (durch 

die Verankerung) zu rechnen, unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind 

nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG mit Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Des Weiteren ist 

eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatschG durchzuführen und eventuell ist die Umsetzung von 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen erforderlich. Darüber hinaus sind artenschutzrechtliche Aspekte 

zu berücksichtigen, da beim Auf- und Abbau und den Kontrollen der Systeme z.B. Störungen auf-

treten können. Es sind die wasserrechtlichen Belange nach WRRL und MSRL zu prüfen.  

9.3.2.3. Technische Beschreibung 

Schwimmende Systeme, die abgesenkt werden können, werden in leicht unterschiedlichen Varian-

ten angeboten. Die Recherche und Darstellung in diesem Bericht erhebt keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit der Varianten und Hersteller bzw. Vertriebspartner. 

Die erste Variante besteht aus Käfigen, in denen je nach Hersteller bis zu vier oder sechs Poches in 

einer Einheit untergebracht werden können (Abb. 9-1 und Abb. 9-2). Die größte Variante hat eine 

Größe von 101,6 cm x 91,4 cm x 35,56 cm. 



 
Machbarkeitsstudie Austernwirtschaft SH

 

 
96 

 

 

Abb. 9-1  Schematische Darstellung eines Austernfloß von OysterGro (siehe http://oyster-

gro.com/en/page/oystergro, zuletzt aufgerufen am 08.05.2018).  

Austern können in den Poches mithilfe der Flöße in drei Positionen gehalten werden. Die ange-

brachten luftdichten Kanister („airtight floats“) fungieren luftgefüllt als Auftriebskörper, die Aus-

ternsäcke können dabei im Wasser sein und die Austern können durchgehend filtrieren. Die Flöße 

können, bestückt mit Austern, umgedreht werden, um so beispielweise Bewuchs der Sonne und 

der Luft auszusetzen und damit zu reduzieren. Die Kanister können mit Wasser gefüllt werden und 

erlauben so das Absenken des Floßes auf den Grund. Zugleich steht das Floß auf den Kanistern und 

die Austern liegen nicht direkt auf dem Sediment. Diese Systeme werden entlang der kanadischen 

und US-amerikanischen Küste erfolgreich zur Überwinterung von Austern am Grund eingesetzt 

(Abb. 9-3). 

 

Abb. 9-2  Schematische Darstellung des Austernfloss von Oyster Ranch ™ (https://www.agriculture-

xprt.com/downloads/oyster-ranch-floating-cage-system-brochure-448552, Download der In-

formationen am 08.05.2018). 
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Abb. 9-3  Schematische Darstellung der Verwendungsmöglichkeiten der Austernflöße, übernommen von 

OysterGro (siehe http://oystergro.com/en/page/oystergro, zuletzt aufgerufen am 08.05.2018).  

Für die Verwendung und Handhabung der Austernflöße geben folgende Internetvideos einen Ein-

druck (alle zuletzt aufgerufen am 08.05.2018): 

https://www.youtube.com/embed/YRnHDyTtSRw?rel=0&wmode=transpa-

rent&hd=1&rel=0&autohide=1&showinfo=0 

https://www.youtube.com/watch?v=e33ZII2DMN4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=FpbKtUMuRyU 

https://www.youtube.com/watch?v=TlZ7IwagtU0&list=PL-EDfGUcaVElG7hV7t1Q7R0Kjieqo9TkQ 

Es können verschiedene Maschenweiten für die verschiedenen Generationen (Größen) von Austern 

verwendet werden, so dass die Überwinterung von drei unterschiedlich großen Generationen mög-

lich wäre. 

Es können zwischen 10 und 12 Flöße in einer Reihe ausgebracht werden, die durch Seile miteinan-

der verbunden und verankert sind. Die Verankerung und Stärke der Seile hängt davon ab, welches 

System (Anzahl der Poches) verwendet wird und wie die lokalen Bedingungen durch Strömungen 

sind. Laut Hersteller sind Austernflöße dieser Art für die Nutzung bei Eis, Sturm und starken Strö-

mungen geeignet.  

Nach Herstellerangaben von OysterGro können von den großen Systemen mit 6 Poches bis zu 156 

Stück pro Acre ausgebracht werden, dies entspricht 385,4 Stück pro Hektar bzw. 39 Langleinen mit 

jeweils 10 Systemen. Dies entspricht insgesamt mindestens 156 Langleinen, wenn bis zu 12 Systeme 

an einer Langleine befestigt werden oder maximal 373 Langleinen, wenn 10 Systeme je Langleine 

ausgebracht werden. Dies kommt einem Platzbedarf von insgesamt 5 bis 10 ha für 55 t bis 110 t 

zusätzlich zu überwinternder Austern gleich (Tab. 9-4). Werden bis zu 10 Systeme an einer Lang-

leine befestigt, hat diese eine Länge (inklusive Verankerung) von mindestens 88 m und bei 12 Sys-

temen von 95,9 m. Der Abstand zwischen den Langleinen soll nach Herstellerangaben 8,5 m für ein 

sicheres und einfaches Erreichen der Systeme mit einem Schiff betragen.  

Für die Langleinen schlägt der Hersteller Leinen mit einem Durchmesser von 9,5 mm (3/8″) vor, die 

Eignung muss unter lokalen Bedingungen getestet werden. Zusätzlich werden Anker benötigt, der 

Hersteller empfiehlt Schraubanker, deren Eignung im Wattenmeer zu testen ist, ggfs. sind wie bei 

den Saatmuschelgewinnungsanlagen Ankersteine notwendig (ALPERT ET AL. 2016). 
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Tab. 9-4  Flächenbedarf für absenkbare Systeme zur Überwinterung der Austern im Schleswig-Holsteini-

schen Wattenmeer nach Angaben der möglichen Installationsdichte (S. Gunderson, pers. Mitt. 

25.04.2018). 

 

Tab. 9-5  Anzahl der benötigten Langleinen zur Überwinterung von Austern mit 10 oder 12 Systemen pro 

Langleine. 

 

Für den Aufbau der Systeme gibt es keine Erfahrungen, welcher Zeitaufwand im Wattenmeer be-

nötigt wird. Orientiert man sich am Aufwand, der für den Aufbau und Abbau der Saatmuschelge-

winnungsanlagen (SMA) notwendig ist (ALPERT ET AL. 2016), können 15 Anlagen an einem Arbeitstag 

auf- oder abgebaut werden. Überträgt man diesen Wert auf die absenkbaren Austernflöße (10 Sys-

teme an einer Langleine), werden zwischen 12 (4+12) und 25 (9+16) Tage für den Aufbau im Herbst 

benötigt und die gleiche Anzahl nochmal für den Abbau im Frühjahr (Tab. 9-6). Für die Pflege und 

Kontrollen der Anlagen wird eine 14tägige Kontrolle der Anlagen angenommen, bei der die Systeme 

stichprobenartig kontrolliert werden. Die Frequenz der Kontrollen wird zu Beginn einer neuen Me-

thode höher sein und sich mit wachsender Erfahrung anpassen. Die hier gemachten Angaben kön-

nen davon abweichen. 

Tab. 9-6  Übersicht der anzunehmenden Schiffstage für den Auf- und Abbau von absenkbaren Systemen 

zur Überwinterung der Austern. 
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Ein anderes schwimmendes System, das Floating Bag System (FBS, http://www.fukuina.com/shell-

fish/high_output_floating.htm), ist etwas anders aufgebaut. Die Säcke schwimmen in zwei Reihen 

durch die Auftriebskörper, die seitlich an den Säcken angebracht sind und durch Wasserfüllung das 

System in eine senkrechte Lage in der Wassersäule bringen kann (vgl. Abb. 9-4), so dass laut Her-

steller auch mit diesem System eine Nutzung bei Eis, Sturm und starken Strömungen möglich ist. 

Eine detaillierte Materialbeschreibung findet sich unter http://www.fukuina.com/shell-

fish/hof_materials.htm (zuletzt aufgerufen am 13.06.2018). 

Im Hörnumtief werden 533 Stahlpfähle (Durchmesser 120 cm) für die Saatmuschelgewinnungsan-

lagen durch die Muschelfischer genutzt, die ganzjährig stehen bleiben (ALPERT ET AL. 2016). Diese 

könnten als Verankerung genutzt werden, an denen die Austern in stabilen Säcken überwintern 

können. Es ist zu klären, ob und in welchem Umfang eine sichere Befestigung möglich ist und die 

Muschelfischer an einer Zusammenarbeit interessiert sind. Die Saatmuschelgewinnungsanlagen 

werden von den Miesmuschelfischern vom 15. März bis zum 15. Dezember eines jeden Jahres aus-

gebracht, so dass eine Nutzung zur Austernüberwinterung nur in der Zwischenzeit möglich ist. Dar-

über hinaus wäre eine Kooperation hinsichtlich der Schiffe denkbar, wenn die Muschelkutter für 

das Ausbringen und Einholen der Austern von den Überwinterungsplätzen an den Pfählen genutzt 

werden können.  

 

 

 

 

Abb. 9-4  Schematische Darstellung des Floating System (FBS, entnommen von 

http://www.fukuina.com/shellfish/high_output_floating.htm, zuletzt aufgerufen am 

08.05.2018). 
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9.3.2.4. Bewertung der technischen Machbarkeit und Erfolgsaussichten 

Absenkbare Systeme werden in Nordamerika erfolgreich eingesetzt und die Systeme sind für die 

dortigen Bedingungen optimiert. Grundsätzlich ist die Anwendbarkeit im Schleswig-Holsteinischen 

Wattenmeer als gegeben anzusehen, die durch Freilandversuche überprüft und optimiert werden 

muss. In den nordamerikanischen Gebieten ist nach Auskunft eines Herstellers mit ähnlich schwie-

rigen Bedingungen durch Strömung und Stürmen zu rechnen. 

9.3.2.5. Ökonomische Bewertung 

Für eine Kalkulation der Investitionskosten konnten für das System OysterGro Preise vom Hersteller 

eingeholt werden. Die folgende Kalkulation bezieht sich auf diese Preise, auf die Verwendung des 

größten Systems mit 6 Austernsäcken, inklusive der Kosten für die Verankerungssysteme mit Lei-

nen. Die Kalkulation bezieht sich auf die vom Hersteller angegebenen größenabhängigen Besatz-

mengen (Tab. 9-7) und der zusätzlich zu erwartenden Mengen (55 t bzw. 110 t) in der 1. und 2. 

Überwinterung (Kapitel 9.1). Die 3. Überwinterung der verkaufsbereiten Austern wird weiterhin für 

die bestehenden Becken an Land angenommen, so dass diese Mengen nicht berücksichtigt werden. 

Tab. 9-7  Besatzdichten in Austernsäcken der OysterGro Systems (BOUCTOUCHE BAY INDUSTRIES LTD 2009). 

 

Das Angebot des Herstellers beruht dabei auf der Lieferung in einem komplett genutzten Über-

seecontainer, da hier die Kosten am niedrigsten sind. Für die Überwinterung von 55 t bzw. 100 t 

mit dem OysterGro System wären Investitionskosten von 323.118 € bzw. 646.236 € anzunehmen 

(Tab. 9-8).  

Tab. 9-8  Investitionskosten für das OysterGro System, um die kalkulierten Austernmengen (Kapitel 9.1) 

im Sublitoral des Schleswig-Holsteinischen Wattenmeers überwintern zu können.  

 

Die zu veranschlagenden Kosten für das Floating Oyster Cage System für die Überwinterung von 

55 t bzw. 100 t auf etwa 245.355 € bzw. 490.709 € anzunehmen (Tab. 9-9), allerdings sind hier Lie-

ferkosten nicht berücksichtigt (Kalkulation auf Basis der Angaben von der website 

https://ketchamsupply.com/product/oystergro/, zuletzt aufgerufen am 13.06.2018). 
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Tab. 9-9  Investitionskosten für das Floating Oyster Cage System von https://ketchamsupply.com/pro-

duct/oystergro/ (zuletzt aufgerufen am 09.05.2018), um die kalkulierten Austernmengen (Kapi-

tel 9.1) im Sublitoral Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer überwintern zu können. 

 

Die Investitionskosten mit 235.648 € bzw. 471.296 € für das Floating Bag System (FBS) sind ver-

gleichbar zu den Kosten für das Floating Cage System, aber auch sind Lieferkosten noch nicht be-

rücksichtigt (Tab. 9-10). 

Tab. 9-10  Investitionskosten für das Floating Bag System, unter Annahme gleicher Besatzdichten wie für 

das OysterGro System, der Hersteller gibt Besatzdichten von 100-200 Austern an 

(http://www.fukuina.com/shellfish/hof_materials.htm, zuletzt aufgerufen 13.06.2018), um die 

kalkulierten Austernmengen (Kapitel 9.1) im Sublitoral Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer 

überwintern zu können. 

 

Für das OysterGro System ergibt sich aus der Größe der einzelnen Systeme (etwa 0,93 m²) und einer 

angenommenen Lagerung von drei Systemen übereinander, ein Platzbedarf von 579 m² bis 

1.157 m². Diese Fläche ist aber zu knapp bemessen, die Systeme können nicht nahtlos neben- und 

übereinander gestapelt werden und es werden Rangierflächen benötigt. Daher wird für jedes Sys-

tem der doppelte Platzbedarf angenommen, so dass 1.157 m² bzw. 2.315 m² benötigt werden. Der 

Bedarf für das Floating Cage System und für das FBS wird von uns ähnlich eingeschätzt, es liegen 

aber keine genauen Abmessungen vor. 
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Tab. 9-11  Platzbedarf zur Lagerung der absenkbaren Überwinterungssysteme an Land (Grundlage ist die 

Größe der OysterGro Systeme). 

 

Es werden zwischen 22 und 44 Tage für den Aufbau der Anlagen und das Ausbringen und Bergen 

der Austern angesetzt (Tab. 9-12). Neben der Schiffsbesatzung, die in der Schiffsmiete enthalten ist 

und mit 4000 € pro Tag angesetzt werden, sind zwei zusätzliche Helfer notwendig. Für diese Lohn-

kosten werden wiederum 15 € pro Stunde angenommen. Der Transport vom Hafen in die Somme-

rungsgebiete erfolgt per Schlepper und Anhänger. 

Tab. 9-12  Kalkulation der benötigten Schiffstage (T) für den Auf- und Abbau der Absenkbaren Anlagen 

sowie für das Befüllen und Leeren der Systeme mit den Austern. 

Tätigkeiten 55 t 110 t Grundlage 

Aufbau Anlagen  12 T 25 T 

Aufbau und Abbau der Saatmuschelgewinnungs-
anlagen (SMA) notwendig ist (ALPERT ET AL. 2016): 
es können 15 SMA an einem Arbeitstag auf- oder 
abgebaut werden. Überträgt man diesen Wert 
auf die absenkbaren Austernflösse (10 Systeme 
an einer Langleine), werden zwischen 12 (4+12) 
und 25 (9+16) Tage für den Aufbau bzw. Abbau 
im Frühjahr benötigt  Abbau der Anlagen 12 T 25 T 

Füllen der Systeme 19 T 37 T Orientierungswert: Ernte der Saatmuschelgewin-
nungsanlagen (ALPERT ET AL. 2016): 
10 SMA/ Tag Leeren der Systeme 19 T 37 T 

alternativ:  

Füllen der Systeme 11 T 22 T 
bei einem Zielwert von 5 t / Tag  

Leeren der Systeme 11 T 22 T 

Die Abstimmung von Anlandungsmenge und Ausbringungsmenge von den Kulturflächen im Eulito-

ral müsste in der Praxis erprobt werden. Gegenwärtig können nach Betreiberangaben in einer Tide 

rund 5 t Austern auf oder von den eulitoralen Kulturflächen bewegt werden. Dazu kann es notwen-

dig sein, die verfügbaren Becken in List als Zwischenlager zu verwenden. Diese Extrakosten sind hier 

nicht berücksichtigt.  

Die Investitionskosten belaufen sich bei 55 t auf rund 614.000 €, bei 110 t auf 1,15 Mio. €. Die lau-

fenden Kosten sind für 55°t bei 162.080 € und bei 110°t bei 324.160°€. Bei einer Laufzeit von 25 

Jahren und 3°% Zinsen ergibt sich eine Annuität von 196.320°€ für 55°t und von 388.497°€ für 110°t. 

Die Kosten pro verkaufter Auster liegen für die kleinere Menge (55 t) bei knapp 20 Eurocent, bei 

110 t sogar bei fast 40 Eurocent. Damit ist diese Alternative gegenüber der Überwinterung an Land 

unterlegen. Allerdings sind einige Angaben relativ unsicher, da es kaum valide Erfahrungsdaten zu 

den Aufwendungen gibt, dies gilt insbesondere für die Annahmen zu den variablen Kosten.  
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Wir haben oben die Kosten der Nursery-Systeme bestimmt, von denen nur das FLUPSY-System in 

Frage kommt. Die jährliche Annuität der Gesamtkosten dieses Systems belaufen sich auf 12 Euro-

cent pro verkaufter Auster. Wenn man also mit 55 t zusätzlicher Überwinterung auskommen würde 

und wenn man das günstigste Nursery-System erfolgreich mit den hier getroffenen Annahmen ein-

führen würde, dann belaufen sich die Inputkosten für die Saataustern auf 32 Eurocent pro verkauf-

ter Auster, im ungünstigsten Fall bei 52 Eurocent. Die Kosten steigen damit um 7 bis 27 Eurocent 

pro Auster.  

Tab. 9-13  Investitions- und variable Kosten für die Überwinterung zusätzlicher Austern im Sublitoral 

(Quelle:  Betreiberfirma 2018 und eigene Recherchen 2018). 
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9.3.2.6. Aufzucht in Zylindern 

Die im Kapitel 9.1 dargestellten Mengen von 85 t bzw. 140 t für die Überwinterung und daher auch 

für den Sommer beruhen auf den beschriebenen Annahmen zum Wachstum und zur Mortalität. 

Platzbedarf und Kosten würden deutlich sinken, wenn die gesamt Aufzucht um eine Überwinterung 

reduziert werden könnte. Dazu wäre ein schnelleres Wachstum der Austern notwendig. Die Austern 

werden bisher im Eulitoral untergebracht und fallen während der Ebbe trocken, so dass sie in dieser 

Zeit nicht filtrieren können. Vor allem für jüngere Austern im ersten oder zweiten Sommer könnte 

eine durchgehende Wasserbedeckung das Wachstum fördern, wenn es sich um einen geeigneten 

Strandort mit guter Durchströmung und guter Nahrungsversorgung handelt. Die im Kapitel 9.3.2.3 

beschriebenen Systeme sind dafür auch geeignet. Nachfolgend werden zwei andere Systeme kurz 

vorgestellt, mit denen eine Optimierung in der Aufzucht im Sommer erreicht werden könnte. Die 

Systeme sind für das Wattenmeer für die Nutzung zur Überwinterung aufgrund der Eisgefahr nicht 

geeignet. 

Um vor allem jüngere Austern langfristig mit kontinuierlicher Wasserbedeckung in sicheren Behäl-

tern und zugleich für Kontrollen und Pflege erreichbar unterzubringen, kommen neben den bereist 

beschriebenen Systemen in Kapitel 9.3.2.3 auch schwimmende Systeme wie Zylinder in Frage (z.B. 

„grow out tumblers“, siehe Abb. 9-5). Diese werden von verschiedenen Herstellern angeboten (z.B. 

http://www.zapcoaquaculture.com/equipment/grow-out-tumblers, http://www.oyster-

mesh.com/oystermesh/oyster-seeding-mesh.html, zuletzt aufgerufen 09.05.2018). Die Zylinder 

schwimmen in Reihe an Langleinen an der Wasseroberfläche. Nach Herstellerangaben wird durch 

die freie Rotation der Zylinder das gleichmäßige Wachstum der Schalen gefördert. Je nach Zylinder-

typ können Austern ab 3 oder 6 mm in diesen Systemen ausgebracht werden. Die Flächen, auf de-

nen solche Systeme untergebracht werden, müssen daher entweder mit einem Schiff erreichbar 

sein oder können bei Niedrigwasser mit geringer Wassertiefe zu Fuß erreicht werden. 

 

Abb. 9-5  Aufwuchszylinder (“grow out tumbler”) der Firma Zapoaquaculture (Fotos: 

http://www.zapcoaquaculture.com/equipment/grow-out-tumblers, zuletzt aufgerufen am 

09.05.2018). 
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Abb. 9-6   Aufwuchszylinder “Hexcyl System“ (Foto: https://hoopersisland.com/equipment-i-
tem/hexcyl-oyster-basket/, zuletzt aufgerufen am 09.05.2018). 

Optimale Besatzdichten in den Zylindern und Anzahl von Zylindern auf einer Flächeneinheit müssen 

vor Ort getestet werden. Nach Herstellerangaben können in einem Zylindern von Zapco 100 bis 120 

Austern mit 55-85 mm Größe untergebracht werden.  

In der Variante „Hexycyl System“ (https://hoopersisland.com/equipment-item/hexcyl-oyster-

basket/, zuletzt aufgerufen am 09.05.2018) können Austern ab 4 mm Größe untergebracht werden. 

Erste Empfehlungen für Besatzdichten werden vom Hersteller genannt (vgl. Tab. 9-14), aber mit 

dem Hinweis, dass die optimale Besatzdichten vor Ort getestet und angepasst werden müssen. Die 

Zylinder sind mit verschiedenen Maschenweiten (z.B. 3x3 mm für Austern ab 4 mm und 5x5 mm 

für 10 mm Größe Austern) erhältlich. Als Flächenbedarf gibt der Hersteller an, dass ca. 28.000 

Körbe, wie sind in Tab. 9-14 für vier Größenklassen berechnet worden sind, auf etwa 10 ha unter-

gebracht werden können (10 Reihen mit Dreierreihen der Systeme). Die Investitionskosten liegen 

je ha nach Herstellerangaben (G. Seidl, schriftl. Mitt. 22.06.2018) bei etwa 56.643 € (89.260 AUD).  

Tab. 9-14  Besatzdichten und Anzahl benötigter Körbe für das System von Hexcyl nach Herstellerangaben 

(G. Seidl, schriftl. Mitt. 22.06.2018). 

Austerngröße Besatzdichten Maschenweite (mm) 
Anzahl Körbe für jeweils 
1 Mill. Austern 

Austern ab 4 mm (G4) 3.000-3.500 3 300 

Austern ab 10 mm (G10) 300-500 5 3.000 

Austern ab 15 mm bis 60 mm 120 10 oder 15 8.333 

Austern ab 60 mm 60 15 oder 20 16.666 

9.3.2.7. Zusammenfassende Bewertung 

Für die Überwinterung von Austern im Sublitoral stehen mehrere Systeme zur Verfügung, die be-

reits in anderen Bereichen bei der kommerziellen Kultivierung von Austern genutzt werden. Die 

technische Eignung dieser Systeme wird für das Wattenmeer als grundsätzlich gegeben angesehen, 

zumal es sich um relativ einfache Konstruktionen handelt, deren genaue Gestaltung an die jeweili-

gen Bedingungen und Arbeitsabläufe angepasst werden kann. Die ökonomische Bewertung der Sys-

teme für die Überwinterung im Sublitoral weist auf etwas höhere Kosten als bei der Überwinterung 

an Land hin.  
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Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Berechnung davon ausgeht, dass nur die Überwinterung 

im Sublitoral erfolgt und der Kulturstandort im Eulitoral weiter genutzt wird. Der Wechsel zwischen 

zwei Standorten erhöht dabei die Kosten und es wäre zu prüfen, in welchem Umfang beide Stand-

orte aufrechterhalten werden müssen. Es kann durch verschiedene Testläufe überprüft werden, ob 

eine langfristige Umstellung der Gesamtproduktion auf schwimmende bzw. absenkbare Systeme in 

Betracht kommt. Des Weiteren können Wachstum und Sterblichkeit der Austern über einen Zeit-

raum von 3 Jahren bei einem saisonalen Wechsel zwischen Eulitoral und Sublitoral derzeit nicht 

sicher prognostiziert werden. Diese bestimmen wesentlich den Platzbedarf und den Arbeitsauf-

wand für die Kulturarbeit. Grundsätzlich ist anzunehmen, dass die Kultivierung im Sublitoral ein 

gegenüber der derzeitigen Praxis deutlich erhöhtes Wachstum ermöglicht, da die Austern durchge-

hend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Dies kann die Anzahl benötigter Generatio-

nen verringern und den Aufwand für die Kulturarbeiten und die Überwinterung verringern. Bei kon-

sequentem Ausbau der Kulturwirtschaft im Sublitoral, bestünde die Möglichkeit, auf die Arbeiten 

im Eulitoral zu verzichten, wodurch wesentliche Investitionen und Arbeitsgänge entfallen würden. 

Die Lagerung an Land ließe sich deutlich reduzieren. Eine umfängliche ökonomische Betrachtung 

einer vollständigen Verlagerung der Austernkulturwirtschaft in das Sublitoral kann im Rahmen die-

ser Studie nicht erfolgen, da dies eine durchgreifende Veränderung der bisherigen Arbeitsabläufe 

und vermutlich die Anschaffung eines Spezialschiffes erfordern würde. Der im günstigeren Fall er-

wartete Preiseffekt von 7 Eurocent pro Auster erscheint in Relation zu einem verbesserten Wachs-

tum der Austern im Sublitoral und möglichen Kosteneinsparungen im Eulitoral aber als ausreichend 

gering, um eine Prüfung der Verlagerung der Kultur ins Sublitoral zu empfehlen. Diese hätte auch 

den Vorteil, dass durch die Umstellung der Kulturwirtschaft auf den Import von kleinen Austern aus 

einer Hatchery weiterhin nur ein Standort im Nationalpark genutzt wird. Bei erhöhter Mortalität 

der Besatzaustern würden der Platzbedarf und der Gesamtaufwand für die Überwinterung anstei-

gen, was der Wirtschaftlichkeit entgegen stehen würde. 

9.3.3 Überwinterung auf dem Sediment im Sublitoral 

9.3.3.1. Grundsätzliche Umsetzbarkeit 

Wie bereits in Kapitel 7.2.1 dargestellt, ist die Nutzung von sublitoralen Flächen grundsätzlich mög-

lich und setzt stabile Flächen voraus, birgt aber verschiedene Risiken. Austern können durch aufge-

lagertes Sediment ersticken, nicht alle Austern werden wieder aufgefischt, es treten Verluste durch 

Prädation auf und es kann zu Bewuchs mit anderen Arten kommen (VAN DEN BRINK ET AL. 2013). Für 

eine Überwinterung von Austern besteht insbesondere im Winter durch Stürme die Gefahr, dass 

Austern verlagert werden bzw. verdriften und dadurch verloren gehen und nicht wieder aufgefischt 

werden können. Diese Option bietet daher keine verlässliche Überwinterung der Austern, die Ge-

fahr von Verlusten ist unkalkulierbar.  

Legt man auch hier nach den Angaben der FAO39 eine Besiedlungsdichte von 200 Austern/m² zu-

grunde, wären für die Überwinterung der 55 t bzw. 110 t etwa 1,7 ha bzw. 3,4 ha notwendig. Geht 

man von einer Besatzmenge von 1 kg/m² aus (vgl. COMEAU 2013), erhöht sich der Flächenbedarf auf 

                                                           

39 http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Crassostrea_gigas/en#tcNA00EA, zuletzt aufgerufen am 26.06.2018. 
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5,5 ha bzw. 11 ha. Diese Annahmen können derzeit jedoch nur einen ungefähren Eindruck für den 

Flächenbedarf geben.  

9.3.3.2. Grundsätzliche Konformität mit geltendem Recht 

Die Nutzung einer sublitoralen Fläche bedarf einer Erlaubnis nach § 40 Abs. 1 LFischG und ggfs. nach 

§ 41 Abs. 2 LFischG, Befreiung auf Grundlage des § 6 Abs. 4 NPG von den Verboten nach § 5 Abs. 1 

Nr. 1 und 3 NPG in Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG, einer Prüfung des Biotopschutzes nach 

§ 30 BNatSchG.  

Es handelt sich bei dieser Option um eine neue Nutzung auf Flächen im Nationalpark. Nach § 6 Abs. 

3 Satz 2 ist die Austernaquakultur nur auf Flächen in der Wasserwechselzone zulässig. Im National-

park bedarf es einer Befreiung von den Schutzbestimmungen des § 5 NPG auf Grundlage des § 6 

Abs. 4 NPG in Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG, da es eine neue Nutzung ist, die zu einer Ver-

änderung des Schutzgebietes und seiner Bestandteile führen kann. Die Nutzung ist nach § 14 Abs. 

1 BNatSchG zu betrachten. Es ist mit Habitatveränderung und einer Veränderung des Bodens zu 

rechnen, unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind nach 

§ 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG mit Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Des Weiteren ist eine Prü-

fung nach § 34 Absatz 1 BNatschG durchzuführen und eventuell ist die Umsetzung von Kohärenzsi-

cherungsmaßnahmen erforderlich. Darüber hinaus sind artenschutzrechtliche Aspekte zu 

berücksichtigen, da beim Ausbringen des Muschelschills, beim Abfischen der Saataustern und ggfs. 

notwendigen Kontrollen der Standorte z.B. Störungen auftreten können. Es sind die wasserrechtli-

chen Belange nach WRRL und MSRL zu prüfen.  

9.3.3.3. Zusammenfassende Bewertung 

Diese Option wird nicht weiter betrachtet, da sie keine sichere und planbare Überwinterung der 

Austern bietet. 
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9.4 Übersicht der Optionen zur Schaffung von weiteren Überwinterungs-
kapazitäten 

Im Kapitel 9.3 wurden die Optionen zur Schaffung von weiteren Überwinterungskapazitäten vorge-

stellt und detaillierter hinsichtlich ihrer technischen und ökonomischen Machbarkeit betrachtet 

und bewertet. Die Ergebnisse werden in der folgenden Tab. 9-16 als Übersicht zusammengestellt. 

Die Einteilung der Bewertung folgt den Kategorien in Tab. 9-15. 

In der Tabelle werden folgende Aspekte berücksichtigt: 

technische Umsetzbarkeit:   ist die Option grundsätzlich technisch machbar 

Ersatz für Importe:  kann die Option die bisherigen Importe vollständig ersetzen? 

Einschleppung gebietsfremder Arten Ist ein Risiko der Einschleppung von gebietsfremden Arten 

gegeben bzw. kann dieses minimiert werden? 

Rechtliche Konformität:  ist die Option mit § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 NPG und dem  Arten- 

und Biotopschutz vereinbar und FFH-verträglich?  

Ökonomische Machbarkeit   ist die Option ökonomisch umsetzbar? 

Weitere Betrachtung:   wird die Option weiterhin betrachtet (ja/nein) 

Erläuterung:  warum wird die Option weiterhin betrachtet oder nicht be-

trachtet? 

Tab. 9-15  Übersicht der Bewertungskategorien. 

Bewertungs-
aspekte 

grün gelb rot 

technische 
Umsetzbar-
keit 

ja eingeschränkt umsetzbar nicht umsetzbar 

Ersatz für Im-
porte 

ja eingeschränkt nein 

Einschlep-
pung ge-
bietsfremder 
Arten  

keine Einschleppung zu er-
warten 

Risiko kann durch entspre-
chende Maßnahmen mini-
miert 

Einschleppungsrisiko gege-
ben  

Rechtliche 
Konformität 

umsetzbar/ keine Konflikte 

Einzelprüfung erforderlich, 
abhängig vom Standort, un-
ter Berücksichtigung von 
Minderungsmaßnahmen 

Konflikte vorhanden, Ausnah-
men oder Befreiungen ggf. 
unter Einsatz von Minde-
rungsmaßnahmen bzw. Auf-
lagen 

ökonomische 
Machbarkeit 

Die Option ist ohne zusätzli-
che Kosten umsetzbar bzw. 
übersteigt die Kosten der 
bisherigen Importe nicht 

Die Option verursacht zu-
sätzliche Kosten 

Die Option ist ökonomisch 
nicht darstellbar 
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Tab. 9-16  Übersicht der Überwinterungsoptionen für die Austernkulturwirtschaft im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer. Erläuterungen zu Bedeutung der Spalten und Einträge siehe Kapitel 9.4. 

Optionen 
Technische  

Umsetzbarkeit 
Ersatz für 
Importe 

Einschleppung ge-
bietsfremder Arten 

Rechtliche 
Konformität 

ökonomische 
Machbarkeit 

Weitere 
Betrachtung 

Erläuterung 

Überwinterung in  
Becken an Land 

     JA 

Option weiter zu betrachten. Eine Überwinterung an Land ist grundsätzlich konform mit geltendem Recht. Der zusätzliche 
Wasserbedarf für die Becken und die Nutzung einer Seewasseranlage muss auf Natura-2000-Verträglichkeit geprüft wer-
den und die Entnahme von Seewasser bedarf der Genehmigung nach § 6 Abs. 3 Nr. 4 NPG. Darüber hinaus ist die Eingriffs-
regelung bei einem Neubau der Seewasserleitung zu bearbeiten und sind die wasserrechtlichen Belange nach WRRL und 
MSRL zu prüfen.  

Überwinterung in  
absenkbaren Systemen  
im Sublitoral 

     JA 

Es bedarf einer Befreiung nach § 6 Abs. 4 NPG in Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG von den Schutzbestimmungen des 
NPG, da es eine neue Nutzung ist, die zu einer Veränderung des Schutzgebietes und seiner Bestandteile führen kann. Wird 
dennoch weiter betrachtet, da die Umstellung auf eine sublitorale Kulturwirtschaft auch Vorteile bieten kann (siehe Kapi-
tel 9.3.2.7).  

Überwinterung auf dem 
Sediment im Sublitoral 

    nicht berechnet NEIN 

Erfolgsaussichten sind nicht absehbar, hohe Risiken für Verluste und damit keine planbare Option, mit hohen rechtlichen 
Hürden aufgrund einer neuen Nutzung im Nationalpark 
Die Nutzung einer sublitoralen Fläche bedarf einer Erlaubnis nach § 40 Abs. 1 LFischG und ggfs. nach § 41 Abs. 2 LFischG, 
Befreiung auf Grundlage des § 6 Abs. 4 NPG von den Verboten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 3 NPG in Verbindung mit § 67 Abs. 
1 BNatSchG, einer Prüfung des Biotopschutzes nach § 30 BNatSchG. Des Weiteren ist eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 
BNatschG durchzuführen. Von dieser Option sind artenschutzrechtliche Verbotstatbestände voraussichtlich nicht betroffen. 
Darüber hinaus sind die wasserrechtlichen Belange nach WRRL und MSRL zu prüfen.  
Es handelt sich bei dieser Option um eine neue Nutzung auf Flächen im Nationalpark. Nach § 6 Abs. 3 Satz 2 ist die Aus-
ternaquakultur nur auf Flächen in der Wasserwechselzone zulässig. Im Nationalpark bedarf es einer Befreiung von den 
Schutzbestimmungen des § 5 NPG auf Grundlage des § 6 Abs. 4 NPG in Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG, da es eine 
neue Nutzung ist, die zu einer Veränderung des Schutzgebietes und seiner Bestandteile führen kann. Die Nutzung ist nach 
§ 14 Abs. 1 BNatSchG zu betrachten. Es ist mit Habitatveränderung und einer Veränderung des Bodens zu rechnen, unver-
meidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG mit Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Des 
Weiteren ist eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatschG durchzuführen und eventuell ist die Umsetzung von Kohärenzsiche-
rungsmaßnahmen erforderlich. Von dieser Option sind artenschutzrechtliche Verbotstatbestände voraussichtlich nicht be-
troffen. Darüber hinaus sind die wasserrechtlichen Belange nach WRRL und MSRL zu prüfen.  
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10 ÖKOLOGISCHE UND UMWELTRECHTLICHE BETRACHTUNG 
DER AUSGEWÄHLTEN VARIANTEN 

In den nachfolgenden Kapiteln findet die umweltfachliche und –rechtliche Betrachtung der vorge-

stellten Optionen statt. Es werden für die verschiedenen Optionen  

• die relevanten bau-, betriebs- und anlagebedingt Wirkfaktoren beschrieben und die die 

möglichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft dargestellt,  

• die umwelt- und naturschutzfachliche Bewertung der Auswirkungen auf den National-

park Wattenmeer diskutiert,  

• die Natura-2000-Verträglichkeit und Aspekte des Biotop- und Artenschutzes geprüft,  

• die Verträglichkeit mit den Zielen des BNatschG, LNatSchG und NPG dargestellt,  

• wasserrechtliche Belange (MSRL, WRRL) geprüft sowie  

• Vorschläge für Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen gemacht.  

Die gegenwärtige Kulturpraxis auf den 30 ha im Eulitoral wird hier nicht betrachtet.  
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10.1 Begründung für die Abgrenzung des detailliert zu betrachtenden Be-
reichs 

Die betrachteten Optionen lassen sich in drei Bereichen verorten. Die Optionen beinhalten Tätig-

keiten im Eu- sowie Sublitoral und Tätigkeiten an Land (Tab. 10-1). Für die beiden ersten Tätigkei-

ten, die beide im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer stattfinden, lässt sich die gleiche Abgren-

zung des Wirkraums anwenden (Tab. 10-2). Für die Tätigkeiten an Land wird eine Abgrenzung des 

zu betrachtenden Bereichs in diesem Bericht nicht erstellt. 

Tab. 10-1  Zuordnung der betrachteten Optionen zu Tätigkeiten im Eulitoral oder Sublitoral unter Angabe 

der Jahreszeit im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer oder an Land. Die Instal-

lation einer Seewasserleitung ist permanent. 

  Im Nationalpark 
Außerhalb des 
Nationalparks Optionen 

Tätigkeiten 
Eulitoral 

Tätigkeiten Sublitoral 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery  Seewasserleitung Winter/Frühjahr 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor 
- outdoor 
- FLUPSY  

Seewasserleitung 
Seewasserleitung 

Sommer (2-3 Monate) 

 
Sommer 
Sommer 
Sommer 

Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer 
„technisch sicheren“ Quarantäne beim Import 
von Besatzaustern und Behandlung der impor-
tierten Austern  

Seewasserleitung Frühjahr 

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern ganzjährig     

Einsatz von Brutsammlern Sommer     

Überwinterung in Becken an Land  Seewasserleitung Winter 

Überwinterung in absenkbaren Systemen im 
Sublitoral   Winter   

Für die Austernkultur wird derzeit eine Fläche von 30 ha im Lister Tief in der Blidselbucht genutzt. 

Für diese Fläche und gegebenenfalls weitere Flächen im Eulitoral oder Sublitoral, die auch in einem 

anderen Tidebecken liegen könnten, müssen die Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter geprüft 

werden. Dabei sind für die verschiedenen Schutzgüter unterschiedliche Wirkräume zu betrachten. 

Beispielweise ist für Vögel durch den Betrieb eine Störung über die Austernkulturfläche hinaus an-

zunehmen. 

Tab. 10-2  Wirkraum der Tätigkeiten auf den Austernkulturflächen im Eulitoral und im Sublitoral. 

Schutzgut Abgrenzung des Wirkraums 

Boden Bei einer Überbauung: alle im und auf dem Boden liegenden Verankerungen 
(Pfähle, Betonsteine) plus zusätzlichem Auskolkungsbereich 
für sonstige Beeinträchtigungen: Fläche der Austernkulturbezirke 

Wasser gesamtes betroffenes Tidebecken 

Klima gesamtes Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

Plankton, benthische 
Flora und Fauna 

gesamtes betroffenes Tidebecken 
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Schutzgut Abgrenzung des Wirkraums 

Fische Fläche des Austernkulturfläche (inkl. schwimmender und stehender Teile in 
der Wassersäule plus Verankerungen) 

Meeressäuger Fläche der Austernkulturflächen plus Puffer von 500 m für ruhende Seehunde 
und Kegelrobben 

Vögel Fläche der Austernkulturflächen plus artspezifische Puffer von 250 m (ras-
tende Eiderenten) über 1.000 m (mausernde Eiderenten) bis zu 3.000 m (mau-
sernde Brandgänse) um die Fläche der Austernkulturbezirke herum 

Biotope und FFH-
Lebensräume 

für die Überbauung: alle im und auf dem Boden liegenden Verankerungen auf 
der Fläche der Austernkulturflächen 
für sonstige Beeinträchtigungen: gesamtes betroffenes Tidebecken 

Biologische Vielfalt gesamtes Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

Landschaftsbild gesamtes betroffenes Tidebecken 
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10.2 Ermittlung der vorhabensbezogenen Wirkfaktoren und Ermitteln mög-
licher Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

Für die verschiedenen Optionen ergeben sich verschiedene Umweltauswirkungen (Wirkfaktoren), 

die baubedingt, betriebsbedingt und anlagebedingt auftreten können. Die möglichen Wirkfaktoren 

werden im Zusammenhang mit den verschiedenen Optionen hinsichtlich der Wirkungen im Natio-

nalpark betrachtet, Wirkungen außerhalb des Nationalparks, z.B. durch den Betrieb einer Hatchery, 

Nursery oder weitere Überwinterungskapazitäten an Land, werden hier nicht berücksichtigt. Die 

folgenden Wirkfaktoren werden betrachtet: 

• Flächeninanspruchnahme 

• Habitatveränderung/-verlust 

• Änderungen der Hydrographie/Hydromorphologie 

• Veränderung der Wassertrübung durch Sedimentaufwirbelung 

• Töten/Verletzen von Begleitfauna oder Beifang 

• Aussetzen von Individuen 

• Verbreitung gebietsfremder Arten (Trittsteine) 

• Betreten des Watts 

• Wirkungen durch Schiffsverkehr  

• Auswirkungen durch Unterwasserschall  

• Barrierewirkung für wandernde Tierarten 

• Eintrag von Mikroplastik 

• Auswirkungen durch Biodeposition 

• Auswirkungen auf Wildmuschelbestände (Reduktion der Planktonbiomasse und Verände-

rungen der Miesmuschellarvenmenge) 

• Wirkungen auf das Landschaftsbild 

• Lichtemissionen 

Flächeninanspruchnahme 

Unter der Flächeninanspruchnahme wird die Nutzung oder Überbauung der Bodenoberfläche so-

wie des Wasserkörpers um Eu- und Sublitoral verstanden. Flächeninanspruchnahmen treten nur 

anlagebedingt durch das FLUPSY, die Brutsammler und die absenkbaren Überwinterungssysteme 

auf. Alle drei Optionen würden mit neuen Flächeninanspruchnahmen einhergehen, die bisher nicht 

bestehen bzw. bei den Brutsammlern bisher nur in sehr geringem Umfang während der durchge-

führten Versuche (Tab. 7-3) auftraten.  

Für den Betrieb eines FLUPSY werden geringe Flächengrößen benötigt, die vorzugsweise in ge-

schützten Bereichen wie Häfen liegen sollten. Die Verankerung kann dort in der Regel an bestehen-

den Strukturen erfolgen und bedarf keiner zusätzlichen Flächeninanspruchnahme der Bodenober-

fläche. Es findet eine Inanspruchnahme von Lebensraum in der Wassersäule statt. Sollte ein FLUPSY 

außerhalb eines Hafens installiert werden, ist neben den schwimmenden Teilen in der Wassersäule 

mit einer Flächeninanspruchnahme der Bodenoberfläche für die Verankerung des Systems zu rech-

nen. Das FLUPSY sollte nicht auf den geschützten Biotoptypen Artenreiche Kies-, Grobsand- und 

Schillgründe (KGS) und LRT 1170/Biotoptyp Riffe errichtet werden, um weder einen Einfluss von 
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Verankerungen noch Sedimentablagerungen (Faeces/Pseudofaeces) auf geschützte Biotoptypen zu 

verursachen. 

Die absenkbaren Systeme im Sublitoral nehmen sowohl die Bodenoberfläche als auch die Wasser-

säule in Anspruch. Sollte bei Verwendung dieser Systeme nicht auf bestehende Verankerungspfähle 

der Saatmuschelgewinnungsanlagen zurückgegriffen werden können, müssen neue Verankerun-

gen durch Steine oder Pfähle eingerichtet werden. Die betroffenen Flächen stehen nicht mehr als 

Lebensraum für charakteristische Arten zur Verfügung, zudem ist um die Verankerungen mit Aus-

kolkungen zu rechnen. Werden die Verankerungen ähnlich zu den verwendeten Systemen der Saat-

muschelgewinnungsanlagen aufgebaut (ALPERT ET AL. 2016) oder in anderer Weise erweitert, müs-

sen auch zusätzliche Installationen wie z.B. Ankerketten berücksichtigt werden. Zwei der 

vorgestellten absenkbaren Systeme liegen auf dem Boden, wo sie sich wahrscheinlich mit dem Ti-

denstrom auf der Bodenoberfläche hin und her bewegen, auch wenn das System auf Spannung 

installiert wird. Eine weitere Inanspruchnahme von Lebensraum findet in der Wassersäule durch 

die absenkbaren Systeme selbst statt. Die Flächeninanspruchnahme ist reversibel, da die Flächen 

nach Entfernen der Verankerungen wieder besiedelt werden können. Absenkbare Überwinterungs-

systeme sollten nicht auf den geschützten Biotoptypen Artenreiche Kies-, Grobsand- und Schill-

gründe (KGS) und LRT 1170/Biotoptyp Riffe errichtet werden. 

Im Eulitoral werden auf den Austernkulturen die Poches mit Austern auf dünnen Gittergestellen 

befestigt. Diese Gestelle sind keine feste Überbauung, sie sind jederzeit reversibel. Die Gestelle 

werden von etwa März bis Oktober im Eulitoral genutzt, im Winter sind sie in der Regel an Land 

gelagert. Eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme zu den 30 ha Austernkulturflächen im Lister Tief 

kann sich durch das Aufstellen von Brutsammlern auf weiteren Flächen ergeben. Die Befestigung 

von Brutsammlern, wie z.B. die Tellerkollektoren, erfolgt auf den gleichen Gestellen. Die unmittel-

bar betroffene Bodenoberfläche ist vergleichsweise gering. Bei Flut wird ein Teil der Wassersäule 

durch die Brutsammler in Anspruch genommen. Brutsammler sind nicht auf eulitoralen Miesmu-

schelbänken und Seegraswiesen einzusetzen. 

Zudem werden diese drei Optionen zu unterschiedlichen Jahreszeiten zeitlich begrenzt genutzt. Das 

FLUPSY wird maximal zwei Monate als Nursery genutzt und unter Berücksichtigung des Auf- und 

Abbau maximal drei Monate im Wasser sein, die restliche Zeit des Jahres kann es an Land gelagert 

werden. Brutsammler werden nur in den Sommermonaten für wenige Monate aufgestellt und nicht 

dauerhaft installiert. Absenkbare Überwinterungssysteme werden nur im Herbst und Winter etwa 

zwischen Oktober und März genutzt und im Sommer an Land gelagert. 

Tab. 10-3  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Flächeninanspruchnahme“ für die betrachteten Opti-

onen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 

  Flächeninanspruchnahme 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery      
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY   

 
 
x   
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  Flächeninanspruchnahme 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern      

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern       

Einsatz von Brutsammlern   x   

Überwinterung in Becken an Land      
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral   x  

Habitatveränderung/-verlust 

Habitatveränderung/ -verlust kann durch Veränderungen der Bodenoberfläche, der Nutzung der 

Wassersäule und Flächennutzung sowohl Benthos, Plankton, Fische, Meeressäuger und Vögel be-

treffen, für die die Flächen bzw. der Wasserkörper nicht oder verändert zur Verfügung steht. 

Habitatveränderung/ -verlust sind durch die Optionen FLUPSY, absenkbare Überwinterungssys-

teme, Brutsammler und Handsammeln von Besatz- und Konsumaustern möglich, wobei dieser 

Wirkfaktor durch das Sammeln von Austern bereits besteht und im Rahmen von Versuchen mit 

Brutsammlern (Tab. 7-3) zu vernachlässigen war.  

Für den Betrieb eines FLUPSY werden geringe Flächengrößen benötigt, die vorzugsweise in ge-

schützten Bereichen wie Häfen liegen sollten. Das Wirkungen des FLUPSY können standortabhängig 

das Benthos, das Plankton, Fische und Meeressäuger betreffen, das System hat aber eine geringe 

Größe und wird maximal drei Monate im Jahr im Wasser aufgebaut. Die Wirkungen sind lokal und 

zeitlich begrenzt einzustufen. Das FLUPSY sollte nicht auf den geschützten Biotoptypen Artenreiche 

Kies-, Grobsand- und Schillgründe (KGS) und LRT 1170/Biotoptyp Riffe errichtet werden. 

Eine Habitatveränderung für Meeressäuger, Fische, Benthos, Plankton und Vögel kann durch die 

Bewirtschaftung von sublitoralen Flächen entstehen, wenn absenkbare Systeme für die Überwin-

terung installiert werden. Der Wasserkörper ist anlagebedingt für Meeressäuger und Fische nicht 

oder eingeschränkt nutzbar. Durch die Ablagerung von Faeces (siehe dazu auch Auswirkungen 

durch Biodeposition) und das Aufliegen der Systeme auf der Bodenoberfläche (siehe dazu auch Flä-

cheninanspruchnahme) kann das Benthos lokal betriebsbedingt beeinflusst werden. Eine Anlage 

darf nicht auf den geschützten Biotoptypen Artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe (KGS) 

und LRT 1170/Biotoptyp Riffe erfolgen. Im Bereich der Systeme wird durch die Austern ein erhöhter 

Filtrationsdruck auf das Plankton ausgeübt (siehe dazu auch Auswirkungen auf Wildmuschelbe-

stände (Reduktion der Planktonbiomasse und Veränderungen der Miesmuschellarvenmenge)), al-

lerdings findet die Nutzung der Systeme im Winter statt, wenn die Filtration der Austern geringer 

ist und das Plankton in geringeren Dichten vorkommt. Durch Auf- und Abbau und eventuell not-

wendige Installationen für die Verankerung können baubedingte Habitatveränderungen auftreten, 

die zeitlich begrenzt sind. 
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Der Einsatz von Brutsammlern betrifft in der Wassersäule anlagebedingt Meeressäuger und Fische, 

aber auch das Benthos und Plankton. Die Wirkung ist abhängig von Standort, benötigter Flächen-

größe und Dichte der Brutsammler. Brutsammler werden bei Niedrigwasser aufgestellt, kontrolliert 

und abgebaut. Der Standort sollte nicht auf den geschützten Biotoptypen Artenreiche Kies-, Grob-

sand- und Schillgründe (KGS) und LRT 1170/Biotoptyp Riffe gewählt werden und Abstände zu be-

kannten Seehundliegeplätzen und Kegelrobbenliegeplätzen (500 m), zu Hochwasserrastplätzen 

und Brutkolonien von Seevögeln (500 m), zu Rast- und Mauserplätzen von Eiderenten (500 m) und 

zu Mausergebieten von Brandgänsen und Trauerenten (3.000 m) sollten eingehalten werden.  

Das Handsammeln von Besatz- und Konsumaustern führt zu betriebsbedingten Wirkungen, lokal 

kann auf der Sammelfläche das Entfernen der Austern aber auch die Anwesenheit der Sammler zu 

Habitatveränderungen für andere Arten (Benthos, Vögel) führen. Vögel werden die Bereiche, auf 

denen Sammler tätig sind, temporär meiden und können diese daher in diesen Zeiten nicht zur 

Nahrungssuche nutzen. Mit Austern assoziierte Arten können mit aufgesammelt und entfernt wer-

den. Im Rahmen der bestehenden Genehmigungen für das Sammeln der Besatz- und Konsumaus-

tern sind Minderungsmaßnahmen festgelegt (siehe dazu auch Tab. 10-31), die weiterhin anzuwen-

den sind und bei einer Ausweitung der Sammeltätigkeiten (z.B. Anzahl der Sammler) unter 

Umständen ergänzt werden müssen (die Genehmigungen mit den entsprechenden Nebenbestim-

mungen beziehen sich auf die maximal möglichen Sammeltätigkeiten; aktuell wird nur ein geringer 

Anteil davon in Anspruch genommen) . 

Tab. 10-4  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Habitatveränderung/-verlust“ für die betrachteten 

Optionen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.  

  Habitatveränderung/-verlust 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery       
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY    x   
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern       

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern     x 

Einsatz von Brutsammlern    x x 

Überwinterung in Becken an Land       
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral  x x x 

Änderungen der Hydrographie/Hydromorphologie 

Unterwasserinstallationen können die Strömungsverhältnisse beeinflussen und damit Änderungen 

in der Hydrographie/-morphologie bewirken. Von den betrachteten Optionen kann dieser Wirkfak-
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tor beim FLUPSY, durch den Einsatz von Brutsammlern und durch die absenkbaren Überwinterungs-

systeme anlagebedingt auftreten. Dieser Wirkfaktor ist in der bisherigen Nutzung durch die Gestelle 

und Poches auf den Austernkulturflächen im Lister Tief bereits vorhanden, wird aber durch die an-

deren Optionen an anderen Standorten zusätzlich auftreten. 

Für den Betrieb eines FLUPSY werden geringe Flächengrößen benötigt, die vorzugsweise in ge-

schützten Bereichen wie Häfen liegen sollten. Bei einer Installation im Nationalpark Schleswig-Hol-

steinisches Wattenmeer, können Wirkungen des FLUPSY standortabhängig unterschiedlich sein. 

Wirkungen werden aber aufgrund des geringen Volumens des Systems als sehr gering erwartet, die 

nur sehr kleinräumig und zeitlich begrenzt während der Installation des Systems auftreten können.  

Der Einsatz von Brutsammlern kann anlagebedingt lokal Strömungen beeinflussen (z.B. verlangsa-

men und Verwirbelungen hervorrufen), die Auswirkungen sind von Standort, Flächengröße und 

Dichte der Brutsammler abhängig. Auswirkungen sind aber zeitlich begrenzt und höchsten klein-

räumig zu erwarten.  

Auch die  absenkbaren Systeme können lokal die Strömung beeinflussen und damit Hydrographie 

und -morphologie beeinflussen. Der Effekt ist bei den hängenden Systemen des Floating Bag System 

höher zu erwarten, als bei den auf dem Boden liegenden Systemen. Aufgrund der geringen benö-

tigten Fläche von 5 bis 10 ha, wird nur ein  geringer Teil eines Tidebeckens betroffen und der Ein-

fluss auf die Hydromorphologie ist gering bzw. kleinräumig sowie zeitlich auf die Wintermonate 

begrenzt und reversibel.  

Tab. 10-5  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Änderungen der Hydrographie/Hydromorphologie“ 

für die betrachteten Optionen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 

  Änderungen der Hydrographie/Hydromorphologie 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery       
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY   x   
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern       

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern       

Einsatz von Brutsammlern   x   

Überwinterung in Becken an Land       
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral   x   
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Veränderung der Wassertrübung durch Sedimentaufwirbelung 

Zwei Optionen können bau- oder betriebsbedingt zur Aufwirbelung von Sediment führen, baube-

dingt kann es während des Aufbaus für die absenkbaren Überwinterungssysteme zu Aufwirbelun-

gen durch die Installation von Verankerungssystemen kommen, beim Ausbringen und Einholen der 

Körbe, insbesondere wenn sie auf dem Meeresgrund liegen. Im Rahmen des Sammelns von Austern 

auf den eulitoralen Flächen kommt auch ein kleines Boot zum Einsatz, dessen Schiffsschraube lokal 

und kurzfristig Sediment aufwirbeln kann. In beiden Fällen ist eine temporäre Wassertrübung zu 

erwarten. Je nach Strömungsverhältnissen werden sich die Sedimente in unmittelbarer Nähe oder 

größerer Entfernung im Wattenmeer wieder ablagern. Im Wattenmeer befindet sich infolge der 

Gezeiten von Natur aus ein sehr hoher Gehalt an Schwebstoffen. Zudem sind die Verwirbelung des 

Sediments und die daraus resultierende Trübung, die durch das Platzieren und Entfernen der Ver-

ankerung verursacht wird, zeitlich und räumlich stark begrenzt. Es werden kleine Mengen Sediment 

im Nahbereich des Eingriffsortes aufgewirbelt. Die Aktivitäten werden dadurch nicht zu einer groß-

räumigen und anhaltenden Sichtverminderung führen.  

Tab. 10-6  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Veränderung der Wassertrübung durch Sedimentauf-
wirbelung“ für die betrachteten Optionen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Watten-

meer. 

  
Veränderung der Wassertrübung durch Sedimentauf-

wirbelung 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery       
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY       
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern       

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern     X 

Einsatz von Brutsammlern        

Überwinterung in Becken an Land       
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral x     x 

Töten/Verletzen von Begleitfauna oder Beifang 

Bei jeglicher Entnahme der Austern (Überwinterung, Verkauf, Brutsammler, Handsammeln) wer-

den Begleitarten, die sich an Austern oder dazwischen angesiedelt haben, mit entnommen. Nach 

der Überwinterung ist mit geringerer Besiedlung der Austern zu rechnen, da im Winter keine Fort-

pflanzung und Besiedlung stattfindet. Austern in den Poches auf der Austernkulturfläche werden 

regelmäßig geschüttelt und liegen nicht auf dem Substrat, so dass mobile Epifauna kaum entnom-

men wird und sessile Arten nur in geringem Umfang auftreten. Brutsammler können nicht nur von 
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Austern, sondern auch von anderen Arten wie z.B. Seepocken besiedelt werden, die durch die Ernte 

der Austernsaat von den Brutsammlern abgelöst und damit getötet werden. Beim Sammeln von 

Besatz- und Konsumaustern dürfen Austern, die mit Miesmuscheln oder anderen lebenden Mu-

scheln verwachsen sind oder auf dicht mit Miesmuscheln bewachsenen Flächen siedeln, nicht ge-

sammelt werden. 

Die Nutzung absenkbarer Systeme durch muschelfressende Vogelarten ist nicht zu erwarten. Bisher 

wurden Silbermöwen und Austernfischer im Wattenmeer beobachtet, die Austern fressen 

(MARKERT ET AL. 2013). Beide Arten tauchen nicht zur Nahrungssuche, so dass hier keine Überschnei-

dung in der räumlichen Nutzung zu erwarten ist. Es ist bekannt, dass sich Meeresenten und 

Schweinswale in filamentösen und schlecht sichtbaren Stellnetzen verfangen und ertrinken können 

und dies zu Auswirkungen auf Populationsebene führen kann (JAUNIAUX ET AL. 2002; ŽYDELIS ET AL. 

2013). In der Literatur finden sich jedoch keine Fälle, in denen sich tauchende Wasservögel oder 

Meeressäugern in den starren, groben und gut sichtbaren Netzen von Aquakulturanlagen verfan-

gen haben, bzw. dass sich diese nicht von selbst wieder befreien konnten. Daher ist von den ab-

senkbaren Systemen, die aus Seilen, Auftriebskörpern sowie Käfigen für die Poches bestehen, keine 

Gefahr für Meeresenten und Schweinwale zu erwarten, da sie diese nicht als Nahrung nutzen bzw. 

rechtzeitig orten können. Es sollen Abstände zu bekannten Seehundliegeplätzen und Kegelrobben-

liegeplätzen (500 m), zu Hochwasserrastplätzen und Brutkolonien von Seevögeln (500 m), zu Rast- 

und Mauserplätzen von Eiderenten (500 m) und zu Mausergebieten von Brandgänsen und Traue-

renten (3.000 m) eingehalten werden.  

Tab. 10-7  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Töten/Verletzen von Begleitfauna oder Beifang“ für 

die betrachteten Optionen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 

 Töten/Verletzen von Begleitfauna oder Beifang 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery       
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery  
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY       
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern       

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern     x 

Einsatz von Brutsammlern     x 

Überwinterung in Becken an Land       
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral     x  
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Aussetzen von Individuen 

Die Austernkulturwirtschaft geht mit dem Aussetzen von Austern und gegebenenfalls damit asso-

ziierten Arten einher. Dies kann betriebsbedingt bei den Optionen einer Quarantäne oder der Be-

handlung von importierten Austern auftreten, da beide Optionen keine 100%ige Sicherheit bieten, 

alle assoziierten Arten zu entfernen bzw. abzutöten. Das Aussetzen von Austern selbst wird hier 

nicht betrachtet. Durch Import von Besatzaustern für das FLUPSY ist nicht damit zu rechnen, dass 

weitere Arten ausgesetzt werden. Die Hatchery ist ein weitgehend geschlossenes System, da See-

wasser nicht unkontrolliert verwendet wird. Die Saat wird bis etwa 4 mm Größe in einem geschlos-

sen System gezüchtet („indoor upwelling systems“), welches in der Regel behandeltes Seewasser 

verwendet (durch UV-Licht oder Ozon desinfiziert, Filterung um Detritus und Organismen zu ent-

fernen). Darüber hinaus sind die Austern noch so klein, dass sich andere Arten kaum an ihnen an-

siedeln können oder das Mantelwasser besiedeln.  

Für den Aufbau und Betrieb von Hatchery und Nursery ist die Produktion von Futteralgen in ausrei-

chenden Mengen notwendig, hierbei ist darauf zu achten, dass heimische Arten verwendet werden 

oder andere Arten nicht über die Seewasserleitung in den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches 

Wattenmeer gelangen. 

Wie den Kapiteln 7.1.6und 8.1.3 dargestellt, kann durch die Option einer Quarantäne und Behand-

lung von importierten Austern nicht ausgeschlossen werden, dass betriebsbedingt gebietsfremde 

Arten eingebracht werden, da die Optionen keine 100%ige Sicherheit bieten, alle assoziierten Arten 

zu entfernen bzw. abzutöten. Es wären daher Begleituntersuchungen zu den gebietsfremden Arten 

und eine Risikobewertung der nachgewiesenen gebietsfremden Arten notwendig. Das verwendete 

Seewasser muss auf gebietsfremde Arten kontrolliert bzw. behandelt werden, bevor es wieder in 

den Nationalpark geleitet wird.  

Tab. 10-8  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Aussetzen von Individuen“ für die betrachteten Opti-

onen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 

  Aussetzen von Individuen 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery     X 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY     

 

X 

x 

 
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern     x 

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern       

Einsatz von Brutsammlern       

Überwinterung in Becken an Land       
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral       
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Verbreitung gebietsfremder Arten (Trittsteine) 

Für die Überwinterung in absenkbaren Systemen werden Strukturen wie Pfähle, Leinen und Körbe 

in ein Ökosystem eingebracht, in dem wenig natürliche Hartsubstrate vorhanden sind. Anthropo-

gene Hartsubstrate könnten hier möglicherweise als Trittsteine bei der Etablierung und Ausbrei-

tung gebietsfremder Arten fungieren. Da die Systeme im Winter genutzt werden und in dieser Jah-

reszeit natürlicherweise Reproduktion und Ausbreitung nicht oder kaum stattfinden, sind diese 

Systeme wahrscheinlich keine Trittsteine für gebietsfremde Arten. Die Systeme werden an Land 

gelagert, so dass sie nicht kontinuierlich als Siedlungssubstrat zur Verfügung stehen und in dieser 

Zeit Organismen absterben, die sich auf den Systemen angesiedelt haben. Ebenso werden Brut-

sammler zeitlich befristet genutzt und stehen nicht ganzjährig als Siedlungssubstrat zu Verfügung. 

Tab. 10-9   Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Verbreitung gebietsfremder Arten“ für die betrachte-

ten Optionen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 

  Verbreitung gebietsfremder Arten (Trittsteine) 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery      
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY      
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern      

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern       

Einsatz von Brutsammlern    x   

Überwinterung in Becken an Land       
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral    x   

Betreten des Watts 

Im Rahmen des Betriebs werden die Kulturflächen für die verschiedenen Optionen bei Niedrigwas-

ser betreten bzw. auch mithilfe eines Treckers befahren, um die Austerntische zu erreichen und die 

notwendigen Arbeiten durchzuführen. Dies umfasst Ausbringen der Austern, Ernte, Umlagerungs-

arbeiten und Kontrollen, die ebenso bei dem Einsatz von Brutsammlern notwendig sind (Tab. 

10-10). Darüber hinaus werden im Rahmen des Handsammelns von Konsum- und Besatzaustern 

weitere Wattgebiete genutzt und betreten. Dieser Wirkfaktor kann das ganze Jahr auftreten, findet 

aber in den Wintermonaten (Oktober bis März) im geringeren Umfang statt. Sammelgebiete dürfen 

nur innerhalb der „Drei-Seemeilen“-Zone und nur innerhalb der trockenfallendenden, nicht mit ei-

nem Betretungsverbot belegten Flächen der Schutzzone 2 des Nationalparks Schleswig-Holsteini-

sches Wattenmeer liegen, sowie innerhalb der ausgewiesenen Muschelerzeugungsgebiete. Für das 

Sammeln von Besatz- und Konsumaustern wird die maximale Nutzfläche definiert, bisher dürfen 
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für Besatzaustern insgesamt nicht mehr als 450 ha genutzt werden. Das Sammeln der Konsumaus-

tern darf nur auf bis zu 50 ha in den ausgewiesenen Sammelgebieten der Region Sylt, Föhr, Halligen, 

Nordstrand und Dithmarschen erfolgen, in der Region Sylt auf maximal 150 ha. Von bekannten See-

hundsliegeplätzen ist ein Abstand von 500 m einzuhalten. Zum Transport dürfen keine Fahrzeuge 

im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 5 („… Insbesondere ist es nicht zulässig, […] 5. die Land- und Wattflächen 

mit Fahrzeugen aller Art im Sinne des § 1 des Straßenverkehrsgesetzes sowie mit Kutschen und 

Fahrrädern oder mit Luftkissen- oder Amphibienfahrzeugen zu befahren oder zu reiten, […]) be-

nutzt werden. 

Alle Optionen, die den Zeitpunkt der Kulturwirtschaft zu jüngeren Austern verlagern, gehen mit 

einem erhöhten Platzbedarf Winter und einer stärkeren Nutzung der genehmigten Austernkul-

turflächen im Eulitoral einher (vgl. Kapitel 9). Mit steigender Austernmenge auf den eulitoralen Kul-

turflächen nimmt auch die Nutzung der Wattbereiche auf den Kulturflächen und auf der Zufahrts-

strecke durch das Watt zu.  

Während der Nursery-Phase werden bei einer Verwendung des FLUPSY regelmäßige Kontrollen des 

Systems notwendig sein, die Wirkungen hängen vom Standort des FLUPSY ab. Da dieses aber wahr-

scheinlich in einem Hafen aufgebaut werden muss und eine kleine Fläche in Anspruch nimmt, sind 

keine relevanten Auswirkungen der Kontrollen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem FLUPSY 

zu erwarten.  

Tab. 10-10  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Betreten des Watts, Transportvorgänge“ für die be-

trachteten Optionen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.  

  Betreten des Watts, Transportvorgänge 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery       
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY     x 
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern      

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern     x 

Einsatz von Brutsammlern     x 

Überwinterung in Becken an Land     x 
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral     x 

Wirkungen durch Schiffsverkehr  

Schiffsverkehr geht mit Abgasen, Kollisionsrisiko und Lärm einher. Durch Schiffsverkehr können 

Tiere, vor allem Wasservögel und Meeressäuger, vertrieben werden. Der Effekt wird je nach indivi-

dueller Fluchtdistanz und jahreszeitlicher Schiffsaktivität unterschiedlich sein. Schiffseinsätze sind 
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im Zusammenhang mit der Option absenkbarer Systeme für die Überwinterung notwendig. Hier 

müssen Zeiten hoher Schiffsaktivität wie der Aufbau der Anlagen im Herbst und der Abbau der An-

lagen im Frühjahr betrachtet werden. Dazu kommen regelmäßig stattfindende Kontrollfahrten, von 

denen eine Scheuchwirkung ausgeht. Auch im Rahmen des Sammelns von Austern auf den eulito-

ralen Flächen kommt ein kleines Boot für den Transport der gesammelten Austern zum Einsatz. 

Störung von Seehunden  

Untersuchungen zu Störungen von Sportbooten an Seehundsliegeplätzen zeigten, dass lautere 

Lärmquellen über einen größeren Abstand hinweg Störwirkungen hervorrufen und dass die Erho-

lung nach einer Störung (bei dem die Tiere geflüchtet sind) schnell erfolgt und abhängig von der 

Dauer der Störung ist (BRASSEUR & REIJNDERS 1994). Erfahrungen haben gezeigt, dass eine Gewöh-

nung hinsichtlich wiederkehrender Fahrzeuge und Geräusche eintritt (THOMPSON ET AL. 1998). Der 

Abstand zu langsam fahrenden Muschelfahrzeugen beträgt circa 100 m (MEININGER ET AL. 2003). Ge-

mäß JOHNSON & ACEVEDO-GUTIÉRREZ (2007) beträgt der Störungsabstand von langsam fahrendem 

Schiffsverkehr zu Seehundsliegeplätzen 371 m, schneller fahrende Motorboote haben größere Stö-

rungsabstände. 

Störung von Kegelrobben  

Kegelrobben kommen im Vergleich zu Seehunden in deutlich geringen Anzahlen im Schleswig-Hol-

steinischen Wattenmeer vor und die Liegeplätze befinden sich vor allem auf den Sänden Hörnum-

knop, Jungnamensand und D-Steert (ALPERT ET AL. 2016). Sie sind von dem Schiffsverkehr für Errich-

tung, Betrieb und Rückbau von den Anlagen wahrscheinlich nicht betroffen.  

Störung von Schweinswalen  

Schweinswale kommen in den verschiedenen Tidebecken des Schleswig-Holsteinischen Watten-

meeres vor, das Hauptverbreitungsgebiet liegt aber westlich der Insel Sylt (GILLES ET AL. 2007; BRANDT 

ET AL. 2008). Der Schiffsverkehr für Errichtung, Betrieb und Rückbau der Anlagen kann lokal 

Schweinswale vertreiben. Reaktionen der Schweinswale unterscheiden sich abhängig von der 

Größe, Motorisierung und Geschwindigkeit der Schiffe. Regelmäßig und in geringem Tempo ver-

kehrende Schiffe beeinflussen Schweinswale weniger als schnell fahrende Schiffe und Boote 

(KOSCHINSKI 2007). Nach LAIST ET AL. (2001) steigt das Kollisionsrisiko ab Schiffsgeschwindigkeiten von 

14 kn. 

Störung von Vögeln  

Wasservögel reagieren in unterschiedlicher Weise auf vorhandene oder sich nähernde Schiffe. Ei-

nige Arten werden von Schiffen angezogen, da die Vögel dort Nahrung vermuten (z. B. Möwen, die 

Fischereifahrzeugen folgen); andere zeigen eine negative Reaktion und fliehen vor herannahenden 

Schiffen in unterschiedlichen Abständen. Die Reaktionen unterscheiden sich nicht nur von Art zu 

Art, sondern sind auch von der Jahreszeit, der Nutzungsart des Gebietes und der Struktur der Ar-

tengruppe abhängig (MORI ET AL. 2001). Während der Mauser sind Wasservögel besonders empfind-

lich; im Winter sind die Reaktionsabstände kleiner (THIEL ET AL. 1992). Arten wie Trauerente und 

Seetaucher zeigen hohe Fluchtdistanzen von 1–2 km, bei anderen Arten wie Eiderente  oder Eisente 

ist die Fluchtdistanz meist geringer als 1 km (BELLEBAUM ET AL. 2006; SCHWEMMER ET AL. 2011). Die 

Einleitung einer Fluchtreaktion variiert jedoch über ein breites Spektrum von Entfernungen und der 
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Reaktionsabstand nimmt in der Regel mit der Truppgröße zu, sodass große Schwärme im Allgemei-

nen empfindlicher auf Störungen reagieren (MORI ET AL. 2001; LARSEN & LAUBEK 2005; SCHWEMMER ET 

AL. 2011). Ebenso können wiederholte Störungen eine kumulative Wirkung haben (MERKEL ET AL. 

2009). Wenn der Schiffsverkehr durch einen vorhersehbaren Korridor geleitet wird, können die Vö-

gel sich zum Teil an die Störung gewöhnen; sie zeigen dann kleinere Fluchtdistanzen (SCHWEMMER 

ET AL. 2011).  

Emissionen 

Auch Emissionen aus dem Schiffsverkehr treten auf. Seit dem 01.02.1973 besteht das MARPOL-

Übereinkommen, ein internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt40 . Es enthält 

20 Artikel mit allgemeinen Verpflichtungen der Vertragsstaaten sowie Verfahrenshinweise und 

grundsätzliche Regelungen. Festsetzungen zur Verhütung der Verschmutzung der Meeresumwelt 

mit Bezug zu den unterschiedlichen schiffsbetriebsbedingten Abfällen finden sich in den Anlagen I 

bis VI. Nach § 15 SeeAufgG wurde die Verordnung über das umweltgerechte Verhalten in der See-

schifffahrt (SeeUmwVerhV) erlassen, diese regelt die Ahndung von Verstößen gegen das umwelt-

gerechte Verhalten in der Schifffahrt, insbesondere gegen Vorschriften des MARPOL-

Übereinkommens, des AFS-Übereinkommens und des Ballastwasser-Übereinkommens.  

Neben dem gegenwärtig bereits genutzten Boot, ist für die Option der sublitoralen Überwinterung 

ein größeres Schiff notwendig. Die Charter eines Muschelkutters oder eines anderen Schiffes 

kommt dafür in Frage. Für diese Tätigkeit ist die Nutzung eines Schiffes angenommen. Wie auch für 

die Tätigkeiten im Rahmen der Miesmuschelkulturwirtschaft mit acht Muschelkutter, sind Beein-

trächtigungen durch den Einsatz eines Schiffes für die Überwinterung im Sublitoral als auch der 

bereits bestehende Einsatz eines Bootes (siehe Kapitel 4, Bootseinsatz für den Materialtransport, 

Hin- und Abtransport bei ggf. schlechteren Tiden, Transport von Setzlingen aus der Handsammlung 

direkt ins Aufzuchtgebiet) insgesamt als gering einzuschätzen.  

Tab. 10-11  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Wirkungen durch Schiffsverkehr“ für die betrachteten 

Optionen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 

  Wirkungen durch Schiffsverkehr 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery       

Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY       
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern       

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern     x 

                                                           

40 http://www.bsh.de/de/Meeresdaten/Umweltschutz/MARPOL_Uebereinkommen/index.jsp, zuletzt aufgerufen am 
14.06.2018. 
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Einsatz von Brutsammlern       

Überwinterung in Becken an Land       
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral     x 

Auswirkungen durch Unterwasserschall  

Für die Option Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sublitoral werden Verankerungssys-

teme benötigt, die ggfs. auf die bestehenden Pfähle der Saatmuschelgewinnungsanlagen im Hör-

numtief zurückgreifen könnten. Müssten neue Pfähle installiert werden, kann durch das Einvibrie-

ren Unterwasserschall entstehen, der Tiere, insbesondere Meeressäuger und Fische, stören und 

vertreiben kann. Die Betrachtung der Auswirkungen des Unterwasserschalls durch Einvibrieren von 

Pfählen der Saatmuschelgewinnungsanlagen in ALPERT ET AL. (2016) führt aus, dass entsprechende 

Arbeiten keine Hörschädigung von Schweinwalen hervorrufen und es nur zu einer lokalen Vertrei-

bung in einem Bereich < 50 m kommen kann. Schädigungen für Fische werden nicht erwartet. Wir 

gehen davon aus, dass für die absenkbaren Systeme ähnliche Verankerungspfähle verwendet wer-

den würden, wie für die Saatmuschelgewinnungsanlagen, so dass diese Bewertung der Auswirkun-

gen des Unterwasserschalls nach ALPERT ET AL. (2016) für das Einvibrieren neuer Pfähle übernommen 

werden kann.   

Tab. 10-12  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Auswirkungen durch Unterwasserschall“ für die be-

trachteten Optionen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

  Auswirkungen durch Unterwasserschall 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery       
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY       
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern       

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern       

Einsatz von Brutsammlern       

Überwinterung in Becken an Land      
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral  x    

Barrierewirkung für wandernde Tierarten 

Unter der Barrierewirkung einer Struktur wird grundsätzlich eine Behinderung von räumlichen Be-

wegungen verstanden. Im Offshorebereich können z. B. große Windkraftanlagen Barrieren für den 

Vogelzug darstellen (PETERSEN ET AL. 2006; BLEW ET AL. 2008; LEOPOLD ET AL. 2010), aber auch Schiffe 

und stark frequentierte Fahrrinnen können Barrierewirkung haben (BELLEBAUM ET AL. 2006; MENDEL 
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& GARTHE 2010). Absenkbare Systeme für die sublitorale Überwinterung könnten eine Barrierewir-

kung für Fische (z.B. auf ihren Wanderwegen) und Meeressäuger haben, wenn diese nicht durch-

schwommen werden können oder die Tiere diese Bereiche aufgrund des hohen Schiffsverkehrs 

meiden und es dadurch zu einer Zerschneidung von Habitaten kommt (Tab. 10-13). Der Aufbau der 

absenkbaren Systeme ist auf die Wintermonate begrenzt und umfasst nur einen geringen Anteil im 

Querschnitt des Wasserkörpers.  

Der Einsatz von Brutsammlern betrifft in der Wassersäule anlagebedingt potenziell Meeressäuger 

und Fische. Die Wirkung von Brutsammlern auf wandernde Tierarten ist abhängig vom Standort im 

Eulitoral, benötigter Flächengröße und Dichte der Brutsammler. Ihr Einfluss auf wandernde Tierar-

ten wird gering bzw. nicht vorhanden sein, da die Brutsammler im Eulitoral aufgebaut werden, tro-

cken fallen und wandernde Tierarten nicht auf diese Bereiche ausschließlich angewiesen sein kön-

nen. Außerdem können, anhängig von der Art und Dichte der Brutsammler, Tiere zwischen den 

Brutsammlern passieren. Die gleiche Wirkung geht von der bestehenden Austernkulturfläche im 

Lister Tief bereits aus.    

Tab. 10-13  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Barrierewirkung für wandernde Tierarten“ für die be-

trachteten Optionen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 

  Barrierewirkung für wandernde Tierarten 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery       
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY       
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern       

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern       

Einsatz von Brutsammlern     x  

Überwinterung in Becken an Land       
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral    x  x 

Eintrag von Mikroplastik 

Durch den Einsatz und die mechanische Belastung der absenkbaren Überwinterungssysteme, des 

FLUPSY oder der Brutsammler könnte es, je nach verwendeten Materialien, zum Eintrag von Mik-

roplastik kommen.  

Durch die zunehmende Produktion von Nanoplastik und das Zersetzen von Mikroplastik in kleinere 

Teile, nimmt auch die Menge an Nanoplastik im marinen Milieu zu. Es hat sich gezeigt, dass Mu-

scheln Polystyrol-Kugeln in der Größe von 100 nm aufnehmen können. Bislang sind keine (Langzeit-
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) Auswirkungen durch die Aufnahme von Nanoplastik auf den Organismus bekannt. Aus Untersu-

chungen zeigt sich jedoch, dass die Anwesenheit von Mikroplastik (30 nm) dazu führen kann, dass 

Muscheln weniger filtrieren (WEGNER ET AL. 2012). VON MOOS ET AL. (2012) zeigen, dass Miesmuscheln 

Mikroplastik bis 80 µm aufnehmen und sich in Zellen und Gewebe einlagern. Es wurden histologi-

sche Veränderungen und entzündliche Prozesse beobachtet. Die Effekte des Eintrags von Plastik 

reichen von Ingestion (Aufnahme) der Teilchen, Aufnahme in Zellen und Gewebe, der Egestion 

(Ausscheiden) bis hin zum Transfer im Nahrungsnetz, mit verschiedenen biologischen und chemi-

schen Effekten (GESAMP 2015). 

Einträge von Plastikteilchen durch die mechanische Belastung der Seile oder Körbe kann nicht ver-

hindert werden. Verluste von Teilen der Anlagen im normalen Betrieb werden im Interesse der Be-

treiber so gering wie möglich gehalten. Die Menge lässt sich nicht quantifizieren und daher auch 

nicht der Anteil, den diese Anlagen an der allgemeinen Verschmutzung haben. 

Tab. 10-14  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Eintrag von Mikroplastik“ für die betrachteten Optio-

nen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 

  Eintrag von Mikroplastik 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery       
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY      x 
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern      

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern       

Einsatz von Brutsammlern     x 

Überwinterung in Becken an Land       
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral     x 

Auswirkungen durch Biodeposition 

Austern geben Faeces und Pseudofaeces ab, welche sich als Biodeposite ablagern (MCKINDSEY ET AL. 

2011; SOLOMON & AHMED 2016). Faeces sind unverdaute Nahrungsreste. Pseudofaeces sind ausse-

lektierte Partikel, die über die Kiemen ausgeschieden werden bevor sie den Mund erreichen. Sie 

enthalten hohe Konzentrationen an organischen Stoffen und Schlick. Die Ausscheidungen sinken zu 

Boden und können in näherer Umgebung zu einer Erhöhung der organischen Stoffe und des Schlick-

gehaltes des Bodens führen, für bestimmte im Boden lebende Arten (z.B. Muscheln) zu ungünsti-

geren Lebensumständen, für andere Arten wiederum (z.B. Würmer) werden diese günstiger. In ext-

remen Fällen kann Sauerstoffmangel am Boden aufkommen und die Lebensbedingungen der 

Bodenlebewesen beeinträchtigen. Dieser Wirkfaktor ist bei den Optionen relevant, bei denen Aus-

tern im Eu- oder Sublitoral gehalten werden (Tab. 10-15).  
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In vielen Studien wurde gezeigt, dass Miesmuscheln an Hängekulturen durch Biodeposita die Sedi-

mentationsrate erhöhen und eine Zunahme des Anteils feiner Sedimente unter Hängekulturen be-

wirken (zusammengefasst in MCKINDSEY ET AL. 2011). Einflüsse von Biodepositen der Aquakulturan-

lagen auf die biotischen und abiotischen Verhältnisse am Meeresboden wurden nicht in allen 

Studien nachgewiesen. Die Größe des Einflussbereiches der Hängekulturen war sehr unterschied-

lich und vor allem abhängig von den Strömungsverhältnissen an den untersuchten Standorten und 

von der Dichte der installierten Anlagen. 

Tab. 10-15  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Auswirkungen durch Biodeposition“ für die betrach-

teten Optionen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 

  Auswirkungen durch Biodeposition 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery       
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY     x 
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern       

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern       

Einsatz von Brutsammlern     x 

Überwinterung in Becken an Land       
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral     x 

Auswirkungen auf Wildmuschelbestände (Reduktion der Planktonbiomasse und Verän-

derungen der Miesmuschellarvenmenge) 

Durch einen erhöhten Besatz mit Austern (mehrere Generationen durch frühere Importe, Nutzung 

des FLUPSY, der Brutsammler und/oder absenkbarer Überwinterungssysteme) erhöht sich der Filt-

rationsdruck, wodurch die Planktonbiomasse in dem Tidebecken reduziert werden kann und sich 

dadurch die Nahrungsverfügbarkeit für andere Filtrierer im Tidebecken ändert. Dieser Aspekt ist 

bei allen Optionen zu prüfen, bei denen sich die Kulturwirtschaft zu jüngeren Austern verschiebt 

und daher mehrere Jahrgänge und somit mehr Austernbiomasse kultiviert wird. Die Clearance Rate 

(Wasservolumen, welches von allen Partikeln per Zeiteinheit gereinigt wird) der Austern kann bis 

zu 12,5 l/Stunde/Individuum betragen (TROOST 2009). Austern können 15-55 Liter Seewasser /Tag 

filtern und somit die Konzentration von Phytoplankton und Detritus im Wasser beeinflussen 

(SOLOMON & AHMED 2016).  

Das Sammeln von Besatz- und Konsumaustern kann durch die Entnahme der Muscheln den Filtra-

tionsdruck verringern, der Effekt wird als minimal und sehr lokal bewertet und durch die Durchmi-

schung der Wassermassen keinen Effekt haben, auch wenn die erlaubten Sammelmengen komplett 

ausgeschöpft werden. 



Machbarkeitsstudie Austernwirtschaft SH 
 

 

 129   
 

Es wird eine zu überwinternden Gesamtbiomasse von 85 t als Minimalwert erwartet, der maximale 

Wert liegt 140 t (Kapitel 9.1). Da dies die Biomassewerte sind, die im Herbst in die Überwinterung 

gehen, werden die Werte der Einfachheit halber auch für den Sommer angenommen. Der erhöhte 

Filtrationsdruck ist nur für die Sommermonate von Relevanz. Der bisher höchste Bestand von 

Wildaustern trat im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer 2009 mit ca. 59.000 t Austernbiomasse 

im Eulitoral auf (BÜTTGER ET AL. 2015). Zusätzliche 85 t bzw. 110 t entsprechen nur einem Anteil von 

0,14 % bzw. 0,24 % zusätzlicher Biomasse. In 2001 es waren es 11.200 t Gesamtbiomasse im Euli-

toral, die zusätzlichen 85 t bzw. 110 t entsprechen einem Anteil von 0,76 % bzw. 0,98 %. Effekte für 

Tidebecken können nur auf Basis konkreter Projektangaben detaillierter betrachtet werden.   

Tab. 10-16  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Auswirkungen auf Wildmuschelbestände“ für die be-

trachteten Optionen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 

  
Auswirkungen auf Wildmuschelbestände: 

- Reduktion der Planktonbiomasse 
- Veränderungen der Muschellarvenmenge 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery       
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY     x  
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern       

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern     x 

Einsatz von Brutsammlern     x 

Überwinterung in Becken an Land      
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral     x 

Wirkungen auf das Landschaftsbild 

Die Nutzung von sublitoralen Systemen geht unter Umständen mit dem Aufstellen vertikaler Struk-

turen, wie z.B. Pfähle und Betonnung der Flächen (nach den Vorgaben des WSV), einher. Des Wei-

teren zeichnen sich an der Wasseroberfläche die Auftriebskörper des vertikalen Überwinterungs-

systems ab. In der strukturarmen Landschaft des Wattenmeeres können diese Anlagen das 

Landschaftsbild verändern. Das Wattenmeer ist geprägt durch seine weite offene Landschaft, die 

bei guten Wetterbedingungen einen Blick von mehr als 10 km über die Watten erlaubt. Vertikale 

Strukturen fehlen von Natur aus. Das Watt wird durch Ebbe und Flut geprägt, bei Ebbe fallen Watt-

gebiete trocken. Kennzeichnend für das Wattenmeer sind daher das geringe Relief und die Struk-

turarmut mit der Silhouette der Inseln, Halligen und des Festlands am Horizont. 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind bei den Optionen FLUPSY, Brutsammler und absenkbare 

Systeme zu betrachten. Das FLUPSY ist vergleichsweise klein und würde vorzugsweise in einem Ha-

fen für zwei bis drei Monate installiert werden. Auch ein Aufbau außerhalb eines Hafens und im 
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Nationalpark würde ein FLUPSY nur sehr kleinräumig das Landschaftsbild beeinflussen und der ei-

gentliche ästhetische Charakter der Landschaft wäre noch gut wahrzunehmen. 

Brutsammler werden m Eulitoral installiert und sind nur bei Niedrigwasser zu sehen, die Sichtbar-

keit ist zeitlich begrenzt. Außerdem werden die Brutsammler nur im Sommer ausgebracht und sind 

nicht dauerhaft installiert. Auch hier kann der ästhetische Charakter der Landschaft noch gut wahr-

genommen werden.  

Von den absenkbaren Überwinterungssystemen sind an der Oberfläche die Pfähle und Markierun-

gen zu sehen, die Körbe mit den Austern nur wenn sie an der Oberfläche schwimmen. Werden 

vorhandene Pfähle der Saatmuschelgewinnungsanlagen genutzt, ist die Bewertung für den Eingriff 

in das Landschaftsbild im Rahmen der Verträglichkeitsstudie zur Wildmuschelfischerei bereits be-

arbeitet worden. Sollten allerdings zusätzlich weitere Pfähle installiert werden, ist der Eingriff in das 

Landschaftsbild neu zu bewerten und könnte ebenso nach dem Ansatz von NOHL (1993) erfolgen. 

Diese Bewertung kann aber nur anhand eines konkreten Projekts erfolgen. 

Tab. 10-17  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Wirkungen auf das Landschaftsbild“ für die betrach-

teten Optionen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 

  Wirkungen auf das Landschaftsbild 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery      
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY   x   
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern       

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern       

Einsatz von Brutsammlern   x   

Überwinterung in Becken an Land       
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral   x    

Lichtemission 

Die bestehenden Pfähle der Saatmuschelgewinnungsanlagen im Hörnumtief werden nach Vorga-

ben des WSA für die Sicherheit des Schiffsverkehrs gekennzeichnet, dies umfasst auch eine Befeu-

erung (ALPERT ET AL. 2016). Es ist davon auszugehen, dass das Leuchtmittel (oder die Befeuerung) 

der im Wattenmeer an anderer Stelle auch verwendeten Befeuerung entspricht. Im Allgemeinen 

können künstliche Lichtquellen Vögel und Insekten anlocken. Da die Reichweite der Lichtquellen 

begrenzt ist und nicht nach oben scheint, ist eine Lockwirkung insbesondere auf Vögel nicht anzu-

nehmen und die Auswirkungen zu vernachlässigen. 
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Tab. 10-18  Übersicht der Relevanz des Wirkfaktors „Lichtemission“ für die betrachteten Optionen im Nati-

onalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 

  Lichtemission 

Optionen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery       
Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY       
Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der importierten 
Austern       

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern       

Einsatz von Brutsammlern       

Überwinterung in Becken an Land       
Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sub-
litoral   x   
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10.3 Umweltrechtliche Bewertung 

Eine vollständige Prüfung der Verträglichkeit der verschiedenen Optionen mit Natura 2000, dem 

Biotopschutz, dem Artenschutz, der Eingriffsregelung, dem Nationalparkgesetz und den wasser-

rechtlichen Belangen nach Meeresstrategierahmenrichtlinie und Wasserrahmenrichtlinie wird in 

dieser Machbarkeitsstudie nicht vorgenommen, da hierfür ein konkretes Projekt geprüft werden 

müsste. Es werden aber nachfolgend gutachterliche Einschätzungen gegeben, welche Optionen zu 

Konflikten führen können. Diese Einschätzung wird übersichtshalber tabellarisch durchgeführt und 

mit einem Farbcode nochmals verdeutlicht (rot = Konflikte vorhanden, Ausnahmen oder Befreiun-

gen ggf. unter Einsatz von Minderungsmaßnahmen bzw. Auflagen, da Konflikte auftreten, gelb = 

Einzelprüfung erforderlich, abhängig vom Standort, unter Berücksichtigung von Minderungsmaß-

nahmen, grün = keine Konflikte). Die farbliche Darstellung der Konflikte folgt immer der „worst-

case“ Variante, da die genaue Ausgestaltung der Optionen verschiedene potentielle Konflikte be-

dingt. Beispielweise sind die Konflikte für ein FLUPSY-System in einem Hafengebiete andere als 

wenn es außerhalb eines Hafens im Nationalpark installiert würde.  

10.3.1 Natura-2000-Verträglichkeit 

Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ist Bestandteil des Europäischen Schutzge-

bietssystems "Natura 2000", weil er von der Europäischen Kommission gemäß der Richtlinie 

92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie– FFH-Richtlinie) ein gelistetes Gebiet von gemein-

schaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet), sowie ein ausgewiesenes Europäisches Vogelschutzgebiet 

(BSG – Besonderes Schutzgebiet bzw. SPA – Special Protection Area) gemäß der Richtlinie 

2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie) ist. Das FFH-Gebiet ist in drei Teilgebiete unterteilt, mit jeweils 

verschiedenen kennzeichnenden Lebensraumtypen. Zwei der drei Teilgebiete befinden sich außer-

halb der Gezeitenzone und damit außerhalb des Gebietes in dem die Austernkultur stattfindet. Des-

wegen wird in den folgenden Ausführungen nur das betroffene Teilgebiet berücksichtigt.  

Unmittelbar betroffen sind die europäischen Schutzgebiete FFH-Gebiet DE-0916-391 „Nationalpark 

Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ und das Vogelschutzge-

biet DE- 0916-491 „Ramsar-Gebiet S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“. 

Maßstab für die FFH-Verträglichkeitsprüfung sind die für die betroffenen Natura 2000-Gebiete fest-

gelegten Erhaltungsziele. Soweit ein Natura 2000-Gebiet nach Bundesrecht auch Schutzgebiet im 

Sinne des § 20 Abs. 2 BNatSchG ist, ergeben sich die Maßstäbe aus dem Schutzzweck und den dazu 

erlassenen Vorschriften 

Zu prüfen ist, ob ein Vorhaben die Erhaltungsziele eines Gebietes erheblich beeinträchtigen kann.  

Wird diese „Erheblichkeitsschwelle“ überschritten, muss ein Vorhaben grundsätzlich als unzulässig 

erachtet werden. Weder die FFH-Richtlinie noch das Bundesnaturschutzgesetz enthalten jedoch 

Vorgaben für die Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen. Dies ist vorrangig eine na-

turschutzfachliche Fragestellung, die anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalls bewertet wer-

den muss. 

Die Fachkonvention von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) geben folgende Definitionen für erhebliche 

Beeinträchtigungen an: 
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"Eine erhebliche Beeinträchtigung eines natürlichen Lebensraumes nach Anhang I FFH-Richtlinie, 

der in einem FFH-Gebiet nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder zu ent-

wickeln ist, liegt in der Regel insbesondere dann vor, wenn aufgrund der projekt- oder planbeding-

ten Wirkungen  

· die Fläche, die der Lebensraum in dem FFH-Gebiet aktuell einnimmt, nicht mehr beständig 

ist, sich verkleinert oder sich nicht entsprechend den Erhaltungszielen ausdehnen oder ent-

wickeln kann, oder 

· die für den langfristigen Fortbestand des Lebensraums notwendigen Strukturen und spezi-

fischen Funktionen nicht mehr bestehen oder in absehbarer Zukunft wahrscheinlich nicht 

mehr weiter bestehen werden, oder 

· der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten nicht mehr günstig ist. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie sowie nach Anhang I 

und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie, die in einem FFH-Gebiet bzw. in einem Europäischen 

Vogelschutzgebiet nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder zu entwickeln 

sind, liegt in der Regel insbesondere dann vor, wenn aufgrund der projekt- oder planbedingten Wir-

kungen 

· die Lebensraumfläche oder Bestandsgröße dieser Art, die in dem Gebiet von gemeinschaft-

licher Bedeutung bzw. dem Europäischen Vogelschutzgebiet aktuell besteht oder entspre-

chend den Erhaltungszielen ggf. wiederherzustellen bzw. zu entwickeln ist, abnimmt oder 

in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird, oder 

· unter Berücksichtigung der Daten über die Populationsdynamik anzunehmen ist, dass diese 

Art ein lebensfähiges Element des Habitats, dem sie angehört, nicht mehr bildet oder lang-

fristig nicht mehr bilden würde." 

Die Schwelle, ab der eine Beeinträchtigung erheblich ist, ist nicht standardisierbar. Ihr Erreichen ist 

stets abhängig von der im Einzelfall vorliegenden Art, Dauer, Reichweite und Intensität einer Wir-

kung im Verhältnis zu den spezifischen Empfindlichkeiten der gebietsbezogen festgelegten Erhal-

tungsziele und der für sie maßgeblichen Strukturen und Funktionen (BUNDESMINISTERIUM FÜR 

VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN 2004). 

Zunächst ist grundsätzlich jede Beeinträchtigung von Erhaltungszielen erheblich und muss als Be-

einträchtigung des Gebiets als solches gewertet werden (BVerwG 2007). Dabei gilt nach Auffassung 

des BVerwG aber, dass jede Unverträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines FFH-Gebietes unter 

dem Bagatellvorbehalt steht, der durch den gemeinschaftsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz (Art. 5 Abs. 3 EG) begründet ist (BVerwG 2009, 2010). 

Eine vollständige Natura-2000-Verträglichkeitsvorprüfung bzw. -prüfung der verschiedenen Optio-

nen wird in dieser Machbarkeitsstudie nicht vorgenommen, da hierfür ein konkretes Projekt geprüft 

werden müsste. Es werden aber Einschätzungen gegeben, welche Optionen zu Konflikten mit der 

Natura-2000-Verträglichkeit führen können (Tab. 10-19).  

Es ergibt sich als Fazit, dass in jedem Fall eine Natura-2000-Verträglichkeitsvorprüfung bzw. -prü-

fung durchzuführen ist, da jede Option zu Konflikten mit der Natura-2000-Verträglichkeit führen 

kann. Eine Anwendung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen wird bei vielen Optionen 
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unumgänglich sein, um eine erhebliche Beeinträchtigung von Erhaltungszielen, LRT und charakte-

ristischen Arten sicher ausschließen zu können.  

Tab. 10-19  Übersichtstabelle zur Natura-2000-Verträglichkeit der verschiedenen Optionen (rot = Konflikte 

vorhanden, Ausnahmen oder Befreiungen ggf. unter Einsatz von Minderungsmaßnahmen bzw. 

Auflagen, da Konflikte auftreten, gelb = Einzelprüfung erforderlich, abhängig vom Standort, un-

ter Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen, grün = keine Konflikte). 

Optionen Natura-2000-Verträglichkeit 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery 
Keine räumliche Überschneidung, allerdings wird eine See-
wasserentnahme benötigt, die auf Natura-2000-Verträg-

lichkeit geprüft werden müsste.  

Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery   

- indoor  
Keine räumliche Überschneidung, allerdings wird eine See-
wasserentnahme benötigt, die auf Natura-2000-Verträg-

lichkeit geprüft werden müsste.  

- outdoor 
Keine räumliche Überschneidung, allerdings wird eine See-
wasserentnahme benötigt, die auf Natura-2000-Verträg-

lichkeit geprüft werden müsste.  

- FLUPSY 
Abhängig vom Ort der Installation der FLUPSY können diese 

direkt im Natura-2000-Gebiet liegen. Daher muss die Na-
tura-2000-Verträglichkeit geprüft werden. 

Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer 
„technisch sicheren“ Quarantäne beim Import 
von Besatzaustern 

Keine räumliche Überschneidung. Allerdings ist eine Na-
tura-2000-Verträglichkeitsprüfung erforderlich, abhängig 

davon, wie sicher eine Einschleppung gebietsfremder Arten 
ausgeschlossen werden kann.  

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern 

Eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatschG muss durchge-
führt werden, da durch das Handsammeln verschiedene Er-
haltungsziele, LRT und charakteristische Arten beeinträch-

tigt werden können. Unter der Anwendung von 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (Kapitel 10.4) 

kann eine Zulassung voraussichtlich trotzdem erfolgen bzw. 
ist für die aktuellen Aktivitäten erfolgt.  

Einsatz von Brutsammlern 

Eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatschG muss durchge-
führt werden, da durch den Einsatz von Brutsammlern ver-
schiedene Erhaltungsziele und charakteristische Arten be-

einträchtigt werden können.  

Überwinterung in Becken an Land 
Keine räumliche Überschneidung, allerdings wird eine See-
wasserentnahme benötigt, die auf Natura-2000-Verträg-

lichkeit geprüft werden müsste.   

Überwinterung in absenkbaren Systemen im 
Sublitoral 

Eine Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatschG muss durchge-
führt werden, da durch die Überwinterung im Sublitoral 

verschiedene Erhaltungsziele, LRT und charakteristische Ar-
ten beeinträchtigt werden können.   

Für alle Optionen gilt, dass die Verträglichkeit mit Natura 2000 nach § 34 BNatSchG in Verbindung 

mit § 25 LNatSchG gegeben sein muss.    
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10.3.2 Biotopschutz  

In der Absicht, einen weiteren Rückgang oder auch nur eine Verschlechterung des Zustandes ge-

setzlich geschützter Biotoptypen zu verhindern, sind alle Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder 

sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der geschützten Biotope nach § 30 

BNatSchG führen können, verboten. Eine Befreiung von diesem Verbot ist nach dem Bundesnatur-

schutzgesetz (§ 67 Abs. 1 BNatSchG) nur möglich, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öf-

fentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder die 

Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und 

die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. Von den 

marinen Biotoptypen können sich die folgenden im Wirkbereich der verschiedenen Optionen be-

finden:  

· Riffe  

· Sublitorale Sandbänke  

· Artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe im Meeres- und Küstenbereich  

· Wattflächen im Küstenbereich 

Auch für den Biotopschutz erfolgt für die verschiedenen Optionen eine Einschätzung, ob es poten-

ziell zu erheblichen Beeinträchtigungen von gesetzlich geschützten Biotopen kommen kann (Tab. 

10-20). Ob tatsächlich (erhebliche) Beeinträchtigungen von gesetzlich geschützten Biotopen eintre-

ten, ist im weiteren Verfahren im Einzelfall zu prüfen.   
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Tab. 10-20  Übersichtstabelle zu Konflikten mit dem Biotopschutz der verschiedenen Optionen (rot = Kon-

flikte vorhanden, Ausnahmen oder Befreiungen ggf. unter Einsatz von Minderungsmaßnah-

men bzw. Auflagen, da Konflikte auftreten, gelb = Einzelprüfung erforderlich, abhängig vom 

Standort, unter Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen, grün = keine Konflikte). 

Optionen Biotopschutz 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery 

Wenn die Seewasserentnahme landnah z.B. in einem Hafen 
erfolgt und keine gesetzlich geschützten Biotope direkt be-

rührt werden, ergeben sich keine Konflikte mit dem gesetzli-
chen Biotopschutz 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery   

- indoor  

Wenn die Seewasserentnahme landnah z.B. in einem Hafen 
erfolgt und keine gesetzlich geschützten Biotope direkt be-

rührt werden, ergeben sich keine Konflikte mit dem gesetzli-
chen Biotopschutz 

- outdoor 

Wenn die Seewasserentnahme landnah z.B. in einem Hafen 
erfolgt und keine gesetzlich geschützten Biotope direkt be-

rührt werden, ergeben sich keine Konflikte mit dem gesetzli-
chen Biotopschutz 

- FLUPSY 

Abhängig vom Ort der Installation der FLUPSY. Wenn die In-
stallation landnah z.B. in einem Hafen erfolgt und keine ge-

setzlich geschützten Biotope direkt berührt werden, ergeben 
sich keine Konflikte mit dem gesetzlichen Biotopschutz.  

Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer 
„technisch sicheren“ Quarantäne beim Import 
von Besatzaustern und Behandlung der impor-
tierten Austern 

Keine Beeinträchtigungen gesetzlich geschützter Biotope 

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern 

Handsammeln findet im geschützten Biotop Wattflächen im 
Küstenbereich statt. Bislang war keine Befreiung von § 30 
BNatSchG erforderlich, da gesetzlich geschützte Biotopen 
durch die Entnahme unter Berücksichtigung der bereits im 

Muschelfischereiprogramm genannten Auflagen nicht erheb-
lich beeinträchtigt werden. 

Einsatz von Brutsammlern 

Brutsammler werden aus praktikablen Gründen im Eulitoral 
nahe der Niedrigwasserkante installiert. Damit findet eine 

Nutzung im geschützten Biotop Wattflächen im Küstenbereich 
statt. Es muss über Minderungs- und Vermeidungsmaßnah-

men sichergestellt werden, dass keine Beeinträchtigung dieses 
Biotoptyps stattfindet. Beeinträchtigungen des Wattbodens 

können dennoch durch die Installation auftreten. Hier würden 
Konflikte mit dem Biotopschutz auftreten, die nur durch eine 

Befreiung nach § 67 BNatSchG aufgelöst werden könnten. 

Überwinterung in Becken an Land Keine Beeinträchtigungen gesetzlich geschützter Biotope 

Überwinterung in absenkbaren Systemen im 
Sublitoral 

Abhängig vom Ort der Installation der absenkbaren Systeme: 
Wenn durch die Installation keine gesetzlich geschützten Bio-
tope direkt berührt werden, ergeben sich keine Konflikte mit 

dem gesetzlichen Biotopschutz. Sollte allerdings z.B. in Be-
tracht gezogen werden, die Überwinterung im Bereich der 

SMA der Miesmuschelkulturwirtschaft vorzunehmen, kann es 
in diesen Bereichen zu Überschneidungen mit den gesetzlich 

geschützten Biotopen KGS und Riffe kommen, da sich die SMA 
teilweise auf solchen Biotopen befinden. Hier würden Kon-

flikte mit dem Biotopschutz auftreten, die nur durch eine Be-
freiung nach § 67 BNatSchG aufgelöst werden könnten. 



Machbarkeitsstudie Austernwirtschaft SH 
 

 

 137   
 

10.3.3 Artenschutz  

Die Artenschutzbestimmungen der FFH-RL und der VSRL werden im Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) in den §§ 44 und ggf. 45 BNatSchG umgesetzt. Für die Prüfung der artenschutzrechtli-

chen Belange sind § 44 Abs. 1, Abs. 5, Abs. 6 und § 45 Abs. 7 BNatSchG von Relevanz.  

§ 44 Abs. 1 BNatSchG enthält Zugriffsverbote für die besonders geschützten Arten. Danach ist es 

verboten, wild lebende Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören sowie ihre 

Fortpflanzungs-, und Ruhestätten zu zerstören. Wild lebende Pflanzen der besonders geschützten 

Arten dürfen nicht beschädigt oder der Natur entnommen werden. Besonders geschützte Arten im 

Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG beziehen sich auf die Arten, die im Anhang IV der FFH-RL gelistet 

sind sowie die europäischen wild lebenden Vogelarten der VSRL. In § 45 wird geregelt, dass unter 

bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von den Zugriffsverboten des § 44 zugelassen werden 

können.  

Der Leitfaden des LBV Schleswig-Holstein (LBV SH 2016) über die „Beachtung des Artenschutzrech-

tes bei der Planfeststellung“ wird zur Bewertung des Vorhabens gegenüber Artenschutzbestim-

mungen herangezogen. Danach ist der Verbotstatbestand der erheblichen Störung „während der 

Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten“ (§ 44 Abs. 1 

BNatSchG) erfüllt, wenn Rastvogelbestände mit landesweiter Bedeutung betroffen sind. Dies ist der 

Fall, wenn 2 % des landesweiten Bestandes regelmäßig im Gebiet rastet. 

Von der Austernkulturwirtschaft potentiell betroffene Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind 

der Schweinswal, der Stör und der Schnäpel. Von den europäischen Vogelarten können im Watten-

meer rastende Arten betroffen sein. Da die Austernkulturwirtschaft nur auf den offenen Wasser-

flächen mit ausreichend Abstand zur Küstenlinie stattfindet, sind im Gebiet vorkommende Brutvö-

gel nicht betroffen. Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kommen im marinen Bereich 

nicht vor.  

Eine vollständige artenschutzrechtliche Prüfung der verschiedenen Optionen wird in dieser Mach-

barkeitsstudie nicht vorgenommen, da hierfür ein konkretes Projekt geprüft werden müsste. Es 

werden aber Einschätzungen gegeben, welche Optionen zu Konflikten mit dem Artenschutz führen 

können (Tab. 10-21).    
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Tab. 10-21  Übersichtstabelle zu Konflikten mit dem Artenschutz der verschiedenen Optionen (rot = Kon-

flikte vorhanden, Ausnahmen oder Befreiungen ggf. unter Einsatz von Minderungsmaßnahmen 

bzw. Auflagen, da Konflikte auftreten, gelb = Einzelprüfung erforderlich, abhängig vom Stand-

ort, unter Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen, grün = keine Konflikte). 

Optionen Artenschutz 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery Es treten keine artenschutzrechtlichen Konflikte auf. 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery  

- indoor  Es treten keine artenschutzrechtlichen Konflikte auf. 

- outdoor Es treten keine artenschutzrechtlichen Konflikte auf. 

- FLUPSY Standortabhängig zu prüfen. 

Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer 
„technisch sicheren“ Quarantäne beim Import 
von Besatzaustern und Behandlung der impor-
tierten Austern 

Es treten keine artenschutzrechtlichen Konflikte auf. 

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern 

Es können Störungen von Rastvögeln auf den Wattflächen 
auftreten, diese werden jedoch im Rahmen der aktuellen Er-

laubnisse und Befreiungen unter Anwendung von Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen (das Handsammeln fin-

det ohne technisches Gerät zu Fuß statt, die Anzahl der 
Sammler wird begrenzt) als kleinräumig und kurzfristig be-

wertet, sodass keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu er-
warten sind. 

Einsatz von Brutsammlern 

Brutsammler werden aus praktikablen Gründen im Eulitoral 
nahe der Niedrigwasserkante installiert. Auch hier kann es zu 

kurzfristigen und kleinräumigen Störungen von Rastvögeln 
durch die Installation und Pflege der Brutsammler kommen, 
die jedoch nicht als artenschutzrechtlich relevant eingestuft 

werden. 

Überwinterung in Becken an Land Es treten keine artenschutzrechtlichen Konflikte auf. 

Überwinterung in absenkbaren Systemen im 
Sublitoral 

Es können Störungen von allen genannten Arten stattfinden, 
doch auch hier wird davon ausgegangen, dass diese kleinräu-
mig und kurzfristig sind, bzw. durch Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen so reduziert werden können, dass keine 
artenschutzrechtlichen Konflikte auftreten. Allerdings sollte 
bei der Wahl der Standorte die Verteilung von überwintern-

den Rastvögeln mit betrachtet werden. 
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10.3.4 Ziele des BNatSchG/Eingriffsregelung 

Neben den bereits bearbeiteten Bereichen Natura 2000, Biotopschutz und Artenschutz sieht das 

BNatSchG in den §§ 14 und 15 Regelungen zur Eingriffsregelung vor. Alle in dieser Machbarkeits-

studie betrachteten Optionen unterliegen unabhängig davon, ob sie in Schutzgebieten oder außer-

halb davon stattfinden, der Eingriffsregelung, wenn sie als Eingriff im Sinne des § 14 gewertet wer-

den müssen. Sowohl die Installation einer Seewasserleitung, als auch die Installation von Systemen 

zur Verankerung von z.B. FLUPSY oder absenkbarer Systeme zur Überwinterung im Boden kann als 

Eingriff in biotische oder abiotische Wert- und Funktionselemente oder in das Landschaftsbild ge-

wertet werden. Sollten beim Aufbau einer lokalen Hatchery oder Nursery Flächen überbaut wer-

den, ist dies auch als Eingriff zu werten. Eine Bilanzierung des Eingriffs und die Ermittlung der Kom-

pensation müssen aber projektspezifisch erfolgen.   

Tab. 10-22  Übersichtstabelle zu Konflikten mit der Eingriffsregelung der verschiedenen Optionen (rot = Kon-

flikte vorhanden, Ausnahmen oder Befreiungen ggf. unter Einsatz von Minderungsmaßnahmen 

bzw. Auflagen, da Konflikte auftreten, gelb = Einzelprüfung erforderlich, abhängig vom Stand-

ort, unter Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen, grün = keine Konflikte). 

Optionen Eingriffsregelung 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery 
Seewasserleitung: 

Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG* 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery * 

- indoor  
Seewasserleitung: 

Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG* 

- outdoor 
Seewasserleitung: 

Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG* 

- FLUPSY Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG 

Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer 
„technisch sicheren“ Quarantäne beim Import 
von Besatzaustern und Behandlung der impor-
tierten Austern 

Seewasserleitung: 
Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG* 

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern Kein Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG 

Einsatz von Brutsammlern Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG 

Behandlung der importierten Austern Kein Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG 

Überwinterung in Becken an Land 
Seewasserleitung: 

Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG* 

Überwinterung in absenkbaren Systemen im 
Sublitoral 

Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG 

* Sollten beim Aufbau einer lokalen Hatchery oder Nursery und für die Überwinterung an Land Flächen 
überbaut werden, ist dies auch als Eingriff zu werten. 
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10.3.5 Nationalparkgesetz 

Gemäß § 2 NPG dient der Nationalpark dem Schutz und der natürlichen Entwicklung des Schleswig-

Holsteinischen Wattenmeeres und der Bewahrung seiner besonderen Eigenart, Schönheit und Ur-

sprünglichkeit. Ein möglichst ungestörter Ablauf der Naturvorgänge ist zu gewährleisten (§ 2 Abs. 1 

NPG). Unzumutbare Beeinträchtigungen der Interessen und herkömmlichen Nutzungen der einhei-

mischen Bevölkerung sind zu vermeiden. Jegliche Nutzungsinteressen sind mit dem Schutzzweck 

im Allgemeinen und im Einzelfall gerecht abzuwägen (§ 2 Abs. 3 NPG).  

Gemäß § 5 Abs. 1 NPG sind über die ausdrücklich zugelassenen Maßnahmen und Nutzungen hinaus 

alle Handlungen unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nachhaltigen 

Störung des Schutzgebiets oder seiner Bestandteile führen können. Insbesondere ist es u.a. gemäß 

Ziffer 1 nicht zulässig, Eingriffe in Natur und Landschaft vorzunehmen und gemäß Ziffer 7 nicht zu-

lässig, Muscheln ohne Erlaubnis nach § 40 Abs. 1 des Landesfischereigesetzes auf der Grundlage 

des Programmes zur Bewirtschaftung der Muschelressourcen zu fischen.  

Nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 NPG ist es nicht zulässig „Pflanzen standortfremder Arten einzubringen 

oder Tiere solcher Arten auszusetzen, die im Nationalpark nicht ihren Lebensraum haben“. Die Aus-

ternimporte erfolgten aus dem Ausland (Irland, zum Teil GB). Neben der fischereirechtlichen Be-

freiung von dem Verbot des § 40 Abs. 4 LFischG ist eine Befreiung i.S.d. § 67 BNatschG vom Verbot 

des § 5 Abs. 2 Nr. 2 NPG erforderlich.  

Zu den zulässigen Maßnahmen und Nutzungen gehört gemäß § 6 NPG  

• Abs. 2 Ziffer2 in der Schutzzone 1des Nationalparks die Fischerei von Miesmuscheln im 

Rahmen einer Erlaubnis nach § 40Abs. 1und § 41 des Landesfischereigesetzes; die Fi-

scherei hat sich an dem Schutzzweck des Nationalparks zu orientieren;  

• Abs. 3 Ziffer2 in der Schutzzone 2 die Muschelfischerei unterhalb der mittleren 

Springtide Niedrigwasserlinie nach Maßgabe der§§ 40 und 41 des Landesfischereige-

setzes; innerhalb der 3-Seemeilen-Zonesind nur die Miesmuschelfischerei sowie in der 

Wasserwechselzone die Nutzung der bestehenden Austernaquakultur zulässig. 

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 NPG ist es nicht zulässig, wildlebenden Tieren nachzustellen, sie durch Lärm 

oder anderweitig zu beunruhigen, sie zu verletzen, zu töten oder sie, ihre Eier oder ihre sonstigen 

Entwicklungsformen zu beschädigen oder an sich zu nehmen […]. 

Die Nutzung sublitoraler Flächen für Zwecke der Austernaquakultur fällt nicht unter die gemäß § 6 

Abs. 3 Nr. 2 NPG zulässige Austernkultur in der Wasserwechselzone. Es handelt sich bei dieser Op-

tion um eine neue Nutzung auf Flächen im Nationalpark. Es ist ggf. mit Habitatveränderung und 

einer Veränderung des Bodens zu rechnen. Es muss eine Befreiung nach § 67 BNatSchG i.V.m. § 6 

Abs. 4 des NPG von den Verboten des § 5 Abs. 1 NPG beantragt werden.  
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Töten/Verletzen von Begleitfauna oder Beifang 

Das Töten und Verletzen von wildlebenden Tieren ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 NPG verboten. Die 

Austernwirtschaft gehört gemäß §v6 Abs. 3 Nr. 2 NPG unter bestimmten Voraussetzungen jedoch 

zu den zulässigen Nutzungen des Nationalparks. Um erfolgreich Austernwirtschaft betreiben zu 

können, kommt es unbeabsichtigt, aber unvermeidbar zur Entnahme von Beifang bei der Ernte der 

Austern. Es muss hierbei mit einer erhöhten Sterblichkeit des Beifangs gerechnet werden. Hierbei 

ist durch entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen jedoch sicherzustellen, dass 

dies nicht ohne vernünftigen Grund geschieht und nicht über das tatsächlich notwendige Maß für 

eine sinnvolle Austernwirtschaft hinausgeht. Die Poches werden regelmäßig bewegt, um den Be-

wuchs mit sessilen Arten zu minimieren. Mobile Arten können durch die Maschen der Poches ent-

weichen, wenn die Poches gedreht oder verladen werden. Beim Sammeln von Konsum- und Be-

satzaustern dürfen Austern, die mit Miesmuscheln verwachsen sind, nicht entnommen werden 

Standortfremde Arten  

Nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 NPG ist es nicht zulässig „Pflanzen standortfremder Arten einzubringen 

oder Tiere solcher Arten auszusetzen, die im Nationalpark nicht ihren Lebensraum haben“. Die be-

trachteten Optionen schließen zum Teil den Import aus bzw. machen den Import nicht mehr not-

wendig oder ersetzen ihn in Teilen. Lediglich die Optionen der Quarantäne und Behandlung der 

Austern lassen keinen sicheren Ausschluss von gebietsfremden Arten zu. 

Beeinträchtigungen des ungestörten Ablaufs der Naturvorgänge 

Als eine Beeinträchtigung des möglichst ungestörten Ablaufs der Naturvorgänge im Nationalpark 

muss die Austernkulturwirtschaft im Wattenmeer betrachtet werden. Die Austernkulturwirtschaft 

findet bisher auf 30 ha im Eulitoral statt, dies entspricht weniger als 0,01 % des FFH-Gebiets DE-

0916-391 „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“. 

Die bestehende Austernkultur ist gemäß §6 (3) Nr. 3 eine in der Schutzzone 2 des Nationalparks 

zulässige Nutzung. Durch einige in dieser Machbarkeitsstudie betrachteten Optionen kann es aber 

zu weiteren Nutzungen kommen, die über die bisher zulässigen Nutzungen hinausgehen. Die be-

stehende Austernkultur findet konzentriert in einem Tidebecken statt. Lediglich das Handsammeln 

von Konsum- und Besatzaustern kann auf weiteren begehbaren Wattflächen des Nationalparks 

stattfinden, wird aber durch Auflagen der Genehmigungsbehörde gelenkt und auf Personen, die zu 

Fuß unterwegs sind, eingeschränkt. Dadurch gibt es im Nationalpark große Flächen, die sich von der 

Austernkulturwirtschaft unbeeinflusst entwickeln können.  

Es wird zunächst betrachtet, ob die Wirkfaktoren Auswirkungen auf den Nationalpark haben und 

damit Verbotstatbestände nach § 5 NPG erfüllt sind. Die Betrachtung erfolgt tabellarisch in Tab. 

10-23.  

Nachfolgend wird ebenfalls tabellarisch aufgeführt, ob und welche Optionen aufgrund der Ergeb-

nisse aus Tab. 10-23 zu Konflikten mit dem Nationalparkgesetz führen können (Tab. 10-24).  

Für die betrachteten Optionen sind verschiedene Erlaubnisse und Befreiungen nach Nationalpark-

gesetz notwendig, die in Tab. 10-25 zusammen gestellt sind. 
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Tab. 10-23  Übersichtstabelle zum Auftreten von Beeinträchtigungen der Ziele und des Schutzwecks des Na-

tionalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer nach Nationalparkgesetz durch auftretende 

Wirkfaktoren der Optionen für die Austernwirtschaft (rot = Konflikte vorhanden, Ausnahmen 

oder Befreiungen ggf. unter Einsatz von Minderungsmaßnahmen bzw. Auflagen, da Konflikte 

auftreten). 

Wirkfaktoren 
§ 5 Abs. 1  

Nr. 1 
NPG41 

§ 5 Abs. 1  
Nr. 2 NPG42 

§ 5 Abs. 1  
Nr. 3 NPG43 

§ 5 Abs. 1 
Nr. 5 NPG44 

Flächeninanspruchnahme     

Habitatveränderung/-verlust     

Änderungen der Hydrographie/Hydromorphologie     

Veränderung der Wassertrübung durch Sedi-
mentaufwirbelung 

  

  

Töten/Verletzen von Begleitfauna oder Beifang     

Aussetzen von Individuen     

Verbreitung gebietsfremder Arten (Trittsteine)     

Betreten des Watts     

Wirkungen durch Schiffsverkehr     

Auswirkungen durch Unterwasserschall     

Barrierewirkung für wandernde Tierarten     

Eintrag von Mikroplastik     

Auswirkungen durch Biodeposition     

Auswirkungen auf Wildmuschelbestände (Reduk-
tion der Planktonbiomasse und Veränderungen 
der Miesmuschellarvenmenge 

  

  

Wirkungen auf das Landschaftsbild     

Lichtemission     

  

                                                           

§ 5 Abs. 1 NPG Schutzbestimmungen 
(1) Im Nationalpark sind über die ausdrücklich zugelassenen Maßnahmen und Nutzungen hinaus alle Handlungen unzu-

lässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nachhaltigen Störung des Schutzgebiets oder seiner 
Bestandteile führen können. Insbesondere ist es nicht zulässig, 

41 1. Eingriffe im Sinne des § 7 Abs. 1 des Landesnaturschutzgesetzes, Sprengungen oder Bohrungen vorzunehmen, 

42 2. die Lebens- und Zufluchtstätten der Tiere oder die Standorte der Pflanzen zu beseitigen oder zu verändern, Pflanzen 
oder Pflanzenbestandteile zu entnehmen sowie Pflanzen standortfremder Arten einzubringen oder Tiere solcher Arten 
auszusetzen, die im Nationalpark nicht ihren Lebensraum haben, 

43 3. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie durch Lärm oder anderweitig zu beunruhigen, sie zu verletzen, zu töten oder 
sie, ihre Eier oder ihre sonstigen Entwicklungsformen zu beschädigen oder an sich zu nehmen oder Hunde unangeleint 
laufen zu lassen, 

44 5. die Land- und Wattflächen mit Fahrzeugen aller Art im Sinne des § 1 des Straßenverkehrsgesetzes sowie mit Kutschen 
und Fahrrädern oder mit Luftkissen- oder Amphibienfahrzeugen zu befahren oder zu reiten, 
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Tab. 10-24  Übersichtstabelle zu Konflikten mit dem Nationalparkgesetz der verschiedenen Optionen (rot = 

Konflikte vorhanden, Ausnahmen oder Befreiungen ggf. unter Einsatz von Minderungsmaßnah-

men bzw. Auflagen, da Konflikte auftreten, gelb = Einzelprüfung erforderlich, abhängig vom 

Standort, unter Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen, grün = keine Konflikte). 

Optionen Nationalparkgesetz 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery 
Keine direkten Konflikte mit dem NPG, die Entnahme von 

Seewasser bedarf Genehmigung nach § 6 Abs. 3 Nr. 4 NPG 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery  

- indoor  
Keine direkten Konflikte mit dem NPG, die Entnahme von 

Seewasser bedarf Genehmigung nach § 6 Abs. 3 Nr. 4 NPG 

- outdoor 
Keine direkten Konflikte mit dem NPG, die Entnahme von 

Seewasser bedarf Genehmigung nach § 6 Abs. 3 Nr. 4 NPG 

- FLUPSY 

Abhängig vom Ort der Installation der FLUPSY. Wenn die 
Installation außerhalb des Nationalparks geschieht, keine 

Konflikte mit dem NPG. Im Nationalpark bedarf es einer Be-
freiung von den Schutzbestimmungen des NPG. Befreiung 
auf Grundlage des § 6 Abs. 4 NPG in Verbindung mit § 67 
Abs. 1 BNatSchG von den Schutzbestimmungen des NPG, 
da es eine neue Nutzung ist, die zu einer Veränderung des 

Schutzgebietes und seiner Bestandteile führen kann.  

Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer 
„technisch sicheren“ Quarantäne beim Import 
von Besatzaustern und Behandlung der impor-
tierten Austern 

Da nicht mit 100%iger Sicherheit ausgeschlossen werden 
kann, dass über eine Quarantäne die Einschleppung ge-

bietsfremder Arten tatsächlich verhindert werden kann, ist 
diese Option gemäß § 5, Abs. 1 Ziffer 2 NPG verboten. 

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern 

Gemäß § 5 Abs. 1, Ziffer 3 ist es verboten wildlebende Tiere 
zu töten bzw. an sich zu nehmen. Das Handsammeln von 

Konsum- und Besatzaustern unterliegt nicht der Aus-
ternaquakultur und ist damit auch nicht nach § 6 Absatz 3, 
Ziffer 2 zulässig. Daher bedarf es einer Befreiung nach § 6 
Abs. 4 NPG in Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG von 

den Schutzbestimmungen des NPG. 

Einsatz von Brutsammlern 

Der Einsatz von Brutsammlern erfolgt im Rahmen der Aus-
ternaquakultur. Werden hierfür neue Flächen benötigt, be-
darf es einer Befreiung nach § 6 Abs. 4 NPG in Verbindung 
mit § 67 Abs. 1 BNatSchG von den Schutzbestimmungen 
des NPG, da es eine neue Nutzung ist, die zu einer Verän-
derung des Schutzgebietes und seiner Bestandteile führen 

kann.  

Überwinterung in Becken an Land 
Keine direkten Konflikte mit dem NPG, die Entnahme von 

Seewasser bedarf Genehmigung nach § 6 Abs. 3 Nr. 4 NPG  

Überwinterung in absenkbaren Systemen im 
Sublitoral 

Die Überwinterung in absenkbaren Systemen im Sublitoral 
erfolgt im Rahmen der Austernaquakultur. Da bisher subli-
torale Flächen noch nicht durch die Austernaquakultur ge-
nutzt werden, werden hierfür neue Flächen benötigt. Da-
her bedarf es einer Befreiung nach § 6 Abs. 4 NPG in Ver-
bindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG von den Schutzbestim-

mungen des NPG, da es eine neue Nutzung ist, die zu einer 
Veränderung des Schutzgebietes und seiner Bestandteile 

führen kann. 

  



 
Machbarkeitsstudie Austernwirtschaft SH

 

 144  

 

Tab. 10-25  Übersichtstabelle der notwendigen Befreiungen und Erlaubnisse nach Nationalparkgesetz und 

Landfischereigesetz für die betrachteten Optionen. 

Optionen LFischG NPG 

FLUPSY Befreiung nur gültig in Verbin-
dung mit der nach § 40 
LFischG erforderlichen fische-
reirechtlichen Erlaubnis 

im Nationalpark:  
Befreiung auf Grundlage des § 6 Abs. 4 NPG in 
Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG von den 
Schutzbestimmungen des NPG 

Sammeln von Konsumaus-
tern 

Befreiung nur gültig in Verbin-
dung mit den nach § 40 
LFischG erforderlichen fische-
reirechtlichen Erlaubnis 

Befreiung auf Grundlage des § 6 Abs. 4 NPG in 
Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG von den 
Schutzbestimmungen des NPG 

Sammeln von Besatzaus-
tern 

Erlaubnis nach § 40 Abs. 1 

LFischG in Verbindung mit ei-
nem öffentlich rechtlichen 
Vertrag zwischen  Land und 
Betreiber und Programms zur 
Bewirtschaftung der Muschel-
ressourcen im NP 

Befreiung auf Grundlage des § 6 Abs.4 NPG in 

Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG von den 

Schutzbestimmungen des NPG 

Einsatz von Brutsammlern für neue Flächen: 

Erlaubnis nach § 40 Abs. 1 

LFischG in Verbindung mit ei-
nem öffentlich rechtlichen 
Vertrag zwischen- Land und 
Betreiber und Programms zur 
Bewirtschaftung der Muschel-
ressourcen im NP 

für neue Flächen: 

Befreiung auf der Grundlage nach § 6 Abs.4 NPG 

in Verbindung mit §v67 Abs. 1 BNatSchG, nur 

gültig in Verbindung mit den nach § 40 LFischG 

erforderlichen fischereirechtlichen Erlaubnissen  
für dieses Vorhaben und für die Ausübung der 
Austernkultur im Nationalpark SH Wattenmeer. 

Zulassung nach NPG gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 , da 

neue Flächen über die bestehende Aus-
ternaquakultur hinaus gehen würden (im Pro-
gramm zu Bewirtschaftung der Muschelressour-
cen von 2011 sind unter Abschnitt 4.2.1.7 
Flächenbedarf  für die Aquakulturanlage Watt-

flächen von 30 ha vorgesehen. 

- ggfs. Erlaubnis zum Befahren der Wattflächen 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 NPG 

Seewasserleitung  Bedarf Genehmigung durch NP Amt nach § 6 

Abs. 3 Nr. 4 NPG 
+ Wasser- und küstenschutzrechtliche Erlaubnis 

Sublitorale Flächennutzung 
Überwinterung in absenk-
baren Systemen im Sublito-
ral 

Erlaubnis nach § 40 Abs. 1 

LFischG in Verbindung mit ei-
nem öffentlich rechtlichen 
Vertrag zwischen Land und 
Betreiber und Programms zur 
Bewirtschaftung der Muschel-
ressourcen im NP 

Befreiung auf Grundlage des § 6 Abs. 4 NPG in 

Verbindung mit § 67 Abs. 1 BNatSchG von den 

Schutzbestimmungen des NPG 

§ 6 Abs. (3) Nr. 2: 

die Muschelfischerei unterhalb der mittleren 

Springtide-Niedrigwasserlinie nach Maßgabe 

der §§ 40 und 41 des Landesfischereigesetzes; 

innerhalb der 3 - Seemeilen - Zone sind nur die 

Miesmuschelfischerei sowie in der Wasserwech-

selzone die Nutzung der bestehenden Aus-

ternaquakultur zulässig, 

Daher Zulassung durch Verordnung nach § 6 

Abs. 6 Nr. 1 im Benehmen mit den zuständigen 
Kuratorien notwendig 
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10.3.6 Naturschutzgebietsverordnungen für das NSG „ Nordfriesisches Wattenmeer“ 

und „Wattenmeer nördlich des Hindenburgdammes“ 

Bei einer Installation eines FLUPSY-System in einem Hafen, muss geprüft werden, ob dies in einem 

Konflikt mit den Naturschutzgebietsverordnungen für das „ Nordfriesisches Wattenmeer“ vom 23. 

August 1982 (NFriesWattNatSchGV SH) und „Wattenmeer nördlich des Hindenburgdammes“ vom 

1. November 1980 (WattenNatSchV SH) steht. Nach gutachterlicher Einschätzungen sind keine Kon-

flikte mit den beiden Verordnungen zu erwarten (Tab. 6-1).  

Tab. 10-26  Übersichtstabelle zu Konflikten mit den Naturschutzgebietsverordnungen für das „ Nordfriesi-

sches Wattenmeer“ vom 23. August 1982 und „Wattenmeer nördlich des Hindenburgdammes“ 

vom 1. November 1980 bestehen (rot = Konflikte vorhanden, Ausnahmen oder Befreiungen ggf. 

unter Einsatz von Minderungsmaßnahmen bzw. Auflagen, da Konflikte auftreten, gelb = Einzel-

prüfung erforderlich, abhängig vom Standort, unter Berücksichtigung von Minderungsmaßnah-

men, grün = keine Konflikte). 

Optionen NSG Verordnung 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery Seewasserleitung: wird durch NPG betrachtet 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery  

- indoor  Seewasserleitung: wird durch NPG betrachtet 

- outdoor Seewasserleitung: wird durch NPG betrachtet 

- FLUPSY 

Abhängig vom Ort der Installation der FLUPSY. Wenn die 
Installation im NSG erfolgt, ist zu prüfen, ob Verbote nach § 
4 WattenNatSchV SH und § 4 NFriesWattNatSchGV SH be-

troffen sind. 

Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb einer 
„technisch sicheren“ Quarantäne beim Import 
von Besatzaustern und Behandlung der impor-
tierten Austern 

Seewasserleitung: wird durch NPG betrachtet 

Handsammeln von Konsum- und Besatzaustern wird durch NPG betrachtet 

Einsatz von Brutsammlern wird durch NPG betrachtet 

Überwinterung in Becken an Land Seewasserleitung: wird durch NPG betrachtet 

Überwinterung in absenkbaren Systemen im 
Sublitoral 

wird durch NPG betrachtet 

 

  



 
Machbarkeitsstudie Austernwirtschaft SH

 

 146  

 

10.3.7 Wasserrechtliche Belange (MSRL, WRRL) 

Die Wirkungen des Vorhabens auf die Gewässer, die im Einflussbereich des Vorhabens liegen, müs-

sen betrachtet werden. Die rechtliche Grundlage bilden das Verschlechterungsverbot und Verbes-

serungsgebot für Gewässer, welche im Wasserhaushaltsgesetz (WHG vom 31. Juli 2009, zuletzt ge-

ändert 28.01.2018) gemäß der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL- Richtlinie 2000/60/EG) und die 

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL – Richtlinie 2008/56/EG) umgesetzt wurden. Da die Aus-

ternkulturwirtschaft im Küstengewässer stattfindet, müssen die Auswirkungen des Vorhabens be-

trachtet werden. 

Das Ziel der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL-Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrah-

mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik – RL 2000/60/EG) ist ein Ord-

nungsrahmen zum Schutz der Binnenoberflächengewässer, der Übergangs- und Küstengewässer 

und des Grundwassers mit dem Ziel, bis 2015 einen guten ökologischen und guten chemischen Zu-

stand zu erreichen. Die WRRL ist auf Bundesebene im Wasserhaushaltsgesetz (§§ 27 bis 31 WHG) 

in nationales Recht umgesetzt worden.  

Nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG sind die Bewirtschaftungsziele (entspricht den Umweltzielen nach Art. 

4 WRRL) „Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht nach § 28 als künstlich oder erheblich ver-

ändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass 

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird 

und  

2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden“ 

(§ 27 Abs. 1 WHG). 

Für Küstengewässer nach § 7 Abs. 5, Satz 2 WHG gilt § 27 entsprechend (§ 44 WHG). 

Mit der Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer vom 20.06.2016 (OGewV) setzt die Bun-

desrepublik Deutschland die Vorgaben aus den Richtlinien 2000/60/EG, 2008/105/EG, 2009/90/EG, 

2014/101/EG sowie den Beschluss 2013/480/EU (WRRL und UQN-Richtlinie, u.a.) in nationales 

Recht um, dies beinhaltet auch die Bestimmung des ökologischen und chemischen Zustands von 

Oberflächengewässern.  

Die Einstufung des ökologischen Zustands der Küstengewässer erfolgt nach Anhang V der WRRL 

bzw. Anlage 4 OGewV (vgl. § 5 Abs. 1 OGewV). Im Rahmen der WRRL werden die biologischen Qua-

litätskomponenten (QK) Phytoplankton, Makrophyten und Makrozoobenthos in den Küstengewäs-

sern betrachtet und mithilfe verschiedener Bewertungsverfahren bewertet (VOß et al. 2010). Die 

Bewertung nach WRRL folgt nach Anhang V der Richtlinie einer fünfstufigen Skala (sehr gut, gut, 

mäßig, unbefriedigend, schlecht). Die schlechteste QK bestimmt nach Art. 2 Nr. 17 WRRL den Ge-

samtzustand („one out – all out“). Die hydromorphologische Qualitätskomponente (betrachtet die 

Parameter Tiefenvariation, Struktur und Substrat des Bodens, Struktur der Gezeitenzone, See-

gangsbelastung und Richtung der vorherrschenden Strömungen) ist nur für den sehr guten Zustand 

und die physikalisch-chemische Qualitätskomponente (betrachtet die Parameter synthetische und 

nicht-synthetische Schadstoffe, Sichttiefe, Temperaturverhältnisse, Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt, 

Nährstoffverhältnisse) ist für den guten und sehr guten Zustand definiert (DE WITT & KAUSE 2015). 

Nach WRRL bzw. § 29 WHG sollte der gute ökologische und chemische Zustand der oberirdischen 
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Gewässer bis zum 22.12.2015 erreicht worden sein. Für die Küstengewässer wurde die Frist gemäß 

Art.4 (4) bis 22.12.2027 verlängert (MELUR 2015). 

Das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer ist in verschiedene Wasserkörper (WK) unterteilt. Nörd-

lich von der Halbinsel Eiderstedt finden sich die Wasserkörper „euhalines Wattenmeer (N1)“ und 

„euhalines offenes Küstengewässer (N2)“. Südlich der Halbinsel Eiderstedt sind die Küstengewässer 

in das „polyhaline Wattenmeer (N4)“ und in das „polyhaline offene Küstengewässer (N3)“ unter-

teilt. Die Austernkulturwirtschaft in der bisherigen Form findet im WK N2 statt, alle vorgestellten 

Optionen die im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer erfolgen können, würden sehr 

wahrscheinlich in den WK N2 oder N4 erfolgen, da eine küstennahe und geschützte Lage zu bevor-

zugen ist. 

In der Tab. 10-27 wir die Vorprüfung der der Auswirkungen der vorgestellten Optionen für die Aus-

ternkulturwirtschaft im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer auf die biologische, hydromorpho-

logischen und chemischen und physikalisch-chemischen Komponentennach WRRL zusammenfas-

send dargestellt.  

Eine vollständige Prüfung der Auswirkungen der vorgestellten Optionen auf die wasserrechtlichen 

Belange wird in dieser Machbarkeitsstudie nicht vorgenommen, da hierfür ein konkretes Projekt 

geprüft werden müsste. Es werden aber Einschätzungen gegeben, welche Optionen zu Konflikten 

mit den wasserrechtlichen Belange nach WRRL  führen können (Tab. 10-27).  

Lediglich für die Optionen Quarantäne und Behandlung der Austern, bei denen der Transfer von 

gebietsfremden Arten nicht völlig ausgeschlossen werden kann, können sich Auswirkungen auf die 

biologische QK Benthische wirbellose Fauna ergeben, wenn eine gebietsfremde Art einheimische 

Arten verdrängen sollte. Bisher sind durch eingeschleppte Arten keine einheimischen Arten im Wat-

tenmeer verdrängt worden und ausgestorben (WOLFF 2000, vgl. dazu auch BUSCHBAUM ET AL. 2012). 

Die meisten eingeschleppten Arten sind unauffällige Bewohner des Wattenmeeres geworden. Ei-

nige Arten, wie z.B. die Pazifische Auster, haben aber die Dominanzstruktur und damit Habitate und 

das Nahrungsnetz verändert (REISE ET AL. 2005).  

Für die Optionen Quarantäne und Behandlung der Austern sind im Grunde selbst schon Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen, sollten aber dennoch durch ergänzende Untersuchungen 

der assoziierten Arten als Erfolgskontrolle begleitet werden. 
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Tab. 10-27.  Übersichtstabelle zu Konflikten mit der WRRL der verschiedenen Optionen auf die biologischen, 

hydromorphologischen und chemischen und physikalisch-chemischen Komponenten nach WRRL 

(rot = Konflikte vorhanden, Ausnahmen oder Befreiungen ggf. unter Einsatz von Minderungs-

maßnahmen bzw. Auflagen, da Konflikte auftreten, gelb = Einzelprüfung erforderlich, abhängig 

vom Standort, unter Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen (Erfüllung des Verschlech-

terungsverbotes muss im Einzelfall geprüft werden; es ist zu prüfen, ob eine Verschlechterung 

der QK um eine Stufe eintritt; dann wäre eine Ausnahme von § 27 WHG erforderlich), grün = 

keine Konflikte).  

  WRRL 

Optionen biologische QK 
hydromorpho- 

logische QK 
physikalisch- 

chemische Qk 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Hatchery Seewasserleitung Seewasserleitung Seewasserleitung 

Aufbau und Betrieb einer lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY 

Seewasserleitung 
Seewasserleitung 

zu prüfen 

Seewasserleitung 
Seewasserleitung 

zu prüfen 

Seewasserleitung 
Seewasserleitung 

zu prüfen 

Möglichkeiten für Aufbau und Betrieb ei-
ner „technisch sicheren“ Quarantäne beim 
Import von Besatzaustern und Behandlung 
der importierten Austern 

Benthische wir-bel-
lose Fauna, wenn ge-
biets-fremde Arten 
eingeschleppt wer-

den 

nein 

Seewasserleitung, 
wenn verwendete 
Behandlungsstoffe 

darüber in das 
Wattenmeer ent-
sorgt werden sol-

len. 

Handsammeln von Konsum- und Besatz-
austern 

nein nein nein 

Einsatz von Brutsammlern nein nein nein 

Überwinterung in Becken an Land Seewasserleitung Seewasserleitung Seewasserleitung 

Überwinterung in absenkbaren Systemen 
im Sublitoral 

nein nein nein 
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Mit der Europäischen Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL-Richtlinie des Rates zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt – RL 

2008/56/EG) ist ein Rahmen geschaffen worden, in dem spätestens bis zum Jahr 2020 ein guter 

Zustand der Meeresumwelt erreicht oder erhalten werden soll. Die MSRL gilt für Meeresgewässer 

(Gewässer, Meeresgrund und Meeresuntergrund) seewärts der Basislinie und umfasst das Gebiet, 

in dem ein Mitgliedstat gemäß dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen die Hoheits-

befugnisse hat (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Nr. 1 MSRL). Dies schließt die Küstengewässer im Sinne 

der WRRL mit ein, sofern Aspekte des Umweltzustandes der Meeresumwelt nicht durch die WRRL 

oder andere Rechtsvorschriften abgedeckt sind (Art. 3 Nr. 1b MSRL). Die MSRL ist auf Bundesebene 

im Wasserhaushaltsgesetz (§§ 45a ff WHG) in nationales Recht umgesetzt worden. Es gilt das Ver-

schlechterungsverbot (§ 45a Abs. 1 Nr. 1 WHG) und das Verbesserungsgebot (§ 45a Abs. 1 Nr. 2 

WHG).  

Um Projektwirkungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Ziele der MSRL zu bewerten, werden 

folgende Aspekte überprüft: 

• Projektwirkungen auf die Merkmale gemäß Anhang III Tabelle 1 der MSRL 

• Projektwirkungen auf die Belastungen und Auswirkungen gemäß Anhang III Tabelle 2 der 
MSRL 

• Projektwirkungen auf die 11 Deskriptoren der MSRL und die Indikatoren - Auswirkungen auf 
den GES. Der gute Umweltzustand (GES)45 wird anhand von elf qualitativen Deskriptoren (An-
hang I MSRL) festgelegt. 

• Auswirkungen auf die Umweltziele für die Deutsche Nordsee46: Umweltziele sind die „qualita-
tiven und quantitativen Aussagen über den erwünschten Zustand der verschiedenen Kompo-
nenten von Meeresgewässern und deren Belastungen sowie Beeinträchtigungen für jede ein-
zelne Meeresregion- bzw. -unterregion“ (Art. 3 Abs. 7 MSRL).  

Eine vollständige Prüfung der Auswirkungen der vorgestellten Optionen auf die wasserrechtlichen 

Belange wird in dieser Machbarkeitsstudie nicht vorgenommen, da hierfür ein konkretes Projekt 

geprüft werden müsste. In Tab. 10-28 werden für die Optionen die potentiellen Konflikte mit den  

wasserrechtlichen Belange nach MSRL durch Nennung der relevanten Merkmale, Belastungen und 

Auswirkungen, Deskriptoren und Umweltziele gekennzeichnet, können aber nicht vollumfänglich 

diskutiert werden, da hierfür konkrete Projektangaben notwendig sind.  

Für die wasserrechtlichen Belange nach MSRL sind vor allem die Frage nach dem Eintrag von ge-

bietsfremden Arten und der Biotopschutz bzw. der Erhaltungszustand von LRT nach FFH relevant. 

Wesentlich für eine Verträglichkeit sind hier mögliche Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen. 

 

                                                           

45 https://www.meeresschutz.info/berichte-art-8-10.html?file=files/meeresschutz/be-
richte/art8910/GES_Nordsee_120716.pdf, zuletzt aufgerufen am 28.06.2018. 

46 https://www.meeresschutz.info/berichte-art-8-10.html?file=files/meeresschutz/berichte/art8910/Umwelt-
ziele_Nordsee_120716.pdf, zuletzt aufgerufen am 28.06.2018. 
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Tab. 10-28.  Übersichtstabelle zu Konflikten der verschiedenen Optionen auf die Merkmale, Belastungen und Auswirkungen, den guten ökologischen Zustand und die Umweltziele nach MSRL (rot = Konflikte vorhanden, Ausnahmen oder Befreiungen ggf. unter 

Einsatz von Minderungsmaßnahmen bzw. Auflagen, da Konflikte auftreten, gelb = Einzelprüfung erforderlich, abhängig vom Standort, unter Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen, grün = keine Konflikte).  

  MSRL 

Optionen Merkmale Anhang III Tabelle 1 der MSRL 
Belastungen und Auswirkungen gemäß Anhang III 

Tabelle 2 der MSRL 

Auswirkungen auf den  
guten ökologischen Zustand  

(GES = good ecological status) 

Auswirkungen auf die  
Umweltziele 

Aufbau und Betrieb einer lokalen 
Hatchery 

Biologische Merkmale: 
Beschreibung der biologischen Gemeinschaften der vorherrschenden Lebensräume am 
Meeresgrund und in der Wassersäule. Dies umfasst Informationen über die Phytoplank-
ton- und Zooplanktongemeinschaften einschließlich der Arten und der jahreszeitlichen 
und geografischen Variabilität (Seewasserleitung) 

Anreicherung mit Nährstoffen und organischem 
Material:  
Eintrag organischen Materials (z. B. aus Abwasser-
kanälen, Aquakultur im Meer, Einträge aus Flüs-
sen) 

D1 – Biologische Vielfalt 
D5 – Eutrophierung  

Umweltziel 1: Meere ohne Beeinträchti-
gung durch anthropogene Eutrophierung 
Umweltziel 3: Meere ohne Beeinträchti-
gung der marinen Arten und Lebens-
räume durch die Auswirkungen menschli-
cher Aktivitäten 

Aufbau und Betrieb einer lokalen 
Nursery 
- indoor  

Biologische Merkmale: 
Beschreibung der biologischen Gemeinschaften der vorherrschenden Lebensräume am 
Meeresgrund und in der Wassersäule. Dies umfasst Informationen über die Phytoplank-
ton- und Zooplanktongemeinschaften einschließlich der Arten und der jahreszeitlichen 
und geografischen Variabilität (Seewasserleitung) 

Anreicherung mit Nährstoffen und organischem 
Material:  
Eintrag organischen Materials (z. B. aus Abwasser-
kanälen, Aquakultur im Meer, Einträge aus Flüs-
sen) 

D1 – Biologische Vielfalt 
D5 – Eutrophierung 

Umweltziel 1: Meere ohne Beeinträchti-
gung durch anthropogene Eutrophierung 
Umweltziel 3: Meere ohne Beeinträchti-
gung der marinen Arten und Lebens-
räume durch die Auswirkungen menschli-
cher Aktivitäten 

- outdoor 

Biologische Merkmale: 
Beschreibung der biologischen Gemeinschaften der vorherrschenden Lebensräume am 
Meeresgrund und in der Wassersäule. Dies umfasst Informationen über die Phytoplank-
ton- und Zooplanktongemeinschaften einschließlich der Arten und der jahreszeitlichen 
und geografischen Variabilität (Seewasserleitung) 

Anreicherung mit Nährstoffen und organischem 
Material:  
Eintrag organischen Materials (z. B. aus Abwasser-
kanälen, Aquakultur im Meer, Einträge aus Flüs-
sen) 

D1 – Biologische Vielfalt 
D5 – Eutrophierung 

Umweltziel 1: Meere ohne Beeinträchti-
gung durch anthropogene Eutrophierung 
Umweltziel 3: Meere ohne Beeinträchti-
gung der marinen Arten und Lebens-
räume durch die Auswirkungen menschli-
cher Aktivitäten 

- FLUPSY 

Biologische Merkmale: 
Beschreibung der biologischen Gemeinschaften der vorherrschenden Lebensräume am 
Meeresgrund und in der Wassersäule. Dies umfasst Informationen über die Phytoplank-
ton- und Zooplanktongemeinschaften einschließlich der Arten und der jahreszeitlichen 
und geografischen Variabilität 

Anreicherung mit Nährstoffen und organischem 
Material:  
Eintrag organischen Materials (z. B. aus Abwasser-
kanälen, Aquakultur im Meer, Einträge aus Flüs-
sen) 

D1 – Biologische Vielfalt 
D5 – Eutrophierung 

Umweltziel 1: Meere ohne Beeinträchti-
gung durch anthropogene Eutrophierung 
Umweltziel 3: Meere ohne Beeinträchti-
gung der marinen Arten und Lebens-
räume durch die Auswirkungen menschli-
cher Aktivitäten 

Möglichkeiten für Aufbau und Be-
trieb einer „technisch sicheren“ 
Quarantäne beim Import von Be-
satzaustern und Behandlung der 
importierten Austern 

Biologische Merkmale:  
Verzeichnis des zeitlichen Vorkommens, der Reichhaltigkeit und der räumlichen Vertei-
lung nicht einheimischer (exotischer) Arten in der Meeresregion oder -unterregion bzw. 
gegebenenfalls genetisch unterschiedlicher Formen einheimischer Arten in der Meeres-
region oder -unterregion 

Biologische Störungen: 
Eintrag mikrobieller Pathogene; Vorkommen nicht 
einheimischer Arten und Umsiedlungen 

D2 – Nicht-einheimische Arten 

Umweltziel 3: Meere ohne Beeinträchti-
gung der marinen Arten und Lebens-
räume durch die Auswirkungen menschli-
cher Aktivitäten: Die Gesamtzahl von 
Einschleppungen und Einbringungen 
neuer Arten geht gegen Null. 

Handsammeln von Konsum- und 
Besatzaustern 

Biologische Merkmale: 
Beschreibung der biologischen Gemeinschaften der vorherrschenden Lebensräume am 
Meeresgrund und in der Wassersäule. Dies umfasst Informationen über die Phytoplank-
ton- und Zooplanktongemeinschaften einschließlich der Arten und der jahreszeitlichen 
und geografischen Variabilität; Informationen über Angiospermen, Makroalgen und die 
Wirbellosen des Meeresgrundes einschließlich Artenzusammensetzungen, Biomasse und 
jährliche/jahreszeitliche Variabilität; 

Physische Schädigung: 
selektive Entnahme (z. B. durch Erforschung und 
Ausbeutung lebender und nichtlebender Ressour-
cen des Meeresgrundes und des Untergrundes).  
Biologische Störung: 
selektive Entnahme von Arten, einschließlich an-
fallender Beifänge 

D1 – Biologische Vielfalt 

Umweltziel 3: Meere ohne Beeinträchti-
gung der marinen Arten und Lebens-
räume durch die Auswirkungen menschli-
cher Aktivitäten 
Umweltziel 4: Meere mit nachhaltig und 
schonend genutzten Ressourcen 

Einsatz von Brutsammlern 

Biologische Merkmale: 
Beschreibung der biologischen Gemeinschaften der vorherrschenden Lebensräume am 
Meeresgrund und in der Wassersäule. Dies umfasst Informationen über die Phytoplank-
ton- und Zooplanktongemeinschaften einschließlich der Arten und der jahreszeitlichen 
und geografischen Variabilität; Informationen über Angiospermen, Makroalgen und die 
Wirbellosen des Meeresgrundes einschließlich Artenzusammensetzungen, Biomasse und 
jährliche/jahreszeitliche Variabilität; 

Sonstige physikalische Störungen:  
Abfälle im Meer 
Biologische Störung: 
selektive Entnahme von Arten, einschließlich an-
fallender Beifänge 

D6 – Meeresgrund 
D10 – Abfälle im Meer 

Umweltziel 5: Meere ohne Belastung 
durch Abfall 
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  MSRL 

Optionen Merkmale Anhang III Tabelle 1 der MSRL 
Belastungen und Auswirkungen gemäß Anhang III 

Tabelle 2 der MSRL 

Auswirkungen auf den  
guten ökologischen Zustand  

(GES = good ecological status) 

Auswirkungen auf die  
Umweltziele 

Überwinterung in Becken an Land 

Biologische Merkmale: 
Beschreibung der biologischen Gemeinschaften der vorherrschenden Lebensräume am 
Meeresgrund und in der Wassersäule. Dies umfasst Informationen über die Phytoplank-
ton- und Zooplanktongemeinschaften einschließlich der Arten und der jahreszeitlichen 
und geografischen Variabilität (Seewasserleitung) 

Anreicherung mit Nährstoffen und organischem 
Material:  
Eintrag organischen Materials (z. B. aus Abwasser-
kanälen, Aquakultur im Meer, Einträge aus Flüs-
sen) 

D5 – Eutrophierung 
Umweltziel 1: Meere ohne Beeinträchti-
gung durch anthropogene Eutrophierung 

Überwinterung in absenkbaren 
Systemen im Sublitoral 

Biologische Merkmale: 
Beschreibung der biologischen Gemeinschaften der vorherrschenden Lebensräume am 
Meeresgrund und in der Wassersäule. Dies umfasst Informationen über die Phytoplank-
ton- und Zooplanktongemeinschaften einschließlich der Arten und der jahreszeitlichen 
und geografischen Variabilität; Informationen über Angiospermen, Makroalgen und die 
Wirbellosen des Meeresgrundes einschließlich Artenzusammensetzungen, Biomasse und 
jährliche/jahreszeitliche Variabilität; 

Sonstige physikalische Störungen:  
Abfälle im Meer 
Biologische Störung: 
selektive Entnahme von Arten, einschließlich an-
fallender Beifänge 

D6 – Meeresgrund; 
D10 – Abfälle im Meer 

Umweltziel 5: Meere ohne Belastung 
durch Abfall 
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10.4 Übersicht der umweltrechtlichen Bewertung 

In den Kapiteln 10.3.1 bis 10.3.7 wurde eine gutachterliche Einschätzung gegeben, ob die Optionen 

zu Konflikten mit Natura 2000, dem Biotopschutz, dem Artenschutz, der Eingriffsregelung, dem Na-

tionalparkgesetz und den wasserrechtlichen Belangen nach Meeresstrategierahmenrichtlinie und 

Wasserrahmenrichtlinie führen können. Diese Bewertungen sind tabellarisch in Tab. 8-19 zusam-

men gestellt. Für jede betrachtete Option wird die umweltrechtliche Bewertung nach FFH, Bio-

topschutz, Artenschutz, Eingriffsregelung, Nationalparkgesetz, NSG-Verordnung, WRRL und MSRL 

farblich codiert dargestellt. Die Farbbelegung ist in Tab. 10-29 definiert. 

Tab. 10-29  Übersicht der Bewertungskategorien der umweltrechtlichen Bewertung für nach FFH, Bio-

topschutz, Artenschutz, Eingriffsregelung, Nationalparkgesetz, NSG-Verordnung, WRRL und 

MSRL. 

Bewertungsaspekt ja / grün eingeschränkt/ gelb nein / rot 

Umweltrechtliche  
Bewertung 
(FFH, Biotopschutz, Artenschutz, Ein-
griffsregelung, Nationalparkgesetz, 
NSG-Verordnung, WRRL und MSRL) 

umsetzbar/ 
keine Kon-
flikte 

Einzelprüfung erforder-
lich, abhängig vom 
Standort, unter Berück-
sichtigung von Minde-
rungsmaßnahmen 

Konflikte vorhanden, 
Ausnahmen oder Befrei-
ungen ggf. unter Einsatz 
von Minderungsmaß-
nahmen bzw. Auflagen 
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Tab. 10-30  Übersicht der umweltrechtlichen Bewertung der betrachteten Optionen nach FFH, Biotopschutz, 

Artenschutz, Eingriffsregelung, Nationalparkgesetz, NSG-Verordnung, WRRL und MSRL (rot = 

Konflikte vorhanden, Ausnahmen oder Befreiungen ggf. unter Einsatz von Minderungsmaßnah-

men bzw. Auflagen, da Konflikte auftreten, gelb = Einzelprüfung erforderlich, abhängig vom 

Standort, unter Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen, grün = keine Konflikte). 

Nr. Optionen FFH Biotopschutz Artenschutz 
Eingriffs-
regelung 

NPG NSG-VO WRRL MSRL 

1 
Aufbau und Be-
trieb einer loka-
len Hatchery 

        

2 

Aufbau und Be-
trieb einer loka-
len Nursery 

        

- indoor          

- outdoor         

- FLUPSY         

5 

Möglichkeiten 
für Aufbau und 
Betrieb einer 
„technisch siche-
ren“ Quarantäne 
beim Import von 
Besatzaustern 
und Behandlung 
der importierten 
Austern 

        

6 

Handsammeln 
von Konsum- 
und Besatzaus-
tern 

        

7 
Einsatz von Brut-
sammlern 

        

 
Überwinterung 
in Becken an 
Land 

        

 

Überwinterung 
in absenkbaren 
Systemen im 
Sublitoral 
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10.5 Vorschläge für Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Bei der Betrachtung der verschiedenen Wirkfaktoren würden im Kapitel 10.2 bereits Minderungs- 

und Vermeidungsmaßnahmen genannt. In der nachfolgenden Tabelle werden diese für die betrach-

teten Optionen zusammengestellt. Die Tabelle beinhaltet sowohl bestehende Minderungs- und 

Vermeidungsmaßnahmen, z.B. im Rahmen des Handsammelns von Besatz- und Konsumaustern, als 

auch Vorschläge für neue oder ergänzende Maßnahmen. 

Tab. 10-31  Vorschläge für Minderungs- und Minimierungsmaßnahmen für die betrachteten Optionen. 

Optionen  Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Aufbau und Betrieb einer 
lokalen Hatchery 

Verwendete Futteralgen stammen aus dem heimischen Arteninventar. 

Aufbau und Betrieb einer 
lokalen Nursery 
- indoor  
- outdoor 
- FLUPSY 

 
Verwendete Futteralgen stammen aus dem heimischen Arteninventar. 
Verwendete Futteralgen stammen aus dem heimischen Arteninventar. 
Keine Anlage auf dem geschützten Biotoptyp Artenreiche Kies-,Grobsand- und 
Schillgründe (KGS) und LRT 1170/Biotoptyp Riffe. 

Möglichkeiten für Aufbau 
und Betrieb einer „tech-
nisch sicheren“ Quarantäne 
beim Import von Besatzaus-
tern und Behandlung der 
importierten Austern 

Begleituntersuchungen zu den gebietsfremden Arten und Risikobewertung 
der nachgewiesenen gebietsfremden Arten. 
Kontrolle bzw. Behandlung des verwendeten Seewassers, bevor es wieder in 
den Nationalpark geleitet wird. 
Es ist, abhängig von der angewandten Methode sicher zu stellen, dass die bei 
der Behandlung verwendeten Stoffe nicht in den Nationalpark gelangen und 
fachgerecht entsorgt werden oder die Unbedenklichkeit nachzuweisen ist. 
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Optionen  Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Handsammeln von Konsum- 
und Besatzaustern 

Festlegung der maximal erlaubten Anzahl der Austern, die gesammelt werden 
dürfen. (bisher bis zu 2,5 Millionen/Jahr Besatzaustern < 50 g Lebendgewicht 
und bis zu 1,5 Millionen/Jahr Konsumaustern > 50g Lebendgewicht) 
Konsumreife Austern werden mit mindestens 50 g Lebendgewicht definiert, 
Besatzaustern müssen weniger als 50 g wiegen. 
Sammelgebiete dürfen nur innerhalb der „Drei-Seemeilen“-Zone und nur in-
nerhalb der trockenfallendenden, nicht mit einem Betretungsverbot belegten 
Flächen der Schutzzone 2 des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Watten-
meer liegen, sowie innerhalb der ausgewiesenen Muschelerzeugungsgebiete  
Für das Sammeln von Besatz- und Konsumaustern wird eine maximale Nutz-
fläche definiert (bisher dürfen für Besatzaustern insgesamt nicht mehr als 
450 ha genutzt werden. Das Sammeln der Konsumaustern darf nur auf bis zu 
50 ha in den ausgewiesenen Muschelerzeugungsgebieten der Region Sylt, 
Föhr, Halligen, Nordstrand und Dithmarschen erfolgen, in der Region Sylt auf 
maximal 150 ha). 
Von bekannten Seehundsliegeplätzen ist ein Abstand von 500 m einzuhalten. 
Sammeln darf nur per Hand erfolgen, der Einsatz von technischen Geräten ist 
verboten. 
Führen eines Betriebstagesbuchs mit Angaben zu Besatzmengen, und -zeiten, 
Anlandemengen, und –zeiten und Angaben zur Qualität der Ware nach Vorga-
ben der oberen Fischereibehörde. 
Austern, die mit Miesmuscheln oder anderen lebenden Muscheln verwachsen 
sind oder auf dicht mit Miesmuscheln bewachsenen Flächen siedeln, dürfen 
nicht gesammelt werden. 
Die Anzahl der Sammler wird definiert. Bisher dürfen maximal 10 Personen 
gleichzeitig sammeln, eine Person mit gültigem Fischereischein muss dabei 
sein.  
Zum Transport dürfen keine Fahrzeuge im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 5 („… Insbe-
sondere ist es nicht zulässig, […]5. die Land- und Wattflächen mit Fahrzeugen 
aller Art im Sinne des § 1 des Straßenverkehrsgesetzes sowie mit Kutschen 
und Fahrrädern oder mit Luftkissen- oder Amphibienfahrzeugen zu befahren 
oder zu reiten, […]) benutzt werden. 

Einsatz von Brutsammlern 

Standort nicht auf eulitoralen Miesmuschelbänken und in Seegraswiesen. 
Von bekannten Seehundliegeplätzen und Kegelrobbenliegeplätzen ist ein Ab-
stand von 500 m einzuhalten. 
Abstand von 500 m zu Hochwasserrastplätzen und Brutkolonien von Seevö-
geln. 
Abstand von 500 m zu bekannten Eiderenten-Rast- und Mauserplätzen. 
Abstand von 3.000 m zu Mausergebiete von Brandgänsen und Trauerenten 
müssen eingehalten werden. 

Überwinterung in Becken 
an Land 

keine 

Überwinterung in absenk-
baren Systemen im Sublito-
ral 

Sicherung der Anlagen vor Verlust. 
Keine Anlage auf dem geschützten Biotoptyp Artenreiche Kies-, Grobsand- 
und Schillgründe (KGS) und LRT 1170/Biotoptyp Riffe. 
Von bekannten Seehundliegeplätzen und Kegelrobbenliegeplätzen ist ein Ab-
stand von 500 m einzuhalten. 
Abstand von 500 m zu Hochwasserrastplätzen und Brutkolonien von Seevö-
geln. 
Abstand von 500 m zu bekannten Eiderenten-Rast- und Mauserplätzen. 
Abstand von 3.000 m zu Mausergebiete von Brandgänsen und Trauerenten 
müssen eingehalten werden.  
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11 ERARBEITUNG EINER VORZUGSVARIANTE 

Die vorgestellten Optionen haben Vor- und Nachteile hinsichtlich der technischen, ökonomischen 

und rechtlichen Machbarkeit. In Kapitel 7.3 wurden die Optionen Importe von Besatzaustern aus 

einem geschlossenen, neobiota- und parasitenfreien Kreislauf, Elterntiere von Sylt zur Vermehrung 

an eine Hatchery geben und von dort nach Sylt importieren, Zurück zur Europäischen Auster und der 

Import aus näheren Gebieten bereits für eine weitere Betrachtung in dieser Machbarkeitsstudie aus 

den dort aufgeführten Gründen ausgeschlossen.  

Für die verbliebenen Optionen und die zusätzlichen Optionen für die Überwinterung wurde neben 

der ökonomischen Machbarkeit auch überprüft, ob naturschutz- und umweltrechtliche Probleme 

auftreten können. In Tab. 11-1 sind die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. 

Alle betrachteten Optionen sind grundsätzlich technisch umsetzbar, so dass sich hier kein weiterer 

Ausschluss aufgrund einer Undurchführbarkeit einer Option ergibt.  

Die Optionen einer lokalen Hatchery und lokalen Nursery (nur die beiden Varianten einer indoor 

oder outdoor Variante) sind ökonomisch nicht darstellbar und werden von uns als Vorzugslösung 

ausgeschlossen.  

Das FLUPSY-System hingegen bietet eine vergleichsweise kostengünstige lokale Aufzucht der Aus-

tern direkt aus der Hatchery. Standortabhängig könnten sich Konflikte mit dem Biotopschutz bzw. 

NPG ergeben, die aber wahrscheinlich durch geeignete Standortwahl bzw. Vermeidungs- und Mi-

nimierungsmaßnahmen vermieden werden können. Die Verwendung eines FLUPSY-Systems ergibt 

sich somit als Vorzugsvariante, um die Austern bereits direkt aus der Hatchery (aus einem geschlos-

senen Kreislauf) zu importieren und somit die Einschleppung gebietsfremder Arten mit den Besatz-

austernimporten zu vermeiden. Durch die Verwendung jüngerer Austern für die weitere Kultivie-

rung als bisher ergibt sich der Bedarf, mehrere Generationen zu überwintern, was zu einem 

erhöhten Bedarf an Überwinterungskapazitäten führt.  

Die Option der Überwinterung an Land bildet in Verbindung mit dem FLUPSY-System die Vorzugs-

variante (Tab. 11-2). Die Überwinterung an Land wird bereits lokal durchgeführt, entsprechendes 

Know-How ist vorhanden. Wenn man mit 55 t Austern zusätzlicher Überwinterung auskommen 

würde und wenn man das günstigste Nursery-System (FLUPSY) erfolgreich mit den hier getroffenen 

Annahmen einführen würde, dann belaufen sich die Inputkosten für die Saataustern auf 30 Euro-

cent pro verkaufter Auster. Die Kosten steigen damit um 5 Eurocent bzw. 20 % von bisher 25 auf 

dann 30 Eurocent. Die Variante ist damit etwas günstiger als die Überwinterung im Sublitoral. Die 

Überwinterung im Sublitoral konnte nur mit vielen ökonomischen Annahmen betrachtet werden 

und müsste zunächst lokal in kleinem Maßstab getestet werden, um die Umsetzbarkeit zu überprü-

fen. Es würde sich aber um eine neue Nutzung im Nationalpark handeln, deren Umsetzung umfang-

reich umweltrechtlich zu prüfen ist. Sie bietet  Potenzial und könnte eine vollständige Verlagerung 

der Austernkultur auf einen Standort im Sublitoral ermöglichen. 

Sowohl bei der Quarantäne als auch durch die Behandlung der Austern bzw. die Kombination aus 

beiden Optionen kann nicht mit 100%iger Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die Einschlep-

pung gebietsfremder Arten tatsächlich verhindert werden kann. Diese Optionen stehen daher im 

Konflikt mit dem § 5 Abs. 1 Ziffer 3 NPG. Es bedarf einer Befreiung i.S.d. § 67 BNatschG vom Verbot 
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des § 5 Abs. 2 Nr. 2 NPG. Eine Befreiung kann aus gutachterlicher Sicht nur für einen einzelnen 

Import erteilt werden, dessen Risikobewertung dies erlaubt. Die Optionen bedürfen einer regelmä-

ßigen Kontrolle und Risikobewertung. Eine veränderte Situation, z.B. durch neue gebietsfremde Ar-

ten, kann dazu führen, dass eine Befreiung nicht erteilt werden kann. Daher können beide Optionen 

keine dauerhafte Vorzugsvariante sein.  

Die Optionen Brutsammler und das Handsammeln bieten bisher keine verlässliche Versorgung mit 

Besatzaustern. Brutsammler sollten als ergänzende Option in Erwägung gezogen werden und durch 

Feldversuche auf ihre Eignung im nordfriesischen Wattenmeer getestet werden. 

Eine jährlich verlässliche Verfügbarkeit von Besatz- und Konsumaustern durch das Handsammeln 

im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer, die den Bedarf der Betreiberfirma vollständig abdeckt 

und damit die Besatzausternversorgung durch den bisherigen Import oder durch eine der anderen 

hier diskutierten Optionen ersetzt, ist nicht vorhersagbar. Grundsätzlich kann aber der Anteil der 

gesammelten Besatz- und Konsumaustern durch eine höhere Sammelintensität gesteigert werden. 

Eine Umstellung des Geschäftsmodells auf eine ausschließliche Versorgung durch lokal gesammelte 

Konsum- und Besatzaustern hätte den Vorteil, unabhängig von Zulieferern zu sein, ein lokales Wild-

produkt ggfs. intensiver vermarkten zu können und die rechtlichen Hürden für die Importe zu um-

gehen, zugleich bleibt aber das Risiko der jährlich verlässlichen Verfügbarkeit von Besatz- und Kon-

sumaustern für die Betreiberfirma bestehen. 

Die Option der Überwinterung an Land bildet mit einem FLUPSY-System die Vorzugsvariante, um 

die Einschleppung gebietsfremder Arten mit den Besatzausternimporten zu vermeiden. Die Über-

winterung an Land wird bereits lokal durchgeführt, entsprechendes Know-How ist vorhanden.  

Die Wirtschaftlichkeit der Vorzugsvariante hängt wesentlich von dem Bedarf an Besatzaustern und 

der Menge zusätzlich zu überwinternder Austern ab. Der Bedarf an Besatzaustern ist wiederum 

stark abhängig von der Mortalität der importierten Besatzaustern. Diese lässt sich derzeit nicht si-

cher prognostizieren. Auch bei der günstigsten Variante werden höhere Kosten für die Austernkul-

tur auf Sylt prognostiziert. Bei der günstigsten Variante, die einen Import von 5 Millionen Besatz-

austern aus einer Nursery vorsieht und zu einer Überwinterung von zusätzlich 55 t Austern führt, 

steigen die Kosten für Besatzaustern um 5 Eurocent bzw. 20 % von bisher 25 auf dann 30 Eurocent. 

Ob ein erhöhter Verkaufspreis am Markt erzielt werden könnte, kann im Rahmen dieser Studie 

nicht abschließend bewertet werden. 

Die Variante mit Überwinterung im Eulitoral ist günstiger als die Überwinterung im Sublitoral. Die 

Möglichkeiten der Überwinterung im Sublitoral werden jedoch möglicherweise unterschätzt, da 

derzeit nicht beurteilt werden kann, ob verbesserte Wachstumsbedingungen hier nicht deutliche 

Vorteile für die Austernkultur bringen. 
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Tab. 11-1  Bewertungsübersicht der betrachteten Optionen hinsichtlich technischer Machbarkeit, Ersatz 

für Importe, Import von gebietsfremder Arten,  ökonomischen Machbarkeit sowie der umwelt-

rechtlichen Bewertung. 

Nr
. 

Optionen 
Technische  

Umsetzbarkeit 
Ersatz für 
Importe 

Kein Import  
gebietsfremder 

Arten 

ökonomische  
Machbarkeit 

Umwelt-
rechtliche 
Bewertung 

1 
Aufbau und Betrieb  
einer lokalen Hatchery 

     

2 

Aufbau und Betrieb  
einer lokalen Nursery 
- indoor 

     

-outdoor      

-FLUPSY       

5 

Möglichkeiten für Auf-
bau und Betrieb einer 
„technisch sicheren“ 
Quarantäne beim Im-
port von Besatzaustern 
und Behandlung der im-
portierten Austern 

     

6 
Handsammeln von Kon-
sum- und Besatzaustern 

     

7 
Einsatz von  
Brutsammlern 

Feldversuch   Feldversuche  

 
Überwinterung in  
Becken an Land 

  
 

  

 
Überwinterung in  
absenkbaren Systemen  
im Sublitoral 
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Tab. 11-2  Übersicht zur Ermittlung der Vorzugsvariante (grün = Vorzugsvariante, gelb = ergänzende Op-

tion, rot = keine Vorzugsvariante). 

Nr. Optionen Mögliche Vorzugsvariante  

1 
Aufbau und Betrieb einer loka-
len Hatchery 

Ökonomisch nicht darstellbar 

2 

Aufbau und Betrieb einer loka-
len Nursery 

 

- indoor  Ökonomisch nicht darstellbar 

- outdoor Ökonomisch nicht darstellbar 

- FLUPSY 

Finanziell potenziell darstellbar. Standortabhängig könnten sich Kon-
flikte mit dem Biotopschutz bzw. NPG ergeben. Aber da ein FLUPSY 
vergleichsweise wenig Fläche in Anspruch nimmt, kann eine geeig-
nete Standortwahl diese Konflikte vermeiden. Option in Verbindung 
mit Überwinterung an Land.  

5 

Möglichkeiten für Aufbau und 
Betrieb einer „technisch siche-
ren“ Quarantäne beim Import 
von Besatzaustern und Behand-
lung der importierten Austern 

Da nicht mit 100%iger Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass 
über eine Quarantäne die Einschleppung gebietsfremder Arten tat-
sächlich verhindert werden kann, ist diese Option gemäß § 5, Abs. 1 
Ziffer 3 NPG verboten. Bedarf einer Befreiung i.S.d. §67 BNatschG 
vom Verbot des § 5 Abs. 2 Nr. 2 NPG, daher kann es sich bei dieser 
Option nicht um eine dauerhafte Vorzugsvariante handeln. 

6 
Handsammeln von Konsum- 
und Besatzaustern 

Als ergänzende Option, da keine jährlich verlässliche Versorgung mit 
Besatzaustern vorhersagbar ist. 

7 Einsatz von Brutsammlern 

Nur als ergänzende Option, da gegenwärtig kein verlässliche Versor-
gung mit Besatzaustern sicher angenommen werden kann. Aber Ein-
satz von Brutsammlern bieten Möglichkeiten diese durch Feldversu-
che zu optimieren und ggfs. Potential als ergänzende Maßnahme für 
eine lokale Besatzausternversorgung. 

 
Überwinterung in Becken an 
Land 

Diese Option bildet gegenwärtig mit einem FLUPSY eine Vorzugsvari-
ante. Wenn man mit 55 t zusätzlicher Überwinterung auskommen 
würde und wenn man das günstigste Nursery-System erfolgreich mit 
den hier getroffenen Annahmen einführen würde, dann belaufen sich 
die Inputkosten auf 30 Eurocent pro verkaufter Auster. Die Kosten 
steigen damit um 20 Prozent von bisher 25 auf dann 30 Eurocent.  

 
Überwinterung in absenkbaren 
Systemen im Sublitoral 

Die Option konnte nur mit vielen ökonomischen Annahmen betrach-
tet werden und muss lokal in kleinem Maßstab getestet werden, um 
die Umsetzbarkeit zu überprüfen. Grundsätzlich kommt diese Option 
als alternative oder ergänzende Maßnahme zur Überwinterung an 
Land in Frage 
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